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VORWORT 

  

Das vorliegende Buch entstand als ein erster Beitrag zum Forschungsprojek 
Tübingen initiiert hat und das von 

   
in Mesopotamien“, das Konrad Volk an der Universi 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft getragen wird. Ziel des Projektes ist es, die 
erbrechtlichen Regelungen in Mesopotamien an 

  

       and von Gesetzesbesti und 
praktiziertem Recht vergleichend zu untersuchen und Entwicklungslinien aufzuzeigen. 
Darüber hinaus soll anhand der Privaturkunden ermittelt werden, wie Erbteilungen 
vonstatten gingen, welchen Umfang die Erbschaften hatten, welchen Einfluß der Teilu 

     

    

struktur und die ökonomischen Ressourcen der nächsten   modus auf die Famil 

Generation hatte und mit welchen Heiratsstrategi 
kompensiert werden sollten. Besondere Beachtung verdient die Frage, in welchem Maße 
die übliche Erbfolge umgangen werden konnte (etwa durch Schenkungen, Vermögens- 
übertragungen unter Lebenden oder auf den Todesfall, Testamene, Adoptionen oder das 
Überspringen einer Generation) und welchen Spielraum der Erblasser dafür hatte 

Auf die meisten der hier publizierten Urkunden wurde ich schon 1993/94 aufmerk- 
sam, als ich im Rahmen eines Postdoktoranden-Projektes die Babylon-Sammlung des 

Britischen Museums durchging, um nach Texten des Egibi-Archivs zu suchen. Dabei 
notierte ich auch alle Urkunden, die auf den ersten Blick zwar keinen Z; 
diesem Archiv erkennen ließen, aber für vermögens- und erbrechtliche Fragestellungen 
interessant schienen: 

Gerichtsdokumente. Während sich einige später doch als Retroakten zum Egibi-Archiv 
herausstellten, wiesen andere eine vage Verbindung zu einer anderen, kleineren 

  

  öffekte der Erbteilungen 

  

  

     

  

  \ammenhang zu   

  

  Erbreilungen, Mitgiftbestellungen, eine Scheidungsurkunde und 
  

  

Archivgruppe auf, die hier als Sa: inurta-Archiv bezeichnet wird. Daneben kamen 
auch Texte zutage, deren Archivzugehörigkeit bislang nicht geklärt werden kann. Auf 
weitere Urkunden, speziell in der Sippar-Sammlung, wurde ich durch Kollegen 
hingewiesen, oder ich fand sie durch Zufäll, weil ich die Nummern in ganz anderem 
zu 

  

‚ammenhang nach dem Katalog bestellt harte 
Viele Tafeln sind beschädigt und bedürfen einer detaillierten, nachvollziehbaren 

Bearbeitung, um dem Außenstehenden verständlich zu werden. Eine solche Präsentation 
kann nicht in eine Untersuchung zum mesopotamischen Erbrecht aufgenommen werden, 
sie würde den Rahmen spı ‚en. In archivbezogene Studien könnten auch nicht alle Texte 

einbezogen werden, insbesondere, wenn ihre Anbindung auf schwachen Indizien beruht 
oder gar nicht nachweisbar ist. Thematisch Verwandtes sollte möglichst zusammen pub- 
liziert werden, um dem Interessierten mühsame Literaturrecherchen zu ersparen. Somit 
entstand die Idee, diese Textbearbeitungen in Buchform zusammenzufassen, um eine 
Darstellung zum Erbrecht von Deraildiskussionen zu entlasten. Es wurden außerdem 
Kopien und Neubearbeitungen von vier Texten angefügt, die für unser Thema relevant 
sind und die vor über hundert Jahren von F.E. Peiser in Umschriften mitgeteilt wurden. 
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    Den Trustees des Britischen Museums sei für die Genehmigung, die Tafeln zu 
kopieren und im Rahmen dieses Buches zu veröffentlichen, aufrichtig gedankt. 

Die Mitarbeiter am Department Ancient Near East haben mich stets freundlich und 
vatkräftig unterstützt. Christopher Walker, Erle Leichty und Marcel Sigrist haben mir 

ımmlung zur Verfügung gestellt 

  

Vorarbeiten zum Katalog der Babylon- 
Während meines Aufenthaltes am Britischen Museum hatte ich mehrere Monate 

Gelegenheit, einschlägige Texte mit Caroline Waerzeggers zu diskutieren, als sie die zeit 
schen hat. Ich verdanke ihr zahlreiche    hen Privatarchive aus Borsippa durchg 

Denkanstöße und manchen Hinweis auf verwandtes Material. Sie hat Teile des 
  

Manuskripts gelesen, ebenso wie Michael Jursa. Beide haben mich auf Fehler hingewiesen 
und vor Peinlichkeiten bewahrt, auch an manchen Stellen Lesungen verbessern oder 
Ergänzungen vorschlagen können. Des weiteren danke ich Claus Ambos für Korrekturen 
sowie John MacGinnis, Ran Zadok, Karlheinz Kessler und Stefan Zawadzki für Anre- 

feln und Literatur 

    

gungen, Hinweise auf 
Der Deutschen Forschungsgemeinschaft gebührt mein Dank für die finanzielle 

  

Förderung dieses Projekts und Konrad Volk für seine stete Ermutigung und die hervorra 
genden Arbeitsbedingungen an der Universität Tübingen. M. Hudson hat über das 
Institute for che Study of Long. Term Economic Trends einen Druckkostenzuschuß einge-   

Cornelia Wunsch 
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-) 
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BEMERKUNGEN ZU DEN UMSCHRIFTEN 

In den Umschriften wurden die Logogramme in ihre akkadischen Entsprechungen 
aufgelöst. Dabei kommen die Indizierungen von R. Borger, Assprisch-babylonische 
Zeichenliste 3. Auflage, Alter Orient und Altes Testament 33/33A, Neukirchen-Vluyn 
1986) und W. von Soden und W. Röllig, Das Akkadische Syllabar (4. Auflage, Analecıa 
Orientalia 42, Rom 1991) zu Anwendung. Wo diese voneinander abweichen und wegen 
der in neubabylonischer Zeit abweichenden Präferenz bei einigen wenigen Zeichen wird 
wie folgt verfähren: 

  

  

  

Babiliki in.crk; Babili e&; balaru tin; dinu di.kus; imittu zag.lu; tar 415; 
*Marduk, %G; nadänu mu; nadänu, sum.na; napharu Su.nigin; napharu, pap; napharu, 

  

Su.niginy; 4Nergal u.gur; pütn sag; qabfı e; Jalamu gi 

] kennzeichnet abgebrochenen Text 
1..." kennzeichnet teilweise zerstörte Stellen 
<...> kennzeichnet ausgelassene Zeichen 

  

     Kollationsergebni 
kennzeichnet Korrekturen oder Emendationen 

  

  

net unsichere Lesungen 

Die Kopie ist in jedem Fall zu vergleichen, 

Die neubabylonischen Urkunden sind nach Tag, Monat und Regierungsjahr des jewei- 
ligen Herrschers datiert (Camb = Cambyses, Cyr = Cyrus II., Dar = Darius, Eı 
Marduk; Nbk = Nebukadnezar II., Nbn = Nabonid, Npl = Nabopolassar, Ngl 
Neriglissar, Xer = Xeres 1.). Die Umrechnung nach dem Julianischen Kalender folgt R.A. 
Parker und W.H. Dubberstein, Babylonian Chronology, 626 B.C-A.D. 75 (Brown 
University Studies 19, Providence 1956). 

     

    

  

Gewichtsmaße: 
Sckel (ügl) 15 (ca. 8 g) 
Mine (mand) 1 m = 60% (a. 500 g) 

Das Flächen- und Hohlmaß Kur entspricht 54000 Quadratellen bzw. 180 Litern und 
ist folgendermaßen unterteilt 

1Kur 5PI 30 Bän 180 Silä 

ı Pl 6 Bän 36 Silä 

1 Bän 6Sila 

1 Sila 10 GAR 

xiüi  
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(Hrsg), Arbor Scientiae. Eatudios del Proximo Oriente Antiguo dedicados a 

  

n Rind mit vernarbtem Buckel“ 
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(1999-2000), $. 241-254. 
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Die Eheurkunden (Nr. 1 bis 7) 

  

nden werden sieben neue Eheurkunden publiziert, von denen sechs aus neu- 
babylonisch-frühachämenidischer Zeit stammen und das bekannte Korpus um ein Fünftel 
erweitern, hinzu kommt ein jüngerer Text. 

MIT. Roth hat 1989 die bis dahin verfügbaren Eheverträge zusammengestellt und als 
Bahylonian Marriage Agreements (BMA) ediert.' Eheurkunden stellen keine einheitliche 
Gruppe dar. Zu definieren, was einen Ehevertrag ausmacht, und ihn von anderen chebe- 
zogenen Vertragstypen, z.B. einfachen Mitgiftbestellungen, abzugrenzen ist zugegeb 
maßen schwier) 

  

da zahlreiche Übergar 
Wenn ein Ehebegehren oder -versprechen explizit zum Ausdruck gebracht wird, 

scheint der Begriff „Eheurkunde" gerechtfertigt. In welcher Form dies geschieht, ob aus 

gsformen bezeugt sind     
  

Sicht der Ehepartner oder in der dritten Person formuliert, ist dabei nicht von Belang, da 
sich derselbe Sachverhalt sowohl in Zwiegesprächsform als auch in objektiver Stilisierung 
beurkunden läßt.* Beispiele beider Formulartypen sind belegt, wenngleich die Zwi 
sprächsurkunden bei weitem überwiegen? Bislang ist keine Urkunde bekannt, die lediglich 
ein Ehebegehren od 
sind mindestens Klauseln über die Mitgift und/oder Konsequenzen eines Vert: 

jedoch obligatorisch, so daß als konsti 
Element einer Eheurkunde lediglich das Ehebegehren oder -versprechen angeschen werden 

  

  

„versprechen, aber keine sonstigen Bestimmungen beinhaltet. Stets 

    

angefügt. Keine einzige dieser Klauseln 

  

  1 MIT. Roth, Babylonian Marriage Agreements, Zth-rd Centuries BC.(= AOAT 222), Neukir- 
chen-Vluyn 1989 (im folgenden BMA; wird, wenn nicht anders angegeben, nach Textnummer 
ziier). BMA If. stammen noch aus der Zeit der assyrischen Herrschaft, BMA 3 bis 15 aus 
neubabylonischer Zeit, BMA 17 bis 26 sind frühachämenidisch (zur Datierung von BMA 26 in 
das Jahr 5 Cyr siche M. Jursa, NABU 2001/102 A, mit Kollationsergebnissen), BMA 28 bis 30. 
und 44 ohne erhaltenes Datum sicher ebenfalls frühachämenidisch. Bei BMA 16 sind 
Sichtlicht des Formulars Zweifel angebracht, ob überhaupt ein Ehevertrag vorliegt. BMA 2 
verkörpert in jedem Falle einen anderen Texttypus. Wahrscheinlich beschwert sich ein Ver- 
wandter der Ehefrau, daß auf die Mitgift zugegriffen worden ist, ohne gleichwertige Objekte an 
ie Ehefrau zu überschreiben, und fordert zur Sicherung der Mirgift auf, vgl. kunuk (Z. 6") und 
kim (2.8) 
Die Urkunden aus spätachämenidischer und seleukidischer Zeit bleiben hier zunächst außer 
Betracht, da sie sich in formaler Hinsicht unterscheiden, im Kommentar zu Nr. 7 wird detail 

  

  

  

  

     
  

   

  

2 Zuden Zwiegesprächsurkunden vgl. H.H. Peischow, JCS 19 (1965), S. 103-120, auf S. 114F 
mi Beispielen von Vertragsarten des Familien- und Vermögensrechts, die üblicherweise in 
Zxviegesprächsform sülisiere werden. Ein Beispiel für das Nebeneinander beider Typen sind 
Pachturkunden 

3 Zwiegesprächsurkunden beginnen mit dem Ehebegehren (von Seiten des Mannes bzw. seines 
Vaters formuliert) und der Ehezusage (von Seiten der Frau bzw. ihrer Vertreter). Auf die Fest- 

‚ewandt (PN ana PN, kiam 
iqbi umma) mit wörichem Zitat: „Gib mir PNf (mit Verwandtschaftsbezeichnung und 
Statusangabe) zur Ehe“ (PNF... ana ati Di innamma), „sie sei (meine) Ehefrau“ (Ir aa #) 
folgt in objektiver Süilisierung die Feststellung, die andere Partei habe zugestimmt und die Braut 
dem Bräutigam zur Ehe gegeben (PN, imma PN ana aBüti ana PN iddin) 
Urkunden in rein objektiver Stilisierung enthalten nur die Ehezusage in der 3. Person fest: PN 
(ana) PNE ihbaz „PN wird PNf heiraten“ (.B. BMA 9 und 22) oder die Übergabe der Braut 
PN PNF ana ati ... iddin „PN hat PNf zur Ehefrau) geben“ (z.B. BMA 18, Nr. 5 im 
vorliegenden Buch) 

     

  

stellung, der Bräutigam habe sich an die Braut bzw. deren Vertrete 
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müßte, Dieses ist aber auch bei Urkunden über Mitgiftbestellungen® implizit vorauszuser 
‚on Eheurkı 

ie, die mit der formalen Eheabsprache zwischen den 
‚den und Mitgiftbestellungen eigentlich     zen, so daß eine Gegenüberstellu 

Jache vorbei geht: Eine Urkund e 
Parteien beginnt, aber dann über die bloße Vergabe der Mitgift nebst den sich daraus 

ergebenden Verpflichtungen hinaus keine weiteren Klauseln enthält (insbesondere keine 
runde als eine unwesentlich erweiterte Mitgiftbestellung zu 

  

  

an der 

  

       

gegen Vertragsbruch), ist im € 
betrachten. 

"Auch Angaben zum Status der Braut als mırartu oder batultu (zur Bedeutung s. sogleich) 

sind nicht auf die als „Eheurkunden“ klassifizierten Texte beschränkt, sondern finden sich 
Siftbestellungen.° Auch dies weist auf den engen Bezug zwischen bei 

  

auch in einfachen Mit; 

den Textgruppen hin. 
Die Frage nach der formalen Gliederung des Materials sei damit beiseite 

soll es vor allem darum gehen, welche Fakten die Parteien beur ‚kundet wissen wollten—und 

warum; und welche neuen Informationen zum Eherecht daraus gewonnen werden können. 

Letzteres setzt aber auch voraus, daß über die Lebenssituation der Parteien erwas in 

  

elassen; hier 

  

  

  

fahrung gebracht werden kann. 
Wenn wir die überlieferten Eheurkunden und Mitgiftversprechen bet 

  

achten, so fallen   

mehrere Dinge auf: In den bekannten Archiven ‚der babylonischen Oberschicht finden sich 

zahlreiche Mitgiftbestellungen, -quittungen und -abrechnungen, aber nur wenige Eheur- 
kunden. Diese wiederum behandeln ausschließlich Aspekte der Mitgift. Es muß nicht ver- 

wundern, der Mitgift als zentralem Thema bei Eheanbahnungen in diesen Kreisen zu 

n, schließlich verfolgten diese Familien damit handfeste wirtschaftliche Interessen. 

  

begeg 
Allerdings verwundert das völlige Fehlen von Absprachen zu Vertragsbruch, S 

  

  
heidung usw 

Zwar könnten Überlieferungszufäll und Publikationsstand dafür verantwortlich gemacht 
werden, aber da sich unsere Kenntnis der neubabylonischen Archive zunehmend verbes- 
sert, sollte eher nach anderen Erklärungen gesucht werden. 

Im Gegensa 
ar keine Mi 

diese Vert 

  

dazu sind zahlreiche Eheverträge überliefert, bei denen bescheidene oder 
ften    
  geben werden, wo sich aber zahlreiche Zusatzklauseln finden. U 

  

  lassen sich nur äußerst selten bestimmten Archiven zuordnen, oft genug 

  

4 Eine Mirgifibesellung erfolgt in der Form PN ia hd libbitu ... ana nudunne ini PNE ana PN, 
ildin „PN hat aus frien Stücken ... als Mitgift mit PNf an PN, gegeben“ (z.B. C 

5 BMA I, 12, 21, 23 (hier ist das Formular der Eheabsprache sogar erst nachträglich ergänzt 
EEK ER m rE EHRE OD eo ale zelecheauel: 
6) im vorliegenden Buch. 
Nbn 990 (= BMA 18) bietet die Ehezusage nur in objektivr Sülisirung, d.h. ohne die direkte 
Rede (PN u PN, ina hid libbiunu PNE ahässunu ana aßtäti ana PN, iddinn) und hängt eben- 
Fils nur noch das Mirifiersprechen an. Fragmentarische Urkunden, in denen außer der 
Mitgifibestellung keine weitere Klausel erhalten ist, sind BMA 7, 23, 28 und 29. 
‚Auch in den objektiv slisierten Eheurkunden BMA 9 und 22, die mit PN PNF ihhae „PN wird 
PNfheiraten“ beginnen, folgt dann lediglich die Mirgiftbestllung. Damit bringen sie genau das 
zum Ausdruck, was die einfachen Mitgiftbestellungen besagen, letztere z.T. unter Änfügung 
von im PN (ana) PNf ihhazu (Mitgiftobjekte) PN, ana PN inamdin ‚wenn PN die PNf 
(endgültig) heiratet, wird PN, die Mirgifiobjekte an PN übergeben, z.B. BM 30441 (AfO 42/43 
Nr. 6): 108; so sicher auch BM 34241 (AfO 42/43 Nr. 4): zu ergänzen: 'ug\-Imu PN) ana 
DNE i(im)-ha-'za! (...]. Gegenstand dieser Urkunden sind somit die vertragliche Zusage der 
Mirgifiobjekte und gegebenfalls die Modalitäten der Übergabe bzw. eine Teilquittung. 6 In BM 46685: 9, (unpubliien, aus dem Sangü-Ninurta-Kchiv, vl. dazu des Kompentar zu Nr. 2in diesem Buch) wird die Braut als nwarsu beschrieben, . 

mb 215) 
     

      
  

  

  

    

  

        
  

    
  

 



  

   Die Eheurkunden 

haben die Parteien keinen Ahnherrennamen. Daraus kann nicht ohne weiteres geschlossen 
ratum zuzuordnen, da in Eheurkunden 

amen weggelassen sein können.” Wenn jedoch gleichzeitig bestimmte Dienstverpflichtungen oder cr Abhar igkeiten von anderen Personen, 
erwähnt werden, haben wir es sicher nicht mit den begüterten Kreisen zu tun. 

scheint also, als seien bei reichen Heiraten die an die 

  

werden, sie seien dem unteren gesellschaftlichen.     
bei vornehmen Familien die Ahnherrei   

    he geknüpften Bedingungen 
(außer den materiellen) entweder uninteressant oder als bekannt vorauszusetzen, während 
«s für die weniger Betuchten durchaus von Bel 

  

  

war, wem welche Rechte zustanden, so 
daß es sich lohnte, in die Ausstellung einer Urkunde zu investieren. 

Der Terminus nwartu 

An dieser Stelle soll noch ei 
  

al auf die Frage eingegangen werden, was der Terminus 
'NAR-(tu)/närtu bedeutet, denn fünf der sieben Bräute in den hier publizierten Urkunden 
werden so bezeichnet. CAD B 174 s.. batultu machte bereits darauf aufmerksam, daß 

  

dieser Begriff in neubabylonischen Eheurkunden schwerlich „Sängerin“ bedeuten kann. 
M.T. Roth hat wegen syllabischer Schreit 
ditu, eine Form nıartu angesetzt und als „age group dı 
parallel zu batulı (‚junges Mädchen, Jungfrau") verwendet wird. Sie hat die zei 

daß zumindest in 
ic keine Jungfräulich| 

igen wie nu-mar-tu,, nu-mas-ti oder nu-man. 

  

  nation“ verstanden, da e 

  

  Verteilung der Belege untersucht und ferner darauf hingewies:     
    

  

Text eine mı'artu ein Kind zu haben scheint, der Teı   

bezeichnen dürfte 
Das Thema wurde von G. van Driel unter der Überschrift „marriages with a problem“ 

aufgegriffen.” Er weist darauf hin, daß nu’arru einen bestimmten Status, wenn nicht gar 
eine Funktion bezeichnen muß, da der Begriff auch in anderem Zusammenhar 
In BM 6402610 geht es um die Tochter einer Tempelsklavin, die ina na-ru-tu, einen Sohn 
geboren und vor den Tempelbehörden versteckt hat. Van Driel versteht dies analog zu ina 
barimiti als Hinweis auf Prostitution!! und sieht einen Zusammenhang zwischen der 
Bezeichnung einer Braut als zuartu, dem Vorkommen der Eisern-Dolch-Klausel!2 in 
Eheverträgen, die der Ehefrau für den Fall, daß sie mit einem anderen Mann in flagranti 

  

  

  

      

Caroline Waerzeggers hat mich auf dieses Problem aufmerksam gemacht und freundlicherweise 
auf BM 64177 hingewiesen (eine Bearbeitung erscheint im Rahmen ihrer Studie zum Archiv 
des Marduk-römanni): Dore verheiratet Marduk-rämanni aus der Familie Sähi-gind seinen 

'e noch der der Braut sind in der Urkunde genannt. 
besonders 8. 738-746, 

  

  

  Sohn, aber weder sein Ahnherren 
8 BMA, $. 6f. und CSSH 29 (1987), 
9. Care of ihe Elderj, 8, 192-194, 

10 Trandlteration und Überserzu 
zitiere zwar van Driels Artikel, hält aber an der 

11. Cureof the Elderb, $. 192, Anın. 59: „lt is an euphemistie valan for the more espliit harte 
sed in, for instance, AnOr 8 14: 10.° Auf einen weiteren möglichen Beleg für ina barimäti hat 
mich M. Jursa hingewiesen. In CT 55 154 heißt es: PN mar 3-{ra (Tage, Monat PNE... ina bari-l...] teli-di ... Wie von ihm cbenflls angemerkt, könnte ina ba-i 
auch eine Ortsangabe repräsentieren (man vergleiche z.B. BM 65950, wo ein Baby ina bier, 
URU [...] geborgen und aufgenommen wurde) 

12 Dazu M.T. Roth, JESHO 31 (1988), 186-206. P.-A. Beaulieu, BCSMS 26 (1993), S. 11, Anm. 
22 verstehe das Verb als uam (satt mätu „sterben‘) und übersetzt „she will be cursed by the iron 
dagger“. Auch in diesem Falle hätte die Frau zweifelsohne mit schwerwiegenden Konsequenzen 
zu rechnen, 

  

      
    

jetzt bei J. MacGinnis, Iraq 64 (200: 4, Nr. 12. Er 
bersezung „female singer“ für märtu fest 
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ertappt werden sollte, den Tod durch den eisernen Dolch androht.!® Er nimmt an, die 
Eisern-Dolch-Klausel und eine substantielle Mitgift schlössen sich gegense 

  

Letzteres ist tendenziell richtig, vier Gegenbeispiele lassen sich jedoch anführen. !* Die 
den aus, aber einfache Verhält- 

  n nehmen sich zugegebenermaßen relativ bescht 
Re ‚wandel der Braut. Hinzu kommt ein nisse allein sagen nichts Negatives über den Lebeı 

35 Fälle zugrunde legen, in den. 
  

  

quantitatives Argument: Wenn wir jen Aussagen über 
   roffen werden, der Sachverhalt also auf jeden Fall   die Braut getroffen werden oder nicht g 

   & (achtzehn Fällen) die Braut eine zıu’arzu, in sechs 
1.15 Wenn die Hälfte 

‚enen Ruf hätte, so wäre dies 

beurteilt werden kann, so ist in der Hä 

  

Fällen eine bazultu, neunmal wird nichts dergleichen über sie gesag   

der Bräute der Prostitution nachginge oder einen angeschl 

  

eine überrascher 
Klausel abrechni 
lisch „neutralen“ Bedeutu: 

de Größenordnung. Selbst wenn wir die Bräute ohne Eisern-Dolch- 
   bliebe es bei einem Drittel. Es sollte daher nach einer anderen, mora.   

mwartu gesucht werden, die die Tochter aus gutem Hause 

  

mit nicht unerheblicher Mitgift (wie hier, Nr. 4) ebenso einschließt, wie die Tempel- 
sklavin, die ihr Kind versteckt. 

Einen etwas anderen Blickwinkel eröffnet ein weiterer, bisher unpublizierter Text: BM 
26513.16 Ein Angehöriger der Familie Re’i-alpi (mit voller Filiation) erklärt, er könne den 
Dienst für seine Tempelpfründe nicht versehen, da er der Sohn einer [NAR-u, und nicht 
rasiert (gullubu, d.h. zum Dienst zugelassen) sei. Da das Problem schon zwanzig Jahre lang 
besteht, muß wohl geschlossen werden, daß sich dieser Zustand nicht ändern läßt   

‚Aus dem Text gehen mehrere Dinge hervor: Erstens hat der Mann, der aus einer alt- 
eingesesse 

  

  ien, mit dem Tempel verbundenen „guten“ Familie stammt, eine Pfründe geerbt 
(gekauft sicher nicht, denn er hätte kaum in etwas investiert, aus dem er nur auf Umwegen 
Nutzen zichen kann). Zweitens ist zur Ausübung des Dienstes eine Zulassung erforderlich, 
die nur erteilt wird, wenn der Kandidat auch von mütterlicher Seite her die erforderlichen 
Voraussetzungen an Abstammung bzw. kultische Rei 
Zusammenhang b 

heit erfüllt (wie bereits aus anderem 
      anne war).7 Dies war in seinem Falle nicht gegeben. Drittens wird der 

13. Gere of übe Elder, $. 192: „We an not be rong in suggesing ha che presence ofthe dagger ph or he cf mc in wich a SINAR b ne ae sone onen we 
14. BMA 19:20 Silber und Hausrat; BMA 26: 20 8 Silber, 13 Gold und Hausrat; dieses Buch, Nr. 2:ein Grundstück, cin Sklave und Hausa; Nr 3: 103 Silber 15 Belege aus spätachämenidischer und seleukidischer Zeit sind nicht eingerechnet; ausgenommen sind auch BMA 9, 18 und 22 we 

  

  
  

n des abweichenden Formulars, bei dem eine Angabe zum Status der Braut gar nicht unbedingt zu erwarten wäre, und BMA 16, 29 und 30 wegen des frag- mentarischen Erhaltungszustands, r * Die Braut ist mar BMA 1, 5, 6,8, 10, 11, 14, 19, 20, 21, 24a und 24° (= TuM 213 2 stark beschädigte schon auf Basis der Kopie ist in Z. 10 cher DUMU.SAL-TI-H! NAR a-na' di Äiete ... zu vermuten, dies wird durch ein von C. Wacrz sätg), BMA 26; Nr. 1,2, 3, 4, 6 in diesem Buch. BM 46685 (7 Camb) nennt die Braut so. © Die Braut ist barıln BMA 3,7, 12, 23, 44, BM + Die Braut ist weder nu’artı noch batullu: BMA Buch. 
16. Die Kennrnis dieses Textes verdanke ich C unserer Diskussionen und die hier angebotene Interpret 17. Dazu M. San Nicold, ArOr 6, besonders S. 191-1 Hinter 

gers entdecktes Teilduplikat be       Auch die unpublizierte Mitgifibestellung       

    

13, 15, 17, 

  

28, 29; Nr. Sin diesem 
oline Waezeggers. Die Urkunde war Gegenstand 

ion geht auf ihre Anregungen zurück. 
198 zu AnOr 8.48 und YÖS 7 167 (den ind der erstgenannten Urkunde bildet eine Adoption) 

                 

 



Die Eheurkunden 5 

Grund angeführt: Die Mutter war eine NAR-1uj. Eine Altersangabe kann damit nicht ge- 

  

daß der Betreffende seine Mutter der 
Prostitution bezichtigt oder eine moralische Wertung im Blick har. Freilich ist nicht erwie- 
sen, ob derselbe Begriff'wie in den Eheurkunden gemeint ist; vieleicht ist die Mutter wirk. 

meint sein. Es ist des weiteren kaum anzunehn   

lich eine Sängerin gewesen (ob im kultischen oder profanen Kontext, sei hier dahingestellt) 
und wir müßten annehmen, daß dies Konsequenzen für die Tauglichkeit ihres Sohnes zum 
Pfründendienst hatte. Sollte allerdings der Terminus aus den Eheurkunden vorliegen, so 

könnte er andeuten, daß der Sohn (der ja wohl erbberechtigt war) nicht aus der legitimen 
Ehe seines Vaters stammte, sondern adoptiert war 

  

Als gemeinsamer Nenner von 'NAR/nıartu und närätu in den vorliegenden Kontexten 
käme daher „ledig“ (d.h. nie verheiratet) in Betracht. Für eine Braut hat dies keinerlei nega- 

  

tive Konnotation und implizierte wohl normalerweise auch Jungftäulichkeit. Inwieweit cs 

  

auch eine Altersangabe im Sinne von „mannbar“ umfaßte, muß zunächst offen bleiben.!# 

  

artmitu nicht ver- 
  

Im Falle der ledigen Mütter braucht ein gelegentliche Anklang an 
denn Vorbehalte seitens der „ehrbaren“ Bürger haben zu allen Zeiten bestanden. 

Wenn andererseits die Mutter des Pfründeninhabers als Abhä 
gelebt haben sollte und in der Tat „ledig“ war, als er geboren wurde, dann hat dies absolut 

    

nichts mit Prostitution zu tun. Es spricht also nichts dagegen, in einer als marru bezeich- 
neten Braut zunächst das gut behütete junge Mädchen zu vermuten, das zum ersten Mal 

  

verheiratet wird—-wenn keine expliziten Angaben über ein Kind entgegenstehen. Die Ehe- 
urkunden scheinen dies zu bestätigen. 

  

Wenn martu im Sinne von „Iedige (Frau)“ verwendet wird und per se keine Aussage 
über einen schlechten Ruf beinhaltet, dann bleibt nach der Abgrenzung von nu’artu und 
batultu zu fragen, und nach dem Status von Frauen, die weder als barultu noch mu'artu be- 

  

zeichnet werden, 
Die zeitliche Verteilung der Belege für nu’arzu und batultu läßt, soweit man dies bei 

n Belegen überhaupt beurteilen kann, eine gewisse Tendenz erkennen.2° Späachä- 
menidisch-seleukidische Belege für zuarzu fehl 

  

  

in früherer Zeit ist barultu selten. Die 
atultu also 

    

ns überschneiden,   Bedeutung beider Begriffe dürfte sich bezüglich des Ledigs 

  

18. Essei allerdings darauf verwiesen, daß in BM 42470 (Nr. 3 im vorliegenden Buch) eine martu 
noch zwei Jahre nach Ausstellung der Eheurkunde bei ihrem Vater wohnen bleiben soll. Dies 
kann verschiedene Gründe haben, aber einer könnte darin bestehen, daß sie cben noch nicht 
mannbar“ ist 

19. Von den m’artıs in BMA und im vorli 
denken (wie von M.T. Roth in BMA, $. 7 konstatier), da am Schluß gesagt wird, eine 
Babunu sei (nunmehr oder schon immer?) die Tochter des Bräutigams. Ob sie zugleich eine 
Tochter der Bazitu ist, wird zwar nicht gesagt, doch diese Interpretation ist schr wahrscheinlich 
Zu bedenken ist aber auch, daß wir csin diesem Fall mit einem Bräud 
zu tun haben. Er wird von seinem Vater verheiratet, aber den Angehörigen des Vaters wird bei 
Androhung einer hohen Strafe (6 Minen Silber, die an ‘Bazitu zu zahlen sind) verboten, den 
Bräutigam als Sklaven zu bezeichnen. Dies impliziert auch, daß sie keine Rechte über ihn, seine 
Frau und seine Kinder anmelden dürfen. Da der Bräutigam dazu bestimmt ist, vier Monate im 
Jahr den Königsdienst seines Vaters zu verschen, werden wir an entsprechende Klauseln in 
Adoptionsverträgen erinnert, in denen der Adoptierte (zusammen mit anderen Kindern des 
Adoptiwaters) „Göttern und König“ dienen soll (AnOr 8 14, BM 74543 [ziert bei van Dricl, 
Care of the Elder, $. 184, dort allerdings als BM 78543, die richtige Nummer hat mir M. Jursa 
zur Kenntnis gebracht und damit eine Kollation ermöglich)) 

20. MIT. Roıh, CSSH 29(1987), Übersichtstabelle$. 740f. Die neuen Belege unterstreichen den Trend, 

inden Buch gibt nur Bazitu aus BMA 5 Anlaß zu Be- 

  

  

  m mir „Vergangenheit“   
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mar meinen. Die Bevorzugung des einen oder anderen mag kaum etwas anderes a 
\ : : ‚gewesen sein.2! Im zunächst von sprachlich-ethnischen oder sozialen Faktoren beeinflul 

Laufe der Zeit scheine batultu mırartu verdrängt zu haben. Ob dies damit zu tun hat, daß 

närütu in besimmten Zusammenhängen pejorative Anklänge bekam, muß dahingestellt 
bleiben. Im vorliegenden Buch werden beide Begriffe neutral und bewußt unbestimm mit 

e , was Ledigkeit und Jungfräulichkeit einschließen kann. 
Is nuartu oder batultu bezeichnet werden, könnten 

  

  

  

„junges Mädchen“ wiedergegt 
Fünf der Frauen, die nicht 

durchaus auch zur Gruppe der behüteten Mädchen gehört haben, aus dem Fehlen der 
Allerdings sind ihre Väter tot oder 

  

Bezeichnung allein sollte man noch nichts ableiten, 
abwesend, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, daß die eine oder andere jung verwitwer sein 
könnte. Drei der Frauen fallen aber mit Sicherheit nicht in diese Kategorie, da sie die 
Bedingungen ihrer Verchelichung selbst aushandeln.3 Unter ihnen sind also am chesten 

icht-Ledige zu erwarten, ob nun guten oder schlechten Rufs 
Damit stellt sich erneut die Frage nach der Funktion der Eisern-Dolch-Klausel, da die 

zunächst vermutete Verbindung von mu'artu-Status, fehlender Mi 
nicht zutrifft. Es besteht allerdings eine auffällig 
der Verpflichtung des Ehemannes, eine immens hohe Summe an die Ehefrau zu zahlen 

MIT. Roch hat 
‚bruch gerichtet sind, 

  

  

  

   
  

ift und schlechtem Ruf     
Kopplung der Klausel mit einer anderen.   

  sollte er ihren Status als aßatu abstreiten oder eine andere Frau heirate 
darauf hingewiesen, daß beide Bestimmungen gegen einen Vert 

  

21 Die vornehmste barult ist ohne Zweifel die Tochter Neriglissars in Ngl 13 (= BMA 7, Jahr I 
Ne). Eine andere (in Nbn 243 = BMA 12, 6 Nbn) ist die Schwester von Kalbaja, dem 
Adoptivsohn des Nabü-       e-iddin aus der Familie Egibi (vgl. dazu den Kommentar von E. von 
Dassow zu CTMMA 3 53). Ihr Vater hat keinen Ahnherrennamen, aber Geld und Verbin 
dungen zum Hof (Ngl 39). Vermutlich gehörte er zum Beamtenapparat. Die Adoption seines 
Sohnes, in die alteingesessene Familie der Mutter hinein, soll diesem zweifellos gesellschaftliches 
Prestige geben. Die bazullu in VS 6 3 (= BMA 3, Jahr 2 Nabopolassar) wird als Zweitfrau 
geheiratet, weil die Hauptfrau bislang keine Kinder bekommen hat. Beide Parteien haben (stark 
beschädigte) Ahnherrennamen, auch Vermögen ist vorhanden. Alle anderen Belege stammen 

aus der zweiten Hälfie von Darius’ Regierung. In Dar 301 (= BMA 23) verhandeln Parteien mit 
fremdländischen Namen. Für BM 64177 siche Anm. 7 (von C. Waerzeggers zwischen 20 und 
30 Dar datiert). Für BMA 44 gibt es keine prosopographische Datierungshilfe. 

    

      

   

  

  

  

  

  

22 BMA 17: Die Braut wird von Bruder und Murter verheiratet, der Text weist zahlreiche ortho 
aphische und lexikalische Probleme auf: BMA 15 und 28: Sie wird vom Bruder verheiratet 

und hat eine Mitgift. BMA 13 ist zu fragmentarisch, um die Sache zu beurteilen. In Nr. 5 im 
vorliegenden Buch wird die Braut von Brüdern und Schwester verheiratet, die Namen weisen 
auf nicht-babylonische Herkunft 
Einen Spezialall stellt Nbk 101 (= BMA 4) dar. Die Braut wird von der Mutter verheiratet bekommt keine Miti und die Muner erhäl einen Sklaven und 30 Sckel Silber, km „als 
jegenwert) für“ ihre Tochter. Wie an anderer Stelle ausgeführt (C, Wunsch, AfO 44/45, 5 62-67), zihle die Tochter danach als Sklavin. Wahrscheinlich war ie ein Zich- oder Adoptiv. 

kind, das von einer Frau zu ähnlichen Konditionen angenommen wurde, wie in BM 617: beschrieben (Transieration: M.T. Roth, RA 82 [1988], $. 134, Anm. 7): Wenn die Tochter ins Haus eines mar had zu gen beabsichtigt, muß ie der Adoptivmurer eine Mine Silber als Segenleistung für ihr Aufzichen (Kollation Z. 878. ku-i-mu || ra-bu-ti-31) zahlen. Im Falle von Sk 101 wirden dis Resourcen offensichtlich von en nice 
hemann ursprünglich als Sklave gehört hatte. Dies erklärt den späteren Sklavenstarus der Frau ,,, 1nd.den Kaufcharaker dieser Eheschließung, a In BMA 25 und 29 bringt die Frau eine Mitgift mit. In BMA 25 Bierbrauen ei sind Gerätschaften zum schlossen, was geschäftliche Aktivitäten, etwa als Schankwirtin, vermuten laßt In Nr. 2 kann angenommen werden, daß die Frau zuvor der Pı 

  

rostitution nachging.    
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aber diesen Punkt nicht weiter ausgeführt.2% Aufden ersten Blick erscheinen sie auch nicht 
wie die beiden Seiten einer Medaille, sie ergeben aber Sinn, wenn man die Vermögensver- 
hältnisse der Parteien bedenkt und andere Vereinbarungen über Vertragsbruch, die keine 
Eisern-Dolch-Klausel enthalten, zum Vergleich heranzicht. z 

Ziel der Ehe ist die Erz    3 legitimer, d.h. erbberechtigter, Nachkommen. In männ- 
licher Linie kann Legitimität nur erreicht werden, wenn die cheliche Treue der Frau garan-    
tiert ist, erst die moderne Medizintechnik hat den Vaterschaftsnachweis auf anderem Wege 
ermöglicht. Vertragsbruch seitens der Frau läßt sich somit klar definieren. Dies erkläre 
auch, warum die Untreue der Ehefrau ein Kapitalverbrechen darstellt, während Seit 
sprünge des Mannes als Kavaliersdelikt gelten: Eventuelle Nachkommen sind nicht auto- 

aber zuwider, wenn er seine Frau ihres 

  

  

   matisch erbberechtigt. Er handelt der Übereinkun 
Status’ beraubt, indem er sie zur Geschiedenen macht, zur Zweitfrau degradiert oder das 
Erbe ihrer Kinder schmälert 

     eachtet der Eisern-Dolch-Klausel kann davon ausgegangen werden, 
liche Treue der Frau in allen vorliegenden Eheverträgen stillschweigend vorausgesetzt wird 
und Ehebruch in jedem Fall äußerst unangenehme Folgen für sie haben würde. Der ver- 

  agsbrüchige Mann kann im Gegensatz dazu wohl nur zur Herausgabe der Mitgift und 
Zahlung eines angemessenen Scheidegeldes gezwungen werden. Bei einer bescheidenen 
Mitgift kann der Eh. 
von nicht schr vermögenden Leuten als Gegenstück zur Eisern-Dolch-Klausel ein Betrag 

nann eine Scheidung riskieren, ohne sich zu ruinieren. Wenn jedoch   

von fünf oder sechs Minen vereinbart wird, dann handelt es sich um eine astronomische   

  

‚eine Mine dürfte eine ähnlich abschreckende Wirkung bei 

Scheidung verbieter sich somit von selbst. Die symbolische 
Größenordnung erinnert nicht von ungefähr an die entsprechenden Klauseln in Pachtver- 
trägen:?5 Der Pächter soll es sich ja nicht einfällen lassen, den Boden nicht zu bestellen 
oder keine Bäume anzupflanzen. 

Die Einbeziehung von Eisern-Dolch- und Scheidu 

Größenordnung („nu 
Tempeloblaten haben), ein   

  

Klausel in den Vertrag dürfte also 
weniger durch ein besonders hohes Risiko chelicher Untreue durch die jeweilige Frau be 

  

  hr die Position der armen Braut bei Vertragsbruch durch den 

  

dinge sein, sondern vie 
Mann stärken: Beide Seiten sichern sich im Grunde zu, es todernst zu meinen und sich im 

Falle eines Falles nichts schenken zu wollen. 
Aus diesem Blickwinkel betrachtet, erklärt sich das Fehlen der Klausel bei reichen 

: Der Ehemann hatte von vornherein viel mehr zu verlieren und eine Vertrags- 

  

strafe würde nicht annähernd so abschrecken wie bei armen Leuten, 

24 „A divorce clausc, for examplk, is concerned with the husband's breach of dhe marital bond by 
his initiating a divorce; this breach demands payment by che husband ofa predetermined mon- 
etary divorce settlement. Similarily, should the wife breach the marital bond by violating her 
husband’s right to exchusive sexual access, she is subject to he death penalty*: JESHÖ 31 
(1988), S. 205, 

25 G. Ries, Bodenpachtformulare, $. 138-144. Die Beträge liegen meist zwischen 20 $ und 1 m, 
gelegentlich bis 5 m. x 

26. Es sei darauf verwiesen, daß die Scheidungsklausel auch mit einem anderen Gegenstück verse- 
hen werden kann oder ohne ein solches vorkommt. VS 6 61 (- BMA 8): Die Mutter der Braut 
muß 5 m Silber aus ihrem eigenen Vermögen zahlen, wenn sie die Tochter dem Bräutigam ver- 
weigert: Angesichts einer Mitgift von nur 20 3 für die Tochter dürfte sie kaum reich genug dafür 
sein. Auch dem Bräutigam sind 5 m angedroht. Nbk 101 und L 1634 (- BMA 4 und 25); 
jeweils 1 m bei Scheidung, ohne Gegenstück. 

   

       



Ehevertrag Nr. 1: 
Inventarnummer: 
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BM 59584 (82-7-14,3994) 

  mMar\-E:sa; 
Fiequs 
"Nabü-na’id mar,-su 34 

H-lu-mur märz-zü sd 
     

nix (a)! 
ki-'a-am) ig-bi 'um-ma' Tug-ni-id 
märat-ka nu-ma3-ti bi-nam-ma' 
Iu-ı 'aßarı Si ((...) 
MENabüna’ic, märz. 3ä"'x x (.)] 
!Mär-E 
"märy-su 3ä) 
ilf-me 
märat-'su nu-'mas ti a-n|a] 
Pe] 
ein bis zwei Zeilen weggebrochen 

  

  sag-il-h=Imur) 
[Za]-ri-"qu"Su-ü-ri 

la Tug-ni-ia 

    

BT 

6 ma-na kaspu i-nlam-din) 
3a da-ba-ba an-na-a” ilnnür) 
Marduk' u Zar-pa-<ni>-tu, 
baläg(HAA)-i" 
Ui)g-bu- 

ina ka-nak-ka '”guppi Suiei(MU)"* 

161 =Marduk"$uma-ibni mar,-su id 
miBal-ibni mär, "Naggäru 
[...]-'SES' märz-si 3a 

"IRaAN.SAR)-bal-ir 
ti Nabi-za"-kip-kin, Sa-ri(iSAG) 
"Murde-zib- 

"Ha-barsi-ieri 
u upsarru, »NabiNumu-Isir 
ma 

  

  

    el mar;-s $ä 

  

i 34 IgBal-a 
[mar] "Sin-da-ma-qu Sippar“ 
Yuaddaru arkü(ßE.DIRI.KIN.KUS) 
ämi '5°.[kam] 

:at 36.kam "d, 

Babili) 

[1-en “e]KUR.RAT = Mär E-saggil- 
Iu-mur ana! 
[Jen ukete-ti-[im] 

  

Vabü-kudurri-[usur 

 



    

Z.3,7 Als Vatersname des Brautvaters käme "IBäl-uballie# in Frage 
RS9° _ Lesungsvorschlag von M. Jursa. Ein 1-72 dieses Nanıens ist in der Liste der Höflinge in 

Sippar bei A.C.V.M. Bongenaar, Ebabbar, $. 108-112 nicht gebucht. x 
IRd Den Hinweis, in ukte-t[...] eine Form von katamu zu schen (mit ana als nota accusa 

tivi) und mit einer zeremoniellen Übergabe eines Kleidungsstückes zu verbinden, ver- 
danke ich M. Jursa. 

Überserzung 
Mär-Esagil-lümur, der Sohn des 2 Zariqu-Süri, => hat zu Nabü: a’id, dem Sohn   

des 2.9 folgendermaßen gesprochen: „"Tugnija, % deine Tochter, das junge Mäd- 
chen, [gib] mir, und 2 © sie möge (meine) Ehefrau sein!“ 7 Nabü-na’id, der Sohn des 

     

  

® erhörte agillümur, den Sohn des 4” Zariqu-füri, 4 1% und 
Tugnija, 21 seine Tochter, das junge Mädchen, zur 21) [Ehefrau gab er ihm.] (Lücke) 

%2) [...] wird er 6 Minen Silber zahlen. ®° 3) Wer diese Abmachung ändert, & 4 
dessen Untergang mögen Marduk und Zarpanitu (% 5) befehlen. 

IN) [Mit einem] KUR.RA-[Gewand] hat Esagil-lamur (...)tu bedeckt. 

Zeugen Marduk-Suma-ibni/Bel-ibni/Ba’iru 
[...)/I8Sar-ballig 
[Nabü-zä]kip-kin, da-reti 
Musezib-Bel/Habasıru 

Schreiber Nabü-umu-läir/igi 
Ausstellungsort Sippar 
Datum 15112b.36 Nbk (29.3.568 v. Chr.) 

    

a/Sin-damäqu 

  

‚Kommentar 

Die stark beschädigte Urkunde stammt aus Sippar. Brautvater und Bräutigam werden 
ht dem Kreis der mit dem   nicht mit Ahnherrennamen genannt; sie dürften somit r 

Tempel verbunden privilegierten städtischen Oberschicht zuzurechnen sein. Die Anwesen- 
heit eines königlichen 3a-r23-Beamten als Zeuge deutet cher auf niederes Personal. Zeugen 

  

  

und Schreiber   nd nicht anderweitig nachzuweisen. 
Die Urkunde folgt dem üblichen Zwiegesprächsformular. Von einer Mitgift scheint 

nicht die Rede zu sein. Zwar könnte dergleichen in der Lücke am unteren Rand gestanden 
haben, aber diese ist nicht schr groß, und die Abschnitte zuvor und danach bedürfen be- 

reits der Ergänzung. Beim Betrag von sechs Minen Silber, der in Rs 2° genannt ist, handelt 
es sich keinesfalls um die Mitgift, sondern um eine Vertragsstrafe, w ahrscheinlich für den 

Fall, daß der Ehemann seine Frau „entläßt“ oder sie zur Zweitfrau degradieren will (vgl. das 
in der Einleitung dazu Gesagte). Demnach wäre die Lücke wohl mit der Eisern-Dolch- 

Klausel zu füllen, 
Nachgetragen ist ein Vermerk, daß der Bräutigam jemanden (nicht die Braut, wohl 

cher deren Mutter) mit einem Kleidungsstück beschenkt hat. Dergleichen kommt z.B. als 
symbolische Handlung bei Hauskäufen vor, wenn die „Hausherrin“ ein Gewand erhält (BE 

843: 37, zitiert in CAD K 301 s.v. katämu 5a) oder dieses in Silber abgegolten wird (kaypu 

ki atri u lubar belet biti, in Verträgen passim). Auch bei Adoptionen kann die leibliche 
Mutter in ein KUR.RA-Gewand gekleidet werden, wenn sie das Kind aufgibt: BM 61737 
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(M.T. Roch, RA 82 [1988], $. 134, Anm. 7): 1’f. (kollationiero): "I-en “sKUR.RA ana! PNf 
ukattam; BM 59804: 1-en “$KUR.RA ... kim musenigüti u rubbe ana PNE (eukastim. 

Daß auch die Mutter, die die Tochter in die Ehe „entläßt“, auf diese Weise beschenkt wird, 
muß nicht verwundern. 

Nr. 2: Ehevertrag 
Inventarnummer: BM 46618 (81-8-30,84) 

 



  

30 
31 
32 

33 

36 

38 
39 
40 

  

  

Nr 

Ind Nergal-uballit# mar; 3 "'x[...] 
Nergal-pir’u(NUNUZ)-usur märz-di a "'x" 

ki-faam! iq-bi um-ma Bi-is-la-a] 
a-bat-ka "närtu(NAR)! bi-in-na[m-ma) 
Iu-ı aßatu S-i "Nergal-pir’u(NUNUZ)-usur 
#]-me-e-Su-ma ‘Bi-is-s[a-a] 

a-hat-su närtu(NAR) a-na) deut d”-din-su 
"iNergal-pir’u(NUNUZ)-usur ina hu-ud Ihb-bi-s 
zöru pu-ut zittT-s Sa i-t 
Akin-Sumi abi abr-Si i-zu-zu 

ul-tu kitäd näri a-di muhhi ma-kal-le-e sa 50[”°] 
34 ina ali ‘bit sa-a-lu i-si u ma-a-d\i) 
"!Nabü-[röma]-Su-kun 1-et ersulNA)' 

2 ®kussö(GU.ZA)"IS) 1-en ®paßüäru('BANSUR)) 
en ka-a-su siparri(ZABAR) 1-en ga-bu-ut-tu, 
sgu-le-ni”S 1-en ex x x'[x] 
nu-uk-ma it-ti ‘Bi-is-sa-a 

abätr-$ü a-na nu-dun-nee a-na »(“Nergal-uballi) 
id-din ina u,-mu "Bi-is-Isa-a] 
it-ti zikri(NITA) Sd-nam-ma (...] 
ina patar(GIR) parzilli(AN.BAR) ta-Imat] 

  

a-na 

  

   
   

   

  

  

  

ina u mu "Nergal-uballip/! "Bissaja] 
un-das-Si-ru-"ma\ aslsatu Sanitu] 

[rl-ta-su-ü 6 ma-na (kaspu ...) 
[l-nam-das-Sum-ma a-iar pla-ni-su (mahru) tallak) 

mu ma-la‘Ü-bar-tu, blakta-as 
Nabi-rema(aRBUS)-Su-kun i-lpal-lah-su] 

ina um "Ü-bar-tu, a-nla mtl 
[Ha-ar-tal-klu) "Nabi-remla(ARBUS)-Fukun] 
‚pa-ni »!Nergal-uballie" u ‘Bi-ilssa-a) 

d-bi sa Ü-bar-\eu,) 
[ummi 34) "iNergal-|pir’a-usur] 

  

  

id-[d)a-gal ina a 

  

Lina kanak Vreuppi Su-la-t] 

[IG1 ®...) "mar, 34) "!Marduk-(...) 
RL.) 

[...]-DU mar, Ash =[...) 
[mar,-su 34 "i] Ea’-iddin mar, ”Ba-si-lia] 
[u Wupsarru, "Eri)-ba-a mar. sd ”Rimlut ...) 
"Babili‘“ Wrasyiru ümi 11.kam Sanat "14. [kam] 
[0.0.0] "!Nabü-na’id, Sar Bäbili)“  
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0 Entweder ist ul versehentlich weggelassen worden, oder die Formulierung soll besa 
zZ gen, daß das Grundstück zwar schon (ideell, d.h. wertmäßig nach Größe des Erban- 

Se Set worden ist aber nach wie vor gemeinsam bewirtschaftet wird (0 z.B. in 
BM 87081: 6, wo ein solcher Anteil verkauft wird 

Z.12 Grundbesitz in Bit Sälu (kein Eintrag zu diesem Ort in R. Zadok, RGTC 8) kommt 
sonst auch im Sangü-Ninura-Archiv (s. Kommentar) vor, BM 46862 (Nabö-eir 

(Ninurta kauft ein Grundstück von Samas-iddin//Sumu-libä), BM 45499+ 
(Ausstelungsorg derselbe kauft von zwei Söhnen des Kabtija/Sumu-libäi ein Grund. 

stück in Bi Nabteipuß), BM 49560//46788 (Mitgift der Töchter des Iddin-Marduk 
ÜlBelapk-usur; davon war eine mit Nabt-2rs Sohn verheirate) 

Z.15 Eine Schale, gabüs, findet sich dreimal in den von MT. Roth untersuchten Mirift 
urkunden (AfO 36137, S. 27), allerdings wäre dafür die Zahlschreibung 1-07 zu 
erwarten. Zwar ist auch ein Behältnis gabtı (CAD Q 21F. sw. gabü B) bez 
Zeichen am Ende scheinen aber eindeutig für gabätu zu sprechen 

Z.16 Unklar, wie am Ende zu lsen is. MLT. Roth, AfO 36/37, 8.31 zitiere kitimnitu (1+et 
sfg kirni-nm bir -num) in CT 49 165: 8. 

7.32 Die Ergänzung st schr wahrscheinlich. Die Anwesenheit der Mutter der Brautmuuer 
kommt oft vor, insbesondere, wenn deren Rechte an bestimmten Vermögensobjck 

    
  

  

  

  

   

  

ten, die zu ihrer Mitgift gehören, eingeschränkt werden. Im vorliegenden Fall beuifft 
dies den Sklaven, der ihr zwar bis zu ihrem Tod dienen soll, über den sie aber keine 
anderweitigen Verfügungen mehr treffen kann. 

Übersetzung 

  

Nergal-uballit, Sohn des [...], hat 2 zu Nergal-pir’a-usur, Sohn des [...], > 
folgendermaßen gesprochen: „Bissaja, 4 > deine Schwester, das junge Mädchen, gib 
[mir], = sie sei (meine) Ehefrau!“ Nergal-pir’a-usur 49 erhörte ihn, und Bissaja, 7 

  

  

> seine Schwester, das junge Mädchen, gab er ihm zur Frau. # Nergal-pir’a-ugur hat 
aus freiem Entschluß (wörtlich: in der Freude seines Herzens) %” die Anbaufläche, 

icn) Anteil, den er mit 410 Säkin-Sumi, dem Bruder s 
vom Kanalufer bis zum gegenüberliegenden Ende der 0er 

in der Ortschaft Bir-Sälu, (sei es) größer oder kleiner, "9 den (Sklaven) 
ukun, ein Bett, 41% zwei Stühle, einen Tisch, 49 einen Bronzebecher 

eine Schale, 7-19 zwei Gewänder (und) ein ... % 19 unter Ausstellung einer offiziellen 
Urkunde mit Bissaja, 4 9 seiner Schwester, als Mitgift an [Nergal-uballit) 7 
gegeben. Wenn Bissaja 7.20 mit einem anderen Mann [ertappt wird], 2 so wird sie 
durch den eisernen Dolch [sterben]. #22 Wenn Nergal-uballit Bissaja & >) verläßt, 
um eine andere Ehefrau zu 4 2% bekommen, 239 wird er ihr 29 6 m Silber [...] 7 

> zahlen, und [sie kann gehen], wohin [es ihr beliebt], % 20 Solange Ubärtu lelbr], 7 wird Nabü-rema-Sukun [sie (als Herrin) respektieren]. 2°) Wenn Ubärtu gestor- 

  

(und zwar) seinen (e     
Vaters, geteilt hat, 

2     

  

  

  

  

  

  

        

    

ben &29 sein wird, 23) gehört 4) Nabü-rma-ukun 9 Nergal-uballit und 
Bissaja. 7-3) In Anwesenheit von Ubätu, 7) (der Mutter()] des Nergal-[pir”a-usur] 

Zeugen L.../Marduk-{...] 
[.../l...]-DU/Asa 

V/Ea-iddin/Basilja] 
Schreiber Eri]baja/Rimür/...] 
Ausstellungsort Babylon 
Datum 11.7.1@ Nbn (11.10.542 v. Chr.)
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‚Kommentar 

In der vorliegenden Urkunde verheiratet Nergal-pir’a-usur seine Schwester Bissaja an 
einen gewissen Nergal-uballit. Die Ahnherrennamen der Protagonisten sind leider nicht 
erhalten geblieben oder wurden gar nicht genannt, daher können über das familiäre Um- 

feld keine Aussagen getroffen werden. Die Bezichu 

  

n lassen sich wie folgt darstellen; 

  

PN 

PN © Ubäru 

Nergal-uballig °@ Bissaja  Nergal-pir’a-usur 

Die Genannten können bisher nicht mit Personen gleichen Namens aus anderen 
Urkunden in Verbindung gebracht werden. Die Ankaufsnummer 81-8-30 und der Orts- 
name Bit-Sälu deuten auf das Umfeld des Sangü-Ninurta-Archivst, ohne daß eine dirckte 
Verbindung nachweisbar wäre. Dieses beinhaltet mehr als 60 Texte, die überwiegend aus 
den Ankäufen 81-7-1 (hohe Nummern) und 81-8-30 stammen. 

Die Mitgift der Bissaja umfaßt einen Grundstücksanteil, einen Sklaven und Hausrat, 
muret also recht bescheiden an, wenngleich der Wert des Grundstücks nicht genau be- 
stimme werden kann. Es hatte dem Vater gemeinsam mit seinem Bruder gehört, stammt 
also höchstwahrscheinlich aus großväterlichem Erbe. Ungereilte Erbengemeinschaften 
bzw. die gemeinschaftliche Bewirtschaftung (Verpachtung und Teilung des Ertrags) sind 

  

gängige Praxis. Nergal-pir’a-usur überläßt nunmehr seinen Erbanreil (pür zitru) an 
diesem Objekt seiner Schwester 

Zu den Sanktionen bei Ehebruch durch die Frau bzw. Scheidung durch den Ehemann 

vgl. die Einleitung; Die Mitgift stellt die bisher umfangreichste bei gleichzeitiger Eisern 
Dolch-Klausel dar 

1 Diese Bezeichnung wird im folgenden gewählt, auch wenn über den Charakter des Urkunden. 
komplexes noch keine endgültigen Aussagen getroffen werden können. Zenualfiguren sind 
1ddin-Bel, der Sohn des Nabd-ttir aus der Familie Sangü-Ninurta, und sein Sohn Ii-Nabü 
baläyu. Verwandtschafisbeziehungen mit Zweigen der Familien Bäl-apla-usur, Egibi, Belt, 
Eppetili, URU.DU-mansum, Etiru, Tabih-käri und Misiraja lassen sich nachweisen, weitere 
Verbindungen zu den Familien Sumu-libsi und Akläku sind zu vermuten. In jedem Falle 
scheinen die Urkunden, die aus Raubgrabungen stammen, als geschlossene Gruppe gefunden 
worden zu sein. Die Publikation der Texte durch Verf ist in Vorbereitung. Es bleibe zu prüfen, 
inwieweit andere kleine Gruppen, z.B. die um Kitija aus der Familie Ir’anni, mit ihnen assozi- 

aren. Im vorliegenden Band gehören BM 46787 (Nr, 4), BM 455471/466351/468 
>.(Nr. 10), BM 47552 (Nr. 18) und die Urkunden der Sikkurtu aus der Familie URU.DL 

mansum (Nr. 27 bis 32) zum selben Komplex 
2 In den niedrigen Nummern von 81-7-1 befinden sich Teile des Bel-remanni-Archivs; zur Ver 

veilung des Materials vgl. M. Jursa, Bel-remanni, 4-6. Interessanterweise fehlen bisher Hinweise 
auf Beleremanni-Urkunden im Ankauf 81-8-30; es hat demnach keine vollständige Vermi- 

stattgefunden, Auch einige Nummern aus 81-11-3 gehören zum Sangü-Ninurta-Kom- 

    
  

  

  

  

  

    

schui 

  

plex 
kam in 82-522 zu Tage (Hinweis von M. Jursa  



  

Nr. 3: 
Inventarnummer: 

Rs 

oRd 

IR 

14 

26 

29 
30) 
31 
32 
33 

1 

  

: Ehevertrag 
BM 42470 (81-7-1,230) 

Sanat 9.kam "Ku-ra-d3 far Bäbili, 
Sär märäti(KUR.KUR) 
"Gu-za-na mär;-ü 3d Nabü-&tir 

ri eNabi" 
ana" Ina-gatd\-»tBal-su-lum märz 3a 
ENabü-aha-'usur, 
“i-rik Nabiı ki-a-am iq-bi um-ma 
‘Tug-qu-ni-ia märat-ka 'nlärtu(NAR)] 
bi-nam-ma lu-ı aßatu 3-i”Ina-gälre!=Bal- 
Su-lum) 
"Gu-za:na B-me-e Tug-qu-ni-ila) 
märat-su märtu(NAR) a-na air" id.din) 
10 Sigil kaspu 1er! Berzu ma’-'x x...) 
1-en Bkusstı 1-en Spar 

  

    
  

      

  

  

u] 
1-et kaa-su 'siparri' | 
w2-tax'[...) 
["/ma-gasz)"-Bel-su-lulm ...) 

Böll...) 
[xx x] u pani [...] (uRd erreiche) 
Ikx"]Gesanal...] 
Lina u-m]u"Gu-za-na a-Ina Tug-qu-ni-ia) 
Llg-ta-bu-ü um-ma <ub a8alcı a) 
1 ma-na kaspu i-ial-lam ina (ümi) 
Tug-qu-ni-ia i-t zli-ka-n) 
id-nam-ma kal-da-ta ina patri(GiR) ta-mal) 
34 dib-bi an-nu-tu ü-<shs-an_nu-i 
Nabi u :Marduk haläg(3A.1A%)-3u lig-bui 

  

ls) 3a" 

ina ka-nak '»zuppi suäti(\u)"s 
IG1"Gu-za-na mäp-i 3 »'Nabi-i-di'x (x)! 
((leer)) Nigferik ING 
=: Mär-biti-iddin mä Samas-aha-usur »Nür-SamaS mär-i 34 »INabi-remasu-kun "itupsarru »®Nabü-Sarra-usur märs-3ü 4 
"!Nabi-aha-iddin Bar-sip“ Wajjaru 
Zmi 26.kam Sanat 9.kam 
"Ku-ra-di sar Babili, 
ar mätäti(KUR.KUR) 
[a-di] 2-ta Sanatiyv- 
[C.)] ina pan a! 

   

    

   

Tug-qu-ni-id 
dba?    

   

URKUNDEN ZUM EHE-, VERMÖGENS- UND ERBRECHT 

  

   

Z. 1: Das ausführliche Formular mit 
Jahresangabe zu Anfang ist nicht unüb- 
lich; vgl. M.T. Roth, BMA, $. 3 

Z. 9: Weder bei der Zusammen- 
stellung von Mitgiftobjekten (M.T 
Roth, AfO 36/37) noch in CAD 
eine Parallele, die eine Ergänzung sugge- 
viert. Beuten werden als &4 Somnukanı 
(MESMÄGANNA) oder akkadını quali 
fizier; üblicherweise erfolgt die Mate- 
rialangabe mit 18° 

Z. 14: Es bleibt unklar, was hier zu 
ergänzen ist, jedenfills nicht der Name 
Ina-gäte-Belsulum 

Z. 176: Ähnlich in BMA 5: 128 

  

      

  

   



Nr.3 15 

na ums PN ig-ta-bu-si um-ma PNE ul & 
formuliert. Ohne Negation ergibt der Satz keinen Sinn, ein Schreiberverschen liegt vor 

Z.19f. Dieselbe Formulierung findet sich in BMA 5: 10f ii 
7.22 Es wären enüG oder santı D zu erwarten. Da enü D nicht belegt ist, muß wiederum 

ey Hi. Sonst wird diese Klausel anders   

ein Schreiberverschen angenommen werden. 
X 7.25 Am Ende vielleicht -i-4i-ru' für -etir zu lesen? 

IRd2 _ Verbalform nicht korrekt, versehentlich Stativ fem. Plural 

Überserzung 
Im 9. Jahre des Cyrus, Königs von Babylon und der Länder, 72) hat Güzänu, der Sohn 

des Nabü-£tir, der Oblate [des Nabü], 2 > zu Ina-q; 
aha-usur, 24 

    Bel-&ulum, dem Sohn des Nabü- 
25 

  

dem Oblaten des Nabü, folgendermaßen gesprochen 
ws 

Tuggunija,   

deine Tochter, das junge Mädchen, 4 © gib mir! Sie sei (meine) Ehefrau.“ Ina-gäre-Bel- 
    

  

Sulum 47 erhörte Gü     u. Tuggunija, 49 seine Tochter, das junge Mädchen, [gab er 
10 5 Silber, ein ...-Bett, 29 einen Stuhl, ein 

] 3) [Ina-gäre]-Bel-ulum [... mit- 
gegeben. 4 des BE/Nabü-l...] ... 219 [...] Güzänu [ 

219 [Wenn] Güzänu z[u Tuggunija) 419 folgendermaßen spricht: „[Meine] Ehefrau 
[bist du] <nicht>!“, % wird er eine Mine Silber zahlen. Wenn 2 Tugqunija mit 

2.21) ergriffen wird, wird sie durch den Dolch ster[ben], 
(3) dessen Untergang mögen Nabüı und Marduk 

  

(hm)] zur Ehefrau. inen. 

  

bronzenen Becher, [...] #12 und 2 [... hat als Mitg 

einem anderen [Mann] 
2.22) Wer diese Abmachung ändert, 

befehlen. Zwei Jahre [lang] wird Tuqqunija 4-12) (noch) bei ihrem Vater wohnen. 

| Zeugen Güzänu/Nabü-idi..., äirku des Nabü(tempels) 
Mär-biti-iddin/Samas-aba-usur 
Nür-Samas/Nabü-remaSsukun 

Schreiber Nabü-sarra-usur/Nabü-aha-iddin 
Ausstellungsort Borsippa 
Datum 26.2.9 Cyr (19.5.530 v. Chr.) 

Kommentar 

Mit dieser Urkunde ist erstmals eine Eheschließung unter Tempelsklaven belegt.! 
Abgesehen von der letzten Klausel bietet sie formal keine Besonderheiten gegenüber jenen 
von Angehörigen der städtischen Elite. Lediglich die Mitgift fällt mit zehn Sckeln Silber 
recht bescheiden aus. Unter den Zeugen sind Tempelpersonal und Personen ohne Ahn- 
herrennamen anzutreffen. Hohe Verwaltungsbeamte fehlen, offenbar bedurfte die Heirat 
niche ihrer ausdrücklichen Genehmigung, da Braut und Bräutigam gleichermaßen zum 
Nabü-Tempel gehörten, also der Status ihrer Kinder nicht zur Debatte stand. 

Die Braut wird noch zwei Jahre bei ihrem Vater wohnen—ein deutlicher Hinweis, daß 
der Ehe, Mitgiftbestellung und -übergabe ein berrächt 

  

   
    

zwischen Ehevertrag und Vollz 

  

licher Zeitraum liegen kann 

1 G. van Driel, Care of the Elderlj, $. 167, Anm. 7, erwähnt BM 63910. Dort bitte ein Vater die 
behörden, ihm ein elternloses Mädchen zu geben, das er großziehen und später seinem 

g ist als Adoption zu klassifizieren, auch 
  Tempe 

Sohn geben will, sicherlich als Ehefrau. Der Vor 
wenn die Möglichkeit einer späteren Heirat angesprochen wird. 

   



16 

Nr. 4: 
Inventarnummer: BM 46787 (81-8-30, 

16 

Rs 18 
19 
20 

26 

28 
2 
30 
31 

33 
34 

oRd I“     
  

    
URKUNDEN ZUM EHE-, VERMÖGENS- UND ERBRECHT 

Ehevertrag 

    

3) 

ala     ["Nidinvi-2Bel märu) "0 ®Ini-Mardu 
Imar »Ex-eppes]*-il ina bu-ud Ib-bi-st 
[acna) "a Nabü-käsir märi 3d ”Suma-ukin 
Ymär, »E-t2-'ru ki“a-am iq-bi 
um-ma In-ba-a märat-ka 

   

        

nar-tu, (bi-in)-nam-ma lu-ı ddr 3-i 
I Nabü-|käs 
"In-ba-a' [märat-s)u a-na d-Su-tu 

id-da-d3-54 "INabi-käsir ina uud hb-bi-5i 
5 ma-na kaspu (Rasur) nu 
54 ina 1 Siqli bit-ga »A-na-mubbi-"Bel-tak-lak Yardu 
(Rasur) a-na nu-dun-ni-e 
it-ti In-ba-a märti-$ü nar-tu, 

     Eme-e]-u-ma 
  

  

im-din 
Hirrat 

"iBel-na-din-apli, mär, "E-tle-ru) 
alsi m!Nabü-käsir ummi 34 (n-ba-a) 

ana »Ni-din-tu,-® 
   ina a-i4-bi 34 “Ban       

märti & 

  

Sd-kiln-Sumi mar ...] 
Ni-din-\tu,-"Bel) 

'Imu-kin-nu ®Mardulk-...] 
mär, ®Su-ha-a-a [(leer)] 
imu-kin-nu »Bel-na-din-apli, maru 3d "'Bel.ik"sur 

$-iddin-!Marduk märu &4 
Su-ha-a-a "INabi-it-tan-nu 

märu $d "E-a-Suma"-usur mär, »Ü-ri-in-du-a-mat-su 
!Böl-ke-Sr märu 3a »=Bal-kasır 

mär, »Ba-si-ia »Böl-usallim maru id 
[Ara]d’-“Marduk mär, »E-R-ru 
”...-bluklit-su maru 3ä"Gu-za-nu 

Imar ...] "Iddin-"Marduk maru sä 

    

    

    

     

   “Bäba-öres 

ine halbe Zeile frei 

(rupiarru »4...„n]a-din-abi maru 34 iBäl 
Imar ... ...] Warabsamna imi 25. [kam] 
[Banat x.kam "Da-r]i-ia-mus 

  

1... ite-gluri



Vs 

10 

Rs 

20 

       
   AI

R ne
 

T
E
R
R
 

   



    
  

    URKUNDEN ZUM EHE-, VERMÖGENS- UND ERBRECHT 

  2.2 Vom Ahnherrennamen des Bräutigams sind nur Spuren der letzten beiden Zeichen 
erkennbar, drei Schrägkeile und ein dem BAR ähnliches Element. Eine Ergänzung zu 
US.BAR erscheint ausgeschlossen, "4$in-ilr scheidet wegen der Platzverhältnisse aus, 
‚Am ehesten ist an Ea-cppei-ili zu denken, allerdings mit Vorbehalt 

  

  

  

Z.19 Vom Ahnherrennamen der Mutter des Nidindi-Bel sc nichts erhalten. Die vorgeschla 
gene Ergänzung beruht auf der Vermutung, daß in Z. 24f. ihr Bruder genann ist 

2.21 Die Einleitungsformel für die Zeugenliste sche verschenulich doppelt. Da der erste 
Zeuge abgesetzt von den anderen und nach zwei verwandten Frauen genannt wird, 
haben wir in ihm wohl auch einen Familienangehörigen zu vermuten, 

7.26 Esist wohl urindu lerimtu „Bedeckung, Schirm” gemeint. Der Ahnlerrenname ist 
In BM 46844 (81-8-30,310) erscheine eine Sikkü/Marduk-Säkin.-Sumi/Urindu 

amässu als Gläubigerin eines imitzu-Verpflichtungsscheines (Zeit des Cambyscs). Die 
ing wie das vorliegende Dokument, 

  

        

  

Tafel stammt aus demselben Ankaufszusammenha 
1äße sich aber bislang keinem Archiv direkt zuordnen. 

7.31 Esistunklar, ob in Ähnherrenname fölgt. Der Zeilenabstand ist eigentlich zu knapp. 
ORd _ Esdürftesich um den Vermerk über die Ausfertigung der Urkunde in zwei Exempla 

ren (I-en-ta-äm iltegi) handeln, der bei Eheurkunden geleg 
Roth, BMA, $. 191. mit Anm. 70), wenngleich sich dies bei paritäischen Verein 
barungen von selbst versteht 

  

  

    

  

  gentlich erscheint (M.T 

Übersetzung 

  

[Nidinti-Bel, Sohn] des Itti-Marduk-balägu * 
aus freiem Entschluß (wörtlich: in der Freude seines Herzens) 7) [zu] Nabü-käsir, dem 

), hat 

  

aus der Familie Ea-epples-ili 

Sohn des Suma-ukin 2) aus der Familie Etiru folgendermaßen gesprochen: > „JInbaja, 

  

  deine Tochter, 9 das junge Mädchen, [gib] mir, und sie möge (meine) Ehefrau sein! 
    Nabü-käsir [erhörte ihn], und %® Inbaja, [seine Tochter], % 9 gab er ihm 4% zur 

Ehefrau. 7 Nabü-käsir wird aus freiem Entschluß 2 10 fünf Minen Silber von nuhhuru- 
Qualität, 719 V-Legierung, (und) Ana-muhbi-Bel-takläk, den Sklaven, 4 12 als Mitgift         2 

   

  

mit IInbaja, seiner Tochter, dem jungen Mädchen, 19 an N 2 
"3 In Anwesenheit von 'B it, (410 der Tochter des Bel- 

Etiru, 7-17) der Ehefrau des Nabü-käsir, der Mutter der [Inbaja], '%) In Anwesenheit von 

[PNA], 219 der Tochter des Säkin-Bumi ...], 420 der Mutter des Nidin[v-Bal]. ©R42) [Je 
ein (Exemplar des Schriftstücks)] haben sie [an sich genommen] 

‚dinti-Bel mitgeben. 
Jädin-apli aus der Familie 

  

u-Etirat 

  

        

    

ina atabi Zeuginnen 'Bänitu 
'L...)Säkin-[sumi)/[Suha 

    pli/Etiru &» Nabü-käsir, Mutter der Inbaja 
(@)], Mutter des Nidinti-Bel 

  

Zeugen Marduk-[...]//Subaja 
Bel-nädin-apli/Bel-iksur/tiru_ (Großvater der Inb: 
Abh&-iddin-Marduk/Säkin-Sumi/Subaja (wohl der Bruder der 

‚Mutter des Bräutigams). 
Nabü-ittannu/Ea-$uma-usur/Urindu-amassu 

‚kesir/Bi isir/Basija 

Bäl-usallim/Arad@)-Marduk/Etiru 
[...)-bullissu/Güzänu/f...) 

Schreiber [...)]-nädin-ahi/Bal-käsir/(...] 
Ausstellungsort _weggebrochen (sicher Babylon) 
Datum [x] Dar 

    

  

  

   
  

    



Nr. 4 19 

‚Kommentar 

Der vorliegende Ehevertrag stammt aus dem Umfeld des Sangü-Ninurta-Archivs! und 
läßt sich über mehrere Ecken an den Stammbaum der Familie Sangü-Ninurta anbinden 
Einige der hier genannten Personen erscheinen aber auch in anderem Kontext. Zum einen 
weist die Tafel Bezüge zu den Urkunden der Sikkuttu aus der Familie URÜ.DU-mansum 
(Nr. 27 bis 32) auf, die aus demselben Ankaufskomplex stammen: Bel-nädi 

Sikkuttu zu Be 
cs Hausgrundstücks verkauft, ein angrenzendes 

li aus der    
Familie Etiru, der mürterliche Großvater der Braut, hat der 
Regierungszeit des Darius 
Arcal aber für sich behalten (BM 47: 
köSir aus der Familie Basija besaß ein angrenzendes Grundstück und wird als Nachbar im 

Kaufvertrag genannt. Zwar können weder die Eheurkunde noch der Kaufvertrag Retro- 
akten zum jeweils anderen Dokument sein, sie lassen jedoch vermuten, daß zwischen den 

  

inn der   

  

n Teil ei   

     5+, Nr. 29). Auch der Vater unseres Zeugen Bel- 

Familien Etiru, URU.DU-mansı   und Basija über die nachbarschaftlichen Beziehungen 
hinaus verwandtschaftliche Verbindungen bestanden haben könnten. 

Dafür gibt es weitere Hinweise: Der besagte Zeuge Bel-kesir erscheint auch in BM 
46712 (81-8-30, 178) aus dem Jahre 19 Dar als erster Zeuge, allerdings ist der Ahnherren- 
name dort über 30 Sekel Silber, in der 
Amtija, die Tochter des Ea-Suma-usur aus der Familie Etiru, und ein gewisser Harisanu 
gemeinsam als Empfänger erscheinen. Daß Harisänu ‘Amtijas Ehemann ist, legt die Art der 

  

ht erhalten. Es handelt sich um eine Quitcu      

Transaktion nahe—es dürfte sich um Mitgiftsilber handeln, da "‘Amtija nominelle Gläubi- 
  gerin der Forderung gewesen war. 

Diese ‘Amtija ist mit Amat-Ninlil, der Tochter der Sikkuttu aus der Familie URU.DU- 
mansum, identisch, denn ihre Schwester “Ubärtu ist laut BM 46581 (Nr. 30): Rs 6’. die 

n sind nach BM 46712 
ohne Probleme zu ergänzen. Damit ist die Identität von ikkuttus Ehemann 

     

Tochter eines Ea$uma-usur' aus der Familie [...e-ri—die Spu 
     

aus der Familie Etiru und   stammt— wie die Protagonisten des vorliegenden Dokuments 
war, wie aus der Kombination fragmentarischer Filiationen in anderen Urkunden hervor- 

ht,2 der Onkel des Großvaters der Braut. 

Harisänu, Sikkuttus Schwiegersohn, ist nach Auskunft von BM 46684 und 46706 ein 

Sohn des Iddin-Marduk aus der Familie Bel-apla-usur. Seine Schwester Nädaja war mit 

Iddin-Bel, dem Sohn des Nabü-£tir aus der Familie Sangü-Ninurta, einer der Zentralfigu- 

ren dieses Archivkomplexes, verheiratet. Damit ist die lose Verbindung zwischen dem vor- 
liegenden Dokument und dem Sangü-Ninurta-Archiv hergestellt, in dem nicht nur 
Mitglieder der genannten Familien, sondern auch Nachkommen von Eppes-ili, Misiraja, 

ri, Ba 
Jrkunden gehören zu denselben Ankäufen wie die zuvor erwähnten Gruppen und 

en aus Borsippa miteinander verquickt.® 

  

  

       
  

  

   
Täbil iru und Sumu-libii auf vielfältige Weise miteinander verbunden sind. 

Die 

sind somit auf ähnliche Weise wie die Archi 

Unser Zeuge Bel-nädin-apli aus der Familie Etiru (der Großvater der Braut) stellt aber 

gemeinsam mit seinem Schwiegersohn noch eine Verbindung zu einem ganz anderen 
nt als Schreiber von BM 74541 (Duplikat 24 Dar), 
ersname dort nicht angegeben. Sein Schwiegersohn Nabü-käsir (mit 

        

Archiv her: Er ersch 1637; Babylon, 
  

  

allerdings ist sein 

1 Siche dazu den Kommentar zu Nr. 2 mit Anm. If 
2 Dazu ausführlich in der Einleitung zu den Urkunden der Sikkuru in diesem Band (Nr. 27-32). 
3 Vgl. den Kommentar zu BM 21975 (Nr. 15).  
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voller Filiation) wird aber im selben Dokument als 
aktion ist Marduk-remanni aus der Familie Sähit-gine, in dessen Archiv die Urkunde auch 
überliefert wurde.“ Das Archiv stammt aus Sippar, Marduk-remanni unterhielt aber 
geschäftliche Verbindungen zu einflußreichen Kreisen in Babylon, z.B. zum Gouverneur 

ber, sondern gehörte 

genannt. Protagonist der Trans 

  

   (skin tmi) von Babylon. Er war nicht etwa bloß ein einfacher Sch: 

‚zur kleinen Gruppe der siegelführenden Notare, die Grundstückskaufverträge beurkunden 
hatte also wahrscheinlich den Status eines „Schreibers des Königs“ Wenn man in Rech- 
nung stellt, daß Sikkuttu, seine Verwandte und Nachbarin, die Tochter eines königlichen 
Richters war, dann demonstriert die Urkunde, was zu erwarten ist: Die Kontakte zwi-   

schen den vermögenden Kreisen beider Städte und die Verflechtung der Machtstrukturen. 
Der vorliegende Ehevertrag folgt dem üblichen Formular und weist keine formalen 

Besonderheiten auf. Allerdings bekommt die Braut YInbaja aus der Familie Eriru eine 
respektable Mitgift: Fünf Minen Silber machen sie zu einer guten Partie 

Aus welcher Familie ihr Bräutigam stammt, läßt sich wegen der Beschädigung der 
Tafel nicht mit letzter Sicherheit sagen. Unter Vorbehalt lassen sich die Familienbeziehun- 

n folgendermaßen rekonstruieren:   

Eiiru (1) 

  

Suhaja(?) 

  

Bel-iksur 

Ba din-apli Suma-ukin Säkin-Sumi   

"Bänitu-egirat "@" Nabü-käsir Itti-Marduk-balägu "eo PN 

  

Anbaja © @ Nidinti-Bal 

  

Es sei angemerkt, daß auch Angehörige der Familie Eppe-ili mit Familie Sang: 
Ninurta lüert sind: Iti-Nabü-I 
hat eine 'Bel 

  

  lätu, Sohn des Iddin-Bel   us der Familie Sangü-Ninurta 
essunu (alias !Bissaja), die Tochter des Zababa-eriba aus der Familie Eppes-il, 

geheiratet? auch ihre Geschwister erscheinen gelegentlich im Sangü-Ninurta-Archiv 
Insofern hat der auf epigraphischen Erwägungen basierende Vorschlag auch eine gewisse 
kontextuelle Wahrscheinlichkeit. 

Anders sieht es mit der Familie der Mutter des Nidinti-Bel aus: Hier stützt sich die Vermutung lediglich auf die Erwähnung eines Sohnes des Säkin-sumi aus der Familie Suh c, sowie eines anderen Mitglieds dieser Familie als Zeuge an prominenter Stelle. Bei einer Eheschließung mehr als nur die engsten Angehörigen zu finden, sollte aber nicht überraschen. ü 

  

  

    

   

    
   

4 Eine Bearbeitung dieses Textes erfolgt durch C. Waerze Marduk-rmanni-Archiv. Die nachfolgenden Bemerkungen über Marduk-remannis Kontakte nach Babylon beruhen auf den Ausführungen in ihrer Diseration (unpubl) 5, Siche dazu den Kommentar zu BM 47552 (Nr. 18) im vorliegenden Biich 6 Siche dazu den Kommentar auf $. 89 i BM 46685 ist das Mitgiftversprechen, BM 4696 nd die Sicherstellung der Mirgifi 

    ers im Rahmen ihrer Studie zum 
    

  

2 betrifft die Verrechnung des Mitgiftsilbers



Nr. 5: Ehevertrag 
Inventarnummer: BM 33795 (Rm 4 

    

oRd 15 
16 m 

IRd 1 

    

    

   

2] 

      

    

  

   
  

  

[x] a at x]ix mApu-im-me-e 
WiMa-am-mli-i-t-i-lar 

id »iSim-Sezöra-iddin 
-birin-? a-bar-sien 

ina! bu-<uds> Iib-bi-si-nu a-na 
u mär 34 "Arad-es-sü 

a vet id 

Ia-pän”Ag-ra-a 

iesimAg-rarı 
a-na bit abi-su-nu i-la-ku 

  

ü ina u-mlumAg]-ra-a° 
[ana] ümat (i-rlal-ku 

unterer Rand erreicht, Lücke von ein 
bis drei Zeilen 

"a’-na! bit‘ |...) 
ina u,-mu alßatu Sd-n]i-ti 

0" itah-((8))-"zu' 0.0.0 
UNa-be&e-hi-'in-" <DA>M' rabiti 

1-1a-pa-na-a° 
märz 36 ®Da--{Co]-1 
m.) man;-ii 3d 

   

  

I-bu 
m... mär)- 34 "Se-el-li-bi 

  

[...]'x' 3 ma-na kaspu [(x x)] 
L..Iru  



  

   URKUNDEN ZUM EHE-, VERMÖGENS- UND ERBRECHT 

        

  Z.1  Ab-imme „His mother's brother vel. PNA 1/1, 8.65 
Z.3 Die Schreibung “eöru im Personennamen ist ungewöhnlich, 
ZA Der Name Hiin-ni-” (nB Belege in PBS 2/1 pasin, Hinni(-GN) in assyrischen 

    Texten) wird in PNA 2/1, $. 473, unter Berufung auf R. Zadok als "nn "favour 
grace” mit Suffix 7erklärt 

Js erste Zeichen ist offenbar ohne Rasur über ein anderes g 
jaß erwas wie ureib-bi 

  

schrieben und sicht     
   daher aus wie ein SAL, das dritte ist ausgelassen worden, so 

dasteht, aber keinen Sinn ergibt. Mit heftiger Emendation erreichte man ina hd 
ibbiiumu, diese Phrase sollte aber vor dem Namen der Braut schen. Nach dem 
Namen ist vielmehr ein Wort zu erwarten, das die Braut qualifiziert. Angesichts der 
sonst üblichen Termini haultu bzw. "nu’arru (geschrieben VÜÜNAR, nu-mar-tug, nu 
mal-t oder nu-man--tu,, vgl. M.T. Roch, BMA, S. 7) wäre an Inam-dr-<ru> als, 
Variante zu mı’artu ‚junges Mädchen“ zu denken. Normalerweise wird aber kein 
Suffix angefügt. Daher erscheint die Emendation zu ina hüd libbisunu worz allem 
wahrscheinlicher 

7.14 Am Anfang ist etwas wenig Platz, um a-na zu erg 
auf dem linken Rand begonnen haben. 

Rs1” _ Aufwen sich die beschädigte Klausel bezieht, kann nicht ermittelt werden. Denkbar 

    

  

inzen. Allerdings könnte die Zeile 

  

wäre, daß Nabö-hinni ins „Vaterhaus“ (d.h. zu ihren Geschwistern) zurückkehrt, 
sollte ihr Ehemann sterben. Aber auch die männlichen Nachkommen, von denen cs 
zuvor hieß, die gingen mit ihrem Vater, könnten gemeint sein. Je nachdem, ob der 

  

untere Rand beschrieben war, sicht mehr oder weniger Platz zur Er 
Verfügung. 

Rs4” Das Zeichen DAM bzw. alt läß der Kontext erwarten, jedoch sicht erwas wie KU 
oder AS da. Entweder fehlt der Anfang des Zeichens DAM, oder es ist d-<i-t> 
gemeint (Vorschlag: C. Waerzeggers), man vergleiche den Lapsus in Z. 5. Das nach 
folgende GAL-ti unterliegt keinem Zweifel. Das Adjektiv rabd kennzeichnet einen 
Ranghöheren, Belege für die Hauptfrau als attaı rabtru (aB im Kodex Hammurapi 
als Dirt bezeichnei) gibt es aus El-Amarna und Boßazköy (CAD s. rabü 2e 1.) Rs5° Zur Ergänzung des Vatersnamens kämen Dägil-ili, Dali-il, Daniäu-il in Betracht (vgl. PNA 1/1, 0), allerdings passen die Zeichenspuren zu keiner Variante richtig 

RS9” Sicher ein mit id „meine Hilfe“ zusammengesetzter aramäischer Name, vgl. At idet PNA 1/1, 8.23% 
Ausstellungsort: Offensichtlich is die Ortschaft nach einem hohen königlichen Beamten, dem hef der ia-rzis, benannt. Ähnliches lige bei Bit-räb-käyiru vor, wo der königliche Schatzmeister auch nachweislich Grundbesitz hat (dazu M.A. Dandamaex, Bagasar ©. Wunsch, CM 204,8. 174-176) 5 

  

         

  

Überserzung 
[PN], Ab-imme (und) % 2 Mamitu-ilat, Kinder des Sin-zera-iddin, haben 4 

inni, ihre Schwester, 79 aus freien Stücken (wörtlich: in der Freude ihrer Herzen) Agrä, den Sohn des Arad-Ex(@)u, 9 zur Ehefrau gegeben. 2) (Was) die Kinder 
(berriff), die Nabe-hinnt 79 dem Agrä 10 gebären wird: Seine männlichen Kinder wer- den ©" mit Aqrä © in das Haus ihres Vaters gehen. 29 Und wenn Agrä 19 stirbt (wörtlich: [zum] Schicksal [gejhi), [wird ...] & I zum Haus [...]. & 2) Wenn er eine zweilte Ehefrau] %3) nimmt, ® %) (bleibe) Nabe 
Minen Silber (%42) [... erhallten. 

Nab 
an (46 

  

  

  

       nni die Ranghöchste. (Rd) [...] 3 
  

 



Auä-panä/Dal...)-il 
I/L...)-essu 

L..-idrll...]-bu 

    

[...)/8ellibi 
Schreiber L...]-BEll...) 

Ausstellu Älu 3a NGALSAG 
Datum bis auf wenige Reste weggebrochen 

  

‚Kommentar 
Die Urkunde ist in mancherlei Hinsicht außergewöhnlich. Die Heirat wird auf Seiten 

der Braut nicht von Vater, Mutter oder Bruder arrangiert, sondern mehrere Geschwister, 
    gemeinsam (wohl drei, darunter eine Frau) verheiraten ihre Schwester. Ihre Namen klin; 

nicht babylor 
in einer Ortschaft, die die Anwesenheit von königlichem Verwaltungspersonal und 
    ‚ch, sondern überwiegend westsemitisch. Ausgestellt wurde das Dokument 

Dienerschaft—nicht unbedingt alles Einheimische— erwarten läßt. 

  

  Über den Status der Ehepartner werden keine Aussagen gemacht, also haben wir wohl 
nicht anzunehmen, daß sie Sklaven waren. Auffälligerweise wird jedoch im Haupttext 
keine Mitgift genannt. Ein beschädigter Nachtrag auf dem Rand erwähnt zwar 3 Minen 
Silber, aber ob und von wem diese ausgezahlt wurden oder nur als Vertragsstrafe angedroht 
sind (z.B. im Falle einer Scheidung), kann dem Text nicht entnommen werden. Allerdings 
bilden Bestimmungen zur Mitgift, nach allem, was wir über Formular und Zweckbestim- 
mung der babylonischen Eheurkunden wissen, 
rungen und werden nicht in Nachsätzen abgeran. Demzufolge könnte es durchaus sein, 
daß die Braut ohne Mitgift verheiratet worden ist. Wenn ferner das letzte Zeichen ...]-ru 
auf dem Rand eine Verbform im Plural anzeigen sollte, dann könnte sich dahinter eine 
Quittungsklausel (mahrü, errü) verbergen, die auf den Erhalt von Silber durch die Geschwi- 
ster der Braut deutet. Zahlung 
Familien der städtischen Mitrel- und Oberschicht nicht üblich, aber das Personal unserer 
Urkunde ist diesen Kreisen auch nicht zuzurechnen. Andererseits gibt es weitere Beispiele, 
daß eine Braut gewissermaßen in die Ehe verkauft worden ist! und dies Auswirkungen auf 
Ihren Status und den ihrer Kinder hatte. Ob im vorliegenden Falle allerdings tasichlich 
Silber an Nabe-binnts Geschwister geflossen ist, kann nicht fesgestllt werden. 

Interessanterweise wird aber gerade der Status ihrer Nachkommen explizit— wenn 
auch für uns nicht recht verständlich— geregelt: Die männlichen sollen mit ihrem Vater in 
dessen „Haus“ gehen. Was diese Besimmung eigentlich bedeutet, ist völlig unklar 
Parallelen sind m.W. nicht bekannt. Wörtlich genommen, könnte sie heißen, daß die 
Ehepartner nicht zusammen wohnen werden. Man könnte auch vermuten, daß Agrä und 
sein Haus“ bestimmten Dienstpflichten nachkommen müssen und diese auch auf den 
Söhnen lasten. Des weiteren könnte sich die Klausel auf die ethnische Zugehörigkeit bei 
Partnern unterschiedlicher (wenngleich für uns nicht konkret bestimmbarer) Herkunft 
beziehen. Dabei ist etwa an religiöse Kulte zu denken, die nur Mitglieder bestimmter 
Gruppen durchführen konnten. Möglicherweise geht es auch um Statusfragen, da einer der 

  

\ormalerweise das Herzstück der Vereinba 
  

1 in dieser Richtung sind bei Eheabsprachen zwischen 
  

  

  

  

   

  

1 Der Fall der (Lä-tubäsinni, vgl. C. Wunsch, AfO 44/45, $. 62-67 und hier, $. 6, Anm. 22.  
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beiden Partner Sklave oder in anderer Form abhängig war, auch wenn darüber nichts aus- 
gesagt ist. Es könnte auch sein, daß Aqrä weder aus Babylonien stammte, noch ewig dort 

wollte, und anderswo beheimatet war. Vielleicht bestimmte die Klausel, daß er die 
Die nachfolgende, stark beschädigte Klausel 

  

bleil 
Söhne in seine Heimat mitnehmen wollt 

    könnte dann besagen, daß entweder Nab2-hinni oder die Söhne nach dem Tod des Agrä 
woandershin gehen können oder müssen. Das Ganze bleibt Spekulation. 

Die Bestimmung Rs 2’f. gestattet dem Ehemann ausdrücklich, eine zweite Frau zu 

  

  nehmen, sie stellt aber zugleich sicher, daß Nab-binnt nicht zur Nebenfrau degradiert wer- 
den darf, Eine solche Regelung ist höchst ungewöhnlich und singulär. Sie mag dadurch 
bedingt sein, daß der Ehemann vielleicht wirklich nicht ständig in Babylonien lebte und 

ünden. Die Bestimmung     sich vorbehalten wollte, auch andernorts einen Hausstand zu 
hat im jedem Falle eine völlig andere Funktion als die in der Einleitung besprochene 

antiert, falls der 

    

Klausel in Eheverträgen, die der Ehefrau eine hohe Abfindung 
u heiraten, sie also degradieren   

  Ehemann sie entlassen oder eine zweite Frau ana mubh 
sollte 

Wenn sich die auf dem Rand nachg   ragene Klausel über drei Minen Silber nicht auf 
  

  

eine Zahlung bei Eheschließung bezieht, dann könnte sie eine Vertragsstrafe bei 
Ehescheidung androhen.



    

      

  

   

   

    

  

  

Nr. 6 25 

Nr. 6: Fragment eines Ehevertrages 
Inventarnummer: BM 47084 (81-08-30,605) 

1’ "mar "Mu-'dam“| 
vs 2° ma-Esag-ilk 

37 nar-tu, a-na d| ] 
4° mär-si $ä "Gu-za-Inu ...] 

5° iddinu 2 mla-na? kaspu ...) 
6 Säina 1 Sigli blirga ...) 

8°  märti- 

9 Fe 

Rest der Vorderseite und Beginn 

der Rückseite weggebrochen 

Rs1’ mx...) (letzter Zeugenname) 
‚erwa fünf Zeilen Abstand, leer 

Ze dMardulk-...) 

3 Erufn 

Rs Z.1" Als Ergänzung für den Ahnherrennamen kommt z.B 
IN Mudammig-Adad in Frage; dieser ist im Raum Babylon 

(wo dieses Fragment wegen der Ankaufsnummer wahr 
scheinlich herkommt) gut bezeugs; mudallim scheidet 
jedenfälls aus. 

2.3” Entweder steht das Verb versehentlich im Subjunktv, 
oder die Braut wird von mehreren Familienangehör 
in die Ehe gegeben. In solchen Fällen können die 
Verbalformen und Possessivsuflixe bzw. Verwandt 
schaftsbezeichnungen teilweise unzutreflend sein, 
YO56 188 (= BMA 17), BMA 26 und 32. 

a 2.6” Als Angabe der Silberqualicie ist üblicherweise a ina 1 
a igli biqu „/-Legierung“ zu erwarten. Zumindest 

  

bestätige dieser Vermerk, daß es sich zuvor um einen 
Geldbetrag handeln muß, keine Sklaven, Möbelstücke 
oder Kleider: 

  

Übersetzung 
Amilie Mudammig-[Adad ... erhörte ihn/sie und] 42) Ina-Esagil-[ 

Mädchen, hat er(?) zur Ehelfrau an PN], =) den Sohn des 
Güzänu [aus der Familie 5) gegeben. Zwei [Minen Silber] 7°) von [Y]-Qualität 
har er(?) mit [Ina-Esagil-...), 47 seiner Tochter, [... mitgegeben]. 

  

[...] aus der 

  

seine Tochte das jun,         

  

Zeugennamen weggebrochen 
Schreiber Marduk-[ 
Ausstellungsort und Datum nicht erhalten  
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Nr. 7: Ehevertrag 
Inventarnummer: BM 47492 (81-11-3197) 

uRLEE, N 

MER EEK ST Le N ES A AAN | 
Bde ers 
Hesrteleh Ber 

15 7 San 

    

DEE
 

       
          

       

    

    

Die Tafel ist 
senkrechte Keil 
nahe dem rechten 

st ist vollständig zerstörg am linken Rand sind zwölf zu schen (darüber evenwuell ein weiterer zu ergänzen), Ahnherrennamen zu erkennen: 5 

   

2.5 
Z. 10°:[...) mar, © 
zu uball 
Z.12



9 

10 
11 
12 

13 
14 
15 

16 m 

18 
19 
20 

  

2.20 

  

Nr.7 

    

[Zablasi[NU].FTES)) Ymar,-su" [id 
ina bu-ud hb-bUi-) 
an]a "!Nabü-iuma-iddin mär,-su 3d ®Ni-din-ni-"Nabt mär, »Abi-ia-ü-|eu) 
[kli-a-am iq-bi um-ma 'Ni-'din-ni-Belti(GASAN)-ia märat-ka‘ 
[Bla-tul-su, a-na "= Nabi-na-|sir märi-ia a-na ati] 'i"-din-ma 
ui aar-su 3-i [mINabt-Suma-iddin mär,-3u 3d "Ni-din-t\i-"Nabü mar, 
"Abi-lia-i-t) 
a-na "Läbäsi(NU.TES) märy-su sd 

Beme-'e"-[ma) 
!Belti(GASAN)-ias 'märartsu ba-tul-ılu, a-na)'aküdam)-[ı) 

ana "INabü-na-silr m)är,-I 34 "Läbäsilsu.TES) mar, "Nür-"LPap-sukkal 
iddin) 

dt Nabü-suma\iddin mär,-su 3d "Ni-din-tü- 

büd Iibbis 
151 [ma-n)a kaspu pesi a-di 1 ma-na kaspu pelsü! 54 ina quppi 
[1+er] Yalme-Iu-us-tu, 3ä % ma-na kaspu mu-ub-\lu-u) 
[rer ö]ersu(nA) 34 10 Sigil kaspuı tu-ub-ba-lu \xen mu-sah-hi-nu 
siparri(U[D.KA.BAR) 
[4 13 ma-n)a Su-qul-ta-iü 20 semursib-tug rabi-tu, iu gal-lat 
Liera"Ni-din-wi-"Belti-ia marti-sü ba-tul-tu, acna "Läbäsilnu.118) 
Imär,-su 34»! Nabi-uballi?‘ mar, "Nür)-"Pap-sukkal id-din kaspu a, 

pesi 
[a-di 1 ma-na kla-sap qu-up-pu Va-me-lu-ut-tu, a, \xet 
[4 % ma]-'na kaspu tu -{ubl-ba-lu Sersu(NA) a, \+et 3a 10 Sigil kaspu 
[uub-ba-Nu mu-lab-bi-nu) a, 1+en id 13 ma-na Su-qul-ta-s 
[UD.KABAR) “ernursib-tu], a, 20 rabi-tu, iu gal-lat ®Läbasinu.1E8) 
[mär,-su 3 WNabü-uballi?" mär, »Nür)-Pap-sukkal 'abu) 34 "!Nabü-na-sir 
[akz "tuppiuß)) ina gard! "INabi-Suma-iddin mar,-2ü 3a 
"Ni-din-ti]-!Nabü mär, "Abi-ia-ü-tu abu $ä Ni-din- 

ma-hi-ir e-fieir 

  

Vabü-uballif)) mar, "Nür-Pap-sukkal 

  

    

      

Vlabü-uballit‘)" mar, "Nülr-!Pap-sukkal) 

  Ni-din-ti 

    

Nabi mar, »Abi-ia-Wi-tu ina 

  

       ma-na 

    

  

Belti-ia 

Lina kla-na-ku "tuppi Su-a-n 

Zeugen- und Schreibernamen, Ausstellungsort und Datum nicht erhalten 

Dies ist die einzige Stelle, an der Reste vom zweiten Element von Läbatis Vatersnamen 
erhalten sind. Wenngleich die vorgeschl: zung zu den Zeichenspuren passen 
könnte, ist sie doch schr unsicher 
Das Abstraktum anzlätu (grammausch feminin) könnte wohl auch einen männlichen 
Sklaven meinen (vgl. CAD AY2, 5. 61 s..amilütu 20), zumal kein Name angegeben ist 
also nur das Wertobjekt an sich gemeint ist. Allerdings sind Mitgifisklaven überwiegend 
weiblich, da sie dazu bestimmt sein dürften, der Eheirau zur Hand zu gehen. 
Für die Erginzung am Anfang, bietet sich keine direkte Parallele an. Es wäre an aki 
"sfuppftu zu denken, vgl. BM 82597 (= BMA 32): 29, TBER 93/94 (= BMA 34): 26f. 

ne En        
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Übersetzung 
ballit()] aus der Familie Nür-Papsukkal, hat aus freiem [LäJbäti, der Sohn [des Nabt: 

\abü aus der Familie Entschluß 2 [zu] Nabü-uma-iddin, dem Sohn des Nidı 
Abijaücu, %> so gesprochen, folgendermaßen: Nidinti-Beltija, deine Tochter, ” ® das 
junge Mädchen, gib dem Nabt-näsir, meinem Sohn [zur Ehe]: 4 Sie möge seine Ehefrau 

  

    

  

[Nabü-fuma-iddin, der Sohn des Nidinti]-Nabü aus der Familie Ahijaütu 
uballit(@®)] aus der Familie Nür-Papsukkal, [und] 

gab er] dem Nabü- 

2.9 erhörte 
  Läbäsi, den Sohn des [Nei 

Nidinti-Beltija, seine Tochter, das junge Mädchen, [zur] Ehe 4 
näsir, dem Sohn des Läbäsi aus der Familie Nür-[Papsukkal]. 

%.9 Nabü-uma-iddin, der Sohn des Nidinti-Nabüi aus der Familie Abijai 
freiem Entschluß] % 10 15 [Minen] weißes Silber—einschlicßlich einer Mine weißen 
Silbers [in der Schatulle (der Ehefrau)]—% ' [eine] Sklavin, die % Minen Silber 
(ein)bringt, 2 [ein] Bett, das 10 Sckel Silber (ein)bringt, einen Kochkessel aus Brlonze], 

2.13) [der 13 Minen] wiegt, 20 Gewänder, große und kleine, 1) [mit] Nidinti-Beltija 
seiner Tochter, dem jungen Mädchen, dem Läbasi, 419) [dem Sohn des Nergal-uballit( 
aus der Familie Nür]-Papsukkal, gegeben. 

@ 15) Diese fünf Minen weißes Silber = 19 — [einschließlich einer Mine in der] 
Schatulle (der Ehefrau)—, diese eine Sklavin, = 'D [die % Minen Silber] (ein)bringt, 
dieses eine Bett, das 10 Sekel Silber % 19 [(ein)bringt], diesen einen Koch[kessel] von 13 
Minen Gewicht 79 [(aus) Bronze@)], diese 20 [Gewänder], große und kleine, hat Läbäti 
2.20) [der Sohn des Nabü-uball ir]-Papsukkal, der Vater des Nabü- 
näsir, = 2) (gemäß seiner Urkunde(@)] von Nabü-uma-iddin, dem Sohn des 
[Nidinti]-Nabü aus der Familie Ahijaütu, dem Vater der Nidinti-Beltija, erhalten (und) 
b 

  

  

  

u, hat [aus 

  

       

  

    ) aus der Famili 

    

ichen bekommen. 

  

‚Kommentar 
Die vorliegende Urkunde kann nur aufgrund ihres Erscheinungsbildes und inhaltlicher 

Kriterien zeitlich grob bestimmt werden, die späte Achämenidenzeit ist die wahrschein- 
lichste Vermutung 

Die Tafel ist großforn 
hat Hochformat. Die schön. Es gibt weder Siegel noch 
irgendwelche Beischriften, die wenn es sich um eine spätere Abschrift oder Archivkopie 
handeln sollte—auf Sie; 

  

g in der Form eines Ziegels mit leicht gerundeten Kanten, sie    

  

     

  

hrift ist groß und gestoch 

1 auf dem Originaldokument verweisen würden. Damit sicht sie   

auf den ersten Blick neubabylonischen Abschriften von Urkunden über Grundstückstrans- 
aktionen ähnlicher als den fast durchweg gesiegelten seleukidischen Ehevert 
M 

  igen bzw 
gifturkunden.! 

  

datierbar sind OECT 9 73, BM 841274, CT 49 165, 167, 193, VS 6227, BM 
972 (BMA 36 bis 42). Alle Exemplare sind gesiegelt. Bei allen anderen (nicht 

neubabylonisch/frühachämenidischen) Urkunden, deren Datenformeln nicht erhalten sind, 

    

da datebare Urkunden aus dieser Periode äußerlich nich zu unterscheiden sind, BMA 38 
[ER NEON SAN SEN STE Seile jeRiEene anlee Sanzeyirdlins 
besondere in Nr. 36: 4 zu slaraddi) stellt keinen Eheverurag, sondemn eine Migifiquitung



Nr 29 

Letztere verwenden ebenfalls Hochformat und haben scharf abgesetzte und annähernd 
gleichmäßig breite Ränder, auf denen Abdrücke von Stempel- oder Ringsiegeln an; 

Sinige Siegel können 
auch auf der Rückseite, auf einer unbeschriebenen Fläche zwischen Zeu; 

namen (z.B. bei CT 49 193) bzw. neben den Namen (z.B. CT 49 167) an 

Im Unterschied zur vorliegenden Urkunde würde man allerdings bei der Angabe der 

  

bzw. entsprechende Beischriften ("ıkunuk ungu PN) zu finden sind. 

  

  und Schreiber- 
ebracht sein.     

Silberqualität statt „weiß“ (pesü)? eher „fein/geläutert“ (al) und einen Hinweis auf 
Münzen oder den Kurs nach dem babylonischen Standard erwarten. Die Wertangabe der 
Mitgiftobjekte wird in den eindeutig seleukidischen Urkunden CT’ 49 165 und 193 (BMA 
38 und 40) mit 3m x Sigil kaspi realisiert, gegenüber 34 x Sigil kaspu ubbalu in unserem 

  

Exemplar. Daraus kann jedoch kein Datierungskriterium abgeleitet werden. 
Ein Kriterium, das eine Einordnung 

des Namens LäbaSi mit NU:TES, denn sie stellte bisher (auch wegen der geringen Zahl an 
spätachämenidischen Texten) eine Art Leitfossil für seleukidenzeitliche Urkunden dar. Sie 

  indie Seleukidenzeit suggeriert, ist die Schreibung 

ist jedoch bereits in der mittleren Achämenidenzeit nachweisbar, muß also nicht gegen 
eine frühere Datierung sprechen. 

Von neubabylonisch-frühachämenidischen Eheverträgen wiederum unterscheidet sich 
unser Exemplar nicht nur durch die Größe: Die Auflistung der Mitgiftgegenstände mit 

sind in dieser Zeit noch 
nicht üblich.6 Damit verdichten sich die Indizien, die für eine Einordnung in die mittlere 

  

Wertangabe und die Quittungsklausel über den Erhalt der Mitg: 

bis späte Achämenidenzeit sprechen. 

dar, in der auf die Heirat in der Vergangenheit Bezug genommen wird und die zwischenzeitlich 
geborenen Kinder als legiime Kinder des Ehemannes bezeichnet werden. Dies macht m. E. die 
Ausstellung der Urkunde aus Anlaß der vollständigen Mitgiftübergabe nach Geburt der Kinder 
wahrscheinlich; demnach liegt kein Ehevertrag im engen Sinn vor. In BMA 42: 26 wird cine 
Urkunde, die wirals Ehevertrag klassifizieren würden, explizit als "KISIB u-dun 
nex. Bei allen später als Darius 1 datierten Texten (soweit die entsprechenden Stellen erhalten 
Sind) kommt im Unterschied zu früheren Verträgen eine Quittungsklausel vor (s. dazu Anm. 6) 
Dies deutet auf eine Veränderung der Rechtspraxis: Nicht das verbindliche Mitgiftwersprechen 
wird beurkundet, sondern die ertolgte Übergabe 

2 Während in 7. 10 eine Ergänzung zu gla-l-i ...] denkbar wäre, ohne den Zeichen Gewalt 
anzutun, schließt die Wiederholung in Z. 15 diese Möglichkeit aus. 

3 Dazu MW. Stolper, Annali,S. 221 
4 Die Formulierung ist auch in frühseleukidischer Zeit nachweisbar, z.B. CT 39 108 (MW. 

Stolper, Annali, Nr. 7): 1° bzw. (2) aus dem Jahr 37 SA. 
5 Dar 364: 8 (BM 30143, Jahr 13 Dar Jar märati, mithin Dar I), bei K.N. Tallqvist, NV unter 

Nu-sr gebucht; F. Joannts, TBER Nr. 71: 13 (8 Dar 11). Auch in Artaxerxes-eitlichen 
Urkunden des Esagila-Archivs ist sie zu finden (Auskunft von M. Jursa). In den Indizes zum 
Muratü-Archiv ist der Name allerdings nicht in dieser Schreibung gebucht 

6 K. Abraham, CRRAI 38, 8. 311-320 har das Formular der Eheverträge hinsichtlich der Mitgife- 
Klauseln untersucht. Sie unterscheidet den „early Neo-Babylonian“ Vertragstyp (556-486 v 
Chr), der die Mitgiftgüer auflistet und die Übergabe („donation of che dowry by che bride's 
agent 10 ıhe new Souple‘) fesıhält (bzw. verbindlich zusago) Im „late Neo-Babylonian“ Ver 
uragstyp der späteren Texte sind diese Klauseln auch enthalten, obendrein wird die Mirgift 
Summtert (ummarize) und ihr Empfang durch die Quittungsklausel bestätigt. [Unter „summa. 

Fize che content ofthe preceeding long and detailed dowry Ist“ (. 311, Hervorhebung dorg ist 
a ift in Silber wert ist, zu verstehen, sondern ein 

    
-tibezeich-   

   

     

  

  

     
    

  

  

keine Angabe, wieviel die gesamte Mitg 
Pauschalbgeriffwie die geannte Mitgif". Es sei darauf hingewiesen, daß unser Text, obwohl er 
alle anderen Merkmale des „späten“ Typs aufweist, gerade dieses eine vermissen läßt, vgl. dazu 
Anm. 9) 

    



    URKUNDEN ZUM EHE-, VERMÖGENS- UND ERBRECHT 

  Der Mangel an Texten aus dieser Periode wird immer wieder beklagt; 
r &, und die Abgrenzung von spätachämenidischeı 

seleukidischen Urkunden ist schwierig, wenn das Datum nicht erhalten ist. Mit Sicherheit 
können BMA 32 und 33 dieser Periode zugewiesen werden, bei BMA 317 und 43 fehlt 

‚das Datum, während die Susa-Texte BMA 34f. und F. Joannes, Melanges Perrot, Nr. 1 zwar 

in die spätachämenidische Zeit gehören könnten, sich aber wegen ihrer ägyptischen 
Protagonisten und Besonderheiten inhaltlicher, formaler und lexikalischer Natur ohnchin 

  

gegenüber   gibt es erst recht w     
    

  

  

  

  nicht zum direkten Vergleich anbieten. 
BM 82597 (BMA 32, Zeit eines Artaxerxes, aus Kutha) hat ziegelförmiges Hochformat 

(11,5%67 cm, ca. 3,3 cm dick) und ist rundum mit Siegelabdrücken bestückt,% demnach 

  

Diese Urkunde beginnt mit der Wunschformel ina a-<mar “Bel u @Nabi I-lim, die gele 
gentlich auch auf Verträgen anzutreffen ist (dazu ausführlich M.T. Roth, JSS 33 (1988), S. 
1-9). Da der älteste daierbare Text mit dieser Formel aus dem Jahr 18 Dar II stammt, kann si 
Kein Unterscheidungskriterium zwischen spätachämenidischen und seleukidischen Texıen sein. 
Die Anrufung von Bel und Nabd macht Babylon oder Borsippa als Herkunfisore wahrschein. 
lich. Die Rückseite ist ler, die Tafelränder sind gewölbt, es gib keine Siegel. Offenbar handelt 
5 sich um eine Abschrift 
BM 76202, Kollaionen: Z. 1 lies: -ku’-sur-ih Z. 2: 
uukkal, Z. 3: |GEMEC-FGASAN*-iat "DUMU*.SAL? 0° MIAG"-DAP*" SES AD'-ka; Z. 4: i 
bir-innammas Z. 5: AG tab ant-bult-ie”; Z. 6: "MU'-Spap-sukkal TIAG ku" zur-i 
Interessant ist die Tatsache, daß Bel-aba-usur seine Cousine, die Tochter des Bruders seines 

    

G-tab'-tan"-bul -lip'* A PMU*-Ipap- 
     

      
  

Vaters, verheiratet. Offensichtlich is er der nächste männliche Verwandte. 
8 Mindestens acht Rollsiegel (wobei teilweise nur eine Figur aufgestempelt worden ist) und sechs 

jeweils mit "KISIB bezeichnet, sind erhalten. Der Text der Tafel 
wurde zuerst geschrieben, dann die Beischriften (die z.T. den Zeilenenden auf dem rechten 
Rand ausweichen müssen), und zum Schluß wurden die Siegel angebracht (sie verdrücken an 
einigen Stellen die Zeichen des Haupttextes bzw. der Beischriften). Es handelt sich um Zeugen. 

iensiegel (hier Z bzw. P mit Nummer), die drei Brüder der Braut sind als nadin «gli 
ausgewiesen, Die Reihenfolge der Siegel folgt nicht dem Rangprinzip, sondern geht reichlich 
durcheinander: Rd Z2, Z5, Z1, 29, D2; rRd P1, 282, Z12, 77, Z4 (mit Siegel“) [eventuell is 
im oberen Abschnitt etwas durcheinandergeraten und ein Siegel mehr als Beischriften vorhan 
den]; uRd P3, Z3, ZI1 (und wohl noch ein weiteres Siegel); oRd unklar (vielleicht der 
Schreiber, außerdem noch Platz für weitere Siege). Die Siegel von Z6, Z10 und Z13 sind nicht 
zu lokalisieren (Platz für eins auf dem uRd, zwei auf dem oRd wäre vorhanden). Dem Siegel des 
Bel-iddinu (MU-2u°) aus der Familie Sin-karäbi-ime ('Rd, 2. von oben) kann keiner der 
Bezeili, 

  

elipsenförmige Stempel, 

     
  

   
  

   

n zugeordnet werden, hier ist eine Verwechslung mit Z8 (Familie Irrannu) zu ver- 

  

BM 82597, Kollationsergebnisse (eine Reihe von Unsicherheiten, insbesondere bei Eigennamen 
und der Grundstücksbeschreibung, bleiben bestehen): Z. 10: "KA" sul-pu ins" GARIM* if“ 

[.. Z. 11; INAIM® ..., Z. 13: [x x @)] MGALSkagiru .., Z. 16: vielleicht [x x (0) BKIRI"S 84 LUGAL (jedenfalls nicht DUBAS), Z. 17 und 21: der "KAL-ÄEN-ia-meen-na gelesene Name beginnt wohl cher mit dem Zeichen £, was dann folgt, ist keinesfalls EN. Eine 
   

  

befriedigende Lesung kann nicht angeboten werden. Z. 26: [1-en &]-hril URUDU* ..., 2. 29: am Ende ist der Name des Bräutigams zu ergänzen, dann ergibt auch u in der nächsten Zeile Sinn, Z. 31 Ende ... machlir" etil", Z. 34: ... TÖEN Z. 35: IU.GUR 

  

NUMUN’-DU DUMU 4 ®rabt ne" ..., 2. 36: MIEN-BA"-i@* DÜMU 2 PNUMUN“ 
ia* Z. 37: "!BE-MU* DUMU 4 "IEN-MU'-nu..., Z. 40: MIEN-NUMUN*-GIS DUMU 

3 "dU*.GUR*-TIN*-s[u*] Z. Al: "IEN-MU*-nu* DUMU 3 MdU.GUR-MU*-DU* Z. 42: MIEN-ang"mi"-AS"-tug (ohne Zweifel ist mörehtu gemeine, vielleicht steht AS fü rum?) DUMU 34 "ÖEN-URÜ-S"..., Z. 43: MKAR"-JAMAR".UTU* ..., Z. 45: MIU.GUR-NUMUN®- Dür 
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als Originaldokument zu betrachten. Das Formular unterscheidet sich von unserem 
Exemplar insofern, als der Wert der Mitgiftbestandteile nicht'in Silber angegeben und die 
Liste in der Quittu 
faßt wird? Die 
niche näher als die seleukidischen. 

Es bleibt BM 76029 (BMA 33, Jahr 32 Artaxerxes I/II) zum Vergleich: Die Tafel ist 
breit und flach (13x15 
zum Rand beschrieben. Auslassungen bzw. Abkürzungen beim Formular kommen vor (vgl. 
den Kommentar in BMA, $. 108), in Z. 6 steht MIN, gefolgt von einer Lücke, statt des 
Personennamens. All dies läßt vermuten, daß es sich um ein Konzept handelt, nach dem 
die eigentliche Urkunde später a 
schen“ Tafelformat für eine Eheurkunde aus der späteren Achämenidenzeit nutzt sie also. 

klausel nicht wiederholt, sondern als nudunnüs gabbi zusammenge- 

    

unde steht unse: 

  

Text hinsichtlich Formular und Siegelung also 
  

  

cm, etwa 2,8 cm dick), ungesiegelt, und die Zeilen sind nicht bis 

  gestellt worden ist.® Für die Frage nach dem „typi- 

  

nichts. 

Somit fehlt eine echte Parallele, die als Datierungshilfe dienen könnte. Ob das Fehlen 
von Siegelabrollungen auf unserer Tafel nun in größerer zeitlicher Nähe zur neubabyloni- 

ründet liegt, als Zeichen für eine Archi 
‚oder eine bislang nicht belegte Alternative darstellt, kann hier nicht 

  

schen Tradition bi Ibschrift zu werten ist, eine 
lokale Besonderhei 
entschieden werden. 

    

Die Herkunft aus Borsippa dürfte außer Frage stehen, da die Familiennamen der 
Protagonisten und der Zeugen in Borsippa-Urkunden aus neubabylonischer Zeit gut 
bezeugt sind. Einzelne Individuen aus den Familien Nür-Papsukkal, Abijaütu, Ea-ilüra- 
bani und Kidin-Nanaja trifft man zwar auch anderswo an, die Kombination erscheint 

jedoch signifikant 
Die Braut wird mit fünf Minen Silber gut ausgestattet, davon obendrein ein Fünfiel zu 

ihrer eigenen Verfügung ina quppi."2 

9. Platz für die Ergänzung von nudunnisu gabbi gäbe es in BM 47492 nur am Anfang von Z. 21 
mithin zwischen Emplänger und Auszahlendem und von der vorhergehenden Aufzählung der 
Mitgiftbestandteile gerrenne— keine schr wahrscheinliche Option. 

10 Die Tafel ist, wohl bevor sie ins Museum gelangte, auf unsachgerechte Weise „restauriert“ 
worden, indem Risse im Korpus und Absplitterungen der Oberfläche mit Ton 
wurden. Dadurch sind Zeichenreste in Brüchen teilweise verdeckt und schlecht idenufizierbar 
BM 76029, Kollationsergebnisse: Z. 5 und 6 jeweils "mi-nu-i-SEN-a-gar", Z. 6 Anfang: nach 
MIN Lücke von drei Zeichen, Z. 10: ®®MES.MA.[GAN] 
wohl auch so in Z. 21, aber nicht voll erhalten), Z. 13 "lu 

  

  a"nu° (phonetisches Komplement, 
"il" -du ..), Z. 14: 'DUMU”   

  

    
  

4° mdEN*-[x x x]-'x° DUMIU" ...] (wohl Filiation des Vaters des Bräutigams), Z. 16: 1-en du 
ıl [GIR ...), Z. 18: DUMU".SAL, Z. 19: [..]-in KÜ'.BABBAR* , Rs 5°: JEN-KAD* DUMU 
'dul*-Ii"-pu, Rs 6°: DUMU &4 MBAr-idr-a, Rs 7°: [MESAG.ÜLI-GIN"AXA", Rs 9%: [mIEN- 
Iu*-mur*, Rs 12%: DUMURS 34 MäßE*-NU'-DINGIR""S* DUMU? "*[...), Rs 14°: ["GJI 
EN 

11. F. Joannds, Archives de Borsippa, listet im Index 15 bzw. 31 Personen aus den Familien Ahijaütu 
und Nür-Papsukkal auf, viermal Kidin-Nanaja. Daß die Familie der Archivinhaber, Earilüta- 
bani, gut vertreten ist, versteht sich von selbst 

  

12 Zum quppu-Silber als dem Anteil, über den die Ehefrau verfügen kann, der also nicht vom Ehe 
mann oder dessen Vater in eigene Geschäfte gesteckt werden kann, vgl. M.T. Roth, AfO 36/37, 
$.6-9, 
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Nr. 8: Urkunde über eine Ehescheidung 
Inventarnummer: BM 31425 (+) BM 36799 

-17,1152 (+) 80-6-17,537) 

  

        

    

     

   

BM 36799, Vs 

ee en 
ee 

BM 31425, Vs 

BM 31425, Rs 
10. ma 

ER 
EHRE E 
METER LT ur 

    

BM 36799, Rs NER ZT, T 
: SEN ra 

   

  

     

  

Re>i-i-nu, märas-su dB 
ana »!Nabi-böl-si-nu mar 
"kil-aam tag-bi um-ma tuppu id!) 
[ 1 xxx (0) 5a) mBalaru mar, 
Lücke von drei bis vier Zeilen 
[60 xx] "Al E id "IBlel)-ka-sir 'abu-u-a ku-um nu-d{un-n&e]-'5i" 
[ilk-nu-uk-i-ma pla-ni] Ina-E-sag-il-be-ier ummi-\i)a 
trlad-gil-lu u Tna-[E}-sag-il-be-let är-ki mi-tu-tu 

 



Nr. 8 33 

4 dmArdi-ia abi-ia pa-ni-ia tu-Sad-gil-Iu 
5° [mul-dun-nu-i-a gab-bi a-na kaspi ki-i 1a-ad.di-na 

uRd 6’ [da-ta-kal mim-ma al-la biti u*zeri ina Ib-bli) 
7° Ware-ehi urasu-ta-a-ni ma-du-tu ina mub-bli) 
8 [ilb-ba-dss mim-ma 3d te-et-ti-ru--si-nutl] 

Rs9 4! kurummatiVi= $d ta-nam-di-na la da-ag-Ia-a-'x}-ta' [0] 
10° miNabü-bölsi-nu a-na ‘Re>i-i-tu, ig-bi um-ma 
11° mim-ma $d a-na ra-Su-ta-a-ni ı kurummativ= 3a a-nam-dak-ka 
2° la‘ dag-la-ak a-sar pa-ni-ka mah-ri al-ki-i 

13° [u Re>i--tu,' a-dar pa-ni-si mah-ra tal-la-ak 
14° [u mdNabü-bal:s 

    

      

    

  

  

  

‚nu a-dar] 'pa-ni-&ü' mab-ra il-la-ak 
Lücke von zwei bis drei Zeilen 

B: Rs 1”  mlAp-Ia-a' mär,-su sd "Arad-"Gu-la mär, ”Si-gu-i-a) 
2” [mix ()l-buklisu mär,-sü 34 "Ba-la-fu mar, "Ir-a-ni u “tupßarru,) 
3”  [mdZa-bay-baynapii”-usur mär,-su 34 »°Nabü-mukin,-apli, mar, 

Da-bi-bi 
[x 1 iufpisanm? umi‘9.kam anat' 5.kam "Da-a-rli-ia-mus] 
ür Babili® u mätäti(KUR.KUR) 

       

  

Z.1 Re’itu ist die Kurzform von Namen wie (Ktar-re’ät, “Re’iti-Gula 0.4. CAD R 25) 
5.0.2'b führt zwar nur aAkk, aB und mB Belege an, aber vgl. z.B. Nr. 39 im vor. 
liegenden Buch. 
Der Ahnherrenname der Ehefrau ist schwer beschädigt. Die Umrisse könnten viel 

  

leicht zu Abi-ul-ide (AD.NU.ZU) passen, sicher ist dies aber keineswegs. 
Z.3 _Eindeutiges A anstelle von 4, eine Emendation ist nicht zu vermeiden. |Re’itu wird 

kaum gesagt haben: „Meine Tafel hat B., mein Vater ...", sondern es ist ein Relativ 

Z. 1’ Die ersten erhaltenen Zeichen nach dem Bruch schen wie A und £ aus. Es muß sich 
um ein Objekt handeln, das Bel-käsir seiner Frau als Eigentum übertragen hat, übli 

  

  

cherweise kämen Grundstücke, Häuser und Sklaven in Frage. A.E könnte zu 
|Mar,-biti ergänzt und als Teil der Lagebeschreibung eines Hauses angeschen 

Werden (z.B. ein Haus neben dem/an der Straße zum M: 
UIN.E „Hausleute“ (als Terminus für Sklaven) spricht das Fehlen des Pluralzeichens 
Nach einem auf ...-a'tbit endenden Sklavennamen würde man ÜÜR, galla o.ä. 

Eine Frage kann in Z. 6’f. noch nicht stehen, denn es folgt eine eindeutige Festsel 
lung im selben Zusammenhang. Ebensowenig kann es sich in Z. 11’£. um eine Frage 
handeln. Die Negation mit la im Hauptsatz kommt neubabylonisch vor, für 
Beispiele in Königsinschriften vgl. H. Schaudig, AOAT 256, 8. 278. Auch in Prozeß- 
urkunden, die viel zitierte Rede wiedergeben, findet sie sich häufig, vgl. hier Nr. 46: 
18 und Nr. 47:9”, 10 

RSS’ Mit nudunntia gahbi werden alle Vermögenswerte zusammengefaßt, die zuvor ge- 
nannt sind, d.h. Re’icus Mitgift einschlic 
hat. Keinesfalls bezicht ich die nachfolgende Festsellung, 

Jiche Mitgift allein. 

  

i-Tempel). Gegen [. 

  

  

    
  

  

  

lich dessen, was ihr die Mutter vermacht 
der Ehemann habe sie ver 

        
  

kauft und verbraucht, auf die ursprü 
RS9% 12° dagalu G (Grundbedeutung „schauen“) im Sinne von „haben, besitzen“ (mit dem 

ümer als Subjekt des Satzes) gibt es selten (fr Belege im Prekatv siche CAD 
24, +..2b 2° und AHw 150, s.0.8d), sonst wird mit Gt- oder 8-Stamm pan PN 

dgululsudgulu konstruiert (jemandem „gehören“ oder „als Eigentum übertragen‘ 
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Übersetzung 
@» Reit, die Tochter des Bäl-käsir aus der Familie [...], > hat folgendermaßen 

zu Nabü-beltunu, dem Sohn des Balätu aus der Familie Iranni, [ihrem] Ehemann, % 
gesprochen: 
EP Die Taf, die() Be-kätr, mein Var, = [... des] Balttu aus der Familie Iran 

[... (Lücke von drei bis vier Zeilen)] 
219 [...], was Böl-käsir, mein Vater, (als Gegenwert) für ihre Mitgift 7?) unter Aus- 

stellung einer offiziellen Urkunde an Ina 73 
übertragen hatte, und (das) Ir 
Bruder 

    

als E;   Esagil-belet, meine Mutter, 
ws 

  

gil-belet nach dem Tod 

  

£ des Ardija 
n hat, 7-9) meine ganze Mitgift (also): Nachdem du sie verkauft 

  

    
an mich übert   

(wörtlich: für Silber gegeben) hast, 4% hast du sie aufgezehrt (wörtlich: gegessen). Außer 
dem Haus und einem Grundstück ist davon 7 nichts übrig, und zahlreiche Gläubiger 

  

(mit Rechten) darauf %%) gibt es. Hast du denn gar nichts, womit du sie auszahlen 
und mir Unterh.   Ic leisten könntest?“   

  

  

7.10) Nabü-belsunu sprach folgendermaßen zu |Re’icu: 4129 „Ich habe nichts, 1! 
das ich an die Gläubiger oder als Unterhaltsleistung an dich zahlen könnte. 129) Geh, 
wohin du willst“ 

7.159 [Und Re’i]tu geht, wohin sie will, 414) (und Nabü-belsunu] geht, wohin er 
will...) 

(Lücke von zwei bis drei Zeilen, wahrscheinlich mit dem Vermerk über die doppelte 
Ausfertigung des Dokuments, der Einleitungsformel und dem Beginn der Zeugennamen) 

  

Zeugen Aplaja/Arad-Gula/Sigüa 
}-bullissu/Balätu/lr’anni (Bruder des Ehemanncs) 

Schreiber Zababa-napisti-usur/Nabü-mukin-apli/Dabibt 
Ausstellungsort nur Spuren, vermutlich Babylon 
Datum 9.1.5 Dar (29.4.481 v. Chr) 

Kommentar 
Die vorliegende Urkunde ist eine Rarität. Sie liefert den ersten neubabylonischen 

Praxisbeleg für eine Institution, die aus mesopotamischen Rechtssammlungen durchaus 
geläufig ist, im Detail aber alles andere als vollständig behandelt wird: die Ehescheidung. 
Auch aus früheren Epochen haben Urkunden, die praktische Derails von Ehescheidungen 
dokumentieren, Seltenheitswert. 

Die Tafel besteht aus zwei Teilen, die physisch nicht joinen; beide Fr agmente stam- men aus der sogz nten Babylon-Sammlung des Britischen Museums. Die erkennbaren Formularbestandteile ließen beim oberen Bruchstück zunächst 
traguı 

  

an eine Vermögensüber- 

  

denken, das untere enthielt eine aus Ehevertr ägen bekannte Formel. Nur der sel- tene Name der Ehefrau suggerierte eine Verbindung beider Teile. Umso schwieriger dürfte 5 sein, das fehlende Mittelstück zu identifizieren, das möglicherweise noch unerk: annt in der Sammlung lieg , da cs nur unspezifische Textpassagen, eine Beschreibung von Vermö- gensobjekten und Zeugennamen auf der Rückseite enthalten dürfte     
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Die Stücke stammen aus dem Kunsthandel, wurden 1876 bzw. 1880 registriert und 
sind im Kontext des Egibi-Archivs, des umfangreichsten bislang bekannten neubabyloni- 
schen Privatarchivs, auf uns gekommen.! Der Ankauf 76-11-17 kann als Egibi-Ankauf 
‚per se gelten, aber auch 80-6-17 enthält Egibi-Material in geringerem Maße. Eine ver 
wandtschaftliche Bezichung oder eine direkte Verbindung zu den Geschäften dieser 
Familie (etwa über den Verkauf bestimmter Vermögensobjekte) kann jedoch nicht h 

stellt werden. Trotzdem erscheint die Vermutung gerechtfertigt, daß die vorliegende 

  

    

Scheidungsurkunde in irgendeiner Form von Belang für die Egibis gewesen sein muß, denn 
   familienint. n sind eben- 

falls im Egibi-Archiv überliefert, weil sie den legitimen Erwerb von Sklaven, Grundstücken 

oder Häusern nachweisen helfen. Mit der vorliegenden Urkunde könnten beispielsweise 
künfüge Ansprüche der Ehefrau (R’itu auf Objekte, die ihr Ehemann längst verkauft hat, 
abgewehrt 

ne Dokumente anderer Familien über Mitgiften oder Erbschaft   

erden. 

  

Die Parteien sind Babylonier mit typischen Namen und voller Filiation. Allerdings ist 

nicht identifiziert werden kann. 

Auch der Ausstellungsort ist fast völlig zerstört; die Spuren könnten aber zu Babylon 
‚hang weisen ebenfalls in Richtung 
agkalamma/Ki$ bzw. Orte in der 

der Ahnherrenname der Ehefr:   so beschädigt, daß 

  

passen. Die Personennamen und der Ankaufszusamm«       
Babylon oder Borsippa, eventuell kämen auch H 
näheren Umgebung in Frage. 

Es handelt sich um eine Urkunde im Zwiegesprächsformat. Die Dialogform wird bei 
bestimmten Vertragsarten (z.B. Eheverträgen und Adoptionen) bevorzugt, eignet sich aber 

ıch sonst, um Eigentümlichkeiten individueller Fälle darzustellen, für die dem Schreiber   

kein festes Formular zur Verfügung stand. Im vorliegenden Falle wird die Formel PN P} 
üme, die den Parteienkonsens als Grundlage des Geschäftsabschlusses unterstreicht, ver-   

    mieden, 
gung der Ehepartner (wenn auch unter Zähneknirschen), die vor „normal. 
unter dem Bruder des Ehemannes, beurkundet wird. Richter oder hohe Beamte wie sakin 
temi, sukkallu oder sartennu, vor denen üblicherweise ein Rechtsstreit ausgetragen wird, 

ichtsdestotrotz dokumentiert die Tafel eben dies: eine außergerichtliche 
  * Zeugen, dar- 

sind nicht hinzugezogen wordeı 
*Re’itu wendet sich an ihren Ehemann Nabü-blsunu, indem sie ihn zunächst daran 

erinnert, welche Vermögenswerte sie in die Ehe mitgebracht hat, und wirft ih 
alles verkauft und weitere Schulden angehäuft zu haben. Sie fordert ihn auf, die Gläubiger. 

zu bezahlen und ihren Unterhalt zu garantieren. Stattdessen leistet er den cheinternen 
ieh, wohin du 

rei wiederholt wird: 

vor, fast   

    

Offenbarungseid und schließt mit den Worten der Scheidungsklauscl: „ 
wills     , die in objektiver Stilisierung in je einer Version für jede 
Beide werden damit der aus der Ehe resultierenden Ansprüche und Verpflichtungen ledig 
erklärt 

Diese Scheidung ist der Alptraum einer jeden Ehefrau: Ihr Mann hat das Vermögen 
durchgebracht und schickt sie in die Wüste   ‚ohne Proviant. Dieser Fall ist weder in 
Rechtsbüchern vorgeschen noch in Eheverträgen ancizipiert; gegenseitige Ansprüche kön-     

  

nen nur noch theoretischer Natur sein und die I 
Die Urkunde erweckt den Eindruck, als ob die Initiative von |Re’Tcu ausgeht. Aller- 

dings ist zu bedenken, daß bei Zwiegesprächsurkunden in der Regel die Partei mit dem 

kussion der Schuldfrage mü 

  

1 Zu Herkunft, Forschungsgeschichte und Inhalt vgl. C. Wunsch, CM 204, $. 1-19.  
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geringerem Status oder dem dringlicheren Anliegen den Antrag unterbreitet? Konnte sie 
überhaupt eine Scheidung fordern? 

Die überlieferten. neubabylonisch/frühachämenidischen Eheverträge enthalten keine 
paritätischen Scheidungsklauseln, wenn man von einem zwischen Protagonisten mit ägyp- 
tischen Namen in Susa yptische Praxis wider- 
spiegeln dürfte. Zwar ist häufig eine Klausel zu finden, wonach der Ehemann ein bis sechs. 
Minen Silber an die Eheft 
dieren sollte, 

gestellten Vertrag absicht, der cher die ä     

  

ahlen muß, wenn er sie verstoßen oder zur Zweitfrau degra- 
  

eine Scheidung durch den 
So 

ie dient aber (wie auf S. 6f. dargestellt) cher dazı   

Ehemann zu verhindern, indem unüberwindliche finanzielle Hürden aufgebaut werd:   

  

ist wohl anzunehmen, daß prinzipiell ähnliche Regeln galten, wie sie im Kodex H 
rapi niedergelegt sind, und daß diese bei Verer 

  

sabschluß stillschweigend vorausgesetzt 
wurden. Demnach konnte wohl—wenn vorab keine paritätische Scheidungsklausel verein-   

bart worden war— nur der Ehemann die Scheidung initiieren.   

  Was Re’itu von ihrem Mann fordert, ist auch gar nicht die Scheidung, sondern eigent- 
lich nur die Einhaltung des Ehevertrages: Unterhalt für sich selbst. Sie wirft dem Ehemann 

  

vor, diesen Vertrag gebrochen zu haben, indem er alle Ressourcen, die ihm ihre Familie als 
Mitgift und 
gen sollte, verkauft, verbraucht und für weitere Schulden verpfändet hat 

  

arüber hinaus zur Verfügung gestellt hatte und mit deren Hilfe er für sie sor-     

Daß sich aus der Mitgife ein Unterhaltsanspruch der Frau gegenüber demjenigen ab 
leitet, der die Mitgift in Besitz nimmt und sie bewirtschaftet, wird vor allem dann deutlich, 
wenn sich die fraglichen Personen für die Alimentation der Frau verbürgen. Dies können 
z.B. auch Brüder sein, die sich verpflichten, ihre unverheirateten Schwestern, denen der   

Vater eine Mitgift versprochen hatte (die sich im noch ungereilten väterlichen Erbe befin- 
dei) und die bei ihnen leben, entsprechend zu verpflegen.° 

{Re’icus Mitgift dürfte keineswegs bescheiden gewesen sein, auch wenn sich ihr Um 

    

fang nicht abschätzen läßt. Wieviel ihr der Vater bestimmte, uf jenem Teil der Tafel 
gestanden, der nicht überliefert ist. Darüber hinaus hatte Re’itus Vater eine Verfügung 
zugunsten ihrer Mutter getroffen (wie aus Z. 2’f. hervorgeht), indem er ihr etwas als 
Gegenwert für ihre Mitgift übereignete, und seinen Sohn zum 
dem Tod des Sohnes, als dieses V/ 

  

acherben eingesetzt. Nach 
    mögen keinen Verfügungsbeschränkungen mehr unter- 

lag, überschrieb cs die Mutter an ihre Tochter. Auf beides, 'Re’itus Mitgift und das Erbe 
ihrer Mutter, hatte ihr Ehemann zugegriffen. 

2 Dazu H. Petschow, JC$ 19 (1965), 8. 116. 
3 TBER 95f. (BMA 34): Der Ehemann muß 5 m Silber zahlen und die Mitgift herausgeben, 

wenn er seine Frau entläßt, um eine andere an ihren Platz zu setzen; wenn die Ehefrau ihren Mann verläßt, muß sie ihm die Mitgift überlassen und eine weitere Strafe auf sich nehmen, deren konkreter Inhaı allerdings unklar is 
Neuassyrische Ehe mit Klauseln, die auch der Ehefrau das Recht einräumen, eine 

Sche ren, sind überliefert. Die entsprechenden Regelungen dürften mit dem hohen gesllscaflichen Staus der Frauen zusammenhängen, vgl. KRadger, Privarechnurkun. den $.159 
$142 des Kodex Hammurapi erlaubt der Ehefrau lediglich, sich mit ihrem Ansinnen an die Behörden zu wenden, wenn ihr Mann sich grobes Fehlverhalten zuschulden kommen läßt. Ob 
‚das Verbrauchen der ökonomischen Ressourcen darunter fällt, ist fraglich. SI Vellz BUN Lllim roiliesenden Buch)ES SE ztich aufn Fall der Sihkamı verwiesen, die von ihrem Schwager Unterhaltsleistungen erhielt, offenbar nachdem ein Rechtsstreit stattgefunden hatte, s. dazu $. 90, 5 

  

     dun        
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Die Mitgift, die eine Frau in die Ehe einbringt, umfaßt üblicherweise (je nach den 
Vermögensverhältnissen ihrer Familie) Grundstücke, Häuser, Sklaven und Silberbeträge, 
die „mit“ der Braut an den Ehemann oder, wenn dessen Vater noch am Leben ist, an diesen 
übergeben werden. Zwar gehört die Mitgift nicht dem Ehemann (bzw. dessen Vater) und 
er darf sie nicht veräußern, ihm steht aber das Recht zu, die Objekte zu nutzen oder zu 

  

bewirtschaften und das Silber in Geschäfte zu investieren, ohne die Substanz anzutasten. In 
häufig sah 

man sich gezwungen, Häuser, Felder oder Sklaven kurz- oder langfristig zu verpfänden 
der Praxis war es aber kaum möglich, den Verbleib des Silbers zu kontrolliereı   

oder   gar in schwierigen Zeiten zu verkaufen. Es bestand also immer die Gefahr, daß die 
Mitgift, die einmal dem Unterhalt der Witwe dienen und als Erbe ihren Kindern zufallen 
sollte, bei alltäglichen Geschäften nach und nach „verlorenging“. Aber man konnte zumin- 
dest verhindern, daß dies ohne Wissen und Zustimmung der Ehefrau geschah: indem der 

genständlich greifbare Objekte wie Sklaven (oder auch Grundstücke und 
Häuser) im Wert des Silbers oder veräußerter Mitgiftgüter im Rahmen einer Vermögens- 
übertragung an die Ehefrau überschieb. Solche Verträge zur Sicherung der Mitgift nach 
dem Schema: (Objekte) PN iknuk®-ma küm nudunne pan PNE ıadeil „die Objekte hat PN 
unter Ausstellung einer offiziellen Urkunde als (Gegenwert für) die Mitgift an PNF (als 
Eigentum) übertragen“ sind gut be 

  

Ehemann ge 

  

    

  

‚Oft kamen dergleichen Vereinbarungen zustande, 
weil Famil   nangehörige der Ehefrau auf deren Mann gewissen Druck ausgeübt hatten? 

Ein Fall wie der vorliegende hätte sich—angen 

  

ne Vorsichtsmaßnahmen vorausge- 
setzt—also gar nicht ereignen dürfen; ‘Re’itu hätte spätestens dann, als sich die wirt- 
schaftliche Situation ihres Mannes so weit verschlechtert hatte, daß es an die Substanz, d.h. 

Ernst der L 

  

  informiert sein müssen und einschreiten kön- 

  

ihre 

nen, mit welchem Erfolg 
das wichtigste Druckmittel bei cheinternen Vermögensauseinand 
gensübertragung zur Sicherstellung der Mitgift—überhaupt zu schaffen. Zum Zeitpunkt 
ihrer Scheidung waren Vater, Bruder und Mutter tot, von Kindern wird nichts erwähnt. 

fitgift, ging, über de 

  

sei hier dahingestellt. In ihrem Falle wurde aber bereits versäumt, 

    

setzungen—die Vermö- 

  

ten eintreten könn   Sie hatte vermutlich keine nahen Angehörigen, die für sie 
Wahrscheinlich haben der Tod von Vater und Bruder auch verhindert, daß Kontrollen 
über den Verbleib ihrer Mitgift rechtzeitig durchgeführt wurden. 

‚Aber auch die besten Vorsichtsmaßnahmen helfen nichts, wenn Not oder böser Wille 
herrschen. In der Praxis gab es Wege und Möglichkeiten, Verfügungsbeschränkus 

Mitgifigut verkauft werden, wenn die 
as in der Regel durch ihre Anwesen- 

  

  

  

  umgehen oder außer Kraft zu setzen. So ka 
Ehefrau zustimmt und auf spätere Klagen verzichte   

  

6 Zum Vorschlag, kanäku „siegeln“ im vorliegenden Kontext als „Aussellen einer offiziellen Ur- 
kunde“ zu verstehen, vgl S. 170. 

7 InNbk265 (-CM 3 13, mit Kommentar CM 3A, 8. 21) wird dies recht ausführlich geschildert 
Der Vater der Ehefrau wendet sich an den Schwiegersohn und zählt die Mitigiftbestandteile auf, 
die er ihm übergeben hat. Er beschwert sich, daß die Gläut 
auf Teile der Mitgift zugegriffen haben und fordert den Schwiegersohn auf, der Tochter eıwas 
zu überschreiben. Dem stimme der Schwiegersohn zu, und es folgt das Formular der Vermö- 
gensübertragung. Eine ähnliche Vorgeschichte ist in Nr. 16 im vorliegenden Buch dargestellt, 
auch BMA 27 (dazu hier, $. 1 mit Anm. 1) weist entsprechende Formularbestandteile auf, 
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Daß sich Ehemänner gewisser Tricks bedient haben, um Geschäfte mit Mitgifigur 
hinter dem Rücken ihrer Frauen zu bewerkstelligen, läßt sich durch Urkunden belegen ® 
Dabei bediente man sich eines Formulars, das üblicherweise bei der Stellvertretung im 
Geschäfisleben angewandt wird, wodurch sich die Anwesenheit der Ehefrau bei Vertrags- 
abschluß erübrigt. Die entsprechenden Fälle sind nur bekannt, weil die Ehefrau später 
gegen die angeblich auf ihren Wunsch (ana sibiti) ausgestellten Verträge protestiert hat 
und sie annullieren ließ. In wie vielen Fällen die Ehefrau gar nicht in der Lage war, die 
Durchsetzung ihrer Rechte überhaupt in Angriff zu nehmen, muß offen bleiben 

Gegenüber einem Verkauf mag die Verpfändung zunächst als das kleinere Übel 
erschienen sein, wobei korrekterweise bei Mitgiftgur ebenfalls die Zustimmung der Ehefrau 
erforderlich 
chretischen Vereinbarungen über Grundstücke oder Häuser „nur“ das Nutzrecht, das wäh- 

        

‚wesen sein dürfte. Diese war sicher leichter zu erlangen, wenn z.B. bei anti- 

  

rend der Ehe ohnehin nicht bei der Frau lag, an den Gläubiger anstelle der sonst fälligen 
Zinsen abgetreten wurde. Solche Arrangements waren langlebig und unauffällig, da sie 

sermaßen 

fgenommene Silber ver- 
erst Jahre nach der 

Verpfändung, Der Schuldner mag in einem solchen Falle noch auf bessere Zeiten hoffe: 
ber auch damit ist das Problem nicht gelöst, sondern nur der 
‚deren Objekts verschoben. 

keine weiteren Zahlungen oder Transaktionen erforderten. Sie stellten also ge   
ine finanzielle Zeitbombe dar, die dann cxplodierte, wenn da   
braucht war und der Gläubiger sein Geld forderte— mitunte   

  

und eine Zession erreichen, 
endgültige Verkauf des gepfä 

Ob die Misere, in der sich Nabü-belunu und Re’itu befandeı 
dung, Mißwirtschaft, Betrug oder eine Kette unglücklicher Umstände 
ist, entzieht sich unserer Kenntnis. uf angelegt haben, die 
Mitgift seiner Ehefrau durchzubringen oder beiseite zu schaffen. Ebensogut könnten 
geschäftliche Mißerfolge, Krankheit, hohe Steuern und die unerbittliche Arihmetik von 
Zins und Zinseszins zum wirtschaftlichen Ruin geführt haben. Wie dem auch sei, es war 
offensichtlich kein Vermögen mehr vorhanden und beide Parteien müssen die Scheidung 

    

  

durch Verschwen-   

sacht worden   

    belkunu mochte es d 

  als eine akzeprable Lösung angesehen und auf eine sorgfältige Beurkundung Wert gelegt 
haben, 

Der Ehemann spricht die verba solemnia „Geh, wohin du willse!“? und entläßt sie 
damit. In objektiver Stlisieru   wird dies wiederholt, und zwar in je einer Version für 

de werden damit von den aus ihrer Ehe resultierende: 
in wechselseitiger Kl 

  

  beide Parteien, Mann und Frau. Be      
Rechten und Pflichten entbunden       zicht könnte sich ang 
schlossen haben (er könnte im Bruch nach Rs 147 gestanden haben), er ist implizit aber 
wohl bereits in der Aus , wohin er will.'® Es leuchtet ein, 
daß sich ein Ehemann, der die Mitgift seiner Frau aufgebraucht hat (unter welchen 

  

halten, jeder könne geh     

8. €. Waerzeggers hat dieses Phänomen erkannt und in AfO 46/47 (1999-2000), $. 183-200 
mehrere Fülle 

9. Der Sachverh; 
lichen Urkunden auf verschiedene Weise zum Ausdruck gebr 

nalysiert und die Belege zusammengetragen. 

  

einer Scheidung kann in Gesetzesbestimmungen, Eheverträgen und diesbezüg- 
"he werden, vgl. $. Holtz, INES 

(60, zur Scheidungsklausel nach mesopotamischen und rabbinischen Quellen: (1) Der Ehemann 
‚entläßt“ (mußuru) seine Frau, (2) sie kann gehen, wohin sie will, bzw. ins Vaterhaus zurück 
kehren oder (3) cin Mann ihrer Wahl kann sie heiraten. 

10 Diese Klausel ist nicht auf Fälle von Ehescheidungen beschränkt, $, Holtz, JNES 60, S. 248 
(charakterisiert sic als „release clause“ und verweist auf ihre Anwendung bei Adoptioneı 
Testamenten, z.B. in Emar, 
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Umständen auch immer), bei der Scheidung bescheinigen läßt, daß die Geschiedene keine 

  

Rechte mehr auf die Restituierung ihrer Mitgift anmelden kann, sollte er wider Erwarten 

  

und mit fremder Hilfe (etwa der seines Bruders oder einer künftigen Ehefrau) doch noch 
einmal zu Vermögen kommen. Der Ehemann profitiert von dieser Lösung also in jedem 
Falle. Welchen Vorteil hat aber die Ehefrau? 

Eine Wiederverheiratung wäre für sie 

  

indsätzlich möglich. Ohne Mitgift und nicht 
te aber z.B. für einen Witwer 

mit kleinen Kindern durchaus interessant gewesen sein, wenn dieser Schwierigkeiten hatte, 
eine Braut mit Mitgift einzuwerben.!Y In diesem Falle würde sie zumindest versorgt sein. 
Norfalls könnte sie vielleicht im Ha 
unterkommen. Dies mög nüber der Fortsetzung ihrer Ehe attraktive Lösungen 

mehr ganz jung war sie zwar keine begehrte Partie mehr, kön   

shalt eines entfernten Verwandten als Arbeitskraft 
    

  

gewesen sein, wenn man bedenkt, daß das Familienvermögen nicht nur dahin war, sondern 
die Schulden den Wert der wenigen verbliebenen Vermögensobjekte wahrscheinlich noch 
überstiegen. Mit der Scheidung haftete sie wohl nicht mehr für die Schulden ihres insol- 
venten Ehemannes, kon   te also auch nicht von seinen Gläubigern zum Abarbeiten von 
Forderungen oder Schlimmerem vereinnahmt werden.12 

11. Kindern aus der ersten Ehe des Vaters stehen zwei Drittel seines Erbes zu (vgl. $15 des sogenann- 
ven Neubabylonischen Gesetzesfragmenss, zuletzt M.T. Roth, Law Collections, S. 148). Eine 
Frau, die einen Witwer mit Söhnen heiratet, muß somit eine entsprechende Zurückserzung ihrer 
zukünftigen Kinder in Kauf nehmen. 

12 Der Verkauf von Kindern oder der Ehefrau durch den Ehemann zur Schuldentilgung 
'neubabylonischer Zeit höchst selten belegt. In welcher Form Ehefrauen generell für Schulden 
ihres Mannes haften, die dieser ohne ihre Mitwirkung eingegangen ist, und welchen Einfluß das 
Vorhandensein einer Mitgift darauf hat, bleibt zu untersuchen. 

  

  

  

     



  

Inventarnummer: BM 59721 (AH 82; 
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Auflösung eines Eheversprechens oder einer Ehe 
-14,4131) 

   

    

  

    Era 
MaraPsık 

  

10 

Rs 

       UFSEET 

MELLE 
” 

  

Die Kenntnis dieser Tafel verdanke ich Caroline Waerzeggers, 
‚Am Ende von Z. 1 ist genug Platz für den Vatersnamen der (Gigftu, am Anfang von 
7. 2 könnte der Ahnherrenname gestanden haben. Dann wären die Zeichen sha]r 
ren als Ende des Ahnherrennamens aufzufassen. Allerdings kommen dafür keine in 
Sippar gingigen Familiennamen in Frage. Auch wenn man state /a]r die Lesung 1x" 
LAGAB anseız, bietet sich mit den Lautwerten kil, kr, rin oder hab keine Lösung 
an. Die Abstraktendung -üru ist überhaupt als Bildungselement von Namen rar, ins 
besondere ohne Suffi, wenn man von Ahhütu, Ardütu und Aplütu absicht. Mit 
Sarrütu „Königsherrschaft” zusammengesetzte Namen werden in der Regel mit dem 
Logogramm LUGAL geschrieben und mit Suffix gebildet, z.B. Tärik-Sarrüssu; sie 
sind meist als Personennamen (nicht Ahnherrennamen) bee: 

Falls ein Ahnherrenname der Gigitu gar nicht angegeben ist, wäre als Alternative an 
ana (mu)hi) sarrüti „wegen Falschheit, Lüge“ zu denken. Dann würde man ein Verb, 
des Anklagens in der 3. Pers. fem. nach dem Namen der Gegenparti (isti PN) am 
Ende von Z. 3 erwarten, die Zeichenspuren passen aber nicht zu einem mit r be 
nenden Zeichen. Vielmehr dürfie es sich um ilt- handeln. Da beim Kl Gericht zwei Parteien involviert sind, steht hier möglicherweise der Plural comm. 
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Datum 
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[Gi-glii-t, marat-su &ä(...) 
[a-na (muhbi) sa)r'-ru-tu it-t [mIddin-@Nabi) 
[mar,-su 34 "!Mard]uk-Suma-ibni mar, “Malähu 'id‘-(bu-bu) 
Lum-m)a’ 'äP-5u"ru ti-3ü la tab')-ka-an-ni ((...)] 
'Gi-gi-i-tu, a-sar pa-ni-S mah-ru 
taklak »Iddin-@Nabi disd-tu, mi-gi-ri Rb-bi-läü) 
üb-barza ul iturrü(GuR)-ma "Iddin-"Nabh 3d di 
ie 'Gi-ginietug ul i-dab-bu-ub 
'Gigi-i-nu, ana muhhi »Iddin 
[ul ta]-na-ah-si a-na la ra-ga-mu 
[i-tli a-ha-mes 1-en-ta.am Sarta-ri 

e-qu-ü ina ma-har ®\!Mardu)k-iuma-iddin 
ıgü-Sip-parl 3a-ta-ru [a]-ti-ir-(ru} 

nu "Bel-apla-iddin mar,-3u 34 "Bali 
ip-parli "Mu-[ra]-nu mär,-3u 34 

Sangü-Sip-park "Ile””i,-(!Marduk] mar, 
Sangü-"Btar-Babilii bi) Sumu-Iir 

3a "Baclat-su (Rasur) 1 \tuparru, "[Arad-XBäl) 
[mar,-3u 34) »4Bel-'wallim‘ mar, "!Adad-sam-me-e Sip-plar*] 
[ix] ami 26.kam Sanat "4". kam =Kur-ras far Babili,l“ u marati) 

    

   

    

    
   

     

    

  

  

Suma-\iddin) 
3a "INabü-lSumu-ksir)         

  

  

davor dürfie KA sein. Im Bruch 
wahrscheinlich stand dort aber 

  

n Ende der Zeile steht deutlich -an-ni, das Zeich 
h wäre zwar noch Platz für ein oder zwei Zeicheı 

gar nichts, Somit ist wohl zu einer Verbform mit dem Suflic der ersten Person zu 
ergänzen, und wir haben eine wörliche Rede vor uns. Dann erwartet man umma als 
Einleitung, sicher am Beginn dieser Zeile. Da mit der nächsten Zeile bereits ein neuer 
Abschnitt beginnt, muß der Inhalt von (Gigitus Beschwerde auf Z. 4 Platz finden. Als 
Ergebnis ihrer Klage wird sie enlassen: Sie kann gehen, wohin sie will. Der ( 
wird zugestanden, eine Ehefrau nach Gurdünken zu heiraten. Offensichtlich sind die 

Iirater oder hatten dies beabsichtigt, und der Anlaß der Unstimmig- 
keiten ist eine andere, vom Bräutigam bzw. Ehemann bevorzugte Frau. Angesichts dieser 
Konstellation ergibt die hier vorgeschlagene Ergänzun 
Probleme birgt: Statt aßarı „Ehefrau“ seht aß „Ehe" und für die Ergänzung der 
Verbform ist wenig Platz. Zudem ist abäku bislang nicht im Zusammenhang mit dem 
„Heimführen“ der Braut bezeugt, statdessen wird gewöhnlich ahazu verwendet, Man 
Würde zudem gern einen Prohibitiv J2 sabbakanni schen. Die Verneinung la statt ul mit 
Präteritum im Hauprsatz sollte jedoch nicht beunruhigen und der Satz ergäbe Sinn. Eine 

Form von (w)atäru D (etwa „gib mich frei") kann jedenfall nicht ohne Emendation in 
die Zeichen hineingelesen werden. Wenn man statt einer Ve ina SUNW.-ka an- 

n bestehen, kann 

   

  

    

   
     

  

Parteien also v   

  

  Sinn, wenngleich sie zwei 

  

  

    

      
  Der Kl enche or partch aufslend aushrich und recht umsändlich formulier 

MardukzSuma iddin ist als gt von Ebabbar zwischen 15 Nbn und 7 Cyr belegt, vgl 
ACN.M. Bongenaar, Ebabbar, $. 29%. Für Bel-apla-iddin s. $. 448 (zahlreiche Belege 
nischen 30 Nk und 1 Camb), Müränu $. 458 (15 Nbn-8.Cyr) und Ile’i-Marduk $ 
437 (15 Nbn-6 Cyn), Nabd-&umu-liir 8.439. (5 Nbn-7 Cyr als zupsar Ebabbar), Arad. 
Ba S. 488. (1 Ngl-3 Dar) 
Die Jahreszahl is beschädigt. cs kommen „4“ und „7“ in Frage. Die Amtszit aller be 
kannten Zeugen ließe beide Möglichkeiten zu. Beim Monat könnte es sich um Abu (5) 
handeln. 
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Übersetzung 
     

  

  

!Gigitu, die Tochter des [...] 42 [hat()) wegen] Lügen(?) gegen [Iddin-Nabt, % > den 
Sohn des Marduk]-Suma-ibni aus der Familie Malähu [Klage geführt), * [folgender-   

maßen]: „Eine Ehe(frau) hast du (schon). Mich hast du nicht (als Braut heim)geführt! 
7.9 gehen, 7.5 wohin sie will. 2 

w (Oder: Führe(!) mich nicht heim!)“  » ‘Gigitu kann 

© Iddin-Nabü kann eine Ehefra 
9 gegen Gigitu nicht klagen. (Gigitu wird sich deswegen an Iddin-Nabü 

   ) heiraten. Iddin-Nabü wird 

  

nach seinem Gefallı 

wegen der Ehe 
2) nicht wieder wenden. * 10 Damit (künftig) nicht geklagt werde, haben sie 
gemeinsam je ein (Exemplar des) Schriftstück(s) ©°'2 an sich genommen. Vor [Marduk]- 
Suma-iddin, % 19 dem Sangüı von Sippar, ist das Schriftstück geschrieben worden. 

      

   

  

ina mahar Marduk-Suma-iddin/(Eri 
Zeugen Bel-apla-iddin/Balıhu/S: 

w/Suma-[iddin) 
-[Marduk]/Nabü-[umu-Iir]/Sangü-Istar-Bäbili 

Nabü-zeru-lir/Balässu(/Sangü-Itar-Babili) 
Schreiber [Arad-Bel)/Bel-usallim/Adad-Samme 
Ausstellungsort Sippar 
Datum 26.1x].4° Cyr (etwa 

Aarduk/Sangü-Istar-Bäbili), sangü von Sippar 
gü-Sippar 

  

angd-Sippar   

  

    

535/534 v. Chr.)   

‚Kommentar 

  

In der vorliegenden Urkunde wird wahrscheinlich die Auflösung einer Ehe oder eines 
Eheversprechens auf Betreiben der Braut bzw. Ehefrau beurkundet. Sie hat dem Mann 
eiwas vorzuwerfen, und da sein Recht, nunmehr eine andere Frau heiraten zu können, aus 
drücklich betont wird, dürfte diese Absicht den Grund der Trennung darstellen. Da die 
Frau für sich allein spricht, ihr Anliegen also nicht von Vater, Mutter oder Bruder vorge- 
tragen wird, können wir wohl annehmen, daß sie die Bedingungen ihrer Verheiratung 
ebenfalls selbst ausgehandelt hat. Vielleicht wäre dies nicht ihre erste Ehe gewesen. 

Von einer Mi tu keine gehabt (so 
daß man ihrem Ehemann in spe unterstellen könnte, er habe nach einer besseren Partie 

  

  

ft wird nichts erwähnt. Wahrscheinlich hat "     

‚Ausschau gehalten), denn wäre eine Mitgift versprochen oder übergeben worden, sollte 
man wohl einen Vermerk über die Rückerstattung in der Urkunde erwarten, oder darüber 
daß diesbezügliche Ansprüche nicht existien 

Der Fall wurde der Tempelbehörde des Ebabbar vorgelegt, die die Angelegenheit 
damit offiziell bestätigt 

      



   
Inventarnummer     

ixempla 
Exemplar d 

  

plar b, Vs 

Exemplar a 

EN,         e 

Mitgifibestellung in mehreren Exemplaren 

   

) 
(81-8-30,101) 

272 (81-8-30,794) 
547 (81-7-1,3308)    

HE 
Be 

Pur a 
TER 

PETE re 
PRERTU ATI 
eH Wa 

en ar 
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43 

   



    

  

   
       
    

   

     

   

     
    

  

     

    

     

     

   

    

        
   

    

Exemplar a 

    L.] 1 bı 
ee b2 

* [2 Car Siddu elld mamurru zäh |...) 2a b3 
* [mlu-raq multe-Sir blab-lu) b4 
112° Gar sid sapli äadi sah bit”Aplay-la...] 26 b5 

b6 
a4” 1 CAR nik-kas püz elitu wiltanu sah bie...) 2€ b7 

b8 
1 Gar nik-kas püu Saplıru sin gab [...) 2d b9 
mu-taq !Nergal id ha-de-(e)     naphar, 10 gi" ul-tu bir "!Nabü-ahbe 
ilddin ...) 

387. a-di mubbisügi gamu mu-tag“Nergal\...) 
   29° mAplay-a mär; 

   
   

  

L.] 
al0”iti WKurun-nam-tab-ni märti-(i) 4b 
all’a-na nu-dun-nie 

ana »Kabt,-ilin[-Marduk) de 
a12’[mar WEge-ru mär ”Da-bi-[bi id-din) 
als’ [ni illiws u Sarri za-kır um(MU) 5 

dMalrduk u *Zarpanitu ...) 
al4’[x (x) ulleru muhhi sügi qar{nw a-di ...) 6    1x! mdNabi-ahhen[s-iddin ...) 

1-!Marduk "50" (adgil) 

  

ina kla-nak'"guppi Slu-a-i) b2   

  

   
    
a3” IGI "Suma-iddin mär,-su 3d "Igia“-a 7a b3 

"Blet...] 
Marduk-zera-ibni mär-sü 3ä»l...)    
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bIO gab sügi gan 
- 3) bI1 napbar, 10 gi 

b12 bie miNabir 
bI3 a-di muhbi sägi gatmı"“ mu-taq 
bI4 

u 5h"Ba-la-gu mar: Täbihua b15 | 

L 
(en) bi’ 

A 
“| 

    

    

  

   

Exemplar b 

    [10 güs egel ki-ub-bu-i erseti 
[KALDINGIR.RAK 34 gereb Babilik 

  12 Gar sid el "wamurru tab sügi gar“ 
mu-raq mul(NAR)-te-ir bab-'lu“ 
2 Gar Siddu Sapli "iadü 
zab bie ” Apla-a mar 'Täbihu 
1 GaR nik-has pi elieu wilanu 

1ab bie" Nabi-ahber-iddin mär, “Tabihu 
1 GaR nik-kas pi Saplıcu "säcu 

murtaq “Nergal id ha-de-e 

    

S uletu muhbi 
iddin mar © Tabihu 

    

Le] Wa...) 

ina ka-nak'"fuppi Su-a-ti 
     

  

   

1G1 "Suma-iddin mär,-3ı 3d "Igia-a 
mär, "'B 

mi Marduk-zer 34 "Bul-ta-a     

  

Ta-giiGu-a (...) * mar »dBöl-ia- 
gal-&tir, mär ] " "Ta-gii-XGu-la mär,-s d »Et 

|Marduk-tir, mar; ] mär »Da-bi-bi 
Vergal-etir, mär,-sü 34 "Apla,-a mar 

Tabihu 
69” m@Marduk-2tir, mär,-si 34 "Musezib 
mar, »|x (x)]-a 

” u "!Nabü-Suma-(...) 7b b10°u "iNabü-iuma-usur märz-si 3d®[...]-a 
mär (...) bIl’ mar "!Sin-tab-ni 

  

a10” [Babi]i wt...) 
all” [...].kam #Nabü-[. 

  

8 b12’ Babili Wajjäru iümi 21.kam 
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Exemplare e und d 

2a c1” [2 CAR] "Hiddu! ein w[ (BER 
2 murtag multe-r (...) Er 

2b 3° '2° [CAR] Hd Sapli \miadn) 
4 [0.0 zalh bir "Apla-a mar ...] 

2e 65° Carla pütu elle 
66° [0.0 1ab bile "Nabi-ahher 

24 c7° 1 GAR nik-kas' püru Saplıu (...) 
8” 0.2äb sügi gamu mu-tlag ...) 

] 

         

   

   
3 9 naphar,' 10 

<10” [ma)r ©...)    
4a di’ [...'xx'l...] da NaTabihu(...) 
4b d3’ 

        L..) "Kurun-nam-tab-ni ...] 
d4 [...] nu-dun-niee (...) 

de d5’ [..." Marduk mar (...) 5 
d6’ ["Da-bi-bi (id-din) 

5) 47° [...] beta ZZalr-...] Benin 

6 d8° [... ubzlu mubbi sägi gatmu" a-di ...) 
49 [... id] "Aplay-a mahar-ti pan”Kabti,- 

illirs-&Marduk ...)   

d10’[ina ka-na)k'"'tuppi' [muari] 
7a 

!Marduk-zölra-iblni 
gi)-Gu-lla         

4” Im! Marduk-etir, (...) 

7b 65" [u] "![Nabü]-suma-uslur ...) 
<6” mär ”"Sin-tab-ni Babilli"] 

8 07” Wiajjäru ümi 21.kam Sanlat ...) 
<8” [ENabi]-"apla”[usur ...) 

   



    

  

   

  

    
    
    

  

        

     

  

     

   

    

    
      

    

            

        

    

  

   

  

    
      

  

URKUNDEN ZUM EHE-, VERMÖGENS- UND ERBI 

Die vorliegende Urkunde ist auf vier Tafeln in mindestens drei Exemplaren überliee; Exem- 
plare c und d könnten zur sclben Tafel gehört haben, bilden aber keinen physischen Join. Bei 
Exemplar d handelt es sich eindeutig um eine spätere Abschrift, wie aus dem bepi-Vermerk hervor- 

unehmen, zumal eine Urkunde aus der 
mit der diese Urkunden erworben wurden, 

Imarken auf 

   ht. Auch für die anderen Textvertreter ist dies a 
Regierungszeit Nabopolassars innerhalb der Texıgruppe 
ine Rarität darstellt. Keine der Tafeln weist Siegel oder Nag 
  

  

1 Aus der Beschreibung als egel kötubbe „Ödland“, „unbebautes Terrain“ geht hervor, daß 
cs sich um eine Baulücke handelt, im Gegensatz zum bitu epäu, dem „bebauten 
Hausgrundstück“, das ein funktionstüchtiges Bauwerk kennzeichnet, oder dem bitu apru 
(ana napasi u ep), ner „Ruine, (um Abreißen und Neu-Bauen)“. Die runde Summe 
bei der Flächenangabe in Z. 8 muß daher nicht verwundern. Wenn Häuser oder Haus- 
veile verkauft werden, wird u.U. bis auf2 Finger (2 Elle, erwa 2,5 cm) genau gemessen. 

2alc Der Prozessionsweg im Westen ist nach mulizäir habli, „der dem Bedräng x 
keit verschafft“, der Götterwaffe des Marduk, benannt. Zu dessen Teilnahme an Prozes- 
sionen vgl. A.R. George, OLA 40, $. 406f. Es handelt sich offenbar nicht um eine breite 
Straße, & bade, der das Grundstück im 
Süden begrenzt, ist von siagu qatnu, einer engen Straße bzw. Gasse, die Rede. Laut 
Abschnitt 1 sind beide im Stadweil Kadingirra zu lokalisieren, wo sich z.B. auch der 
Tempel des Nabü 3a har? befindet (ebenda, Übersichtskarte S. 24). Beide Wege stchen 
im rechten Winkel, d.h. einer mündet in den anderen ein bzw. zweigt dort ab. Das 
Hausgrundstück liege also an der Ecke. In südlicher Richtung lieg 

  

  

  

    

  

 Gerecht     

  

Ienn cbenso wie beim Prozessionsweg des Ne 

      

    
punkt und Ziel von Prozessionen. Ob dieses auf direkter Route zu erreichen wa 

ich, Eher könnte einer der Wege in östliche Richtung zur Prozessionssuraße Aj-ibür 
Sabü geführt haben. 
Flächenberechnung: Das Gesamtmaß beträgt zehn Gi zu je 49 Quadratellen (d.h. 7 
Flächenellen pro Gi), insgesamt 490, Qua 

   

  

g ellen. Die Stirnseiten werden überein 
it je 17% Ellen angegeben, wobei 1 (Längen)-GAR = 2 (Längen)-C 
nikkas = 14 (Längen)-Ellen entspricht, vgl. M. Powell, Maße und Gewicht 

5.483 mit Fig, 10). Das nikkas, sonst neubabylonisch meist als Flächeneinheit von Gi 
anzutreffen, wird hier als Längenmaß im selben Verhältnis zum „Rohr“ gebraucht. 
Demnach errechnen sich 28 Ellen als Mittelwert der beiden Längsseiten. Dies paßt zu 
den erhaltenen Zeichenspuren, wenn man davon absicht, daß in b5 das Zahlzeichen cher 
wie ein A aussicht 

6 Die Klausel ist aufallen Exemplaren stark beschädigt, aber ihr Inhalt kann durch Kombina 
ion der Teile zumindest erahnt werden. Es geht offenbar um Wegerechte beim Zı 
zum Grundstück, Aplaja scheint sich einen Ausgang (mist) zur Straße zu sichern, über 
läßt aber den vorderen Teil seinem Schwiegersohn Kabti-ili-Marduk. Es bleibt unklar 
wie groß die Lücke vom Ende von a15” bis zum Anfang von al” anzusetzen ist. Mögli 
cherweise folgt nach a15” noch eine Zeile auf der Vorderseite und zwei auf der Rückseite 
der Tafel, In Exemplar d scheint alles auf nur zwei Zeilen Platz zu finden, aber dies könn- 
te durch einen bepi-Vermerk und den entsprechenden Textverlust bedingt sein 

          

  

     
     

Überserzung 
[10 Gi] Ödland im Bezirk Kadingirra innerhalb von Babylon: 
[2 GAR (= 28 Ellen)] obere Längsseite im Westen an der engen Gasse, dem Prozes- 

sionsweg Mult&ir-habli, © 2 GAR (= 28 Ellen) untere Längsseite im Osten neben dem 
Haus des Aplaja aus der Familie Tabihu, 2 1 GAR % nikkas (= 17% Ellen) obere Stirnseite 
im Norden neben dem Haus des Nabü-ahbe-iddin aus der Familie Täbihu, 29 1 GAR nikkas (= 17% Ellen) obere Stirnseite im Süden neben der engen Gasse, dem Prozessions- 
weg des Nergal ia hade 

     

> Insgesamt 10 Gi vom Haus(grundstück) des Nabü-ahh&-iddin aus der Familie 
Täbihu bis zur engen Gasse, dem Prozessionsweg des Nergal &a had&, % hat Aplaja, Sohn    
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‚des Balägu aus der Familie Täbihu, mit (Kurunnam-tabni, seiner Tochter, 9 als Mitgift 

an Kabti-ili-Marduk, den Sohn des Etiru aus der Familie Dabibi, [mitgegeben.] 

$) [Ein Eid bei] Göttern und König ist geschworen. Bei Mafrduk und] Zar[panitu hat 
er geschworen] 

(© [Der Ausgang(?) ...] von der engen Gasse bi 

  

[zum Haus des] Nabü-ahhe-iddin 
ab[ti-ili]-Marduk [übereigner] 

  
  

(...) gehört(?)] Aplaja; seinen vorderen (Teil) hat er 
  

Zeugen Suma-iddin/Igisaja/Bel-eriru 
Marduk-zera-ibni/Bultaja/Belijau 
Tagß-Gula/Etiru/Dabibi (Bruder des Bräut 
Nergal-&tir/Aplaja/Täbihu (Bruder der Braut) 
Marduk-&tir/Musezib/l...]-a 

‚ams) 

    

Schreiber Nabü-Suma-usur/(...Ja/Sin-tabni 
Ausstellungsort Babylon 
Datum 21.2.7 Npl (8.5.619 v. Chr.) 

  

‚Kommentar 

Es handelt sich beim vorliegenden Dokument um einen Mitgiftvertrag. Das zu überge- 
bende Objekt steht in Vordergrund, weshalb das Formular zu Beginn wie ein Grundstücks- 
kauf anmutet. Wann das Objekt üb 
übergeht 

  

ben wird, d.h. das Nutzrecht an den Ehemann 

  

  wird nicht explizit ausgesagt. Wahrscheinlich muß er zunächst das Haus bauen 

  

bzw. erneuern, che es bewohnt werden kann, 

  

Die Familienbeziehungen lassen sich wie folgt darstellen: 

Täbihu Däbibi 

Balägu 

Aplaja Etiru 

ergal-ätir Kurunnam-tabni “@ Kabri-ili-Marduk  Tagß-Gula     

Die Urkunde ist in mindestens drei Exemplaren überliefert, die aus den Ankäufen 
81-7-1 (hohe Nummern) und 81-8-30, d.h. aus denselben Ankaufzusamm 
das Archiv der Familie Sangü-Ninurta, stammen.! Eine direkte Verbindun 
gonisten zu dieser kann jedoch bil 

     längen wie 
unserer Prora- 

   Jrkunde ist zwei   ig nicht nachgewiesen werden. Die 
Generationen älter als die ersten Dokumente der Sangü-Ninurtas, sie könnte für diese 
durchaus als Retroakte von Bedeutung gewesen sein, wenn sie etwa durch Erbe oder Kauf 
in den Besitz dieses Grundstücks gekommen sind.” Warum gleich drei oder mehr Kopien 

  

1 Dazu vgl. den Kommentar zu Nr. 2, 
2 Auch die Anwesenheit von BM 46877, einem imittu-Verpflichtungsschein zu Gunsten eines, 
Sohnes des Nergal-ötir aus der Familie Tabihu (also eines Neffen des Paares) aus dem Jahre 39 
INbk im selben Ärchivkontext deutet auf eine Verbindung zur Familie Sangü-Ninurta oder einer 
anderen mit ihr verschwägerten Familie  



      

    
48 URKUNDEN ZUM EHE-, VERMÖGENS- UND ERBRECHT 

hende Schreiber Familien 

  

angefertige wurden, ist nicht nachvollzichbar. Beispiele, daß a 
dokumente im Rahmen ihrer häuslichen Ausbildung kopierten, sind bekannt. Allerdings 

n von Grundstückstiteln keine weiteren diesbezüglichen 
schiv.s 

finden sich außer Duplika 

  

Hinweise im Sangü-Ninurta 

3 M. Jursa, Belrömanni, Kapitel 11 6 zu „Rellexen der Schreiberausbildung in Bel-remanni 
Archiv 

4 BMASSGLIIBM 46636: b 
bezüglich einem Mirg 
daher nicht unbegründe 
schiedliche Zeilenaufteilung, 2.T. abweichender Text, 12 Dar, Vi 

ifft Grundstückskauf, 33 Nbk; BM 45560//BM 46788: Urkunde 
ndstück, das sich zwei Schwestern teilen, doppelte Ausfertigung 

(x Nbn oder Cyr]; BM 45529//BM 45551: Grundstückskauf, unter 
auch die folgende Nummer. 

    
   

  

  

  

  

  

Nr. 11: Richterurkunde 
BM 46580 (81-8-30,46) Inventarnummer:
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1° [x @]-xx mar x x x-MU pu-ur e-lteri ...] 
2° [E1'%' mama kaypu nu-dun-nu- sa Ma-gar-Leu, 
3° Bei kaspu a° Y% ma-na »Bal-ipus 
4 ana Ma-gar-m, id-dienu dajjanir 
5° kin rik-sistenu purusse(ES.BAR)-B-nu Boku-nu 
6 miBal-ipuis u\olahü-si % ma-na Wigil kaspı“ 

  

  [a}-'di bubulli-i a-na' "Ma-gar-tu, ablat-su-nu) 
8° inam-din-nu ü.a-di (ina} mubhi 3a Ma-gar-[ru,) 

Rs9°  [a-n]a mu-tu tan-nam-di(über DIN)-nu u;-mu 1 siläa akalub'a a-'ki’-i" 
10° hubul Vs ma-na »Bal-ipui® a-na "Ma-gar-eu,) 
11° irnam-din »2Marduk-Suma-usur u abi 1 silk.am akalı'"a 
12°  kurummatub'* a-na a 
13° in-nam-di-<na> i-Ix 

  

    

   

  

‚nu a-di muhbi <a-na> 'mu-ı     
  

14° ki rik-sichienu nu-dun-nu- 
[b-nlam-di]-Inı a-na mal-har »Nergalusallim 

16° [miNergal-ba-nu-nu "INabi-ah)ber-iddin "Nabü-suma-ukin 
17° [Balabhers-iddin »sBel-erlir "ÜNabü-balär-slu-ig-bi) 

Schreibernamen, Ausstellungsort und Datum weggebrochen 

  

  

Siegelbeischriften 

  

IRd oben [rükunuk "iNergal-usallim dajjänı) RI laut Richterliste 
IRd ungen "kunuk || "!Nergal-ba-nu-nu | "dajjanı R2 
uRd links  [rxkunuk || "!Nabü-ahhelr--iddin ||'dajjanı R3 
uRd Mitte "kunuk || WNabü-Suma-ukin || “dajjanu Ra 

sackunuk || "Bäl-<abhe>""-iddin || Wdajjanı RS 
uRd rechts "ükunuk || "*Bel-ztir, || “dajjanu R6 
wohloRd  [rükunuk = Nabü-balässu-igbi Wajjänı) R7 laut Richterliste 

Es handelt sich um die Abschrift einer ursprünglich von Richtern gesiegelten Tafel. Auf den 
Rändern wurden die Beischriften kopiert, aber keine Siegel abgerollt. Der rechte Rand trug 
wahrscheinlich keine Siegel. Der obere Rand ist weggebrochen, wodurch auf Vorder- und Rückseite 
mindestens zwei bis drei Zeilen fehlen. Fehler beim Abschreiben des Textes und die recht 
unsorgfiltige Schrif elle Abschrift, sondern um eine 
spätere Archivkopie handelt, die vielleicht durch einen Schüler angefertigt wurde 

  lassen vermuten, daß es sich nicht um eine of 

  

Z.17 Es scheint sich um einen Personennamen mit voller Filiation zu handeln, von dem 
der Vaters- und Ahnherrenname in Spuren erhalten ist, vielleicht "SES"S".ML 
Abbe-iddin. Keinesfalls ist zu Bel-ipus oder Marduk-uma-usur (den weiter un 
genannten Protagonisten) zu ergänzen. 

Z.X _ Magartu von (w)agru „lieb, teuer 
Z.6 _ Esist sicher „sein Bruder“, nicht der Personenname Ahüku, gemeint. Hier wie in Z 

117 dürfte jeweils der älteste Bruder stellverretend für die Erbengemeinschaft 
genannt sein. Im übrigen ise der Ersatzname Ahüsu gegenüber Ahüni und Ahüsunu 
ungebräuchlich, vgl. K. Tallqvist, NN, $. A 

Z.9° Am Ende sicht eindeutig A E, gefolgt von einem Zeichen, das einem beschädigten 
KAM ähnlich sicht. Das zu erwartende ku-um kann nicht da stehen, für a-kildi-i 
müßte kräftig emendiert werden, aber auch {A} e-lar überzeugt nicht ganz. Dies ist 

für die Interpretation der Verfügung schr mißlich, weil man gern wüßte, ob die cäg 
lichen Rationen als (küm, aki) Zins des Miiftilbers oder zusätzlich (adi, eat) 
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zu leisen sind. Bei einem Kur Gerste (4 180 Sil) zu einem Sekel und 20% Zins 
ergäben sich 2 Silä Gerste pro Tag als Zinsäquivalent. Für das Mahlen muß cin 

en ilGirzeiBiargelickrnwräisge 
der Wert der Rationen in etwa beim Zinsertrag des Silbers 

Z. 12’%. Die angebotene Ergänzung orientiert sich an der Bestimmung zugunsten von "Ma- 
garıu in Z. 8°, kommt aber nicht ohne hefüge Emendation aus. Besonders in Z. 13 
Scheint der (Ab)schreiber Probleme gehabt zu haben. Eine Lesung als [in-nam) ki-i 
Enam-dinn ... mit Subjunktion ki vor dem Verb ist aber angesichts der Parallele 
zuvor und des nachfolgenden Satzes schr unwahrscheinlich; ... innamdina inamdinü 

Datum Obwohl Ausstellungsort und Datum nicht erhalten geblieben sind, kann die Ur- 
kunde aufgrund der Zusammensetzung des Richterkollegiums in die Zeit zwischen 
den 9. in 12 Regierungsjahr Nabonids eingeordnet werden, vgl, C. Wunsch, F5 
Ocliner, Tabelle 8.571. Sie stammt aus Babylon. Wir haben die „Richter des Königs“ 
vor uns, eine kleine, klar definierte Gruppe von Angehörigen der babylonischen 
Oberschicht, die durch ihr Sie 
Richterkollegien is sabil, die Reihenfolge der Richter liege fest, und die von ihnen 
ausgefertgten Dokumente stammen aus verschiedenen Archiven. 

    

  

  

     

  

 ausg   wiesen werden. Die Zusammensetzung dieser   

Übersetzung 

[(Was) die Urkunde (betriff), laut der ... und PN] Zahlbürgschaft 429 [für] 20 5 
Silber, die Mitgift der Magartu, 23) geleistet hat, (und) diese 20 $ Silber Bel-ipus 
(damit) an Magartu ausgezahlt hat: Die Richter 5) haben entsprechend ihren Verträgen 
ihre Entscheidung gefällt 

7.6) Bel-ipus und sein Bruder werden 20 $ Silber 
Schwester], 7%) zahlen. Und bis Magartu 2? an einen Ehemann gegeben wird, wird 

ich 1 Silä Brot als() 210) Zins der 20 $ Silber Bel-ipus an Magartu 11) geben. 
Marduk-Suma-usur und sein Bruder werden je 1 Sila Brot 412) (täglich als) Verpfle- 

gung an ihre Schwestern, bis sie einem Ehemann 4 12) gegeben werden(), geben. 
ntsprechend ihren Verträgen haben sie die Mitgift % 1%) [(damit) übergeben]. 

Vor Nergal-wiallim, © 15) [Nergal-bänünu, Nabü-ah]be-iddin, Nabü-Suma-ukin, 7 
7) [Bel-ahbe-iddin, Bel-erlir, Nabü-balässu-figbi ist die Urkunde geschrieben worden 

    

) samt Zins an "Magartu, [ihre] 
  

       

  

  

  

   

      
Schreib usstellungsort und Datum sind nicht erhalten. 
(Babylon, zwischen 9 und 12 Nbn, 547-543 v. Chr.) 

Kommentar 
Es handelt sich um die richterliche Absegnung einer außergerichtlichen Einigung der 

Parteien durch die Richter des Königs. Sie behandelt die Unterhaltsansprüche unverhei- 
rateter, aber mit Mitgiften ausgestatteter Schwestern gegenüber ihren Brüdern und ist 
daher von großem Interesse für vermögens- und erbrechtliche Fragestellungen. 

Einerseits geht es um die Versorgungsansprüche der Magartu gegenüber Bäl-ipus und 
dessen Bruder, andererseits um die Schwestern des Marduk-Suma-usur und seines Bruders. 
Dies läßt vermuten, daß Bäl-ipus und Marduk-Suma-usur miteinander verwandt waren 
und das vorliegende Dokument im Zuge von Erbsch; 

  

  

  

aftsangelegenheiten ausgestellt worden 
ist. Da der Anfang der Urkunde nicht erhalten geblieben ist, wissen wir nicht, aus welchen.
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Familien die Protagonisten kommen. Sie kommen aus Babylon, da die Inventarnummer 
des Textes (Ankauf 81-8-30) auf eine Verbindung zum Archiv der Familie Sangü- 
Ninura! und den zugehörigen Textgruppen hinweist. Individuen namens Bel-ipus und 
Marduk-fuma-usur, die aus &iner Familie und derselben Zeitperiode stammen, lassen sich, 
am Rande des Sangü-Ninurta-Komplexes leider nicht finden. 

Den Frauen wird je ein Silä Brot als tägliche Unterhaltsration von den Brüdern zuge- 

  

sichert, bis sie verheiratet werden (nadänu N)— dann obliegt diese Pflicht dem Ehemann, 
Des weiteren wird ‘Magartu eine Mitgift von 20 $ Silber vertraglich garantiert, für deren 
Zahlung 
müssen) eine dritte Person bürgt. Die Quittungsklausel in Z. 3°f. gesagt, das Silber sei 

(an den Ehemann, wie wir nach den babylonischen C ‚enheiten annehmen      

(damit) an ‘Magartu gegeben worden, wenngleich dies eine Fiktion ist, da offensichtlich 
ein separater Verpflichtungsschein über diesen Betrag ausgestellt worden ist. Dies erinnert 
an die Praxis bei Grundstückskaufverträgen, die eine Quittung über die vollständige 
Zahlung des Kaufpreises an den Verkäufer als obligatorisches Element enthalten müssen.   

Gleichwohl sind auch in solchen Fällen Forderungen über Teil- und Restberräg   ein sepa- 
raten Verpflichtungsscheinen überliefert? 

Diese Urkunde belegt, daß nach babylonischem Verständnis die Mitgift ein Recht auf 
inder.? In diesem 

   Unterhalt gegenüber demjenigen, in dessen Besitz sie sich befindet, 
unden ist. Da der   Fall sind es die Brüder als Erben des Vaters, solange kein Eheman g« 

älteste Bruder gegenüber der Schwester als pater familias auftritt, bekommt sie lediglich die 
Alimentation, nicht jedoch die Mitgift selbst in ihre Hände. 

  

1 Zu Herkunft dieser Textgruppe vgl. den Kommentar zu Nr. 2, 
2 Z.B. die Urkundengruppe BM 32152, Cyr 320, 346/[323, 334 (CM 20 149-152 
3 Vgl. dazu die Ausführungen im Zusammenhang mit der Scheidungsurkunde Nr. 8 
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Nr. 12: 

  

URKUNDEN ZUM EHE-, VERMÖGENS- UND ERBRECHT 

Mitgiftbestellung 
Inventarnummer: BM 40566 (81-4-28,108) 

10 

Rs 16 

  

    

"2 gur Szzrul...] 
Siddu ellü ...) 
Sid Sapli ...) 
pütu, chlıu ...) 
pürn, Yaphndle...) 

naphar, 2 gur *zöru (...] 
a Tab-neea...) 
märi»s 3a "Nergal-uballilt ... ir 'E-tel-lieru,) 
a-ha-ti-hienn ana nu-'dun-ni-e' (ana "iNa-sieru) 
‚mar ®Na-bu-un-na-a-a ik-nu-ku-mla iddini) 
= Na-yiru u E-telli-ti (aSassu ina büd ibbrunu) 
1 gur %zöru ba-ab-ti 2 gur 34 (...] 
iNergal-etir" mär »Na-bu-un-na-a-'a\ (...) 

ti Bursa-sa märti a0 Emteldlin) 
ana nu-dun-nee ik-nu-uk-ma a-na »*Samas-tir 

  

  

  

  

mär |... iddinä) 

[K%4 dababa an]-na-a in-Inu-i) 
[WMarduk] u Zarpanitu) haläg(sAA)-su li-ig-[bu-ü) 

   LIGI ®...]-napiäti” mar; 
dMarduk-farra-a-ni mär 
afbna-a many ae...) 
"Mu-je-zib-Marduk mar,-$lü 34” 
mdNabü-ätir"-napälti"s ...] 
»Bu-naan-nlu ...) 
miBelib-[ni ...] 
1 miNergalx[...] 
Bäbili(XA.DINGIRRA) [...] 

"Ri-l...] 
-3u 3a "'SA-Nabü-su"[ü ...) 
  

  

    

Hier wird auf eine Mitgiftbestellung in einem Relativsatz Bezug genommen. 
Üblicherweise heißt es bei Mitgiften, die Objekte würden mit der Braut an den 
Bräutigam gegeben (ii PNf ana nuddunn® ana PN. iddin). Die ausführliche 
Formulierung iknuk-ma ... ana PN iddin bezicht sich dagegen auf Schenkungen und 
wird parallel zu iknud-ma ... päni PN uadgil verwendet, vgl. San-Nicold und 
Ungnad, NRV, $. 17f.zu „Schenkungen und Verfügungen von Todes wegen“. Auch 
bei Mitgifibestellungen ist dieses Formular gelegentlich anzutreffen (vgl. BM 46618: 
17-19: iknukema ini PNE ahatztu ana nudunne ana PN iddin, ebenso im gegen- 
ständlichen Dokument in Z. 14f. zu ergänzen). Im vorliegenden Fall hat der 
Schreiber offenbar das iknukö-ma zunächst (ganz richtig) weggelassen und dann doch 
nach dem Namen in Z. 10 noch eingefügt. Unmittelbar danach oder jedenfalls auf 
derselben Zeile muß iddinü gestanden haben, denn die dann folgenden Namen des Ehepaares sind in diesem Satzzusammenhang nicht mehr unterzubringen, da die Vertreter der Braut, die Braut selbst und der Empfänger der Mirgift bereits vorher 
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Übersetzung 
(Was) 2 Kur Anbaufläche [ 
@»    ) obere Längsseite [neben 
=D untere Lä   

] 
} 

gsseite [neben ...] 
obere Stirnseite [neben ...] 

9 untere Stirnseite im ...en 
[neben ...] (berriff): 
29 Insgesamt 2 Kur Anbaufläche 
L..), 27 die Tabnea [und PN 
(.)), & die Söhne des Nergal 
uballit, ((...) mit Erellicu], 

Schwester, als Mitgift [an 
Näsir) © 9 aus der Familie 
Nabunnaja unter Ausstellu 
einer offiziellen Urkunde [(miv)- 
gegeben haben]: 

      
WW Näsir und fErellitu, [seine 

Rs RE 7 Ehefrau, haben aus freiem Ent- 
} schluß] 412 1 Kur Anbaufläche, 

& n Rest jener 2 Kur, die [an    äsir], den Sohn des 7 ®) 
ir aus der Familie 

  

v 
PR Se Nabunn »| Teer WW / ge 
Dei y/ elle ws Bi en Be 

Ausstellung einer offiziellen 
Urkunde an Samas-&tir, den Sohn 

  

[des ..., (miv)gegeben. 

  

Wer] diese [Abmachun 

  

   

   

  

   

    

35 NCHPTeHE ändert, 2 17 dessen Untergang 
PIE) mögen [Marduk und Zarpanitu) 
we befehlen. 

‚genannt sind. Normalerweise wird die Braut auch nicht als Empfänger der M 
ausgewiesen. Eis könnte vor iddini noch ana mi dt „auf ewige Zeiten” ein 
worden sein (die Lücke ist afür), aber auch dies gehört eigentlich nicht 
zum Formularbestand bei Mi in. Da der Schreiber aber offenbar an 
das Formular einer Vermö edacht hat, wäre auch dieser Fehler 

denkbar. i 
Z.11 _ Näsir und fErllitu dürfien Subjekt des Satzes sein, die angegebene Erginzung paßt 

2.126 _Keinesfall ist eine Er elitu aus dem Hause des PN, ihres 

    

    

  

is, des Sohnes di abunnaja, mitgebracht hat“ 

  

arer, sondern die Brüder der E.  
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Zeugen [...J-napsät/Ril...) 
Marduk-Sarrani/Sa-Nabü-/l...) 
Ibnaja/l...) 
Mus£zib-Marduk/|...] 

Nabt-ötir-napsäti/l...] 
Bunanu/[...] 

Beliblni...] 
Schreiber Nergal-[...] 
Ausstellungsort Babylon 

    

Datum \weggebrochen 

Kommentar 
Das vorliegende, nur fragmentarisch erhaltene Dokument beinhaltet eine Mitgift 

  

a, der Ehefrau des Samas-ttir. Es geht um 1 Kur, die zu bestellung zu Gunsten von 'B 
einem ursprünglich 2 Kur großen Mitgifi 
Die Mutter war von ihren Brüdern mit einer Mitgift a 

Das Grundstück wird als babtu „Rest“ jener 2 

  

  undstück ihrer Mutter /Erellitu gehört hatten. 
stattet und verheiratet worden. 

    bezeichnet (im Gegensatz zur 
‚Angabe ina libbi „von“, die man normalerweise finder), und eine ausführliche Beschrei   

  bung des Gesamtareals mit Angabe aller Nachbarn steht am Anfang des Vertr 
textes— eine unübliche Verfährensweise. Es bieten sich zwei Interpretationsmöglichen a   

(1) Das Mitgiftgrundstück der Mutter wurde zu gleichen Teilen an zwei Töchter als 
Mitgift vergeben, einen der beiden Verträge hätten wir vor uns. Er beschreibt das 

mgrundstück. Ein solches Arrangement könnte z.B. BM 59618 (Nr. 39) zugrunde    gen, wo zwei Schwestern später ihr Erbe cilen. 
(2) Das Arcal von 1 Kur könnte eine nachträgliche Gabe sein, um die die Mitgift der 

Tochter aufgestockt wurde, damit sie das gesamte ursprüngliche Grundstück umfaßt. Zu 
dieser Vermutung paßt, daß weder Silber, Sklaven noch Hausrat erwähnt werden, die 

   
! üblicherweise Bestandteil von Mitgiften neben Grundstücken darstellen. Damit erscheint 
t auch das von Vermögensübertragungen beeinflußte Formular in einem anderen Licht.



Nr. 13: Vermögensübertragung im Zusammenhang mit einer 
Mitgiftbestellung 

Inventarnummer BM 40523 (81-04-28,64) 

1 "Mu- 

2 purue zii 
3 ir mlgiakl...) 
4 abbers abi-sd ik-nu-(uk-ma . 
5 abatisü rabiti" ki-i n|u-dun-ni- 
6 Narme-lur ul...) 

pa-ni "Nabi-na-rild ...) 
8 ieiad.gil ii ie-n-l...) 
I i-tur-ru ina a-sd-bÜi ...] 

10 &äda-ba-ba an-nla-a innü) 

zib-     

  

  

  

    
   

  

10 11 4Marduk u “Zlar-pa-ni-tu, halägsu ligbü) 

= Rs 12 imu-kin-nu "if 
13 "Igia“ märz-si id ®[...] 
14 =iMarduk-apla;-i:sur |. 

15 15 =iMarduk-Etir, 'mär,)-[i 34 . 
16 "Ta-gi-"Guela (...) 
17 "Marduk-zera-ibni mars 3d®[...] 
18 =iMarduk-zera-ibni (...) 
19 =iNabi-zera-ukin, mars 34 (...) 

en 20. inlempiarrn, "SL... 
21 Babilkifs...] 
22  wiNabü-kuldurri-usur Sar Babili) 

  

Nur etwa ein Drittel der Tafelbreite ist erhalten, Ergänzungen sind—wenn man vom gi 
Formular absicht— mit Unsicherheiten behaftet 

Z.5 Sicht hier k7 statt küm? Es scheint, als ob Mitgiftobjekte (Grundstück, Sklaven, 
Hausrat) durch etwas anderes (wahrscheinlich einen Anteil an einem ungeeilten 

  

Grundstück) ersetzt werden. 
2.8f. Der Inhalt dieser Klausel ist unklar, särı läßt zunächst an Klageverzicht denken. Die 

Verneinung wäre aber eigentlich am Beginn von Z. 9 direkt vor dem Verb zu erwar 
ven. Welcher positive Sachverhalt sonst mit zöru ausgedrückt sein könnte, bleibt 
unklar. Wenn man irta-...zu itabalkis ergänzt, könne sich eine Besiimmung gegen 
Verwragsbruch anschließen. Aber auch in diesem Falle wäre die Bedeutung von säru 
nicht klar 

  

   

Überserzung 
Musezib-[...] 2 seinen Anteil [(an ...), den er ...] => mit Igital... und ...), 

den Brüdern seines Vaters, (gemeinsam besitz), unter Ausstellung einer offiziellen 
[Urkunde mit PNf, 4% seiner ältesten Schwester, für [...], *% Sklaven und [...] “an  
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Nabü-nä’id [...] © (als Eigentum) übertragen. Was er [...] hat, [... darauf] =” werden 
sie [nicht] zurückkommen() In Anwesenheit [von ...] * !” Wer diese Abmachung 

  

  

[ändert, 411) dessen Untergang mögen] Marduk und Zarpanitu [befehlen! 

  

Name des ersten Zeugen nicht erhalten   

  

      
Tgtajall...] 
Marduk- ] 
Marduk-&tir 
Tagß-Gul/l...] 
Marduk- ] 

] 
] 

Schreiber 
Ausstellungsort 
Datum Regierungszeit Nebukadnezars II 

Nr. 14: Vermögensübertragung 

  

Inventarnummer: BM 41933 (81-6-25,554) 

kx@l xxx...) 
Ik @)l degil.hu ‘5 [...) 
Lrakl-nu-uk-ma pa-ni 'Kla-sir-tu ...) 
Tenla uemu sa-a-tı m-iad.gil-lu Kasir 
Imärlat-su 3d 
tak-nu-uk-ma a-na us.mu (säti] 
pa-ni "Gu-la-zera-ibni \mari-si ralbt ...) 
uemu ma-la Kacsir-si (balraı) 
eg i ebüru(BURU,,) i-na pa-ni-{i ...) 
Ka-sir-ni ul ta-sal”Ilar) 

   

  

            
Rest der Vorderseite weggebrochen 

    MIN = Mu-ie-zib-[...] 
MIN "Gi-Fmil-iu' [...] 
MIN = Nabü-suma-|...) 
MIN "Nabü-mukmnyzeri (...) 

zwei Zeilen frei 
(ru piarru, 
Balap-s{u 

[Bär-s)ipai 
Lx@L. 

  

  Nabü-bäni-ahi mar, 3a 
1 
kislimu iimi 214 Ix.kam ...)      
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7.67 Der Name des Schreibers könnte auch Nabü-tabni-usur gelesen werden. 
Z.7° Das Zeichen nach DUMU-Ä% ist sicher GAL; keinesfalls kann zu tardinnu ergänzt 

werden, 5 

Überserzung 
Die Anbaufläche (Lay 

Eigentum) übertr 
igebeschreibung), die PN an PNf], 7.2) seine [Ehefrauß)] (als 

  

en hatte, [... und die sie] unter Ausstellung einer offiziellen 
en (als Eigentum) übertragen 

hatte, hat ['Käsirtu], 4 5) die Tochter des Aplaja aus der Familie Sin-tabni, [...] 46) 
Ausstellung einer offiziellen Urkunde auf [ewige] Zeiten * 79 an Gula-zera-ibni, ihren 

    

Urkunde an Kläsirtu, ihre Tochter(?)] 4%) auf ewige Z 
  

älltesten@)] Sohn, [(als Eigentum) übertragen]. * ® Solange "Käsirtu [lebt], 4) stehen 
yamn ihr] Feld und Ernte zur Verfügung. [ Käsircu wird nicht (anderweitig) darüber 

verfügen. 

Zeugen Nabi-l...] 
Musezib-[. 
Gimillu/l 
Nabü-suma-[...] 
Nabü-mukin-zeri/l 

  

Schreiber Nabü-bäni-ahi/Balassu/ 
Ausstellungsort [Borsilppa 
Datum 21.9.Ix KN] 

‚Kommentar 

Die vorliegende Urkunde betrifft ein Grundstück, das bereits zum dritten Mal Gegen- 

stand einer Verfügung innerhalb derselben F amilie geworden ist: Ein männliches F 'amilien- 

mitglied hatte es zunächst an seine Verwandte überschrieben (wuSadgil ist erhalten), diese 
‚dann an ihre Tochter Käsirtu (rusadgil). Im nächstliegenden Fall wären in diesen Personen 

Vater und Mutter der Käsirtu zu vermuten, aber auch Großvater (mütterlicherseits) und 

Mutter oder aber Vater und Tante (väterlicherseits) wären mögliche Kombinationen. 
Käsirtu ihrerseits bestimmt es ihrem ältesten Sohn. Sie behält sich den Nießbrauch auf 

igungsverbot (wenn richtig ergänzt) grenzt jedoch ihren 

  

   Lebenszeit vor, ein Verf 
Handlungsspielraum ein. Die üblichen Auflagen bestehen darin, das Grundstück weder zu 
verkaufen, zu verschenken oder zu verpfänden, 
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Nr. 15: Vermögensübertragung von Mitgiftgut 
Inventarnummer: BM 21975 (96-4-9,80) 

  

2 
zZ. 

Rs3’ 

-ti märat-su $d "INabü-Suma-iskun' 

ia alti "!Nabü-ztir-napsätivs 
1 Sa" Na-dienu mär, "Bacsi-ia ina bu-ud hb-bi-s 

fimmarevs iu bit mirre-s 

    

        

6 [(bi) nu-duln-ni-si ‘Man-nu-i-da-as-su-i-di   

  

   
7 3 gab-bi Vna-pän-Na-na-a-da-gal 
8 u "Kal-ba-a naphar, 10 a-me-hu-ta-sü 
9 u seri ma-la ba-iu-ı 

10 -nu-uk-ma pa-ni »Ri-mut-"Nabh 
1 1, turdad.gil u,.mu ma-la 
12 Ik -ta-ta kurummätıl'a ina ebür eqli 
133 [.] =, iena a-'me\'x [...) 
14 1] ER SL...) 

  

Rest der Vorderseite und Anfang der Rückseite weggebrochen 

L.W..] 
[4 da-ba-ba a)n-na-a inni'“' [!Marduk] 

Zarpanitul...'Us"A) baläg-sü lig-bu-u INlabi] 
1 dr-ku-(e)    dar Esag-il ümi 

5° lickar-ri 

  

6° ina ka-nak i”tuppi Zuäti(Mu)"s 

  

7° 161 "INabü-ötir-napsätin® mär,-s id ®Na-din mär, "Ba-si-ia 
8° 161 "iNabü-ahhö”"-iullim märs-sü 3a "Nabi-Suma-im-bi mar, 
9° 1G1"INabü-musötig-udde ma "Zer-Babili“ mär, "Ilu-ta-bani 
0° 161" Na-din mär-&u $ä »Lüsi-<ana>-nür-!Marduk mar, "Ilu-bani 
1°. 161 mIddin(SES.NA)-ahu märs-3ü 3 "Su-la-a mar, "Ilu-bani 
2° inaa-id-ba iS 

      

  

   

    

am 
3° bepi -ötir-napsäti” mar, 

  

su 
"Ba-si-id "gupsarru   

         

  

4 bept Suma-iddin, mär;-30 3d »Iddin,-ahu 
5 . -na-“Pap-sukkal Bär-sipal Waddaru ümi 10.kam 
6 anat! 9.kam "iNabü-na’id Sur Bäbilik 

5 R. Zadok, ARO 44145, $. 299 schlägt vor, zu "I; Aralab-si ... ‚am (Euphratarm 
Arahtu“ zu ergänzen. In Borsippa-Texten kommt jedoch auch eine „Feldlur“ Arabru 
vor (Hinweis von C. Waerzeggers), somit wäre ' GARIM Arrat.ab-r wahrscheinlicher 

9 Am Anfang stand ganz offensichtlich mim a lu ri 
1£ Wahrscheinlich ist [märi ana ümi ga-a)-uy zu ergänzen (vgl. z.B. BM 41933: 3°, 

dort in derselben Reihenfolge). Danach folge m mala % 

  

‚er balkası 
In der Fluchformel sind Marduk und Zarpanitu zu erwarten, letztere wird hier wohl 

Ej.(RUG).U]g-A geschrieben,    



Nr. 15 

Über 

  

"Ahäti, die Tochter des Nabü-$uma- 

ükun % 2 aus der Familie Basija, die 
Ehefrau des Nabü-etir-napsäti, 7 des 

Sohnes des Nädinu aus der Familie Basija, 

hat aus freiem Entschluß (wörtlich: in der 5 
Freude ihres Herzens)  ® ein Grund- 

stück, ein   ı) Dattelpalmen (bepflanz 
tes) und (für Getreideanbau) erschlossenes 

Arcal, 4% das am [(Euphratarm) Arlahti 
), soviel vorhanden ist, 7-9 ihr [Mit]- 10 

gifi(grundstück), (die Sklavin) Mannu- 
idassu-ide 47 [und] alle ihre Kinder, (die 
Sklavin) Ina-pän-Nanaja-adaggal, 7 
<<Bruch>>, und (den Sklaven) Kalbaja 

2. 

  

insgesamt zehn Sklaven, <<Bruch 
    (ihre ganze Habe in Stadt)>> und Land, 

<<Bruch (unter Rs 

Ausstellung einer gesie-)>>gelten Urkunde 
an Rimüt-Nabü, 1 

Sohn, auf ewige Zei-) 

soviel vorhanden ist, 1 

<<Bruch (ihren 
  ten (als Eigen. 

tum) übertrage   Solange 1? <<Bruch 5 
(Abt le-)>>bt, wird er() Verpflegung 

ihr 
ja 

von der Ernte des Feldes 
geben() ...] von den Sklafven@) 

] künftigen Zeiten [...] (große 
Lücke)) 19 [...] nicht [...] ®2® [Wer] 107 

  

    

  

diese [Abmachnung] ändert, &) dessen 
Untergang mögen % 2) [Marduk ®& 
und Zarpanitu] befehlen. Nafbül, ® $ 
der Schreiber von Esagil, soll seine langen 15 
Tage ®% 5) verkürzen 

Zeugen Nabt-Stir-napsäti/Nädin/Basija (Ehemann der “Ahätı) 
Nabü-ahbö-Sullim/NabG-Suma-imbi/Ea 
Nabt-musetig-udd6/Zär-Babili/Ilüra-bani 
Nadin/Lüsi-<ana>-nür-Marduk/llu-bani 
1ddin-ahu/Sulaja/Ilu-bani 

ina-asäbi-Zeugin _'Sira/[Nabü]-eyir-napsäc/Basija (Tochter der Aha) 

Schreiber ..]&uma-iddin/iddin-abu/ [Idd]in-Papsukkal 
Ausstellungsort  Borsippa 
Datum 10.12.9 Nbn (1.3.546 v. Chr.) 

59 

vs [IH KARL BESFETFrERE FE 
BEAPRE Fa 

Erler 
re 
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‚Kommentar 

  

Die vorliegende Urkunde wurde als Abschrift einer bereits beschädigten Originaltafel 
überliefert. Der Schreiber kennzeichnete die entsprechenden Stellen mit Je-pt, ohne sie zu 
ergänzen — was ihm angesichts des gut bezeugten Formulars noch leichter als einem heuti 
‚gen Bearbeiter gefallen wäre. Anders als bei im weitesten Sinne literarischen Texten, in   

deren Kolophonen ein künfüiger Kopist gelegentlich aufgefordert wird, Abgebrochenes zu 
nzen, hielt man sich bei Urkunden offensichtlich an die Regel, keinen Keil wegzulassen 

  

und keinen hinzuzutun.! 
Zu den antiken Beschädigungen kommen moderne: Der untere Rand und beide 

che ar kann der Inhalt der vorliegenden Urkunde 
zweifelsfrei als Verfügung einer Frau "Ahäti über ihre Mitgift (cin Grundstück und zehn 
Sklaven) nach dem g; 
aber die Angabe des 

  

nten der Tafel sind verloren. Z;   

ängigen Formular einer Vermögensübertragung bestimmt werden,    
/erwandtschaftsverhältnisses zum Begünstigten ist weggebrochen. Die 

Lücke reicht nicht für die Ergänzung einer Filiation, so daß wir in der männlichen Person 
  igen Verwandten zu vermuten haben. Der Ehemann Nabü-£tir-napsäti scheidet 

  

aus, da er selbst als Zeuge erscheint. Er ist aus Urkunden des Archivkomplexes um die 
Familie Ea-ilüta-bani aus Borsippa bezeugt, ebenso wie sein Sohn Rimüt-Nabü.? Damit 
steht fest, daß "Abätt ihren Sohn bedenkt. 

  

Stammbaum der Familien Basija Basija (1) Basija (2) 

o Heirat 
Erb Nabü-uma-ukin a 

“Ahätı @ Nabü-ätir-napsäui      

  

Rimür-Nabı 

  

Die Tatsache, daß diese Transaktion zu Lebzeiten des Ehemannes stattfindet— dem zu 
diesem Zeitpunkt ja das Recht zusteht, die Mitgift seiner Frau zu verwalten und zu nutzen, 
und der sich damit gleichzeitig verpflichtet, sie zu versorgen— macht den Fall interessant 
und ungewöhnlich. Im Grunde gibt der Ehemann ein Recht auf (den Nießbrauch an der 

        
  

  

1 H. Hunger, Kolophone, Nr. 498: 3: be-pa-a li-ial-lim „Zerbrochenes soll er wicderher- 
stellen“; Nr. 383: 3 und 384: 3: MU BEA Li-Blaklim/GL „... soll eine brochene—Anm. H. Hunger ebenda] Zeile wiederherstellen; BM 50313+: 57-61 (M. 

Weszel in Fı Walker, $. 345): gab-bi gi-gur'-ru Sal up-pi ki-i irtir-ri al-ta-tar-ra ki- igirgur-ru-sü ma-tu-i a-na mub-bi ru-ud-di-ma Su-tur „Wenn die Winkelhaken der 
Tafel zu viele sind, habe ich sie (getreu) abgeschrieben. Wenn ihre Winkelhaken zu wenige 
sind, so füge sie hinzu und schreibe sie hin!“ ü 2 FR. Joannts, Archives de Borsippa, Index. Neber diese    undlegenden Arbeit zu diesem Urkundenkomplex vgl. auch P--A. Beaulieu, Catalogue Yale ı (Nachträge) und die Rezen 

sionen von G. van Dricl, BiOr 49 und E. von Dassow, AuOr 12. 3 Die Annahme, Rimür-Nabü sei ihr Stießohn, scheidet als unwahrscheinlich aus, da dann auf diesen Sachverhalt ausdrücklich hingewiesen werden müßte, In einem solchen Falle wäre auch cher der Ehemann als Begüi 
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Mitgift) und entledigt sich einer Verpflichtung (der Versorgung der Ehefrau). Da ihm die 
Mitgift aber nicht gehört, kann er diese Verfügung nicht selbst treffen, sondern akzeptiert 
ihren Inhalt mit seiner Anwesenheit als Zeuge 

Die Versorgung der “Ahätı wird in Z. 11f. ausdrücklich behandelt, jedoch ist die 
Passage beschädigt. Zwei Szenarien sind denkbar: Entweder behält sie sich auf Lebzeiten. 
den Nießbrauch (der eigentlich dem Ehemann zustünde) vor, oder der Begünstigte ver- 
pflichtet sich, sie zu versorgen. Im erstgenannten Fall wäre etwas wie: um mala baltat eqlu 
ina päniu „solange sie lebt, steht ihr das Feld zur Verfügung“ oder ... ebür eqli (oder: 
akaluıkurummäti ina ebüreqli) takkal „... genießt sie den Ertrag (oder: Brot/Rationen vom 
Ertrag) des Feldes“ zu erwarten. Die letzrgenannte Variante könnte zutreffen. Allerdings 
käme auch eine andere, ähnlich formulierte Phrase in Betracht, durch die der Begünstigte 
verpflichtet wird, seine Mutter bis zu deren Tod zu versorgen 

Der Inhalt der nachfolgenden Klausel(n) kann nicht mehr erschlossen werden. Die   

Fluchformeln, mit denen der Vertragstext schließt, folgen dem üblichen Formular. 

  

Diese Transaktion könnte verschiedene 7   Ie verfolgen: die Versorgung der Mutter, 
eines Sohnes, damit er vom Vater wirtschaftlich unabhängig ist, oder man 

wollte die künftige Aufteilung der Mitgift festlegen, um Erbstrei 
die Ausstattus 

  

gkeiten vorzubeugen und 

  

  Präferenzen zu verfolgen. Da eine Tochter d 
Rechte an den hier vergebenen Objekten verzichtet), können wir annehmen, daß sie im 
Gegenzug (und in einer anderen Urkunde dokumentiert) ebenfalls einen Anteil am müt- 

Vorgang als Zeugin beiwohnt (also auf 

  

terlichen Vermögen erhalten 
Die Urkunde weist, wie bereits erwähnt, eine Verbindungen zum Archivkomplex um 

die Familie Fa-ilüta-bani auf. Angehörige der Familie Basija erscheinen dort am Rande, 
zumeist als Zeugen, wie auch Vertreter der Familien (Ea)-ilüta-bani und Ilu-bani im vor. 
liegenden Dokument anzutreffen sind.* Besondere Erwähnung verdient die Tatsache, daß 
der hier begünstigte Rimüt-Nabü ein Dokument geschrieben hat, in dem ‘Hubbusitu, die 

cs Nadin (hier: vierter Zeuge) eine Verfügung über ihre Mirgift wifft. Die enge 
personelle Verzahnung des Borsippa-Materials, auf die bereits G. van Driel hingewiesen 
hat,5 wird hier aufs Neue deutlich. 

Der Text stammt aus dem Ankauf 96-4-9 des Britischen Museums, der weitere 
neubabylonische Urkunden aus Borsippa enthält.® Keiner der bisher bekannten Ea-ilüra- 

— vermutlich im Rahmen einer Mitgiftbestellung. 

    

    

Schwester 
  

bani-Texte komm jedoch aus dortigen Sammlungsbeständen, dies wäre der erste Text mit 
einem unmittelbaren Bezug. Auch R. Zadok hat bei seiner Durchsicht des einschlägigen 
unpublizierten Borsippa-Materials zwar viele Berührungspunkte, aber keine Urkunden der 
Zentralfiguren ausfindig machen können.7 Allerdings ist die Materialaufnahme, speziell in 
den hohen BM-Nummern, noch nicht abgeschlossen. 

  

4 Nädin/Lügi-cana>-nür-Marduk/llu-bani ist eine der Zentralfiguren; Nabd-musttiq-udde/Zer- 
Bäbil/llüta-bani (aus einem nicht unmiteelbar verbundenen Seitenzweig) ist durch einen 
Verpflichtungsschein bekannt (TuM 2/3 110) 
BiOr 49, Spalte 50 spricht er von „convergence of all Borsippa evidence 

6 Dazu R. Zadok, AfO 44/45, besonders $. 2998 
SoR. Zadok, IOS 18 (Fs Raingy), 8. 250; er erwähnt die vorliegende 
S. 299£, interpretiert ihren Inhalt aber anders, 

  

Urkunde in AfO 44/45,  
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Nr. 16: 

   
URKUNDEN ZUM EHE-, VERMÖGENS- UND ERBRECHT 

  

Vermögensübertragung 
Inventarnummer: BM 32153 + 32185 (alter Join) + 32194 (eigener Join) 

(76-11-17,1880+1912+1921) 

    

  

> A| 
ee | 

\ Be brane Ks    
  ier bis fünf Zeilen am Anfang nicht erhalten. 
x x' mar, ML...) 
I 0...) 

Jia ni-it-t{a? ...] 
‚]-Ste-nu-ma kurummatubis 0 mu-silp-ti ...) 
Ixt-irri la ii enla ...) Ei 

[xx xx mix (9-Eirr a-na "Ki-dinnus) 
mär, \\i 

  

   
  Mardjuk mars sä®...)       
   

    

  

    

rt ku-nu-ulk-ma pa-ni) 
Bat" kal Su-udegi-il»Ki-dlin-nu-“Marduk ...) 
       

    

Lina su Di bu-ul-la-a gal-la ia Babili“Ü ...) 
L.. 3a qere)b? Babili“ sah bar »eNabü-iuma-iskun 'mär,.(si 54...) "Mur !Mardı ir, ...]    

      ‚zöri mar, »Eppek



    

Nr. 16 63 

  [... "]Ri-mut mar, »Eppe®-il\eo) x xx" [...] 
[(x gur) *zeru Sgiiim]mare”“ zag-pu ina muh- 

FMU} mans 3d INabi 
"4 ina muhbi bir-qu 

    

       

[... x) ma-na kaspi [x x x x x (x x)] 34 1 ma-na kaspi 
[x 60] bir a [xx xx (x x) ina hlu-ud hb-bi-se 

ma pa-ni ((E:sag-il-be-let altiiu) "u" Amat-"Nin-ul‘ 
) irsa]drgil 

  

   

    

   
®Ki] 

Ipa-ni SEA u 'Amat-"Nin-lil 

sad-gil? (re-b]i ina hb-bi [nik)kassi pa-ni maı 1 
mu ma-la »Ki-diln-nu-Mardu)k bal-tu kurummatn“= ina hib-bi ik-kal 

ni-is-hi a-na (mubbi ul i-n)a-as-sa-hu u bu-burus-teru 
ana muhbi uLli-bab-bd-tu ina u-mu Amat-Nin-lil 
märat-sunu a-nla x x]'x D"lap-pa-ru ki-i Sal-t nikkasst-si.nu 
uk ] a-me-lu-u-t »Ki-di-n]u-"Marlduk) 
ul iii) 

    

    

     
   



     

   

     

    
    
    

    

    

       
    

        

    

    
   

     
      

    

  

    
   

    

  

URKUNDEN ZUM EHE-, VERMÖGENS- UND ERBRECHT 

[ 18 ina pa-ni 
[ ]-kät-ma a-na 

I 
   

  

] a-na In e-ne-e mis illi" 
kudurri-[usur far Babili)“ bel-si »Ki-din-nu-M     u mINabir 

Yina ka-nak'-[kır) "ruppi (Suati) 
1[G1... märz.) 3d\") =!Nabi- 
IG1 »INlable-...] märz 34 "Ri 
161 md Nabül Böl-[x]-i-kin ma 
1G1 ®[...] mär,-s 34 > Mardud 
1G1 »[...]-kazsir! mar mApla-a (...) 
ıGı m[d...]-belsiionu mary-3u 34 dir 
eine halbe 
[rupiarru ®... mär,-su 34) ”2Mardı 
[...)E Wulali umi (...) 
L...] ar! [Babili“] 

            

   

    

  

   
] 

    

Zeile frei 
äkin-Sumi mar, |...)    

Teile des Seitenrandes und die rechte untere Ecke sind erhalten geblieben. Sie sind leer; die 
Tafel war demnach weder gesie 

2 
Z.4 = 

2.6 

Z. 10% 

2.16 

z. 18% 

Rsd 

Rs7 

Rss 

1’bis 37 sind zu fragmentarisch für eine Übs 

  

It noch mit Nagelmarken verschen. 
   

Es geh offenbar um Unterhaltsleistungen, Speise und Kleidung, 
Am Ende vieleicht eine Jahresangabe, in diesem Falle könnte für BabiliXi am Anfang, 
der nächsten Zeile gestanden haben. 
[...)-ätir verritt die Rechte der Ehefrau des Kidin-Marduk, dürfte also ihr nächster 
Iebender männlicher Verwandter sein. Da ihr Vater Nabü-mukin-apli hieß (vgl. Non 

u. im Kommentar), handele es sich sicher um ihren Bruder. Dazu paßt, daß 
‚enden Zeile ein Verb in der 3. Person Plural findet, das sich auf eine 

  

  

   könnte ina hüd ihbisu gestanden haben, wenngleich es in Z. 22 
wiederholt wird. Eine Flächenangabe beim Haus ist nicht erforderlich, solange die 

Verfügung das ganze oder halbe Öbjeke betifi 
‚Am Ende wären die Lesungen ina muhbi blar-ri 3 ...] oder ina mul-bli nar ...] 

ich. In jedem Falle dürfte ein Wasserlauf zur Lagebescimmung angegeben sein 
Es könnte sich um e 

  

     
  

  zweites Grundstück ((%eör]-i oder [ei] <ina “zöri>) han 
deln, das sich ungetilt in der Hand der Erbengemeinschaft befindet 
Der Silberbetrag stellt die durch die zuvor genannten Objekte zu kompensierende 
Größe dar, vermutlich wird ein weiteres veräußertes M 
auf} m Silber geschätzt. Spuren, die zum erwarteten mudunnd passen würden, sind 

  

    
fiobjekt am Ende der Zeile     

allerdings auf diesen Zeilen nicht auszumachen. 
Subordinativ s-iadgil-h) analog zu Rs 2 Ende? Danach kommt als Ergänzung [re] 
Di „Rest“ oder [a]-bi „Hälfte“ in Betracht. Wegen des später erwähnten Dritelanteils 
(aksi in Rs 8) m 
Das mit hubussalusu verwendete Verb dürfte nicht legt sein, sondern die ansonsten 
aB bezeugte denominale Ableitung habarı „leihen“, 
Wohin die Eltern ihre Tochter schicken wollen, ist wegen der Lücke nicht klar. An 
in bir mar bane wäre zu denken, und in der Tat könnten die Spuren vorm Verb zu 
DU passen. M.T. Roth hat in RA 82 (1988), 131-138 Bele 
gestellt und als Institution verstanden, die u.a. zum Schutz und 
dient, die keine männlichen Verwandten mehr haben; da 
Dei Care. the Elder 8. 174-178 au, „Zum Haus eines mar baue gehen (bw 
schicken)” kann auch eine Ehe oder cheähnliche Bezichung implizieren. Im vor 

    

Vielleicht cher der restliche Anteil gemeint sein 

dafür zusammen- 
nterhalt von Frauen 
n spricht sich G. van 
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liegenden Fall ist erstens die Lesung nicht gesichert und zweitens wegen der nachfol. 
genden Beschädigungen unklar, welche Konsequenzen sich aus diesem Schritt für 
Ämat-Ninlil ergeben würden, daher kann unsere Stelle zur Klärung der Frage nach 
Wesen und Funktion eines bit mär bane nichts beitragen, 

Überserzung 

      

[...12%... und Verpflegung und Kleidung [...] 2%) habe’ich (oder: hat er/sie) nicht. 
Im [...]) © [...]-&ir zu Kidin-Marduk [...] 47 folgendermaßen gesprochen 
har/haben: [...)% ®°[...] was sie dir gegeben haben, ? Vertrag] stelle ihr aus 
[und % 1%) an Esagil]-belet, deine Ehefrau (als Eigentum) übertrage! 

Kidin-[Marduk 9 hat aus freiem Entschluß] sein Haus auf der Kleinseite von 
Babylon [...] 4129 [... innerJhalb von Babylon, neben dem Haus des Nabü-&uma-iskun 
[1% und] Müränu, dem Sohn des Marduk-£tir aus der Familie [...] 1%) [PN],     

  

  

        

dem Sohn des Mukin-zeri aus der Familie Eppek-ili und neben 15) [PN,, dem Sohn], des 
Rimüc aus der Familie Eppes-ili, neben [...); 41% [x Kur] mit Dattelpalmen bepflanzte 
[Anbaufläche] am [...] #79 [des PN,,] des Sohnes der Nabü-näsir, [...] 1%) seine [...] 
am [...]-Graben unterhalb [..., die er 1?) mit] seinen Brüdern noch nicht [geteilt hat, 

220) (den Sklaven) Seper-Nabü-asbat, ‘Bul..., (...) 421) (als Gegenleistung) für x] m 
Silber [...) und von 1 m Silber #22) [...) Haus und [... hat er aus] freiem Entschluß 
(wörtlich: in der Freude seines Herzens) 423) [unter Ausstellung einer offiziellen Urkunde] 
an [Esagil-belet, seine Ehefrau], und “Amar-Ninlil, 2 2%) [ihre/seine Tochter, (auf ewige 
Zeiten als Eigentum) über]tragen 

  
  

  

®% ) [... JEsagil-[beler] 
Elsagil 
übertragen hat: [Die Hälfte/der Rest] von seinem Vermögen wird ihrem (Pl.) Sohn 

%2) [..., was] Kidi ‚duk geschrieben und ®& > [an 
    et, seine Ehefrau, und Amat-   lil, &9 ihre/seine Tochter, (als Eigentum) 

gehören. 
5) Solange Kidin-Marduk lebt, wird er Nießbrauch daran haben (wörtlich: 

Verpflegung davon essen). ® 0 Er wird dalvon nichts ab]heben und keine (zinslosen) 
bubussusu-Darlchen 7 darauf [aufn 

Wenn er (oder: sie, Pl) Amat-Ninlil, ® ihre Tochter, zu [...) schickt (oder: 
schicken), daß ein Drittel ihres (Pl.) Vermögens ® und daß 2 [...] Sklaven Kidin- 
Marduk ®&10 und [...] ... ®1D[...] vor den Schreibern [des Königs()] © [...] ...en 
und an (Esagil-[böler ...] ® DL...) 

Damit (diese Abmachung] nicht geändert werde, hat Kidin-Marduk einen Eid bei [..., 
einen Göttern], & 

    

  

  

  

  

% [und Nebukadnezar, König von Babylon], seinem Herrn,   

  

   

[geschworen] 

Zeugen L..)/Nabü-uma-iddin/l...] 
Nabt-[.../Rimür/[..] 
Nabü/Bel-(...]-ukin/Nabü-Säkin-Sumi/[ 
L..\/Marduk-zera-(.../...] 
[...)-käsir/Aplaja/l...) 
Beltunu/lddin-(...)/L...] 

Schreiber [.-.)/Marduk-&äkinSumi/l...) 
Ausstellungsort _ weggebrochen 
Datum [8].6.[x Nbk] (vor 561 v. Chr.)  



    

    

     

     

    

      

    

    

   

     

    

    

   

        

     

   

    

  

    

URKUNDEN ZUM EHE-, VERMÖGENS- UND ERBRECHT 

Kommentar 

  

nhaltet eine Vermöge   Die vorliegende Urkunde b 
zu Gunsten von zwei Frauen, 
ihrer Ankaufsnummer 76-11-17 entnehmen 

  

  

  

Dokument erklärt: Der Sklave S: 'abü-asbat (hier in 
147 im Jahre 4 Nbn für 50 $ Silber von beiden Frauen an Nabt. 

    

hhe-idd   

vorliegenden Verfügung. 

  

mukän-apli aus der Familie Askäpu ist. Aus welcher Familie Kidin- 

  

N kaum zu erwarten. 

h gensübertragung an seine Frau zu bewegen— die Aufforderun 
der ursprünglichen Mit 

aber 'Es: 

  

  

   

  

abschät 

  

  

  

r den Besitz. Damit stimmt übe   , daß spä   

   gens“ an die Regelung zugunsten der Nuptaja aus der Familie Ni 
\ hatte neben der Mitgift ein Drittel des väterlichen Ve:   

santeste Passage nicht gedeutet werden kann. 
Das Ehepaar hat 

in Rs 4 zu ergänzen isı) des Vermög 

    

    

  

Vater den Nießbrauch auf Lebenszeit einräumt, aber gleichzeit 

eingesetzt 

572 (10/11 Nbn), 
2 Dazu C. Wunsch, CM 3A, 5. 78-81, 

sübertragung des Kidin-Marduk 
iner Ehefrau und seiner Tochter. Sie stammt, wie man aus 

nn, aus jenem Fundkomplex, der als 
  Archiv der Familie Egibi aus Babylon bekannt ist, und muß als Retroakte dort aufbe, 

worden sein. In der Tat gibt es einen Anhaltspunkt, der das Interesse der Egibis an diesem 
0° genannt) wurde laut Nbn 

das Familien- 
oberhaupt der Egibis in der zweiten Generation, verkauft.! Vermutlich wurde be 
Gelegenheit das Original der vorliegende Urkunde, die das Verkaufsrecht der F 
miert, im Auftrag der Egibis kopiert. Nbn 147 beweist damit indirckt die Rechtskraft der 

Aus Nbn 147 erfahren wir zumindest, daß (Ina)-Esagil-belet die Tochter des Nabü 
Aarduk stammt, bleibt 

nach wie vor unklar, da die Filiation der Tochter nicht angegeben wird. Wei   

rige Urkunden, die Aufschluß darüber geben könnten, sind bei einer solchen Retroakte 

Es bedurfte offensichtlich einigen Drucks von außen, um Kidin-Marduk zur Vermö- 
wird zitiert. Der Umfang 

und der Wert der Kompensationsobjekte lassen sich schwer 
belet war ohne Zweifel eine gute Partie gewesen. Stadthaus, 

Dattelgarten und Sklaven könnten sie zu einer vermögenden Witwe machen. 
Die Urkunde regelt auch die Versorgung der Tochter. Sie wird zusammen mit ihrer 

Mutter— nicht als Nacherbin— bedacht (2. 23°f.), teilt sich also schon zu deren Lebzeiten 
er beide Frauen gemeinsam den Sklaven 

) verkaufen. Eine Mitgift scheint für ‘Amat-Ninlil nicht vorgesehen zu sein. Wenn sich die 
Bestimmung für den Fall, daß sie irgendwohin geschickt wird (Rs 7%), auf ihre Verhei- 

N ratung bezichen sollte, wird man durch das nachfolgend erwähnte „Drittel ihres Vermö- 
-Sin erinnert: Diese 

nögens geerbt.2 Allerdings ist die 
vorliegende Urkunde gerade an dieser Stelle schwer beschädigt, so daß ihre wohl interes- 

uch einen Sohn, der den Rest (oder: die Hälfte, je nachdem, wie 
ns erben sollte. Die nachfolgende Klausel, die dem 

ig sein Verfügu 
schränkt, muß sich wieder auf die den Frauen übertragenen Objekte bezich 
‚des für den Sohn bestimmten Nachlasses würde eine solche Regelung keinen 

Möglicherweise wird daher der Sohn in Rs 4 als Nacherbe nach Mutter oder Schwester 

  

1 Der Sklave wird später noch erwähnt, Gemeinsam mit einem Sklaven des Markuk-Säpik-zeri aus 
der Familie Nädin-Se”i führt er harranu-Geschäfte im Auftrag beider Herren aus: Nbn 451 und
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Nr. 17: Vermögensübertragung 
Inventarnummer: BM 32463 (76-1117, 

  

   200) 

['Ga]-ga-a märat-su 34 ”:Bel-nasir, na 
bu-uld libbi-s 
[1 silä akalıs]! 34 bab bit \inuhatimmers \ 

a billatu(KAs.SA[G) 34 bab bit) 
E(LUNGA)"S 2-1a dalarins 34 bab 

    

   

  

  

] 

  

u -1)]-r la-mu-ta-[ni-it) 
u mim-mu-si %a al? u seri ma-lla bast) 
tak-nu-uk-ma a-na 'Nu-[up-ta-a) 

taad-din u-mu mala) 
'Ga-ga-a balzla-at akaleb) 

 us-lmu ana simti) 

    

an-nu-tu innül® Marduk u) 
Zar-pa-ni-t[u, balagsu ligbi) 
@Nabü(PlA]) Lrupsar Esagil] 
[ümitu arküti Iikarrı) 

unterer Rand weggebrochen, aber sicher leer   

ina ka-nalk "guppi Suäti 

1G1 "Re-he-'e.[en ...) 
‚eine Zeile frei 

md Nabü-ik-sur mär,-sü 3 |...) 

"Sul-kumu märz 3ä l...) 
eine Zeil 
miZa-ba,-baz-iddin mär,-si 3a "'s'L...) 

n bis zwei Zeilen frei 

Npupsarru, »Bel-käsir mär,-su 34 
Marduk/M 

(leer)  mär, "iSin-a-lu-hu 
[...) Waddäru iimi 10.kam Sanat 4.kam 
[miNabü-na’id Sjar Babilik 

  

  

  

      



    

  

   

     

    

  

    
    
   
    

    

    

  

    

    

    

   
    

   

    

   

    

    

     

URKUNDEN ZUM EHE-, VERMÖGENS- UND ERBRECHT 

Z.3 Das Zeichen am Ende beginnt wi 
msi wären denkbar, die Tore sind allerdi 

  

  

gs m.W. nicht belegt 

fg.) oder des 13. T   

bel 
liege 

    

oder tab-I{u-... zu lesen. 
Rs 1 Am Anfang der Rückseite dürfte kein Texı fehlen. 

scheiden ohnchin aus, weil sie keine vier vollen Jahre regiert haben, 

Überser   ing 

  

"Gagaja, die Tochter des 
ihres Herzens) 2 [1 Silä Brot] vom Tor des Bäckerhau 

" 3) Brauer[hauses], zwei Türen von bäb möl...), einen halben (Pf 
| Bäcker(pfründe) am 13. Tag [...]%% Zababa-ana-biti<su>, Bariki-[il (.. 

ihre] Sklaven, 7 und alle ihre Habe in Stadt und Land, solviel vorhand 

   
  

  

       

ww Ei diese 

\ 

| Welnn sie gestorben (wörtlich: zum Schicksal] 12 ge 
il Nuptaja], 23) ihrer Tochter, gehören. [Wer] 
| 

[der Schreiber von Esagil, 2 19 soll seine langen Tage abkürzen] 

Zeugen 

    

Sullumu/l...] 
| Zababa-iddin/l...] 
v Schreiber Bel-käsir/Marduk-[.../Sin-alubu 

Ausstellungsort _ weggebrochen 
Datum 10.12.4 [Nbn] (26.3.551 v. Chr.) 

Kommentar 

zu drei wei   

den Sklaven Bariki-il, der in der vorliegenden Vermögensübertragung in 

1 Esgibt noch einen weiteren Text, in dem eine "Gagaja ohne Filiation. 

  

Diese Tafel stammt zwar aus dem stark Eg 

  

n Ankauf 76-11-17,   

Identität der beiden Frauen gleichen Namens ist somit nicht abzuleiten. 

E, SI, KAL o.. Ergänzungen zu bab me oder bab 

Z.4 Die Pfründe könnte entweder die Hälfte des 13. Tages eines bestimmten Monats (da 
eines jeden Monats im Jahr (arhussu / a kal ar) umfassen. 

7.6 Wieder Name der Sklavin zu lesen ist, bleibt unklar; durch Parallelen kann er nicht 
‚werden. Die Mutter des Bariki-il heißt in Nbn 408 Ahat-abiu, dieser Name 

vrantiert nicht vor. Das erste Zeichen könnte AD oder $I sein, kaum Al 

Rs9 Es gibt nur Platz für einen kurzen Herrschernamen, Amäl-Marduk und Neriglissar 

näsir, hat aus freiem Entschluß (wörtlich: in der Freude 
s, 1 Silä Bier [vom Tor des] 7 

inden)-Tag der 

  

   
st], 7-9) unter 

F Ausstellung einer offiziellen Urkunde an 'Nfuptaja], % ihre Tochter, gegeben. Sollange] 
7.10) KGagaja lebt, wird sie [Nießbrauch]  '') daran haben (wörtlich: Brot davon essen) 

) sein wird, [wird alles 
[Abmachung] = ändert, 

2.19) (dessen Untergang mögen 419 Marduk und] % 19) Zarpanitu [befehlen]. %'9 Nabü, 

Die vorliegende Urkunde wurde im Rahmen des Egibi-Archivs überliefert und gehört 
en, bereits publizierten Texten: Nbk 346, Nbk 408 und Nbn 113.1 Sie 

waren für die Familie Egibi wegen eines Sklavenkaufs von Belang: Itti-Marduk-balätu hatte 

ann ist: Nbk 379 
(Bearbeitung: CM 3 39). Sie bürge dort für einen gewissen Kalbaja, Sohn des Nergal-ustzib. 

eine Verbingung zu 
den Vorgängen in den hier besprochenen Urkunden kann aber nicht hergestellt werden. Eine
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wird, nach dem Tod von "Gagaja und }Nuptaja erworben, wahrscheinlich von deren Gläu- 
  

  bigern.2 Der Sklave hat zweimal versucht zu entflichen, wurde wieder eingefangen und 
behauptete schließlich, er sei frei geboren. Diese Aussage mußte vor Gericht geprüft wer- 

  

     

  

Is Nbn 1113 vor. Die beiden anderen Dokumente sind 

(38 Nbk) verkaufen 
, Gagaja muß ausdrücklich 

den, und die Prozeßurkunde lie; 
über 15 Jahre älter: In Nbk 34 
Verwandter den Sklav 

ihr Ehemann und dessen 

arantieren, daß er nicht flieht. Er 
scheint es getan zu haben, und der Kauf wurde wohl rückgin; 

  

     

  

gemacht; vier Jahre später 
wird Bariki-il dann laut Nbk 408 von denselben Personen verpfändet. Die vorliegende 
Vermögensübertragung aus dem Jahre 4 Nbn gibt keinen Hinweis aufeine noch andauerı 

    de Verpfändung. Beim Prozeß um seinen Status werden Urkunden beigebracht, die bel 
gen, daß er „zwischen 35 Nbk und 7 Nbn für Silber verkauft, als Pfand eingesetzt und an 

gaja, als Mitgift gegeben worden ist“ (Nbn 1113: 9-12), 
offensichtlich in dieser zeitlichen Abfolge, die auch mit dem Befund der Retroakten über- 

  

'Nupraja, die Tochter der (G 

einstimmt. Es heißt des weiteren, ‘Nuptaja habe ihn später (sicher nach dem Tod ihrer 

Mutter) zusammen mit Pfründe, Haus und (anderen) Sklaven ihrem Ehemann über- 

schrieben (Z. 12-14). Es ist mithin, wenn man von dem Haus absicht, von den Objekten 
der vorliegenden Urkunde die Rede. 

  
Beide Frauen, (Gagaja und ihre Tochter, müssen kurz nacheinander gestorben sein. Im 

Jahre 4 Nbn waren beide noch am Leben, schon im Jahre 7 oder 8 Nbn gehörte der Sklave 
den Egibis, dem Verkauf war, wie wie aus Nbn 1113 wissen, der Tod beider Frauen 
  

Die Informationen, die aus den vier Texten über die Angehörigen von Gagaja und 
"Nuptaja und die beabsichtigte Erbfolge zu erfahren sind, lassen sich wie folgt darstellen: 

  

  

? Abbe’ ? 

Bel-näsir Marduk-uiallim 

Gagaja o@ Pirru 

Nupraja @ _ Iddinaja 
a Herr | 

antizipierter Erbgang Zababa-iddin 

Bislang war nur von einem Sklaven die Rede. Das Vermögen, über das (Gagaja verfügt 

  

icher. Neben zwei weiteren Sklaven umfaßte es Pfründen. Damit hat, war jedoch umfs 
erhebt sich die Fra 

  

wie Gagaja in deren Besitz gelangt war und auf welchem Wege sie      
das Verfügungsrecht erhalten hat 

2 Samat-udammig/Nabü-nädin-abi und (Qudäsu/Ahu-nüri werden in Nbn 1113: 26f. als Ver. 
käufer (nädinänu) bezeichnet, niche die beiden Frauen, 

3 In Nbn 299 vom 14.5.8 Nbn wird er als Sklave des Itti-Marduk-baläru bezeichnet und vermietet.  
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Tempelpfränden garantieren Einkommensrechte, setzten aber die Ausführung be- 
stimmter Dienste voraus. Wer dies tun wollte, mußte hinsichtlich Absta und kul- 

tischer Reinheit von den Tempelbehörden als geeignet zugelassen sein. Frauen konnten 
‚diese Dienste nicht selbst ausführen, sondern bedurften in jedem Falle eines männlichen 

wandter, der den Anforderungen genügte, oder 

  

  

  Vertreters. Entweder es fand sich ein Ve 
die Pfründe konnte im Rahmen eines Werk- und Pachtvertrags an einen Außenstehenden 
zur Ausführung übertragen werden— gegen Entgelt. Dies erklärt, warum Pfründen äußerst 

  

selten Bestandteil von Mitgiften sind: In den von M.T. Roth gesammelten Belegen findet 
sich nur ein einziges Beispicl% Braut und Bräutigam entstammen derselben Familie und 
sind Cousins. Nur wenn der Ehemann die erforderlichen Voraussetzungen erfüllte, konnte 
das Einkommensrecht ohne fina 
denselben Bedingungen einem Sohn gegeben werden. Wenn (Gagaja die Pfründen als 

zielle Einbuße in Anspruch genommen und später unter   

halten hat, dann sicher nur, weil männliche Erben fehlten. 
   in Punkt fällt auf: In keiner der vier Urkunden ist ihr Ahnherrenname genannt, 

während der ihres Ehemannes Pir’u, der aus der Familie A 

ben ist. Sie gemeinsam mit ihrem Ehemann, aber ohne cigene Fillation in einem 
346 und 408 anzuteffen muß nicht verwundern. In einer Vermög 

wie der vorliegenden kommt man auch ohne 

  

Dokument wie Nb 
über 

    

  

Ihnherrennamen aus, da    
zu Außenstehenden. 

  

familieninterne Angelegenheiten geregelt werden, keine Bezichun; 
In der Prozeßurkunde Nbn 1113 
volle Filiation entbehrlich. 

Es bliebe auch die Möglichkeit, daß (Ga 
ite kamen 

den konnten. In jedem Falle werden wir an, 

ird sie nur am Rande erwähnt, auch dort war also eine   

  

  ja aus derselben Familie wie ihr Ehemann 

    

stammte, die Pfründen von ihreı er durch ihren Mann bewirtscha   

‚hmen müssen, daß es keine nahen m;   

lichen Verwandten gab, die die Pfründen hätten erwerben können oder wollen, so daß sie 
an die Tochter in dieser Form weitergegeben wurden. 

  

4 MO 36137, 8.33. Es handelt sich um die Mitgift der FTupgitu in VS 6 95 und VS 5 5411143 (NRV Nr. 3 und 23), die nach dem Tod des Vaters von der Mutter verheiratet wird. In diesem Fall sind keine männlichen Nachkommen vorhanden und der Vater hatte seinen Anteil am Ein- kommensrecht, das sich in ungereiltem Familienbesitz befand, wohl schon zu seinen Lebzeiten der Tochter durch eine entsprechende Verfügung als Mitgift bestimmt, möglicherweise auch den Bräutigam benannt (man vergleiche CM 3 200, das Testament des Ini-Marduk-balatu aus der Familie Egibi, wo Bräutigam und Höhe der Mitgift für die teste Tochter bereits festgelegt sind, einige Jahre bevor der Mirgifivertag selbst abgeschlossen worden is). . 5 Sie erscheint zweimal mit Varersnamen, hier Z. 1 und Nbn 1113: 2, wo Reste, die zu [miBel nas)r* passen könnten, erhalten sind, Aus der fehlenden Angabe des Familiennamens auf ihre Herkunft zu schließen erscheint problemauisch. Es sei darauf verwiesen, daß in Nbk 129 eine Person mit Vatersnamen, aber ohne Ahnherrennamen, eine Pförtnerpfründe verpfinder. Die Annahme, erstamme nicht aus eineralteingesessenen Familie, verbiete ich hier von selbst. Sein. Gläubiger stammt aus der Familie Act, und dies dürfte wohl auch für den Schuldner und Eigentüimer der Pfründe zutreffen, ohne daß dies angegeben ist Wenn (Gagaja wirklich nicht aus einer mit dem Tempel verbundenen Familie stammen solle, dann kann sie die Pfründen nur von ihrem Mann auf dem Wege der Vermögensübertragung 
bekommen haben. Gleichzeitig müßte er ihr das Verfügungsrecht übertragen oder die Tochter zur Nacherbin eingesetzt haben, da sonst die Ansprüche seiner männlichen Verwandten, und seien sie auch noch so entfernt, Prioriit gehabt hätten, die Pfründe also an die Ahht’&-Familie gefallen wa wahrscheinlich. 

  

  

      

  

  

  

  

   
  

  

   
    

      
   

  

Ich halte dieses $         
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Auch die Filiation der Tochter Nuptaja ist nicht bekannt, daher bestünde die Mög- 
lichkeit, daß sie niche der Ehe mit Pir’u, sondern einer anderen Verbindung entst   
Ebensowenig kennen wir die Herkunft ihres Ehemannes Iddinaja. Auch hier wäre eine 
Heirat innerhalb desselben Familienclans in Verbindung mit dem Transfer der Einkom- 

mensrechte an einen geeigneten männlichen Verwandten denkbar. 

Die Familie scheine aus Hursagkalamma bzw. Ki$ zu stammen. Die frühen Urkunden 
über den Verkauf bzw. die Verpfändung des Sklaven Bariki-il wurden in K und Hursag- 
kalamma ausgestellt. Sowohl Nuptajas Sohn, als auch einer der Sklaven tragen Namen, die 
mit dem theophoren Element Zababa 
Dokuments ist nicht erhalten; aus Platzgründen scheidet Hursagkalamma aus, Ki$ wäre 

  ebildet sind. Der Ausstellungsort des vorliegenden 

möglich. Daß Nbn 1113 anderswo, nahe Babylon in Bit-Sar-Babili ausgefertigt wurde, 
muß nicht verwundern, geht cs doch um einen Streitfall, der vor Gericht ausgetragen 
wurde. Die Egibis, die das Gericht bemühten, waren in Babylon ansässig. Sie hatten aber, 
Verbindungen nach Ki$ und besaßen dort u.a. ein Haus,® somit muß es nicht überraschen, 
wenn sie einen Sklaven von einer Familie aus Ki auf Umweg 

Man wird daher auch annehmen könn 
kalamıma oder Ki$ gehörten. Pförtnerpfründen sind selten belegt? Brot und Bier als Ein- 

  

n erworben haben.    
  daß die Pfründen zu Tempeln in Hursag- 

kommen für Wachdienste am Back- und Brauhaus zu finden, muß nicht verwundern. 
der zwei „Türen“ eines bestimmten „Tores“. Es sei darauf 
Irer alt 3 

über eine Mine Silber verpfändet wird. Zwar sagt dies nichts über die Art des Einkommen 
aus, und auch der Wert muß relativiert werden, da obendrein ein Generalpfand bestellt ist, 
aber zumindest handelt es sich um eine parallele Formulierung (allerdings nur eine Tür 

Weniger klar ist die Bedeucun 
    verwiesen, daß in Nbk 129: 4| #Natt-i-tu 3a bäb sa-li-mu für eine Forderung 

     

  

betreffend), die zugleich den Terminus atüru nennt, Daneben verfügt Gagaja auch über 
eine Bäckerpfründe 

6 

  

‚rundstück wurde im Jahre 5 Nbn laut BM 32195+ erworben (die Retroakte über den 
Erwerb durch den späteren Verkäufer liegt als CT 51 43 (1 AM) vor, eine separate Kaufpre 
(eil)quittung als BM 34190); ein angrenzendes Arcal folgte noch vor 13 Nbn laut BM 35114 
im Jahre 6 Camb wurde ein weiteres Haus auf dem Tauschwege erworben: Camb 349. In der 

     
Erbreilungsurkunde Dar 379 (14 Dar) werden Häuser in Hursagkalamma zwar erwähnt, aber 
zunächst von der Teilung ausgenommen. 
Das im Kommentar zu Nr. 33 bezüglich der spärlichen Bezeugung von näräeu-Pfründen 
führte Argument gilt auch hier 

8 Zitiert in CAD D’56, u. dal 3. 

   



     72 

Nr. 18: 
Inventarnummer: BM 4 

Rs 

25 
26 
27 

  

URKUNDEN ZUM EHE-, VERMÖGENS- UND ERBRECHT 

  

Vermögensübertragung zur Sicherstellung der Mitgift 
2 (81-11-3,257) 

  

Ad-da-ra-'am-ma” 
3 gim 

Kulla”bik 

    

  

"Na-di.nu märu 
iena bu-<ud> Ib-bn 
"bir Iar-bieir ereti 

id ge:reb Bäb-i 
Siddu eli "lranu elab bie) "=Nabi-i-ran-nur 

(leer) mär »'3\Adad-'zera"-{(x »)] 
Siddu Saplı 'süsu gab sügi rap-u 
‚pütu elien wamulrru gab] bie "tx ()]-äret 
pütu Saplıı ib bie [!Ad)ad.na-tan-nu 
naphar, 3 gin> bitu Su-a-n 
ükenu-uk-ma pa-ni Be-lelı) ali-i 
märar-su 3A "Nabi-apla;-iddin ku-um '%" ImJa-na kaspi 
nu-dun-nu-i sa !Be-ler märti id" Nabi-apla,-iddin $a >" Nabi-aplay-iddin 
a-na nu-dun-nu-e it-ti *[Be-let] märti-sı 

a-na "Na-di-nu id-di-nu pa-ni "Be-let 
altı märat-su 3 |mINabü-apla,-iddin] a-na u-mu 
Yata-ti [i-sad)-gil 

  

   
  

    

    

    
  

ind 

  

  

Ina ka-nak" '»guppi Su-a-t 

  

1G1 mE Nabü-aha-it-tan-nu märu 3 ”Id-di-na-" Bell Nabi 
Ni-din-ti märu $ä »!Nabü-musetig-udde 
Bal-iddin maru 34 »Bel-uballir 
'Samas-balär-su-ig-bi maru 3d "!Nabü-ahhers-bul-lig 

nIddina,-a mar 3ü 
"Ka-ri-e-a märu id 

  

      

    

   

ein Drittel der Tafel frei 

"Bel-na-din-apli'(AXA über Reste) gupiarru mar = Nabi-'ziir 
Babili“ Sarahsamna ümi 22.kam Sanat 28.kam 
"Da-a-ri-ia-"mus Sar' Babili Sar mätäti(KUR.KUR) 

  

Die Urkunde hat das Format eines leicht gewölbten Ziegels und trägt ein Siegel ohne Beischrift auf den linken Rand (vg 
2.3 

2 12 

  

Kommentar) 

  

Kullab liege auf dem östlichen Euphratufer, östlich der Prozessionsstraße, s. die Karte bei AR. George, OLA 40, 8. 24 
Die Zahl ist beschädigt, links sind zwei senkrechte Köpfe untereinander zu erkennen, darunter din weiterer Keil, cher schräg als senkrecht. Daher handelt cs sich wahrscheinlich um eine Bruchzahl, nicht um die Zahl 8 oder 9. Bei letztgenannter Variante würde das Grundstück mit 3-Minen pro Gi Fläche bewertet. Vergleichsdaten aus dem Egibi-Archiv weisen Preisrelationen zwischen 5 und 75 Sckeln pro Gi auf (eine Studie von Verf, zu den Hauskäufen der in Vorbereitung). Auch dies spricht für 50 Sckel als Äquivalent für 3 Gi 
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Übersezung 
N 

seines Herzens) 43 "ein altes Haus’ #29 von 3 Gi (Fläche) 

  

aus freiem Entschluß (wörtlich: in der Freude 
@. 

  

in, der Sohn des Adda-räm, hat 4 
im Stadtteil Kullab 4%) 

innerhalb von Babylon, 
%.5) obere Längsseite im Norden neben dem Haus des Nabö-ittannu, 70 dem Sohn 

2. des Adad-zelra-...], %7 untere Längsseite im Süden neben der breiten Straße, 7%) obere 

    

Stirnseite im Westen neben dem Haus des 
den Haus des Adad-natannu: 

71% Insgesamt diese 3 Gi Hausgrundstück (hat er) 
offiziellen Urkunde an Beler, seine Ehefrau, 4 12) die Tochter des Nabü-apla-iddin, (als 
Gegenwert) für '% Minen Silber, 4" die Mitgift der "Belet, der Tochter des Nabü-apla- 
iddin, die Nabü-apla-iddin 4 1% als Mitgift mit !Belet, seiner Tochter, % 1 an Nädin 
gegeben hatte, an !Belet, 7.10 seine Ehefrau, die Tochter des [Nabü-apla-iddin], auf ewige 

]-&res, 2 untere Längsseite im Osten neben 

unter Ausstellung einer 

    

Zeiten (als Eigentum) übertragen. 

Zeugen Nabü-aba-ittannu/lddin-Bel(oder Nabü) 
Nidintu/Nabü-muSztig-udde 
Bel-iddin/Bal-uballir 
5 ässu-igbi/Nabü-ahhe-bullit 

a/Bel-ereri-Nabü 

    

   Schreiber ädin-apli/INabd-&tir 
Ausstellungsort Babylon 
Datum 22.8.28 Dar (29.11.494 v. Chr.) 

Kommentar 
Die vorliegende Vermögensübertragung zur Sicherung der Mitgift bedient sich des 

üblichen Formulars, wirkt durch die Wiederholungen einzelner Versatzstücke aber recht 
umständlich. Die Protagonisten und Zeugen sind nicht mit Ahnherrennamen genannt, der 
Vatersname des Ehemannes weist auf westsemitische Herkunft. 

Auffilligstes Merkmal dieser Urkunde ist das Siegel auf dem linken Rand. Eheverträge, 
Mitgiftbestellungen und Vermögensübertragungen sind in neubabylonischer und früh. 

siegelt, auch wenn sie meist ina kanak ruppi 
Zeugennamen benutzen. Das Verb kanaku ist in diesen 

Fällen nicht unbedingt wörtlich als „siegeln“ oder „eine gesiegelte Urkunde ausstellen“ zu 
verstehen, sondern cher mit „eine offizielle Urkunde ausstellen“ wiederzugeben 

Interessanterweise weist sich der Siegelinhaber nicht durch eine Beischrift aus. Da in 
dieser Zeit überwiegend Notare und Richter Siegel gebrauchen! (Zeugen- und Parteien- 
siegel kom: n Laufe von Darius’ Regierung in Gebrauch und sind meist kleiner 
im Format), dürfte cs sich um das Siegel des Schreibers handeln. Dessen Name ist als Bel 

  

    
achämenidischer Zeit üblicherweise nicht    
Auati als Einleitungsformel für die 

  

     

  

    

  

  

1 Zuden Notaren s. H.D. Baker und C. Wunsch, Notaries; zur Siegelung von Grundstückskäufen vgl. €. Wunsch, CM 20A, $. 376; zu den königlichen Richtern und ihren Siegeln s. dies, B Öelsner 
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nädin-apli aus der Familie Nabü-Etir angegeben, allerdings weist die Tafel an dieser Stelle 
Spuren einer Korrektur auf: Der Name war verschrieben worden. 

Auf unserer Tafel ist nur ein kleines Segment des Siegel mit einer kahlköpfigen 
menschlichen Gestalt aufgedrückt, fast aufgestempelt. Die Armhaltung ist jedoch andeu-     tungsweise zu erkennen und schließt den üblich 
Siegel des Norars Bel-nädin-apli aus der Familie Etiru, das auf dem Grundstückskauf- 
vertrag BM us dem Jahre 20 Dar überliefert ist? Dort befindet es sich, ordentlich 
bezeichnet und großflächig abgerollt, auf beiden Seitenrändern. Das Hauptmotiv kann 
angesichts der vielen. bärt 

Berertypus aus. Damit erinnert es an das 

      
'n oder kahlen Gestalten in Anbetungspose vor Götter- 

  

symbolen, wie sie auf neubabylonischen $     In en masse zu finden sind, schon extravagant 
genannt werden: Eine nach links gerichtete kahlköpfige Person faßt die Hörner eines 
Buckelrindes® und scheint dessen Kopf nach unten zu drücken, links von dieser Szene 
steht ein Symbolsockel mit Mondsichel, dahinter wohl ein Löwenstab; links über der Figur 

schwebt eine zweite Mondsichel. 

Ob die beiden Schreiber, die ein Siegel mit ähnlichem und zudem außergewöhnliche: 
Motiv zur selben Zeit in Babylon benutzten, trotz der Differenz beim Ahnherrennamen 

, läßt sich. vorläufi 
Unabhängig davon steht aber zu vermuten, daß ein Notar, der Grundstückstransaktionen 

zu beurkunden und siegeln berechtigt war, die vorliegende Vermögensübertragung ge 
schrieben und mit seinem Siegel versehen hat. Allerdings nur mit einem Hauch von $ 

nicht feststellen.t 

  

(Nabü-etir gegenüber Etiru) identisch sin 

    

und ohne Beischrift— vielleicht, weil er sich bewußt war, daß das Amtssiegel eines Notars 
eigentlich nicht auf diese Art von Urkunden gehört? 

2 Für weitere Belege zu dieser Person vgl. den Kommentar zu Nr. 4 in diesem Buch 
3 Zur lexikalischen und bildlichen Bezeugung von Buckelrindern im 1. Jahrtausend v. Chr. vgl 

M. Weszcli, NABU 1999/107. Ein weiteres Buckelrind findet sich auf dem Siegel des Notars 
Kabri-ili-Marduk aus der Familie Suhaja, allerdings nicht in solch lebendiger Darstellung: H.D. 
Baker und C. Wunsch, Notaries, $. 205, scal 1 

4 Die in Babylon geläufigen Familiennamen Bel-&ir(u) und Etiru werden klar voneinander 
geschieden, Nabt-&tir kommt demgegenüber selten vor (nur vier Belege bei K.N. Tallqvist, NN, 

'»). Wovon Eriru abzuleiten ist (cvwa GN-Ztir oder Bel-cyeri-GN) und ob Nabü-&tir als zuge- 
hörige Vollform anzuschen ist, bleibt zu untersuchen. 
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Nr. 19: Vermögensübertragung 
Inventarnummer: BM 38215 (80-11- 

  

   

    

   
      

    

      

     

  

    

   
   

  

  

1 [Ko] *zelru...) 
2° Lina mub-hli nari 3ä ix x (x) nu-dun-nu-i 
3° Bdulkeu bir abi-sü ta-d 
“ u-uk-ma pa-ni "WNabü-mu-3e-ti-ig- 

5 pir>u-irgur 
u "tar-din-nu‘ 

eu sa-a-ti tu-iad-gil 
8° Zada-ba-ba an-na- 
9° 4Marduk u WZar-p 

    

12° arkuti(GlD.DA)"S li-kar-ri 

Rs 137 ina ha-nak "sguppi Zuati(mu)"= 

    
    

       

      

14° u-usur 
l 15° mär,-di 3a "IgBall-a mär, ® 
| 16° "iGu-la-suma-usur mär-si 34” Bäba- 
N pÜirPUNUNUZ)-usur) 
k 17° mar, "E-gi-bi 
Ri 165 

& a 15 
\ 20. rt SR; } 

r nldBele -Deri! an IT, Er 
f 21 man lim er 

22° "Ütbaklit-su-Gu-la mar; WARTE LET 

  

          

    

Böler(NIN)-Deri!(BAD)'%" PRESSEN 
23° mar, "Sangü-"Gu-la 
24° Iddin-"Nabt mär;-s 

mukinz-apli 
25° mär, “Sangü-E-Inam]-n".la 
26° Tina] 'a-id"ba sa Si-da-my all-vi 

"FGu-Ua-suma-usur) 
27° [u lupiarru) 'INaba>uballig 

ä 3a [x (x S)]-L...] 

  

id I Nabü?-   

     

  

   

Z. 20° und 22°: Vermutlich ist Beler-Deri 
Dür (BAD) geschrieben ist (trotz der Besch: 

  meint, wenngleich satt Dör (BAD.AN)® vielmehr 
1 deutlich erkennbar   
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Überserzung 
[PNF hat aus freiem Entschluß ...) 41) Anbau 

Mitgift, 73) [die] sie aus dem Hause ihres Vaters mitgel 
offiziellen Urkunde an N; 

aus der F: 

am %     ]-Kanal, die 
acht hat, 4%) unter Ausstellung 

abü-muserig-udd&, 4) den Sohn des Bäba-pir’a-usur 26 
ie Egibi, ihren jüngeren Sohn, 7) auf ewige Zeiten (als Eigentum) übertra- 

  

    
  

    

       

  

gen. 2%) Wer diese Abmachung ändert, %?) dessen Untergang mögen Marduk und 
Zarpanitu 1%) befehlen. Nabü, der Schreiber 11) von Esagil, 412) möge seine langen 
211) Tage 12) verkürzen, 

Zeugen Baba-pir’a-usur/lgßaja/Egibi (Vater des Begünstigten, Ehemann der 
Mutter) 

Gula-$uma-usur/Baba-pir’a-usur/Egibi (Bruder des Begünstigten)      

    

    Marduk-$uma-iddin/Arad-Gula/Sangü-Gula 
a-ibni/Ur-Baler-Deri/Sango-Gula 

Uballissu-Gula/Ur-Baler-Deri/Sangü-Gula 
Iddin-Nabü/Nabü@)-mukin-apli/Sangü-E, 

ina-ajäbi-Zeugin Sidatu, Ehlefrau des] Gula-[$uma-usur] (Schw 
Begünstigten) 

Schreiber Nabü-uballit/[...] 
Ausstellungsort und Datum weggebrochen 

    

  

    
jamtila   

in des     

  

‚Kommentar 
In der vorliegenden Urkunde überschreibt eine Mutter, deren Namen und Abstam- 

mung wir wegen der Beschädigung am Anfang des Textes nicht kennen, ihre Mitgift (cin 
Grundstück) dem jüngeren Sohn, ohne den Älteren zu bedenken. Dies ist an si 
ein außergewöhnlicher Vorgang (wenngleich nicht von nudunnd gabbi, der 

Mitgift“, die Rede ist und daher noch etwas für den Älteren übrig geblieben sein könnte). 
Besonders überraschend ist jedoch die Anwesenheit ihres Ehemanns und Vaters ihrer 
Söhne: Der Vorgang fand somit zu dessen Lebzeiten statt, als ihm ei 
an der Mitgift zugestanden hätte. Da Bruder und Schwägerin des Begünstigten ebenfalls als 
Zeugen erscheinen und damit ihre Zustimmung zur Aufgabe eines Rechts bekunden, 
könnte vielleicht tatsächlich die ganze Mitgift vorab dem jüngeren Bruder bestimmt wor- 
den sein. Dies könnte z.B. im Zusammenhang mit einer speziellen Erbregelung für den 
väterlichen Nachlaß gestanden haben; davon verlautet jedoch nichts 

Interessant ist außerdem, daß keine Versorgungsverpflichtungen mit der Vermöge 
übertragung verbunden sind und sich die Mutter auch keinen Nießbrauch auf Lebzeiten 
vorbehält. Denkbar wäre zum Beispiel, daß der jüngere Sohn mit diesem vorab zugereilten 
Erbe von mütterlicher Seite wirtschaftlich unabhängig werden sollte, während der Ältere 
die Familiengeschäfte vom Vater übernehmen und die Eltern versorgen sollte. 

Über das Grundstück wird ausgesagt, die Mutter habe es als Mitgift „aus dem Hause 
st üblichen Mitgiftumwand- 

die 

    

  

entlich das Nutzrecht     

  

  

    

  ihres Vaters mitgebracht“. Dies bedeutet, daß keine der s 
lungen stattgefunden hat. Diese betreffen freilich in erster Linie Silberberräge, 

n“ könnten.     besonders schnell aus dem Familienvermögen „evaporiet  
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Nr. 20: Vermögensübertragung an einen Außenstehenden 
Inventarnummer: BM 37603 + 37620 (80-06-17,1360 +1377) 

17 De TDrt[s (9) SES UNS...) 
2° um-ma ”*Nergal-wallim u "®...) 

3° Si iksurnicik-kam-ma ü-rab-\bi-ka Simu) 
2 ibilsin-(i al)-kam-ma 

na-depalr-tini (..')] 
5° arlık kurummaniba ip-ri' pifsdem, 

  u Iu-burndern) 
6 biein-na-di-ma 'zittu ina nikkass-i-Ini ...) 

niik-'nu>uk-mla pla-ni-ka 'nu“slad-gil ...) 
‚nu-ti-ma ina puhur(UKKIN) 

Babilli® ...) 
9 ana Lina) mub-bi "!Marduk-Suma-ibni 

id...) 
10°. Sarrussu, 8 gur 'utraru 4 gur' [x x] [.--] 
1 L.J&xtle) 

   

10° 

  

Lücke, unterer Rand nicht erhalten 
Rs 

Be] 

  

  

  

     
    

   

2° nit@Mardiuk u )Zar-pa-ni-rlu, ilers u KN] 
3° ar "Babilik” [belisunu itanis) 

5 4 ak-[rı) 5 
5° iena [d-ta-ri 'rup-pi) Au-a-ı] 
6 IGIR[K)]-K-ia märz-si sa ®l...) 
7° [x («)]-DIN märz-st ] 

  

u 8° m[x ()]-DU mars amt...) 
10 9-11° Spuren von Zeug 

12° Wllyupfarrı,) mi Mardud 

  

märziiäl...) 
zer] 

  

Von dieser Tafel sind Anfang, Ende und rechter Rand nicht erhalten sie läßt sich nicht datieren 
Der linke Rand weist eine rechtwinklige Kante auf, der erhaltene Teil ist ler. Son 
wie zu erwarten, ungesiegelt 

war die Tafel,   

Z.1° Die Zeichenspuren passen nicht zum Namen des Bedachten. Eventuell könnte der 
Name eines Richters oder eines anderen Beamten (sarzennn,sukkallu, takin gem) oder 
nes Schreibers, dem das Ehepaar sein Begehren vorträgt, mit Titel an dieser Stelle 

standen haben, Möglicherweise gehören die Zeichenreste vor I° zu dessen Ahn: 
herrennamen. Diese Ergänzung bleibt jedoch fragwürdig. 

2.7‘ Das Präteritum der 1. Pl, steht im Neubabylonischen für den Kohortativ Z.9° Am Anfang ist eovas wie ein Senkrechter vor ina mub-bi zu erkennen, vielleicht bloß 
ein Kratzer. Es könnte um eine Festlegung bezüglich, wegen (ana mu)hi, dann wäre das überflüssige ina zu tlgen) oder zu Lasten (ina muhbi, dann ohne den Senk- rechten) des Marduk-fumaibni gehen. - 

      
  

  



Nr. 20. Ze) 

Überserzung 

  

[...] folgendermaßen: „Nergal-ut 
großlzogen, ... hat das Geschick] 
uns! (...)] &) Verpfl 
einen Anteil an [unserem] Vermögen [(...)] = 7? dir unter Ausstellung einer offiziellen 
Urkunde (als Eigentum) über[tragen!“ PN] % 8) erhörte sie, und in der Versammlung (der 
Bürger) Babylons [...] 4 bezüglich Marduk-Xuma.ibni [legten sie fest ()]: 410? Jährlich 
8 Kur Gerste, 4 Kur [...] (Lücke) ®2) Einen Eid bei Mard[uk und] Zarpanitu, [ihren 

a R3) 

allim und PNF [...], 3) die dich aufnahmen und 
2.4) geholt. [Ko]mm und 459 kümmere 4%) dich {um 

Iböl und [Kleidung] %©) gib uns, und wir wollen 
       

    

Speise, 

  

  

    

  

‚Göttern, und [...], %°) dem König von Babylon, [ihrem Herrn], 
[gemeinsam]. 

schworen sie 

Reste von Zeugennamen 
Schreiber Marduk-Suma-usur/l...] 
Ausstellungsort _weggebrochen, sicher Babylon 
Datum weggebrochen 

Kommentar 
Es handelt sich um eine Vermögensübertr   ng, deren Ausstellung eine offizielle 

Anhörung in der „Versammlung der Bürger von Babylon“ vorangegangen ist. Dies war 
offenbar nötig, weil die Vergebenden (wohl ein Ehepaar) und der Begünstigte nicht ver- 
wandt waren und die Vergabe des Vermögensanreils mit Versorgungsleistungen an die 
Vergebenden verknüpft war. 

Einerseits wurden damit die Rechte des Begünstigten (die gewissermaßen seinen Lohn 
für die Unterhaltsleistungen darstellen) unanfechtbar gemacht, insbesondere gegenüber 
Seitenverwandten. Da nur über einen Teil des Vermögens verfügt wird, k 

  

  

  

annehmen, daß es erbberechtigte Familienangehörige (etwa Nachkommen der Geschwister 
‚oder sogar Kinder) gab, die aber das Ehepaar nicht versorgen konnten oder wollten. 
Andererseits haben die pflegebedürftigen Alten mit der offiziellen Tafel ein Druckmittel, 

  

um die Leistungen, die offensichtlich in ihrer Höhe fixiert wurden, vom Begünstigten 
einzufordern. 

Die U 
Zieheltern aufgenommen und großgezogen worden. Diese sind mittlerweile verstorben. 

  

unde beschreibt auch die Vorgeschichte. Der Begünstigte ist laut Z. 3° von 

  

aber offenbar ohne ihrem Zögling, 
Vermögen, oder sie hatten versäumt, eine entsprechende Regelung schriftlich zu fixieren 
und damit unanfechtbar zu machen. Vor diesem Hintergrund erscheint es umso plausibler, 

'ennenswertes zu vermachen. Entweder gab es kein 

  daß beide Seiten nun an einer ordnungsgemäßen Beurkundung interessiert waren. 
Der ungewöhnlichen Situation wird durch das Zwiegesprächsformular Rechnung 

getragen, das sich verschiedener Versatzstücke bedient. Das Angebot ist aus Sicht des 
pflegebedürftigen Ehepaars formuliert: Es tritt an den Mann (vgl. iimäiunati Z. 8°, sein 
Name ist wohl Marduk-Suma-ibni, wenn in Z. 9" der Begünstigte gemeint ist) heran, 
begehrt Unterhalt (in babylonischer Weise als Speise, Salböl und Kleidung definiert) und 

Schicksal des 

  

bierer den Erbanteil als Gegenleistung und künftigen Lohn. Sie kannten 

  

Mannes und waren sich sicher, er würde sie zuverlässig versorgen, denn vermutlich hatte er 
auch seine Zicheltern bis zu deren Tod gepflegt. Diesmal sollte er nicht leer ausgehen.  
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beschreibt die Details, die nach Anhörung in 
der Versammlung Mindestens acht Kur Gerste und vier Kur eines 
anderen Nahrungsmitrels (wahrscheinlich Datteln) müssen jährlich abgeliefert werden. 
Vermutlich ist auch der Erbanteil nachfolgend genau beschrieben, aber der Text ist nicht 
erhalten. Man sollte annchmen, daß das Ehepaar ein Grundstück dem Begünstigten über- 
schreibt und ihm das Nutzrecht bereits zu Lebzeiten überläßt—auf irgendeine Weise muß 
er ja die Naturalien erwirtschaften. 

  
Die nachfolgende, beschädigte P. 

festgelegt wurd 
      

Nr. 21: Vermögensübertragung (?) 
BM 36463 (80-6-17, 190) 

  

Inventarnummer: 

  

Anfang weggebrochen 

"ina hu-ud\ (libbiiu ...) 
ina dap-lalnu (...) 

ASKAL+KUR)-zu, "54" [itti(®) ©...) 
assidakku(GAZ.SE.DA) dh ulmmiß) ...) 

ara 
(UN) Biti-s ilenu-uk-ma küm ...] 

kaspi nu-dun-nu-i $ä |...) 
8° mär, “KassidakkulGAZ.SE.DA) aßalti-34 ...] 

    

         

    

  9% pa-ni Erle...) 
10° marti-l...) 
11 al.) 
12° idlel...] 

Rest der Vorderseite und Beginn der Rückseite 
nicht erhalten 

   
Tabi-ia | 

Nabi-b 
4 %upsarruy vSNabi-(...] 
mar, ®Nür-*Pap-sukkal ...) 

x 9] "15.kam' [...] 

    
     



Nr. 21 81 

Zum Namen vgl. PNA U/II, $. 259£ 
Die Ergänzung am Ende ist tentativ, aber die Zeichenspuren sprechen nicht dagegen, 
Ausgeschlossen ist abi zit, das dies nicht mit SES geschrieben würde 

Z.10° Nach DUMU.SAL kommt höchstwahrscheinlich kein -su (also keine Filiation), son- 
dern cher -3, es sei denn, der Schreiber hätte schr viel Platz gelassen. 

NN
 

  

Übersetzung 
] 3) der 

"Balibitu, das [sie/er mie) PN) &% aus der Familie Kassidakku, dem Bruder (ihrer/sein. 
aus freiem [Entschluß das Grundstück (...)] % ®)[oberhalb von 

er) Multter() (gemeinsam besitzt)(), sowie] ihre/seine im Hause geborenen 
Sklavinnen 25) Mugnaja und [PNF....] 26) unter Auslstellung einer offiziellen Urkunde 
anstelle von x] &7) Silber, der Mitgift der [PNA] 4°) aus der Familie Kassidakku, [sein- 
er] Ehelfrau, ...] 4? an Eril...], © 10) [ihre/seine] Tochter [(als Eigentum) übertragen 
= und [ 

    

Zeugen Nabü-l...] 
L--)/Nerg 
.../Bäkunu/ 

Viddinajall...] 

  

   

   

Tabija/(...) 
Nabü-bel-l...] 

Schreiber Nabö-[...)//Nür-Papsukkal 
Datum x.x].15 [KN] 

‚Kommentar 
Die Urkunde könnte einen Vermögenstransfer zur Sicherstellung der Mitgift darstellen 

(ikmuk-ma küm x kaspi nudunne id PNE päni PNE wiadgil), bzw. auf einen solchen Bezug 
nehmen (etwa wenn die Begünstigte später die Objekte an eine andere Person über- 
schreibt). In letzteren Falle wären zunächst Verben im Subjunktiv zu erwarten. Da außer 

‚ik- nichts davon erhalten ist, bleibt die Frage offen. 
Es wäre denkbar, daß die Mutter ein Grundstück und Sklaven, die ihr anstelle von 

Mitgifisilber übertragen worden waren, an ihre Tochter Erilstu(@)] überschreibt. Das 

  

Grundstück befindet sich offenbar in ungeteiltem Gemeinschaftsbesitz mit Verwandten. 
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Nr. 22: Fragment einer Vermögensübertragung o. ä 
Inventarnummer: BM 31721 (76-11-17,1448) 

  

   
     

   

    

   

  

     

      

       
  

vs 

Rs 
EEE Fer 

Uno ETF 
gu“ det ? 

er = 5 

10 

1 xl. 
2° pwurzitti(...) 

danach nur Spuren einzelner Zeichen auf der Vorderseite erkennbar 

Re [ ] marei-s 
2° u=Ri-murABöl muti(DAM) 3 Ni-din-t,-"Bäni-tu, id-dag-gal 
3° 34dib-bi an-nu-tu innü(BAU)* !Marduk u XZar-pa-ni-tu, 
4 balag(sa Aa) lig-bu“ü ina a-3d-bi 3ä Su-x-x Cru? "ummi 
5° id mRi-mur-Nabi‘ mu-kin-nu "!Marduk-suma-ibni 
6 mar,-si 8äBani-ia) mar, "Abr-ul-ide »Mu-ra-nu märz-su 34 "!Nabi- 

-ibni r 
7 , ‚Ieinnad ®[...) 
8 "Da-bi-<bi>? lirupiarru, =...) 

9” 1 "A-gar-a mar 2] 
Wölabu(Ne) [



  

22 83 

7.4 Der Name ist nicht sicher zu lesen. Nach SU folgt etwas wie GAB oder TAG, dann 
LU (oder vieleicht IB). Der Name endet wohl auf -1; (oder vielleicht -u). 

Z.5°  Hierist wohl Rimüt-Nabü zu lesen, nicht Rimü-Bel, wie in Z. 2’. Auch inhaltlich 
ist kaum der Name des Bräutigams zu erwarten, da dessen Mutter keine Rechte 
aufgibt, wenn Verwandte ihrer Schwiegertochter eine Verfügung zu deren Gunsten 
machen, Su...tu dürfte vielmehr eine Verwandte der Braut sein, vielleiche die 
Großmurter. Bräutigam und Schwiegervater hätten dann einen ähnlichen klingen- 

  

    
    

den (oder gleichlautenden) Namen, je nachdem, wie die stark abgeriebenen Zeichen 
zu lesen sind. 

Z.7' _ Der Familienname ist nicht völlig klar. Die Zeichenform ähnelt zwar DIM, sieht aber 
cher wie US aus. Daher wäre auch an ÜUS.<BAR> zu denken, zumal in der nächsten 
Zeile ebenfalls cin Zeichen ausgefallen zu sein scheint 

Übersetzung 
[...) &2) Ankeil [...) ((große Lücke) wird (es) [f...), ®") seiner/ihrer Tochter, %2) 

und Rimür-Bäl, dem Ehemann der Nidinti-B nitu, gehören. 3) Wer diese Abmachung 
Marduk und Zarpanitu 

‚des Rimüt-Nabü. 

  

ändert, ®4) dessen Une % 4) befehlen. In   

Anwesenheit von Su...tu, der Mutter &$ 

Zeugen Marduk-uma 
Müränw/Nabü-zera-ibni 
Marduk-zera-ibni/Nabü-le’i/ltinnu 

ibni/Banija/Abi-ul-ide 

  

    

    

)/Samas-uballit/Dabi<bi>() 
ina-ajäbi-Zeugin Su...\utu, Mutter des Rimi 

Schreiber V/Agara/Eglibi2] 
Ausstellungsort weggebrochen 
Datum [x]5.Ix KN] 

‚Kommentar 
Es handelt sich um eine Vermögensübertragung durch Vater oder Mutter zugunsten 

der Tochter Nidinti-Bänitu und deren Eheman 
zu einer Mitgifibestellung. Nur die letzte Klausel vor der Fluchformel ist erhalten. 

, vermutlich im Rahmen oder zusätzlich   

Wahrscheinlich sagt sie aus, daß ein bestimmtes Objekt erst nach dem Tod des Erblassers 
oder einer anderen bedachten Person (etwa der Ehefrau bzw. Mutter) Tochter und 
Schwiegersohn gehören soll 

Die kurze Fluchformel folgt dem üblichen Formular. 

  

Die Anwesenheit der Su...tu als ina-aläbi-Zeugin müßte nicht verwundern, wäre sie 
die Großmutter der 'Nidinti-Bänitu. Einige der hier betroffenen Objekte könnten 

ursprünglich zu ihrer Mitgift gehört haben. 
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Nr. 23: Vermögensübert 
Mitgiftbestandteilen (2) 

Inventarnummer: BM 41869 (81-6-25,489) 

   gung zur Kompensation von   

&x@lil..] 

    i 2 

2 Tucbalsaas| ] 
tu, inalm-din ...) 

u [nikkassu(?) gla-bi (...) 

  10° 

Rest der Vorderseite und Beginn der 
Rückseite nicht erhalten 

  

Rs? [xx] xx...) 
2 [xx] wert 
3° [xx x]-na kaspu sim 
4% abizisil...) 
5° &da-ba-ba an-na-a innül? Marduk 

u IZarpanitu) 
6 bal-ga-si lig-bu-i 

Hupsar Esagila) 
1. mis 

8 wsarril...) 

Rs 
  

  

Nabi(vA) 

   tu lickar-[ri nis il) 

9° ima kanak [mguppi Suari) 

107 

  

   
Rest der Zeugen- und Schreibernamen, 
Ausstellu 

  

ıgsort und Datum weggebrochen



Nr. 23 85 

Z.8°  abaku wird wa. verwendet, wenn es um das „Wegführen“ als Pfand durch den. 
Gläubiger g    

Überserzung 
[PN hat ...] % 29 unter Ausstellung einer offiziellen Urkunde [... (als Gegenwert) für 

die] % >) Mitgift der [PNF ...] % % aus der Familie Sa-näsRu (als Eigentum) [übertra- 
gen()] 75) Abgeschen von (der Sklavin) Tametul...] 2) und ihrem Kind, Misatu [...] 

z rija (und) Nabü- 
an Nupraja =) [...] und Lü-baltat [... an] % 12) Belilitu geben. [ 

und das gesamte [Vermögen (2)] (große Lücke)) &3 
(des Sklaven) [PN ...] ®4? halben Anteil (...) 

%5) Wer diese Abmachung ändert, ®6) dessen Unteı 
Zarpanitu] ®%©) befehlen. N: 
abkürzen. [Ei 

die Balilitu [...] 4 %° weggführt hat. Abgeschen von [...] 4% 
zeru-ißir [...] 4" 

     
  

  

..x] m Silber (al) Kaufpreis 
   5) [Marduk und 

reiber von Esagil], 7) möge seine langen Tage 
  

  

, der Sci 

    

jen Eid bei Göttern] %%) und König [... geschworen 

Zeugen Nabü-muserig-uddill...] 
Nabü-lei/l...] 

Na’id-Marduk/l...] 
Nergal-uselzib/. 
Belil...) 

Rest der Zeugennamen, Ausstellungsort und Datum weggebrochen 

‚Kommentar 
Wenn das Formular richtig ergänzt ist, so dürfte es um die Kompensation von Mitgift 

  

bestandteilen (wohl Silber und/oder Sklaven) gehen, die der Ehemann verkauft oder 
verpfändet hat. 
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Nr. 24: Vermögensübertragung 
Inventarnummer: BM 35675 (Sp 3, 193) 

vs 

   
     
   

[PErliba-!1 
'mar "'Rabi 
[martisti] mar-si 

7° [ana ümi 

    
4 "Samas-iddin mar, "Rabäs- 

‚d\gillo) 
  

   

Rest des Vertragstextes bis auf einzelne Zeichen völlig zerstört 

Z.6° Statt mär-ii &d wäre märassu X zu erwarten, wenn es sich um die Filation der 
Dumgiu-ämur handelt. Die Ehefrau des Eriba-Marduk (und dessen Filiation) 
würde man an dieser Stelle nicht erwarten, zumal der Platz dann nicht reichte. 

    

Überserzung 

   
[PNF aus der Familie ...]-Sin hat aus freiem [Entschluß (wörtlich: bei Zustimmung 

ihres Herzens]) 29 ...]-bullitanni und Nabü-[...], =>? ihre Sklaven, unter Ausstellung, 
r offiziellen Urkunde [an] 7%) Eriba-Marduk, den Sohn des Samas-iddin 25) aus der 

Familie und Dumgisu-äfmur, 76) ihre ...], die Tochter(!) des 3 
@7) [auf ewige] Zeiten (als) E 

          

  

       
iddin aus der 
L.) 

  

‚Kommentar 
eine Veı     Es 1 ;gensübertragung durch die Mutter zu Gunsten von Sohn und 

Tochter vor. Sie betrifft zwei Sklaven.



Nr. 25: Fragment einer Vermögensübertragung 
Inventarnummer: BM 37722 (80-06-17,1479)   

  

  

       
ı -nlu-uk-ma 
2 L..)iaam 
3° [... kulmu nu-dun-nu-i-st 
4 idltad-di-n]u-su acna u.mu 

5 5° Isäti (...) (Oumta]degil uf-'mur 
ma'-la) 

Ge 

große Lücke 
Rs 

Rsl’ L..]'xtgiek 
2° 1... mänj|-'i 34 "iNabil-mukin 

4 3° [...] mar, "Mi-sir-a-a 
4 [...] mär-si 3 "!Marduk-ätir, 
5° 1...) WArkuppu® 

  

  an mich“ (subjektive Stilisierung) oder lies di-d’"a-tu, (nor. 
Vielleicht handelt es sich auch um den 

Z.2° Vielleicht ana ia 
malerweise aber keine Pleneschreibun; 
Vaters- oder Ahnherrennamen der oder des Begünstigten. 

  

  

aher ist beides, DUMU.SAL-     2.4" Die Spuren am Anfang könnten zu SAL oder passen, 
1 oder ders möglich. 
Oder mim-mu ma-lat Jedenfalls wohl nicht... als Frauenname zu lesen. 
Wohl ein Zeugenname, die Lesung "Nar-gi-ia]id scheint aber unmöglich EN

 

  

‚Kommentar 

Der Brösel ist zu fragmentarisch für eine Übersetzung, Die Schlüsselwörter für eine 
Vermögensübertragung, iknuk(taknuk)-ma ... (Oudadgil, sind erhalten. Wegen küm nudunne 

gehen. 

  

könnte es um eine Kompensation von Mitgiftobjekt  



  

Rs 
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Nr. 26: Fragment einer Vermögensübertragung (2) 
Inventarnummer: BM 38428 (80-11-12,311) 

1 L...] "Mu-e-zib-bi marüy 
L... nul-dun-nu-i 3 'Qa-a-si-'ia' (...) 
[...] ierti Be-ler is ‘Buel...) 
l 

    
.] mar, “Pahharu 34 ul-tu \ina) muhbi 

” AREAL ER Eurer] 
DR HL ARE ] bar-ri 34 bariru ru x [...) 

Be EB Ybur a Qu-a-iila ...]           
BF 

[ 
[ 

[nit mdMarduk-[ 
c 
   

iroße Lücke 

Rs .]'x x! miBal-käsir ina nikkassi-[3ü ...] 

  

   
] ana muhhi i-ba- 

[ 
[ 
[ 
[...] miBal-käsir 1a-pa-Ia-ah \mlu-kin-nu ...) 
[ 
[ 

   
SUN "lMarduk-suma-nsur 1” Mi 

URU:DU!-man-sum "Zer-( 

  

„x mar, 
         7° [mar “Pahhärlu u “pupsarru, »Ri-mut 

märz [6 ...) 
8 [...]'x'%arahsamna umi 16.<kam> Sanat 6.klam) 
9% [...] Ioen-nu-a-ta il-qu-u 

2.6. Im Bruch könnte jeweils QJA.BUR gelesen werden, 
somit käme der Familienname Pahbäru als Ergin 
zung in Betracht. Falls es sich jedoch um eine 

Auflisung von Sklaven handelt, dann wäre in Z. 6’ an etwas wie -H-bur zu denken, 
Rs 8": Der Ausstellungsort endet nicht mit dem Determinativ 

Übersetzung 
[PN und] Musezib, die Söhne des Bel-käir [aus der Familie ...] % 29 [...] Mitgift der "Qäsija 

[...] #39 [...] mit Beltu und 'Buf...] %#° [...] aus der Familie Pahhäru, das von [...] &° 
..] bis zum ...-Graben (reicht), [...] = [...] und Qäsija [...] 7 [...] ihre(r) Mutter 

abö-l...] (große Lücke) ® 1) [...] Bel-käsir von seinem (oder: ihrem) Vermögen [...] &? 
Bel-käsir einen Abzug an [PNf ...] ®3° [...] auf seine Rechnung vorhanden ist, ® %) [. 
PNA] wird Bel-käsir (als Herrn) respektieren. 
Zeug 

     

  

  

  

  n Isu, Marduk-Suma-usur und Mlu...)/[.../URU.Dt 

  

    

sum 
Zärl[...)/I...)/Pahbäru 

Schreiber Rimür/[...)/l...] 

Ausstellungsort _weggebrochen 
Datum 16.8.6 [KN] (wegen der Platzverhältnisse wohl cher nB) 

Kommentar 
Wegen der starken Beschädigungen und der fehlenden Hintergrundinformation bleibt 

der hier dokumentierte Vorgang unklar
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Die Urkunden der Sikkuttu aus der Familie URU.DU-mansum (Nr. 27 bis 32) 

Die Zenrralfigur des folgenden kleinen Dossiers ist Sikkurtu aus der Familie 
URU.DU-m: 
aus Prozeßurkunden aus der Zeit von Neriglissar und Nabonid bekannt ist.! Die sieben 

Urkunden, in denen Sikkuttu genannt wird, stammen aus Babylon und gehören zum 

  sum. Sie war die Tochter des königlichen Richters Marduk-SäkinSumi, der 

Umfeld des Sangü-Ninurta-Archivs.2 Eine ihrer Töchter hat einen mit der Familie Sangü- 
Ninurta verschwägerten Mann geheiratet.? Das hier vorgestellte Dossier betrifft die Mitgift 
und eventuell weitere Zuwendungen, die Sikkuttu erhalten, bewirtschaftet und ihren 
Töchtern vermacht hat 

Sikkuttu begegnet erstmals im Jahre 2 Ngl in BM 46646 (Nr. 27) als Gläubig 
eines Silberbetrags. Demnach war sie zu diesem Zeitpunkt bereits erwachsen und geschäfts- 
fähig, vermutlich auch schon mit Ea-Suma-usur* aus der Familie Etiru verheiratet. Ihr, 
Vater war damals in das Amt eines königlichen Richters aufgerückt und sollte es nicht mehr 

  

lange bleiben; wahrscheinlich ist er um 0 Nbn gestorben. 
Während der Regierungszeit des Nabonid kam es zu einer gerichtlichen Auseinander- 

setzung oder außergerichtlichen Einigung vor den königlichen Richtern zwischen Sikkut- 
inkelhaken oder 

Schrägkeile übereinander endet, wie aus dem kleinen Fragment BM 48562 zu entnehmen 

  

tu und dem Sohn eines gewissen Ea-ahhä-iddin, dessen Name auf zwei 

  

ist. Zudem wird ein Bel-iksur genannt, dessen Filiation abgebrochen ist. Von einem Ver- 
pflichtungsschein (bzw. einer Forderung oder Urkunde im allgemeinen) und von Mitgift 

ist die Rede, und hinter dem Namen Ea-MU-I...] in Z. 10 könnte sich Sikkuttus Ehemann 
verbergen 

Wenn es um eine Mitgiftangelegenheit geht, dann sind grundsätzlich zwei Szenarien 

    
denkbar: Auseinandersetzungen mit G 
Mitgiftobjekt 
ten bezüglich der Mitgift. Wenn letzteres zuträfe, dann bestünden gute Chancen, daß der 
Kontrahent Bel-iksur der Schwiegervater oder Schwager der Sikkuttu ist. Mindestens einer 
der beiden Männer sollte dann ein Sohn des Fa-ahb£-iddin sein, epigraphisch passen beide 

(6938, eine Quittung aus der Regierung 

      ‚'heben, oder Forderungen gegenüber dem Ehemann odeı 
  

  

  

  

Namen zu den erhaltenen Zeichenspuren. BM 
zeit des Nabonid, nennt in der Tat einen E e 
Familienname mit E beginnen könnte, mithin den Ehemann der Sikkuttu. Auch ein Beleg 

  

  ‚uma-usur, Sohn des Ea-ahh-iddin, di 

für Böl-iksur mit derselben unvollständigen Filiation läßt sich finden, zudem wird Sikkut- 
tu im selben Dokument genannt: BM 46721 (Nr. 31). Letzte Zweifel an der Rekonstruk-    

1 Belege bei C. Wunsch, Rs Oelsner, $. 578 und Übersichtstabelle S. 570. 
2 Vgl. dazu den Kommentar zu Nr. 2 in diesem Buch. 
3 Dazu ausführlich im Kommentar zu Nr. 4 in diesem Buch. 
& Der Name des Ehemannes läßt sich aus der Filiation der Töchter ableiten, vgl. den Kommentar 

zu Nr. 4 in diesem Buch 
5 Mit dem Beginn von Nabonids Regierung ändert sich die Zusammensetzung des Richter- 

kollegiums, Marduk-Säkin-Sumi erscheint nicht mehr, wohl aber noch zwei seiner früheren 
Kollegen. Um in das Amt eines königlichen Richters aufzurücken, war neben einer entsprechen- 
den Schreiberausbildung und „praxis auch Erfahrung vonnöten. Die Amtszeiten waren nicht 
schr lang und man kann annchmen, daß die Männer erst im vorgerückten Alter berufen wur 
den, vgl. C. Wunsch, Ps Oelsner, besonders 8. 567-574 = 

6 Alte Inventarnummer 81-11-3, 1273; publiziert in C. Wunsch, AfO 44/45 als Nr. 28 
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Stammbaums beseitigt schließlich die Tatsache, daß ein Sohn des Bel-iksur aus der 
re später ein Haus an Sikkuttu verkauft (BM 477954, Nr 

an anderer Stelle erwähnt? 

tion des       Familie Etiru etwa zwanzig ]a 
29). Seine Person war berei 

Die Bezichungen zwischen den Familien URÜ.DU-mansum, Etiru, B 
Sangü-Ninurta lassen sich (unter Weglassung der hierfür unbedeutenden Familienmit- 

  

    apla-usur und   

glieder) demnach folgendermaßen darstellen: 

  

Sangü-Ninurta Bäl-apla-ugur URU.DU-mansum 

  

Tgikaja Marduk-säkin $umi Ea-ahb) 

Nabü-gtir Iddin-Marduk Sikkuttu =@ EaSuma-usur Bäl-iksur 

Tage] ———t 
Iddin-Bel @- Nädaja Harisinu -@- ‘Amat-Ninlil Ubärtu Naba- 

  

Bel-nädin-apli 

Anbindung an den Stammbaum der Familien 
Era und Eareppesili @)aufS. 20) 

Von Anlaß und Ergebnis der gerichtliche 
ihrem Schwager Bel-iksur läßt BM 
Es handelt sich um einen Verpflichtungsschein über Pachteinkommen zu Lasten eines 
Sklaven des Böl-iksur. Wir können daraus schließen, daß der Sklave ein Grundstück als 
Pächter bewirtschaftere. Die Datteln werden als Versorgungsleistungen bezeichnet, die 

  Auseinanderserzung zwischen Sikkuttu und 

  

21 (Nr. 31) aus dem Jahre 16 Nbn etwas erahnen. 

   

Sikkuttu und ihren Töchtern zustehen. Dergleichen Ansprüche resultieren normalerweise 
aus Mitgi 

  

n, die entweder noch nicht aus dem väterlichen Vermögen herausgelöst, oder 
Vermögen der Familie des Eheman    

  nkorporiert sind, also nicht vom Ehemann selbst 
verwaltet werden. 

'Sikkuttus Mitgift hatte sicher ihr Schwiegervater erhalten; wenn nach dessen Tod Bel- 
iksur die Leitung der Familiengeschäfte übernommen hatte (weil er der ältere der Brüder 
war. oder Ea-fuma-usur ebenfalls verstorben war), dann bewirtschaftete er zunächst auch 
ihre Mitgift. Man wird also nicht fehlgehen, wenn man annimmt, daß die Richter über die 
Herausgabe bzw. Kompensation von Sikkuttus Mitgift zu befinden hatten, sei es im 
Zusammenhang mit einer Erbteilung zwischen Bel-iksur und EaSuma-usur, oder an 
Sikkureu als Witwe. Ein plausibles Szenario wäre die Zuweisung eines Grundstücks bzw. 
Grundstücksanreils als Gegenwert für Mitgifisilber oder andere Objekte 

Im Jahre 8 Cyr vifft Sikkuttu eine Verfügung über jene Vermögenswerte, die sie von 
ihrem Vater erhalten hatte (BM 46838, Nr. 28), wobei der fragmentarischen Urkunde 
nicht entnommen werden kann, ob diese ursprünglich zur Mitgift gehört hatten oder 

   

    

Vgl. den Kommentar zu Nr. 4 in diesem Buch.  
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darüber hinaus durch eine 
   

‚onderte Vermögensübertragung in ihren Besitz gelangt 
waren. Sie überschreibt ihren.   öchtern zu gleichen Teilen insgesamt elf Sklaven, allerdings 
sollen sie ihr weiterhin dienen und zur Verfügung stehen, solange sie lebt. Es werden außer- 
dem noch zwei Minen Silber und „ihr (fem. Pl.) Bruder“ erwähnt—darauf wird noch 
zurückzukommen sein. In jedem Falle ist klar, daß neben den Töchtern ein männlicher 
Nachkomme vor 

  

  Eine weitere, fragmentarische Bestimmung, daß eine männliche Person irgend etwas 
bezüglich der Mitgift und eines Hauses nicht nehmen kann oder darf, entzicht sich einer 

igen Interpretation. Insgesamt ist so viel Text zerstört, daß noch mit weiteren 
Klauseln zu rechnen ist 

Eowa zehn Jahre später erwirbt Sikkuttu von ihrem Neffen Bel-nädin-apli, dem Sohn 
des Bel-iksur, nach Ausweis von BM 47795+ (Nr. 29) einen Teil von dessen Hausgrund- 
stück in der Neustadt von Babylon, der etwa 144 m? mißt und mit einer Rohrhütte (d.h. 

en Lehmziegelbau) bebaut ist. Der fragmen- 
tarische Kaufvertrag überliefert weder Preis noch Datum, kann aber durch die 

| in die Üb 
Sikkuttu muß demnach über entsprechende Ressourcen zum Kauf in ihrem eigenen 

   
  

  

  

in Leichtbauweise im Gegensatz zum massi   

  

reiber-   

  

namen und -sieg ingszeit von Cambyses auf Darius datiert werden. 

  

Namen verfügt haben. Keinesfalls können die Mittel aus dem Erbe ihres Ehemannes 
öglichkeit zu erwägen, daß ihr 

nutzt haben könnte, 

    

men, denn dies stand ihrem Sohn zu. Zwar wäre die 

    

Ehemann, sollte er noch am Leben gewese 

    

  
  

  ber ein solches Vorgehen „lohnt“ sich nur bei einer unget 

haftet wurden, gewissermaßen „pri- 
var“ abgezweigt werden sollen. Die oben geschilderten Vorgänge zu Nabonids Zeiten 

  

Gewinne, die mit gemeinschaftlichem Kapital erwirt 

machen dies wenig wahrscheinlich. 
Zu einem späteren Zeitpunkt ließ Sikkuttu eine neue Vermögensübertragung zu 

Gunsten ihrer Kinder ausstellen, die dieses Hausgrundstück mit berücksichtigt: BM 46581 
(Nr. 30). Daneben werden auch andere Güter erwähnt, was eine vorsichtige Schätzung 
ihres 

    

nögens ermöglicht. 
Neben dem Haus gehörte ihr ein landwirtschaftliches Grundstück, das sicher, wie 

üblich, aus einem ufernahen Dattelgarten mit dahinterliegendem Getreidefeld bestand. 
Ihre 8 Dar nach Ausweis von BM 46830 (Nr. 32) von eige- 

58 Kur (etwa 
is 8100 m?) 

  

Der Dattelgarten wurde im 
nen Sklaven als Pächtern bewirtschaftet. Das Einkommen an Datteln bet 
10440 Liter), dürfte also eine Anbaufläche von zwei bis drei PI (540 
Gartenland voraussetzen? 

Fünf Sklaven werden in der Vermögensübertragung BM 46581 (Nr. 30) ebenfalls 
genannt, da aber die Textpassage über den Anteil der älteren Tochter nicht erhalten ist, 
kann man acht als Minimum voraussetzen, vermutlich waren es cher mehr. In der früheren 
Urkunde BM 46838 (Nr. 28) war von elf Sklaven die Rede. Wenn einige davon vermietet 

  

  

   

8. Diese Strategie ist z.B. von Marduk-näsirapli aus der Familie Egibi zunächst erfolgreich 
angewendet worden, bis dann seine Brüder bei der Erbreilung darauf gedrungen haben, auch 
ale im Namen von Marduk-nägiraplis Ehefrau erworbenen Grundstücke in die Teilung 
einzubezichen (Dar 379: 55) 

9. Diesisteine grobe Schätzung unter der Voraussetzung, daß bei einer guten Ernte ein Baum um 
1 Kur Datteln liefern kann und eine Fläche von mindestens 9x9 m beansprucht 
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nverantwortlich arbeiteten, dann garan- 
  waren oder gegen Sklavenabgabe (mandastu) eig 

tierte dies ein hübsches Einkommen. 

  

Besonderes Interesse verdient aber die Erwähnung eines Verpflichtungsscheines über 

  

mindestens fünf Minen Silber zu Lasten eines nicht identifizierbaren Schuldners, den die 
jüngere Tochter erben soll. Da die Töchter zu gleichen Teilen bedacht werden, ist ein ähn 
lich hoher Bet 

  

  

(als Forderung oder in anderen Vermögenswerten) auch für die ältere 
Tochter vorauszusetzen. Sikkutu hatte also mindestens zchn Minen Silber ina sügi „am 
Markt“ und könnte damit bei der üblichen Zinsrate von 20% jährlich zwei Minen Silber 
verdient haben. Der Hauskauf könnte also durchaus mit Erträgen ihres Vermögens 

  

  

  

finanziert worden sein. Es scheint, als habe sie es verstanden, in den Jahren seit der ersten 
Verfügung ihr Vermögen kräftig zu vermehren. Nunmehr legt sie fest, wer was nach ihrem 
Tod erhalten soll—bis dahin behält sie sich das Nutzrecht vor 

Offensichtlich weist sie den Töchtern mehr zu als dem Sohn, der ja ohnehin das väter- 
liche Vermögen übernommen hat oder übernehmen wird. Das Hausgrundstück wird 
allerdings gedrittelt und allen dreien zu gleichen Teilen bestimmt. Wenn es heißt, die 
Schwestern sollen den Bruder seinen Anteil nehmen lassen (Rs 7), dann klingt dies fast, 

  als müsse der kleine Bruder gegenüber seinen habgierigen Schwestern geschützt werden. 
Vermutlich soll der Vermerk aber etwas anderes zı 
Bruder seinen Anteil zuerst wählen kann. In das landwirtschaftliche Grundstück teilen sich 
nur die Schwestern, auch Sklaven und die Forderungen über Silberbeträge werden wohl 

   

    gewiesen, allerdings mit einer Ausnahme: Jene zwei Minen Silber, die schon 
in der früheren Urkunde in fragmentarischem Kontext im Zusammenhang mit „ihrem 
Bruder“ erwähnt wurden, werden nun durch zwei Sklaven erserzt. Alles in allem scheint es, 
als habe Sikkuttu das frühere Dokument auf de 
verbesserten Vermögensverhältnissen angepaßt. 

Sikkuttu benutzt das Formular der Vermi 
übertragung (takmuk-ma pani ... tuiadgil) für die Zuwendungen an ihre Töchter, deklariert 

Iso nicht als zusätzliche Mitgift. Damit erhalten die Töchter selbst das Nutz- und Ver 
Ehemänner. Sikkuttu, die als Tochter. 

hem Startkapital versehen war und mindestens 44 Jahre lang selbständig 
Geschäfte betrieben hat, sichert damit ihren Töchtern eine ähnlich eigenständige Position. 

  icuesten Stand gebracht, d.h. ihren 

  

Bemerkenswert ist ein weiteres Det: 

  

  

  

ngsrecht, nicht der      ines königlichen Richters 
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Nr. 27: Verpflichtungsschein mit Verfallspfand 
Inventarnummer: BM 46646 (81-8-30,112) 

10% Sigil kaspu 34 Sik-ku-ut-n, 1 
2 märat-su 3d ”.Marduk-iäkin-Sumi   

3 mär, "URU.DU-man-sum ina muhhi 
4 mKı „3 5ä ®Na’id,-"Marduk 
5 mar, “$ähir-gine(GL.NA) ina “sabati 

ina gaggad 
6 irnam-din ki-i ina “sahäri 

a irtan-nu (...) 
8 quup-pu'x' |. 

RI 34 ina pa-ni Sik-ku-lut-n ...) 
10 mas-ka-nu id-ak-nu pa-ni (Sik-ku-ur-nu,) 
11 [al-ki-i simi bazri-is (id-dag)-gal 

L.] 
Nanna-u-t{u] "Ri-mur-!Bäl 
ia] 

   ab-ti-ia mar   

  

    

  

12 Nlmu-kin-nu 

     r "Na-di-nu mär, 
MS inrid-dunn 

15 Nipuplarru "Nabü-suma-ukin, 
mär,-sü 34 ®Na’id,-"Marduk 

16. mar, "Sd-gabritvs-s Babilik 
Warahsamna er 

ea 17 mi 5.kam sanat 2.kam LE 
REEL "iNergal-sarra-ulsur] = 

18 ar Babilikl ET > 
I. 'mah riet 

2 545% Sigil kaspi birpa-a-ti 

  

      
    

2.8 _ Der Begriff guppu „Kasten“ assoziert zunächst die Schatulle der Ehefrau, jenen Teil der 
Mitgif, über den sie frei verfügen kann (dazu M. T. Roth, AfO 36/37, 8. 6-9). Daß das 
verlichene Silber us dieser Quelle stammt, mag zwar zutrelen, ist aber hier offensichtlich 
nicht gemeint, Es geht vielmehr um ein verpfänderes Objekt in oder mit Kiste, Korb oder 
Käfig (auch Vögel werden in einem quppu gehalten), qubüru „Grab“ wird wohl nicht 
gemeint sein. Wenn die zinslose Forderung innerhalb von drei Monaten nicht beglichen 
ist, gehöre das Objekt der Gläubigerin. Ob, die Verfllwvereinbarung tatsächlich zum 
Tragen kam, läßt sich nicht beweisen, wenn ja, dann hätte die vorliegende Urkunde als 
Erwerbsnachweis dienen können. 

  

  

  

    

Überserzung 
10% $ Silber, (Forderung) der Sikkuttu, 72) der Tochter des Marduk-säkin-sumi 9 

aus der Familie URU.DU-mansum, zu Lasten von % Kabtija, dem Sohn des Na’id- 
Marduk 9 aus der Familie Sähit-gind. Im 11. Monat wird er (es) in seinem Kapitalbetrag 
79 zahlen. Wenn er (es) im 11. Monat 47) nicht zahlt, wird ... 7 ein Kasten, ... © 
der an Sikkutu [(...)] 210 (als) Pfand bestellt ist, der [Sikkuttu] 2") zum haris-Kaufpreis 
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Zeugen 

Schreiber 

Datum 

Nr. 28: 

  

1 55 

      

Rsl’ 

[(als Eigentum) 
zerbrochen (= ur 

Ausstellungsort 

Inventarnummer: 

URKUNDEN ZUM EHE-, VERMÖGENS- UND ERBRECHT 

chören]. (%® Ein früherer Verpflichtungsschein (42) über 513 Silber ist 
  gültig). 

l 
Rimür-) 
Nab 
Babylon 
5.8.2 Ngl (81.10.58 v. Chr.) 

  

ut 
dinu/Sin. 

n/Na’id- 

  

   

  

Vermögensübertra 
BM 46838 (81-8-3 

ung von der Mutter an die Töchter 
0,304)      

1x" 
]-Iam 
mare) 
märd)' 

  

   -kanläbilSISKUR)-Bme(SE.GA) 
] naphar, 11 amelu-ni 
n)Marduk-säkin-(sumi) abi 
takl-nu-uk-ma pa-ni "Amar-!Nin-kl 

u'Ü-bar-tu,) märärim-su mu-iad.gil 
im mal) Sik-ku-us-tu, balta-u 

1 amelu-ri ta-pal-lah-sü 
1. x x 2 mana kaspıı 
] abarsi-'ni" 
1x 

[ 
l 
l 
l 
Lücke 
l 
l 
L 

l 
l 
l 
L 
L 
L 
L 
L 
L    a-ba]-a-ta Si-i-ni 

1x" ina nu-dun- 

  

1a" bi ul irleg-ge   

Lina kla-nak i"uppi suarikmu)ns 5 

id TEARGE IR PERFALFUNE] 5 
\ VRR ® 
\EITH 

    

[IGI "Ri]-mur-®Nabü mars 
"iNabi-ahhe"s-ullim 

  

  

imukinz-zeri märz 3ä 
"MaS-tuk-ku 

!Nabü-ta-gis- 

  

    
1 'x"4Marduk mär,-si 3ä 

L.. malr, "E-p-ru 
L... "IN]abü-bäni-zri mar    
zwei Zeilen frei 

L...] 8.kam "Kur-rlai] 
ür Babil#i far mätäti(KUR].KUR)    

  



Nr. 28 95 

Z.1:67  Essind Sklavennamen zu ergänzen. 
2.8. Als Ergänzung kommt (Sklaven) Inudunni sa ina bit) M. abiiu (ti)... die 

Mirgif, die sie aus dem Hause ihres Vaters mitgebracht hate“ in Betracht. Die Dlatz- 
verhältnisse sprechen eher gegen (Sklaven) ia M. abi iknuki-ma panu wiadgilu 

die M. ihr unter Ausstellung einer offiziellen Urkunde (als Eigentum) übertragen 
hat®. Danach muß in jedem Falle raknıd-ma folgen, weil cs die Femininform in Z 
107 erfordert 

Z.12° Der Kollcktivbegriff amelät wird als fem. Sg. behandelt 

  

Übersetzung 

     

  

[... (Namen)] % 7) insgesamt 11 Sklaven, % ®) [...] Marduk-äkin-sumi, ihr(es) 
Vater(s), = [...], hat [Sikkurtu] unter Ausstellung einer offiziellen Urkunde an “Amat- 
Ninlil 210) [und Ubärtu], ihre Töchter, (als Eigentum) übertragen. 2" [(...) Solange] 
Sikkurtu lebt, 4129 [(...)] werden die Sklaven sie (als Herrin) respektieren. 13) [...] 
Zwei Minen Silber & 1% [...] ihr Bruder (große Lücke) %1) [... haben] sie gleichen 
Anteil, %2) [...] und von der Mitgift #3) [...] und des Hauses wird er nicht nehmen. 

Zeugen L.../Nabü-abbe-wllim/l...] 
Nabü-mukin-zeri/f...]-MU/Mastuk 
[.-.)/Nabt-taqß-bullig/[...) 
[-.]-Marduk/...)/Etiru 

Schreiber @) [../Nabü-bäni-zeri/Dabibr 
Ausstellungsort weggebrochen 
Datum x.x].8 Clyr] (531/530 v. Chr.) 
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Nr. 29: 
Inventarnummer: 

  

95 (+) BM 48712 (81-11-3,501 (+) 
81-11-3,1423) 

  



  

1° Leere 
2° [... Babili(xA].DInGıRr=s 

  

[... Siddu elü "=amurru sah bit) "*Bel-na-din-apli(äxA) 
[mar-sı 34 »!Bel-iksur mär »Etiru na]-di-in bit; 

Siddu Sapla wind) sah bit ”"Bel-ka-sir 
Imar-sü sd "Suma)-iddin mär ” Ba-si-ia 

7° [... pütu el willtanu sah bie ="Ba-(...) 
8 [... mälru 3d "3Mlarduk ...) 
9 [... pütu Sapliru =süru' zab |...) 

   

  

10°  [naphar 12 gli” biru [Sari itti 
117 miBälnadin-apli mar-sü 3a "IBe)l-ik-[sur mar »Eriru)   

BM 48712 Vs 

BM 47: 

Akin-Sumi mar "JURU.DU-man-sum   2° [Sikkuttu märassu 5d ”!Marduk- 
* _ [(Preisrelation) ma]hira sam 

(Preis) zafam a-n)a Si-mi-s 

  

1 
1 1x 
15 

  

[gamrati ix Sigi kaspu ki pr ar) tad-din-sü 

  

16° {maphar x mana x Sigil kaspu Si)birzu ina gate! 
Wikkurmu märassu 34 "!Mar]duk-täkin-Sumi mar   "MURU.DU-man-sum 

Rs 18° [miBzlnädin-apli mär-s 

  

4 wiBel-iksur mä)r "E-ti-ru 

19°. [im bitiiu kasap gamirei mahir) "aYpil 
20° [rugummä ul i ul i-tur-urma a-ba-mei 
21° [ul iraggumi mätima ina ahhe"= mare 
22° (illamma umma bitu Zuäti) ul na-din-ma 

[kaspu ul mahir \pägiranu kasap i\m-hu-ru 
[adi 12-ta-äm i-ra-nal-'ap-pal' 

95.Rs 
25° Lina kanak) "supi Zuarı) 

  * bir] mar "E-ti-ru 

    

         

  

   
     

  

L.. "]Sin-ke-Br mar »[...] 
L.-.-mukin,-apli(äxA) mär "Bu 

28° [... ”]Marduk-Suma-usur mär ®E 
29 [ ir mär »Ri$(SUD)-ana- 

30°  ["Musezib-"Marduk tupilarru mar“ 
31° [miNabi-usallim gupslarru mär »Mi-si 

    

32° [n/giat-!Marduk pupsarr)u mär "Be 
33° [miNabi-mukin-apli tupsarru ma)r “Pa-ha-ru 

‚Ausstellungsort und Datum weggebrochen 

IRd Beischriften und Siegel nicht erhalten 
Rd oben "[akunuk] || "IgBa’[‘-"Marduk) || tupsa)rru, mit Siegel 
Rd unten [Beischrift weggebrochen], mit Siegel des Nabü-mul 
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BM 48712, Rs 

BM 47995, Rs 

  

| - 
Von der vorliegenden Kaufurkunde konnen bisher nur zwei Fragmente des rechten Randes 

identifiziert werden, die nicht physisch anschließen. Aufgrund des starren Formulars für den Immo- 
biliarkauf (H. Perschow, Kauformulare, 5.7) kann der Vertragstext, wenn man von Maßangaben, 
Preis und Dexails zu den bereiligren Personen absicht, vollständig rekonstruiert werden. Auf Vorder 
und Rückseite scheinen zwischen den Bruchstücken keine Zeilen zu fehlen, da das Formular auf dem 
jeweils anderen Fragment weiterläuft 

Z.1° Am Anfang fehlt höchstens eine Zeile. Nach Auskunft von BM 46581 (folgende 
Nummer) handelt cs sich um 12 gi (ca. 144 m?) im Stadtteil Al eu „Neustadt“ im 
Nordosten der Stadt, s. A.R. George, OLA 40, Übersichtskarte $. 24. Das Haus wird 
don 

  

  

      
  als bit bussi „Rohrhütte“ (d.h. von leichter Bauweise im Gegensatz zu festen 

chmziegelbauten) beschrieben 
2.5° Der Sohn dieses Nachbarn erscheint in BM 46787 (Nr. 4), dem Ehevertrag der Enkelin des Verkäufers Bel-nädin-apli//Etiru, als dritter Zeuge 

RS30° Aus der Familie Ackuppu sind Kabti-ili-Marduk und Musezib-Marduk als Notare belegt, ersterer ist is 4 Cyr nachweisbar (Cyr 161), letzterer zwischen 4 und 12 Dar (die Eckdaten liefern Dar 152 bzw. 323). 
Nabü-wsallim ist zwischen 4 Cyr und 19 Dar nachweisbar (Cyr 161 bzw. Liv 33) 
Aus der Familie Bel-£tiru sind Marduk-Suma-usur und Igita-Marduk als Notare belegt, ersterer bis 7 Cyr (OrAn 14, $. 13), letzer ist ab 6 Camb (Camb 305, dort noch als normaler Schreiber) bis 4 Dar (Dar 152) nachweisbar. Er kann sowohl über die Beischrift als auch das Siegel identifiziert werden. Rs33° _Nabt-mukin-apli//Pahhäru begegnet in Dar 152 (4 Dar) mit demselben Siege. ebenso in BM 384104 (x Da 

Datum Aufgrund der Zusammensetzung des Schreiberkollegiums (vgl. H.D. Baker und C. Wunsch, Noraries, Tabelle $. 211) kann die 
den; der Beginn von Darius’ Regien 
aus den letzten Jahren des C: 

  

   

    

     
  

kunde zeitlich grob eingeordnet wer. 
  

         
5 ist wahrscheinlich, eventuell könnte sie auch 

nbyses stammen.   



Nr.29 99 

Übersetzung 
[...] @2) in Babylon: 239 [... obere Längsseite im Westen neben dem Haus des] Bel 

nädin-apli, 7%) [dem Sohn des Bel-ikyur aus des Familie Etiru, dem Ver]käufer des 
Hauses, 75) [... untere Längsseite im Osten] neben dem Haus des Bel-käsir, 2 ©) [dem    

  

      

Sohn des ...]-iddin aus der Familie Basi [.-. obere Stirnseite im] Norden neben 
dem Haus des ..., 8) dem Sohn des Marduk-...], 29 [...] untere Stirnseite im Süden] 
neben [...] 

7.10) [Insgesamt 12] Gi, [dieses] Hauslgrundstück hat von 2 11) [Bel-nädin-apli, dem 
Sohn des Bäl]-iklsur aus des Familie Eriru], 129 (Sikkuttu, die Tochter des Marduk- 

  

Säkin-Sumi aus der Familie] URU.DU-mansum, & 13) [für x GAR zu x 3 Silber] zu kaufen 
erklärt und 14) [für x m Silber gekauft zu] seinem 15) [vollen] 14) Kaufpreis, & 15 
[und x Silber als Zugabe] hat sie ihm gegeben. 16) [Insgesamt x m x $ Silber in] Stücken 
hat von 717) [($ikkuttu, der Tochter des] Marduk-Sakin-Sumi aus der Familie URU.DU-     

     mansum, 18) [Bel -iksur aus der Familie] E 
Kaufpreis seines Hauses vollständig erhalten]. Er ist befriedigt, 2°) [Klag 

ädin-apli, der Sohn des B    anspruch) hat 
er nicht. Sie werden darauf nicht zurück]kommen und gegeneinander % 2"? [nicht klagen. 

zen Verwandtschaft> der] 

  

  Wann immer einer von den Brüdern, Söhnen <oder der g 
Familie Etiru 422 auftritt und folgendermaßen: „Dieses Haus] ist nicht gegeben, 42° 
[das Silber nicht empfangen“ spricht, muß der Vindikant das] empfangene [Silber & 24 
12fach er]statten. 

    

Zeugen L..)/Sin-keir/(...] 
L../L.Jmukin-apli/Burlaqu] 
[..)/Marduk-Suma-usur/Egibi 
L-J/E..)-Keiir/RR-ana-Esaglil] 

Schreiber [Musezib-Marduk]//Atkuppu [Siegel] 
[Nabd-usallim]//Misiraja [Siegel 
[Igißa-Marduk]//Bel-etiru (mit Siegel) 
[Nabü-mukin-apli//P: 

  

   bäru (mit Siegel) 
Ausstellungsort 
Datum 

brochen (sicher Babylon) 

  

brochen (etwa zu Beginn von Darius’ Regierung, 
um 521 v. Chr.) 
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Nr. 30: Vermögensübertragung 
Inventarnummer: BM 46581 (81-8-30,47) 

  

10 

  

    T N 2    

      

       

  

     

    
   

ar 
Erbe a TE ; 

2 ee x u 
IE ATTERSEE 
ee FIRRLELNE 

ee ENTER Re    

ak Was



10 
1 
12 

  

2.3 

NN
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L.. pa-ni] "Amar Nin-Il mu-Sad“gil ...) 
bi Szeri "zit" [x]-%=t, Tmehran abul \Za-blag-bag ...) 

Bu-'dilia UNa-na-a-di-ni-in-ni\ als 0...) 
naphar, "3 {-ta a-me-lu)e-tu, WA gi") pu-us-gu erseri [ali ei Sa gereb Babili" a] 
ionla gard!! »iBel-na-din-aplli mari 34 "Bel-ik-sur mär "E12 

"rat Käl-mu-ü) [(...) a-na] zii 34 ‘Ü-bar-tu, marti-iü 
Eat Aieri pa-ni Ü-bar-tu, tu-lad.gil) 

len 6 na) kaspi [xx x] "d Sik-kurut-ru' elimsu-(...) 
[x 6) 1-id a "din ] kaspıı 
[x x]'x' tu ma? ah? 1L...] 
[x x]'x' nam ma 'x1[ 

   
    

  

       
    

   

  

märcu 3 {uma“-{usur mär®      

  

  

uRd erreicht, es fehlt wohl keine Zeile 

[x @)] ina ka-a-ri lu! mu! ku” amelu-ut-ni hal-ga-ni-am u mim-'ma 34) 
Sik-klu-ur-n) 
ImJa-la ba-iu-ü Amar-"Nin-Ul d ‘U-bar-tu, a-ba-Ita Si-na) 
4 gino re-bieit 12 gir bu-ugsu erseri" äli eBi(GIBIL) 8ä qe-(reb Babili") 
sd ina gatd "X Belna-din-apli mari id "“Bel-ik-sur mar "E-R-ri ta-3la-mu) 
ku-um 2 ma-na kaspi "Ina-E-sag-il-ni-mit-ci Saskapu u ®Na-(...) 
naphar, 

nd Ea-Suma-usur] 

pa-ni "INabi-na-din-Su-um tu-iad-|glil ganäti”s a, 4 Amalı-“Nin-lil 
u Ucbar-mu,) 
ana "Nabü-na-din-sumi i-id-a-ba-ta-a” u-mu ma-la Sik-klu-us-tu, baltat 
ina) biri d-bat ebür eqli tak-kal i a-me-lur-tu, 1a-\pal-lah-s 
[Ha-ar-tal-'ku YAmar-Nin-Kil U-bar-tu, u "Nlabü-na-din 
[rzlu-uz-zu Amar Nin-lil‘U>\bar-tuy ...) 
[x x] "ri? il [ 

Rest des Vertragstextes, Zeugen- und Schreibernamen, Ausstellungsort 
und Datum nicht erhalten. 

        

ta a-me-Iut-tu, a-na zit 3d "!Nabü-na-din-Sumi märi 3d 

  

   

  

    

  

  i im ana Simti] 

  

   tumi arkassu)     

Hier endet die Beschreibung des Anteils der Amat-Ninlil. Da beide Töchter nach Aus- 
weis von BM 46838 (Nr. 28): Rs 1” zu gleichen Teilen erben sollten, dürfte ihr Anteil 
dem nachfolgend beschriebenen entsprechen. 
Über das Grundstück sind keine Retroakten bekannt. Möglicherweise handelt essich um 
ein Arcal, das Bel-iksur nach gerichtlicher Auseinandersetzung der Sikkuttu als Kompen- 
sation für Mitgifigut übereignet hat und von dem sie gemeinsam mit ihren Töchtern laut 
BM 46721 (Nr. 31) Naturalien bezogen hat. Nicht zu klären ist die Frage, ob das 
Grundstück mit jenem identisch ist, von dem sic im Jahre 8 Dar laut BM 46830 (Nr. 
32) Pachtauflage erhält. Der Ausstellungsort ist beschädigt, scheint aber mit Kär-... zu 
beginnen (vgl. auch den Kommentar zu Rs 1). “Ubäru soll wohl jene Hälfte bekommen, 

u (selleiche SAG.KI für Japitu „unterer Anteil‘) bezeichnet ist. Dies läßt 

  

    

dieal 

  

     

  

vermuten, daß cs Retroakten mit Vermessungsdenails 
Das Sklavenpaar wird in BM 46830 (Nr. 32) Ina-Esagil-büdija und Dininni genannt 
beide arbeiten als Pächter für Sikkuttu. Am Zeilenende sind vermutlich ihre Kinder 

Die Filiarion der (Ubärtu an dieser Stelle erweist die Identität von Sikkurtus Ehemann. 
Daß langfristige bzw. zeitlich nicht terminierte Forderungen als Teil der Erbmasse 
und entsprechend behandelt wurden, geht z.B. aus VS 5 47 (NRV 21) und Nbn 65 her 
vor. Im Gegensatz zu kurzistigen Außenständen können sie einem Erben dirckt zuge 
wiesen werden. 
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Z.I-11” Der Inhalt dieser Zeilen kann nicht erschlossen werden. 

über geflohene Sklaven und Außenstände und Schulden   

  

karesumu „die Objekre bleiben ihr 
nicht zu. Wenn ina k   

aber nun durch zwei Sklaven ersetzt werden, 

  

sich die Kinder in den Nachlaß. 
“ Verfügungsverbot angeschlossen haben. 

    

aktiv, wie aus BM 46830 (Nr. 32) hervorgeht. 

Übersezung    [...) hat sie [an] “Amat-Ninlil (as Eigentum) übertragen 
(22) Das halbe    

Skla 
und 4 Gi Hausgrundstück, Rohrhütte, im Bı 
[Bal-nad 

ir als] Anteil der (Ubätu, ihrer Tochter, 47) der Tochter des EaSuma- tr. RE Toch der Tochter des Eauma 

  

  rk [Neustadt in Babylon], 
   

  

  

übertragen. 

Lasten von [PN...] (nur Spuren, Lücke) 

    

haben “Ama 

  

Ninlil und ‘Ubärtu gleichen [Anteil]. 
jener 12 Gi Rohrhütte im Bezirk Neustadt in 
apli, dem Sohn des Bel-iksur aus der Familie 
für 2 m Silber (den Sklaven) Ina-Esagil-nimirti, 
Nal...], &9 insgesamt 2 Sklaven, h 
des Sohnes des [...] ®” an Nabü-nädin-&umi (als Eigentum) übertrageı 

Diese 4 Gi Grundstück werden "Amat-Ninlil und Ubärtu &® den 
in Besitz nehmen lassen. 

     

  

    

  
       

  und die Sklaven werden sie (als Herrin) refspektieren. Wenn sie 
gegangen (= gestorben) sein wird, werden “Amat-Ninlil, Ubärtu und N: 
den Nachlaß ®9 tei]len. Amat-Ninlil, "Ubärtu [...]      

RS IR. Hier werden jene Vermögensobjekte genannt, die sich nicht vorab teilen lassen und 
deshalb beiden Töchtern zur ideellen Hälfte gehören sollen. Dergleichen Bestimmungen 

chören zum Standardformular 
bei größeren Erb- und Geschäftsilungen (a.B. Dar 379: 57). Probleme bereitet aller- 
dings de Anfang der Zeile: in har schein recht sche, die drei folgenden Zeichen 
Sind mysteriös. Ginge cs um kart) „Gemeinschaftsbesitz" wäre etwas wie (Objekte) ina 

Semeinschafisbesitz“ zu erwarten. Dies wift aber 
ai Teil einer Ortsbeschreibung Kär-... sein sollte, wäre an das 

in Z. 2" und BM 46830 (Nr. 32) genannte Aral zu denken, allerdings könnte davor 
nicht *zzru gestanden haben, bestenfalls eqlu. Der Inhalt dieser Klausel bleibt unklar 

Rs3f; _ Ein Drittel des Hausgrundstücks weise Sikkuttu ihrem Sohn zu und verpflichtet die 
Töchter in Rs 7f. dazu, cs ihm herauszugeben. Die Bestimmung über die zwei Sklaven 
bw. 2 Minen Silber ist syntaktisch nicht eindeutig. Es sei aber an BM 46838 (Nr 
28):137%, erinnert, wo von 2 Minen Silber und „ihrem Bruder“ die Rede war. Vermutlich 
hatte Sikkuteu in ihrer früheren Verfügung dem Sohn 2 Minen Silber zugestanden, die 

RS8£.  Sikkureu behält sich das Nutzreche an allen Objekten vor, erst nach ihrem Tod teilen 
Am Ende des Vertragstextes könnte sich noch ein 

Datum Den (rilich ungenaucn) serminus post quem liefert BM 477954 (Nr. 29), der Erwerb des 
'rundstücks, der etwa zu Beginn von Darius’ Regieru 

De ern 
  

indstück, den [...]-Anteil gegenüber dem Zababa-Tor, >) (die 
'n) Budija (und) Nanaja-dininni, seine Ehefrau, und [...], % insgesamt 3° Sklaven 

apli, dem Sohn des] Bel-iksur aus der Familie [Exiru] 26) [gekauft hat, hat sie 
ur, an UÜbärtu (als 

28) Der Verpflichtungsschein über 5’ m Silber [..., (Forderung)] der Sikkuttu zu 

  

An den geflohenen Sklaven #2) (und) allem, was ®%) Sikkurcu 
4 Gi Hausgrundstück, 

erhalb [von Babylon], die sie von Bel-nädin 
tiru gelkauft hat], ®%9) (und als Gegenwert) 

  

(den Lederarbeiter, und (die Sklavin) 
sie als Anteil des Nabü-nädin-umi, <ihres Sohnes,> 

  

Solange Sikkuttu [lebt], %° wird sie im Haus wohnen, die Ernte des Feldes genießen, 
m Schicksal] ®& 10      
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Nr. 31: imittu-Verpflichtungsschein 
Inventarnummer: BM 46721 (81-8-30,187) 

- = 1 30 gur 2 PI suluppiz i-mit-tu, 
erh BE) 2 Sa kurummant <> Sik-ku-ut-ru, Kerr Pr 

  

             

  

AT REITEN u märätims-[iu) FREE, 5 kan 

  

miEa-ahherö-iddin mär 
Lina mub)bi "Ki-i-!Be 
Ba) "iBelik-sur ina “arahsamna 
[sulluppe ina ba-sa-ri ina ma-i-'hu" 
[a 1 DII ina muhbi 1xer'rit-g® 
Genan-din ir (1 gur] 
Wuchal-ku) gi-pu-Lü 'man-ga-ga' 

..] inam- (din) 
[bite 3 bursa-(bi ...) 
[...]-Am 2-14 gap-pa-a-tu; 
[reln nap-pu-üi inam-din 

    

ügal-la 

  

  

  

   

  

Nimuckinnu ENabı 
En 15 [mar,-ü sa) iBZL'MUN x]'x x x'[()] 
Ir 16 [ma]x-3da [mar,-su 3a "x x]-'GT 

Eppes" [il 
17 Mlyup: Esag-ilSuma-ukin, 
18 män-i sd »Igia"-a mär, vE-R-[ru) 
19 Babiliki Sabu ümi 2+[x.kam) 
20 sanat 16.kam "Nabü-na’id 

21 Jar Bäbilik 

  

erCEm     

      

  

     

  

20 

Übersetzung 
30.2 Kur Datteln, imittu-Pachtauflage 2 der Versorgungsleistungen von Sikkuteu 

und [ihren] Töchtern, 4 (Forderung) des Böl-iksur, des Sohnes des Ea-ahhe-iddin aus der 
Familie Etiru, 2% [zu Lastlen von Ki-Bel, %) dem Sklaven des Bel-iksur. Im Arabsamna 
(8. Monat) wird er =) die Datteln auf dem Stapelplatz im Maß 7) von 1 Pl auf ein Mal 

7. 9 abliefern. Pro [Kur (Datteln)] wird er *” [ruhallu-Matten] (und) gipi-Körbe, 
Palmbası] 210 [...] liefern. % 1) [Traglasten] von (Feuer)holz, 712 [...] je 2 qapparu- 
Körbe 23) [(und) ein] Sieb wird er liefern. 

  

    

  

Zeugen Nabü-gtir/Bel-MU-L...] 
[L...Rajall...]-GUEppes- 

Schreiber Esagil-Suma-ukin/Igaja/Etiru 
Ausstellu Babylon 
Datum 2+x.5.16 Nbn (August/September 540 v. Chr.) 
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imittu-Nerpflichtungsschein 
Inventarnummer: BM 46830 (81-8-30,296) 

1 

3 
% 
5     
  

Rs (BEAT 

   
      

    

KpräEl 
FLIRT PS 

I SR RErere rt 

  

Die Sklaven werden in BM 46581 (Nr. 30): 3° 
Vom Ausstellungsort ist nur der Anfang lesbar, falls dies nicht als Ahnherrenname des 
Schreibers und mithin als Mustzib-SamaS aufzufassen ise (dann wären aber A und der 

  

Personenkeil ausgefallen). Die nachfolgenden Zeichen sind verdrückt bzw. radiert, durch 

  

liche zudem beschädigt 

58 gur suluppi irmit-tuy eqli 
34 Sik-ku-ursu, märar-su &ä ”"Marduk-Sakin-sumi 
mär »IURU.DU-man-sum ina mubbi "Ina-E:sag-gil-bu-di-id 

Sik-ku-ur, 
ina Sarahsamna ina ba-sa-ri ina ma-S-bi sd 1 PI 
ina muhbi \xet ritztu, ii 1 gur zu-bal-{lu) 
gepwii 'man-garga hb“[hb-bi ...) 

   
    

  

u‘Di-nin-ni alti-2ü “la-mu-ta-nu 3   

Lücke von mehreren Zeilen 
märu 3d ”La-a-ba-i mlar 

m Marduk-iuma-iddin, mär-sü di...) 
"Kar-Sama3 'x x x (x) x ulali umi 14.kam 
Sanat 8.kam "Da-ri-ia-mu-us 

Jar Babili ar mätäti(KUR.KUR) 
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Überserzung 
58 Kur Datteln, imitzu-Pachtauflage der Anbaufliche 4 der Sikkuttu, der Tochter 

des Marduk-Säkin-$umi 7 aus der Familie URU.DU-mansum, zu Lasten von Ina-Esagil 
büdija %% und Dininni, seiner Ehefrau, den Sklaven der Sikkuttu. 2 9) Im Arahsamna 
(8. Monat) [werden sie] (die Datteln) auf dem Stapelplatz im Maß von 1 PI 2-9 auf ein 
Mal (und) pro Kur (Datteln) ruhallu- 7) (und) gipü-Körbe, Palmbast, Palm[blätter 
abliefern]. 

Zeugen L...)/Läbasi/l 
Schreiber() Marduk-Suma-iddin/[...] 

  

Ausstellungsort  Kär-Samas 
Datum 14.6.8 Dar (49.514 v. Chr.) 
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Nr. 33: 

   
URKUNDEN ZUM EHE-, VERMÖGENS- UND ERBRECHT 

Vermögensübertragung über einen zusätzlichen Erbreil 
Inventarnummer: BM 30515 (76-11-17,242) 
Kopie: 

1 

3 
4 
5 
6 

Bertin 665 (unpubliziert) 

0 Fun 
( kon N 
ae ER 

a ERROEN 
lere 

ee 
nat ira a 

er 
Terre 

IE RL 
= en 

EEE r 

     

    

     

     

   

  

    

  

Rs 

20 

[mil 
Lina bu-ud hb-b)i.a 30e1) 2 
Imehrei@)] "bab‘ di-in-du Siddu 
:4"ZJa-kir Siddu Sapla 1 ya 

ir «»)] 
Eru ina “=Bit-ra-ab->e-e [(x »)] 

1 72 sah, Slzeri zit]; 
ina gasd! "ö[x]-pap 

ri Yin 3a rZakir 
pu-ur Saplieu 4 äh, egel Jarri v1) A(bä 1 ina bar-ba 
[x] inrtari Siddu elü 2 gab, ”"Marduk-sakin-sumi 
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8 Imarz-ii sim] Tab-n tab, 
9 [xx Wo] many sd "iBalahher Ja> mär, SRe-ssi pu-ur elitu 

10 gel; , Sri zit a-kir 

  

11 [x (xx) zag]-pi 34 ina gatel! "Bu>i-i-m, 
Rs12 [inxx( 

13 
14 mar 

  märat-su 
   ir) ma-bar ""Marduk-bäni-zeri ik-nu-uk-ku-ma 
ini. 3a i-ti ahhens-2 pa-ni "IZa-bay-bay-igisa 

tu sa-har ku-ma 34 ip-gid-d&-Si-im-ma a-na il-ki 3d närulnaR)-i-r 
1524 B2lla ib-p-il u ma-as-sa-di-u, &4 ”"Marduk-bäni-zeri abi-sü ü-sur-ru 
16 iriad.gil sd tuppa an-nu-i-tu ini Marduk u *Zar-pa-ni-tu, 

<balägsu ligbi *Nabü gupdar Esagil imasu> 
17 är-kucn li-kar-ri Nergal dan-nu dan-nu ili”= ina Sib-tu 
18 ir dag-ga-st la i-gam-mil nap-sat-su 

    
    

  

  

19 [ilna ka-nak "ruppi Suaci(mu)" 

20. 161 ”dMarduk-za-kir-sumi mär;-su 34° Musallim-Marduk ma 
"Marduk-jäkin-Sumi mär,-sü 34” Tab-ni-e-a mar, »S 

22 "'Iddin-"Marduk mar;-s sä »!Nabi-tir, mar, “Nappahu 
23  mde[...].NA mai 4 "Tab-ni-e-a mär, "iBel-e-tir 

märz. 8a »Sullumu 
Nabi-apla,-iddin mär,-sı 34 "!Marduk-böl-zeri mar, »"MU)- 

    

    

oRd 25 

  

26  [Babi]lik üabaru ami 10.kam Sanat 15.kam "INabü-na’id, sar [Babili“] 

Z.2 Die Ortschaft Bit-Rahe dürfie in der Nähe von Babylon gelegen haben, vgl. RGTC 
8,8. 101. Die dort zitierte Urkunde Cyr 240 weist eine Verbindung zum vorliegen. 
den Text auf: Zwei Söhne des Marduk-bäni-zeri schulden 10 % Silber, als Zeu    
erscheine Zäkir 

2.3 Die Ortsangabe bab dindi 
Zeile ist sicher analog zu Z. 5 und 10 “eiri zitti zu ergänzen. 

Z.4 Am Ende ist vermutlich zu Ea-näsir zu ergänzen; die Platzverhältnisse lassen kaum 

'ürm-Tor“ ist m.W. sonst nicht bezeugt, Am Ende der 

  

erwwas anderes zu. 
2.6 Der Terminus harbu „Ödland“ erscheint selten in neubabylonischen Texten, vgl. M. 

Jursa, Böl-rmanni, 5. 257. 
Z.16£. Beier Fluchformel wurde eine Zeile ausgelassen. Die Verbindung von Marduk und 

Zarpanitu mit dem Auftag, die langen Tage zu verkürzen (hier zudem verstümmelt 
wäre völlig untypisch. Dies weist die Tafel klar als eine Abschrift aus. Nergal wird in 
den Fluchformeln weniger häufig angerufen; eine fast identische Formulierung fin- 
det sich in VS 661 (= NRV 2, BMA 8), einer Eheurkunde aus dem Jahr 0 Nbn. 

    

Übersetzung 
[Marduk-bäni]-zeri, der Sohn des Etellu aus der Familie Bel-etir hat 2 [aus freiem 

Ent]schluß 0.3.2 Kur Anbaufläche in Bit-Rahe [(...)] # > [gegenüber ()] dem Turm-Tor, 
obere Längsseite im Norden neben [dem Grundstücksanteil * % des] Zäkir, untere Längs- 

Jäsir 29 aus der Familie $ähitu 
  seite im Süden neben dem Grundstück, das von [Ea()  
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uft) wurde, obere Stirnseite im Westen neben dem Grundstücksanteil 

seite im Osten: Königsland, (sowie) 0.1.4 Kur Anbaufläche im 
2 ‚seite im Norden neben Marduk-Säkin-Sumi. 

empfangen (= abgel 
‚des Zäkir, © untere Stis 

2. [...Jiatari--OÖdland(: 
2.8) [Sohn des] Tabn£a aus der Familie $a-ı 

[...], dem Sohn des Bel-ahh ‚der Familie Re’i-sisi, obere Stirnseite 

Westen neben] Königsland, unter 
Zakir: © [... bepflanz]te [Anbauflächel 

der Familie] Bel-&tir empfangen (= abgekauft) wurde, (dies alles) hat Marduk-bäni- 
unter Ausstellung einer offiziellen Urkunde, % ' abgeschen von seinem (d.h. dem 7. 

  

  obere Lät 
  

e im Süden neben 
2.0 

    Su, untere Längssei 
lim 

te im Osten neben den Grundstücksanceil des    

  

      die von "Bu’itu, der Tochter [des ... aus 

  

ohnehin zustehend 
dem Zababa-igika, 
der Sänger-(Pfründe) 

n) Viertelanteil, den er mit seinen Brüdern gemeinsam (erben wird), 
ui ge, die Verpflichtungen     seinem jüngsten Sohn, damit er ihn verso:      (#15) des Bel nicht unterbreche und die Dienstschicht des Marduk- 

(um) übertragen. Wer diese Tafel ändert,   bäni-zeri, seines Vaters, verrichte, ®10 (als Eigen 
<dessen Untergang mögen> Marduk und Zarpanitu <befehlen; Nabü, der Schreiber von 
Esagil,> ®% 1) möge <seine> langen <Tage> abkürzen. Nergal, der hochmächtige der 
Götter, soll mit Seuche ®! und Mord sein Leben nicht verschonen. 

Zeugen Marduk-zäkir-3umi/Musallim-Marduk/Bel-&tir (= Zäkir) 
Marduk-Säkin-Sumi/Tabnea/Sa-näsifu (Nachbar laut Z. 71.) 
Iddin-Marduk/Nabü-&tir/Nappähu 
[...].NA/Tabnea/Bel-e 
[...).NA/Sullumu 

Ia-iddina/Marduk-bel-zeri/MUL...] 

  

    
  

  

Schreiber     
Ausstellungsort 
Datum 10.11.15 Nbn (26.1.540 v. Chr.) 

  

‚Kommentar 

  

\de Urkunde dokumentiert die Zuv 
zusätzlichen Erbanteil— über das ihm zustehende Viertel, wie ausdrücklich erwähnt wird, 

us—an den jüngsten Sohn de 
Weise, w 

Durchführung der Sänger-Pfr 

Die vorli sung von zwei Grundstücken als 

    

larduk-bäni-zeri aus der Familie Bel-<yiru. Der Vater     

      uf solche   er Gegenleistungen erwartet: Zababa-igika soll die mit der 

  

       inde des Bel verbundenen Pflichten zu Lebzeiten des Vaters 
übernehmen. Die Formulierung ähnelt den Klauseln in Werkverträgen, mit denen sich der 

ungsgemäße Durchführung verbürgt 
pflichtung vorliegt. Die vom Vater ausgespro- 

chene Erwartung impliziert aber, daß Nichterfüllung der Dienstpflichten zu einer Neu- 
regelung über die Grundstücke führen könnte. 

Die Urkunde ist eindeutig als Abschrift zu identifizieren. Sie wurde im Rahmen des 
Egibi-Archivs überliefert.! Ein älterer Bruder des hier bedachten Zababa-igisa, Itti-Nabü. 

den Pfründendienst Ausführende für eine ordı        
wenngleich hier formal keine derartige 

  

  

balätu, war mit der Tochter des Itti-Marduk-balätu aus der Familie Egibi, dem Familien 
'oberhaupt der dritten Generation, verheiratet. Ein vages Interesse der Egibis an der hier 

keinerlei Rechte aus 

  

behandelten Affäre ist damit erklärt, wenngleich dieser Familienzweig 

15.66 
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  der Vereinbarung ableiten kann. Im Gegenteil: Die Urkunde beweist, daß der zukünftige 
Erbanteil des Itti-Nabü-balätu etwas kleiner ausfallen wird, da die Grundstücke nicht auf 
Zababa-igisas Viertelanteil angerechnet werden dürfen. Über die Grundstücke können 
nunmehr auch keine weiteren Verfügung. 

  

     n getroffen werden; insbesondere Vermögens- 
Übertragungen zugunsten der Schwiegertöchter (zur Sicherung von deren Mitgiften) wären 
unmöglich bzw. nicht gültig. Die Egibis waren dah. 
Abschrift aufzubewahren. Die Existenz dieser Tafel zeigt an, daß im Kontext von 

  gut beraten, für alle Fälle eine 

Familienarchiven auch Dokumente erhalten bleiben konnten, die eigentlich bei anderen.   

Familienzweigen zu erwarten wären (und dort wahrscheinlich auch im Original aufbewahrt 
wurden), sei es als echte Duplikate oder spätere Abschriften. 

  

Pfründen der Sänger (iig näräti) sind bisher nicht allzu oft belegt, wenngleich der 
Sängerdienst eine bedeutende Rolle im Kult spielte. Die Spärlichkeit der Quellen liegt 
— ebenso wie bei den Tempelbetreter- und Pförtnerpfründen— daran, daß die Ausführung 

  

keine Rohstoffe erforderte, über die Buch zu führen gewesen wäre.2 
Es fällt auf, daß sowohl in Babylon als auch in Sippar Angehörige der Familie Bel-etiru 

(wenngleich keine nahen Verwandten des Marduk-bäni-zeri) im Zusammenhang mit 

  

ıpfründen bezeugt sind. Möglicherweise gab es eine besondere Verbindung     
Familie zum Sängerkult 

  

Der jüngste Sohn übernimmt die Die ters und erhält dafür einen zusätz-   te seines 
  lichen Erbteil zugewiesen. Dies verwundert, da gemeinhin angenommen wird, die mit 

einer Pfründe verbundenen Einkünfte seien Anreiz genug, eine solche zu erwerben, zu 
behalten und gegebenenfalls zur Ausführung   ın andere zu verpachten. Die beiden Grund- 
stücke scheinen auch nicht als Versorgungsland mit dem Pfründenbesitz verbunden 
gewesen zu sein (wie eıwa die Gärten der Tempelberrerer), da es explizit heißt, sie seien 
erworben worden. Selbst wenn wir annehmen, der Vater habe sich zu Lebzeiten das Pfrün- 

deneinkommen selbst vorbehalten und den Sohn postum bezahlen wollen, bleiben 
Bedenken. Es scheint, als sei der Sängerdienst keine ersprießliche oder zumindest keine schr 
einträgliche Tätigkeit. Immerhin nennt der Vater den Dienst ausdrücklich ilku, ein 
Terminus, der sonst meist für militärische und zivile Dienstpflichten gegenüber dem Köni 

  

   

  

  

2 So sinngemäß M. Jura, Bölrömanni, $. 53 zur Tempelbetreterpfründe 
3 Babylon: Marduk-remanni/Kidinnu/Bel-etiru verkauft seine närütu-Pfründe vor Ihara an Sell 

bi.aus der Familie Nappähu (). MacGinnis, AfO 38/39, Nr. 5 auf Basis von Dar 463, dazu BV 
96, 123 und die Quittung BV 98). Das Einkommen besteht in einem Ochsen- und Hammel- 
kopf sowie einem weiteren Fleischstück, Als Preis werden in BV 123 168 Silber angegeben, dazu 
2 Zugabe laut BV 97. Unklar ist, ob ich die Angabe „vom 8. Nisan“ aufden 

Remuneration bezicht. In Dar 463: 3f. und BV 98 steht die Angabe jeweils nach der 
Aufzählung der Fleischstücke. Ob die Dienstschicht mit diesem Datum zusammenfillt oder 

    
Iründendienst       

oder 

  

schon früher beginnt, eıwa die gesamten Neujahrszeremonien umfaßt, muß dahingestellt 
bleiben. 
Sippar (Zusammenstellung bei A.C.V.M. Bongenaar, Ehahbar,$. 289): Gimillu/Eriba-Marduk/ 
Bel-eyiru war ndru, sein Vater Tempelbetretr; cin Sänger Suma-ukin ohne Filiation ie außer: 
dem bekannt. Ob der von J. MacGinnis, ARO 38/39, Nr. 3 publizierte Text eine närütu-Pfründe 
betrifft, muß angezweifelt werden. In Z. 8° ist eindeutig 
eine Adoption, keinen Kauf) und es geht wohl um eine Tempelberreterpfründe allein) 
Akkad (ebenfalls bei Bongenaar a..Ö. gebucht): VS 6 169 (NRV 611), ein dpilaninu- Vertrag, 
zur Ausführung der Schlächter- und Sänger-Pfründe am Eulmas (in Akad abzuleisten). Die 
Protagonisten entstammen der Familie Sangü-Akkkad 

  

     

märütu zu lesen (es handelt sich um   
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verwendet wird. Zweifelsohne wird die Ausführung zeitintensiv gewesen sein,° als Lohn 
gab es ua. Hammel- und Ochsenköpfe (vgl. Dar 463). Mit umfangreicher Geschäfts- 

Nabü-balätu betrieb, der erst die älteste, dann 
d enge Geschäftsbeziehungen mit seinem 

  

    

tätigkeit, wie sie erwa der ältere Bruder Itti 
die zweite Egibi-Tochter geheiratet hatte u 

er unterhielt, ließ sich der Sängerd 
baren. Gemessen an den Gewinnaussichten des 
Wohl und Ruhme der Familie in Verzicht üben, insofern erscheint der extra Erbreil nicht 

  

wohl schon terminlich schwer verein- 

      

Schwie; 
    

  

ren Bruders, mußte sich der Sänger zum 
  

unangemessen. 
In Z. 13 ist von Zababa-igikas Viertelanteil am väterlichen Erbe die Rede. Diese 

Angabe stellt ein Problem dar, wenn wir davon ausgehen, daß in dieser Familie, wie allge- 
mein üblich, dem Ältesten ein doppelter Anteil zukommt, also drei Söhne erbberechtigt 
waren: Es sind nämlich aus Urkunden, die im Rahmen des i-Archivs überliefert 

wurden, vier6 Söhne des Marduk-bäni-zeri bekannt. Die Familienverhältnisse lassen sich 

  

    

   

folgendermaßen darstellen: 

Egibi 

  

Erellu Nabü-ahbe-iddin 

  

Marduk-bäni-zeri 

      

Musezib-Marduk Tasmätu-tabnj 
© 

Nabü-balätu «oo Ina-Esagil-bäler/ 

EN
 

  

aötirat Nergal-usezib 

Als Erben treffen wir die Söhne des Marduk-bäni-zeri in Camb 110 aus dem Jahre 2 
‚Camb an, wie sie nach dem Tod ihres Vaters dessen ausstehenden Verpflichtungen nach- 
kommen. Es geht um eine Dattellieferung von beträchtlichem Umfang, der beschädigten 

16. van Dit) Elleie Sion, Kapiel I 
Val. die Rolle des Knäru im Kislimu-Rivua in und WG. Lambert, JCS 43-45 
(1991-1993), 8.94: 18, 95: 49 zitiert bei A.C.V.M. Bongenaar, Ebahbar, 8, 289), bei dem er 
ua. das enüma eitvor Bel in ı 

el LITE NN ae nenne Sonne des 
Milk Bus auflic, dise Hnuge sind jedoch zu weichen: Bi ur Samachali in 

amb 118 handelt es sich in Wirklichkeit um Iui-Nabt-balitu, und start Nabd-apla-idin is 
in Gyr 228 Nergallicdin zu lesen (beides kollauionien) Ba 
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Zahl zufolge von mindestens 126 Kur (22680 1), möglicherweise von mehreren hundert 
bü-balätu (der Egibi-Schwiegersohn), 

Nergal-iddin und Zababa-igia (der Sänger). Sie haben mal zitetunu „entsprechend ihrem 
    Kur. Es sind jedoch nur drei Söhne genannt, It 

(Erbanteil® geliefert. Der vierte, Muß&zib-Marduk, bleibt unerwähnt. 
Mustzib-Marduk erscheint aber in den älteren Dokumenten Cyr 237 und 240 als 

Schuldner des Itti-Marduk-balätu aus der Familie Egibi, in letztgenanntem Dokument mit. 
Nergal-iddin zusammen; der in der vorliegenden Urkunde als Nachbar und Zeuge genann. 
te Zäkir ist Zei 
liegenden Urkunde und Camb 110 in Einklang zu bringen? 

    

  

Wie ist die Existenz dieses vierten Bruders mit dem Befund der vor 

  

Wenn man von vier Brüdern ausgeht und annimmt, daß Mus2zib-Marduk noch vor 
seinem Vater und ohne eigene männliche Nachkommen verstorbe 

  

dann gäbe 
«s—abgesehen von dem Fehler bei der Größe des Erbanreils im gegenständlichen Doku- 

  ment— keinen evidenten Widerspruch. 
Es käme jedoch noch eine andere Erklärung in Betracht, für die sich eine Parallele aus 

neration der Familie Egibi als Modell anbietet: Nabü-ahhe-iddin hatte drei 
eigene Söhne, aber er adoptierte darüber hinaus Kalbaja, den Sohn seiner Schwester. 
Dieser Kalbaja wird immer als „Sohn des Nabüi-: 

  

  der dritten G 

    

    
   
   

be-iddin aus der Familie   

'rkunden bezeichnet, hatte aber keinen Erbanspruch. Wo immer es um den N 
h&-iddin geht, werden nur Itti-Marduk-balätu, Iddin-Nabü und Nerg: 

Erben genannt. Kalbaja betrieb eine Reihe von Geschäften, u.a. auch gemeins 
Söhnen des Iti-Marduk-balätu. Wo Geschäftsinventar geteilt wird, hat auch er seinen 
Anceil 

Wenn Musezib-Marduk ein Adoptivsohn des Marduk-bäni-zeri ohne Erbanspruch 
gewesen wäre, ließen sich alle Dokumente ohne Widerspruch in Einklang. bringen. 
Allerdi 

   
  

ist diese Annahme nicht beweisbar.   

So von H.D. Baker, #5 Walker, $. 18 vorgeschlagen. Sie geht u.a. davon aus, daß bei der Wahl 
von Namen für die Söhne beim theophoren Element die Abfolge Marduk-Nabü--Nergal 
beachtet worden ist. In unserem Fall stimmt jedoch eines bedenklich: Im Akzessionsjahr des. 
Cyrus (zwei Jahre, nachdem das vorliegende Dokument ausgestellt worden ist) bestimmt Iei 
Marduk-balägu//Egibi in seinem Testament Iti-Nabü-baläru zum künftigen Ehemann seiner 

18 gelegen. Hätte er 
einen Zweitgeborenen mit entsprechend kleinem Erbe, der die (Haupr)geschäfte seines Vaters, 
nicht übernehmen würde, zum Schwiegersohn gemacht? 

gl. dazu den Kommentar von E. von Dassow zu CTMMA 3 53 ($. 110). 

  

Tochter (CM 3 260). Es hat ihm offensichtlich schr an dieser Verbindun 
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Testament 
Inventarnummer: BM 32619 (76-11-17,2364) 

  

nIddin-%Marduk mar. 34 »Nabi-mukin;-apli, 'mär,' "E-'gi*-bi 
ina kiäd tam- Saplıti mur-su kab-tu i-ör-Su-'ma' 
ve-e3 nikkassirs-si B-i-ma zitru a-na mä 

din-irti ana d* 

     

    

ana za-a-zu '' nı 

a-na na-da-nu är-kär-su a-na pa-ra-'su) 
hb-ba-i ub-lam-ma bit-su 34 zab sügi \qa-at)-nu 
as u sah bie "Nabü-balät-su-ig-bli märz 34 
niNergal-i-ie-zib mär, "'Sin-da-ma-qu 
[a "Id)din,-"Marduk ina Ib-bi a-id-ab pa-ni 
[ri] Nabir igbi märi-sü rabi’ uad-gil 
[ i "Bit-Da-ku-ru 3d muhbi 
[x O1 iP-ta-gab zer x (...] 
[xx &)] u "Ri-mur "i[...] 

[xx @l-mes zii [...) 

  

   

  

ri a 

  

Rest der Vorderseite weggebrochen, Anfang der Rückseite verklebt 

LO RL.) 
[x 3] "kagpı) ina ka-re-e-Wi-nu ...) 
Tal-hatsi-sienu Ü.nam-di-[nu ...) 
ina hb-bi a-na °Nin-hl(.. 
ümev= ma-la »Iddin,-Marduk balltu nikkassasu) 
ina pa-ni-%ü qdt-su ina Rb-bi x | 

      

iena Sdeta-ri Nrguppi) Sura-ıli) 

161 "Ie-r-"Nabü-balätu 'mär,-5d 8a"”Marduk-iuma-uzur mar, “:Nappabu 
» Mu-ie-zib-Marduk märz 34 "Nabü-bar-bi-il?”> mar, "Naggäru 
Nabi-mu-se-t-ig-udde mär,-sü 34 "!Nabü-zöra-iddin 

‚eine Zeile frei 

nIddin,-Bel “gupsarru, mär-ü 34 »A-na-Böl-i-pa-qu 
Sangü-'Za-ri-qu “srah-ü'ka" 

üigabatu ümi {UD} 10.kam Sanat 8.kam "Klu- 
ar Babilik far mätäti(KUR.KUR) 

     

    

    
2)    

Das Verb eieru in der Bedeutung „in Ordnung sein/kommen“ kann hier nicht 
gemein sen; une ru bietet CAD E 353, au. 1a st0 go right coward, to charge 
(an enemy)" und ziiere den Iebu Commentar IV 1528: Aumma simnit [U-TJU-ma 
mung ir „ia sickness befalls a woman as soon as she has given birth“. Dies 
Bedeutungsnuance von eru kommt in medizinischen Texten des öfteren vor (Hin- 
weis von LL. Finkel) und dürfte auch hier zutrelen. Als alemative Lesung wäre an 
öru „jemanden einschließen, gefangenhalten, festsetzen” zu denken, aber dafür 
fehlen Belege in Verbindung mit einer Krankheit. 
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I TECK = vs       

    
     

10 

10 

CAD NI2 107 sv. nad A 6 rätua: „io check 
Die Schreibung nidintu könnte einen Sproßvokal wiedergeben, falls 

  

   

  

     
roffen wurde, Der 

solle, wäre an gdr-su 
I er wird dessen nicht verlustig gehen“ zu denken. Diese Formel 

iv formuliert, z.B. in EvM 13: 13 (zitiert in CAD E 125 
166 (Nr. 37): Rs 10°, 

Der Ausstellung in dieser Schreib, 
Taly(u)makka (RGTC 8, S. 302) aus Cyr 29: 12 ( 

    
   
   

      lär. Es fragt sich, ob er mit 
tab) und BM 31411  
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   13° (Tab-iemalak-kuk) in Verbindung zu bringen ist, vielleicht in der Form 
un Tap-tiema-aks-kaki (auch exwas wie “* Tab-i-nak-ki zu lesen wäre nicht undenk- 
bar). Durch diesen Ort kommt Iti-Marduk-balägu// 
Persien im Jahre 1 Cr, 

  

  

   i auf seiner Reise durch 

Überserzung 
Den Iddin-Marduk, Sohn des 

Ufer des unteren Meeres eine schwere Krankheit cı 

  

bi, 42 hat am 
mögen hat er 

abü-mukin-apli aus der Familie E   

  

, und 9 sein V   

überprüft und 20 sich entschlossen, % einen Anteil für seine Söhne 7 abzuteilen und 
ein Geschenk für seine Ehefrau 2 zu geben, um über seinen Nachlaß zu entscheiden, 

2. 2 

  

.n Gasse © 

  

Ind das Haus an der schm; 
Nabü-balässu-igbi aus der Familie Sin-damäqu, 4 in dem Iddin-Marduk wohnt, hat er 
2.10) Nabü-balässu-igbi, seinem ältesten Sohn, (als Eigentum) ü 
Anbaufläche in Bit-Dakküru am 2 [...‚iltaggab-% "Kanal und sei 

]@ 9 [...) Rimüt (und) [PN ...) ... seinen Anteil ((große Lücke)) 
[...] aus ihrem Gemeinschaftsbesitz [..] ihrer Schwester, 1 ®°% davon an Ninlil 
[..]. ®5) Solange Iddin-Marduk lebt, steht [sein Vermögeı zu seiner Verfüg, 
Er (wörtlich: seine Hand) wird dessen nicht [verlustig geh 

mit Ausgang und neben dem Haus des 

    ertragen. & 1 Seine 
  

  

  Anbaufläche in   

    
    

  

Zeugen Irti-Nabü-balätu/Marduk-Suma-usur/Nappahu 
Musezib-Marduk/Nabü-barhi- 
Nabü-mußetig-udde/Nabü 

       

    

Schreiber Iddin-Bel/Ana-Bel-upäqu/Sang 
Ausstellungsort  ““Tah-ü-kal)“ 
Datum 10.11.8.Cyr (3.2.530 v. Chr.) 

‚Kommentar 
Die vorliegende Urkunde stellt ein echtes Testament dar, das der Erblasser angesichts 

einer schweren Erkrankung, die ihn am Ufer des Persischen Golßs ereilt hat, auf Reisen 

  

ausstellen ließ. Derartige Dokumente haben großen Seltenheitswert, die einzige echte Par- 
us der Regierungszeit Artaxerxes’ stammt, wurde erst kürzlich von M.W. Stolper 

publiziert." Die Ähnlichkeiten in der Formulierung am Anfang beider Dokumente sind 
frappierend, und es fragt 
worden sind. Die magere Zahl der Belege muß nicht dagegeı 

  

allele, die   

      

‚ob die Versatzstücke bei deı 

  

hreiberausbildung gelchrt 
sprech     

Beide Dokumente beginnen mit der Aussage, den Erblasser habe   n Babylon“ bzw 
„am Ufer des unteren Meeres“ (erwähnenswert, weil jeweils fern der Heimat) eine Krank- 
heit befallen. M.W. Stolper hat in BM 16562+ zu ils-ba-ti-du] ergänzt, aber auch das in 
der vorliegenden Urkunde bezeugte elöru käme dort in Frage. In beiden Fällen hat sich der 
blasser entschieden (Jibbatu übil), über seinen Nachlaß zu verfügen, also von der norma- 

len Erbfolge abzuweichen? bzw. die Art der Aufteilung zu beeinflussen. Iddin-Marduk will 

  

  

  

    

  

1 BM 16562416806, in A Vernhaf, $. 467-473. 
2 In BM 16562+ bestimmt der Erblasser die Hälfte des Vermögens seiner Ehefrau, die andere 

Hälfte den vier Kindern (darunter eine Tochter). Die der Ehefrau zugedachte Hälfte allein 
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ausdrücklich die Anteile der Söhne bestimmen (zittu ana zäzi) und auch der Ehefrau 
Geschenk machen (nidintu ana nadäni). In Rs 3 könnte sich zudem noch eine Festlegung 

  

über die Ausstattung der Tochter mit einer Mitgift befinden. 

  

Wegen der Beschädigungen ist nur der Beginn der ausführlichen Bestimmungen erhal-   

ten geblieben. Der älteste Sohn soll das Wohnhaus des Iddin-Marduk erben, außerdem 
wird ein landwirtschaftliches Grundstück erwähnt. Der Wert der einzelnen Erbanteile 
bl 
lasser ist auch nichts weiter in Erfahrung zu bri 

  

‚chenks an die Ehefrau. Über den Erb-     bt ebenso unbekannt wie der Umfang des C   

n. Er gehört zur Familie Egibi, aber diese 

  

ist in Babylonien weit verzweigt. Zur Hauptlinie aus Babylon, die das größte neubaby- 
lonische Privararchiv hinterlassen hat, gehört er jedenfalls nicht. Andererseits liegt die 
Ankaufsnummer unseres Textes in genau jenem 76-11-17-Bereich, der die größte Dichte 
an (Hauptlinien)-Egibi-Texten aufzuweisen hat. Damit liegt die Vermutung nahe, die 
Tafel könne im Rahmen dieses Egibi-Archivs, etwa als Retroakte, auf uns gekommen sein. 

Ein Iddin-Marduk, Sohn des Aplaja (eine Kurzform für alle Namen, die aplu als 
Element enthalten) ohne Ahnherrennamen wird in Nbk 235 (31 Nbk) g« 
Nabü-ahhe-iddin//Egibi als Gläubiger genannt, beide scheinen Geschäftspartner zu sein. 
Ein gewisser Nabü-balässu-igbi, der der Filiation nach zu urt 
des Iddin-Marduk identisch sein könnte, erscheint als Zeuge in Nbk 265 (34 Nbk), wo es 
um eine Mitgiftangelegenheit in der mit den Egibis v in geht, 
In Nbn 501 erscheint ein Balässu (ebenfälls eine Kurzform) mit derselben Filiation bei 

‚&-iddin//Egibi. Beide Personen könnten mit den Protago- 

  neinsam mit     
  

len mit dem ältesten Sohn   

      schwägerten Familie N 
  

   einer Transaktion mit Nabü-al 
  nisten unserer Urkunde identisch sein; der zeitliche Rahmen (das vorliegende Testament 

3 Jahre nach dem Tod des Nabü-ahhe-iddin ausgestellt) spricht jedenfalls nicht 
der großen Zahl von Personen mit dem Familiennamen Egibi ist jedoch 

aus diesen vagen Hinweisen in Texten ohne sonstige Bezugspunkte 

wird erwa    

  

  dagegen. Weg   

  

Vorsicht angebracht;   

kann eine Identiä 
Es gibt jedoch einen weiteren inhaltlichen Bezug zu den Akt 

linie: die Reisetätigkeit. Irti-Marduk-balätu, der Sohn des Nabü-ab 
Regierungsantritt an bis zum Ende seines Leben mehrere lange Re 

nicht sicher abgeleitet werden. 

  

   vitäten der Egibi-Haupt- 
  

  

-iddin, hat von Cyrus’ 
nach Persien unter- 

haltenen Urkun- 
n bzw. 

  

‚nommen und vorher ebe   falls sein Testament gemacht. In den wenig 
  den, die unterwegs ausgestellt wurden, finden sich zwar auch andere Egibis als Ze 

Schreiber, allerdings nicht unser Iddin-Marduk. Dennoch scheint die Vermutung nicht 
ganz abwegig, beide Männer könnten zusammen gereist sein und die Überlieferung der 
Urkunde im Egibi (Haupt)-Archiv habe etwas mit Itti-Marduk-balätus Rolle bei der 
Umsetzung dieses Testaments zu tun. 

  

würde schon eine schriftliche Verfügung zwingend erforderlich machen. Der Erblasser wird im 
Dokument ohne Filiation genannt und als ardu 4 ”Suma-iddin „Sklave (oder: Diener?) des $. 
bezeichnet. M. Stolper fragt zu Recht, ob der Zweck des Dokuments darauf gerichtr is, 
Ansprüche des Suma-iddin auf den Nachlaß abzuwehren. Nach gängiger Lehrmeinung steht 
dem Eigentümer eines Sklaven dessen Nachlaß zu, und derarige Verfügu 
Sklaven dürften demnach von vornherein ungültig sein. Aber zum einen ist das 
Verhältnis zwischen dem Erblasser und Suma-iddin unbekannt (als Freigelassener könnte r sich 
z.B. mit dem Namen seines früheren Herrn ausweisen), und cs könnten einvernehmliche 
Sonderregelungen vorab getroffen worden sein. Ohne zugehörige Dokumente, Archivkontext 
oder Parallelen ist diesem Problem nicht beizukommen. 
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Testament 
nummer: _BM 55784 (82-7-14,142) 

Bearbeitung: EEE. Peiser, BRL 4 (1898), S. 20 (T+Ü), 
Bertin 2692 (unpublizierte Kopie) 

   



10 

Rsı“ 

  

16 
oRd 17° 

18° 
IRd1 

Nr.35 117 

|Nergal-uiallim mär;-s 3a "ix 
areppeie-il ina bu-ud hlb-bi-s 

bit-su id ina ganätiv= 34 Samas 
büt-su 3ä ina ganäti”= 3a masenni(AGRIG) 
20 gur suluppe' 5 gur ka-si-ia 
20 Igur) dan 
ma-la ba-su- 
ikenu-uk:ma pa-ni "Man-mumi-ga-bu 
iBeL.i-tan-nu mir 
Ka-la-tur-tu, u xx x ("m 

" 

    

   
  

   mu re-qu-<t>i mim-mursü 
   

     

  

Rest der Vorderseite und Anfang der Rückseite weggebrochen 

  

Kxx@l xx...) 
Yirrab“bu-su a-na “Bel uzakki ümi) 
ma-la »Nergal-usallim u 
bakzu-üi ipaklab-si-nu 
mu a-na Sim-tiit-ral- "ku 

34 Bel sun "Nergal-wallim 36 
wsBöl.i-da-nu Sum(MU)-si 
ümurkin-nu "INabü-suma-usur mär-si 3 
"Marduk-suma-iddin mär, "\:Sangi-!tar-Babili: 
WBel-Si-nu märz. 34 "INabü-balät-su-igbi mi 

=! Marduk-iuma-iddin märs-sü 34 ”Marduk-näsir, » 
= Nabi-buklisu mär,-si sd ""Be-iddin mar, "Sangir 
»Ni-qu-du mäi äpik-zöri mar, x x x) 

md Bel-a-su-ü-a 'märy-sü d 

Spupsarrı, "Surzu-bu [mär,-sü 36 "IZa-bay-ba 
mär, >1le”-"Marduk Sip-parl'®...) 
ümi 10.kam sanat 30.kam "Dla-ri-ia-mus) 
jür Babilik u Imacatı) 
[m...J-nu mär,-3i 34 ”Sad-din 
[m...)-s-bäni-ahi märs-sü 3 

  

  

  

  

  

  

    
   

  

       
  

   

  

'a*-Liddin mar 
        

  

‚u mär, "Nür-'Sin 
   -la-a 

  

Der Vatersname könnte mit dem theophoren Element Adad oder ISar beginnen. 
Unser Protagonist ist nicht bei A.C.V.M. Bongenaar, Ehahbar, als Angehöriger des 
Tempelpersonals gebucht, auch nicht unter dem in Rs 7° genannten Pseudonym. 
Mitglieder der Familie (Ea)-Eppes-ili sind in Sippar als Inhaber einer Brauerpfründe 
und wahrscheinlich als Goldschmiede bezeugt (ibid, S. 225 und 3668.) 
Zu kastı (cuscuta, „Filskraut, Teufelszwirn", ein pflanzlicher Parasit, der als Zutat 
beim Bierbrauen verwendet wird) s. M. Stol, Ber, S. 175f 
(GUR wohl verschentlich wegen der darüberliegenden Zeile gesetzt, BE satt TI (d.h. 
nur die hintere Hälfte des Zeichens), wenn nicht re-qu-<ti> labiräti(BE) gemeine war.  
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RS’ Das fast ganz erhaltene Zeichen könnte $I oder SU sein, danach vielleicht TI 
Rs8’£. Dieser Zeuge war Inhaber einer Brauerpfründe an Ebabbar und einer Pfründe am 

Gula-Tempel und ist seit 1 Camb bezeugt, A.C.V.M. Bongenaar, Ebabbar, $. 440. 
Rs10° _ (Marduk)-beltunu haue wahrscheinlich eine Brauerpfründe und ist zwischen 20 Dar 

und 2 Xer belegt; ibid,, S. 466. 
Rs 11” Dieser Zeuge ist aus zwei weiteren Texten bekannt (30-34 Dar), ibid,, 8. 466. 
Rs 12° Dieser Zeuge erscheint in drei weiteren Texten (30-32 Dar), ibid, $. 453. Am Ende 

der Zeile ıifft der Senkrechte von UTU mit dem von Vs 5 kommenden IA zusam- 
men; dadurch sicht es auf den ersten Blick so aus, als handele es sich um das Zeichen 
IM. In der Kopie sind die von der Vorderseite kommenden Zeichen nur dort kopiert 

Rs 13° _ Der Zeuge ist wohl identisch mit Bel-asüa/Ea-iddin/Mandidi, für den es vier Belege 
gibt (24-33 Dar), ibid,, $. 290. 

Rs 15°. Der Schreiber ist oft belegt ( 

  

        

35 Dar), ibid, 5. 499. 

Überserzung 
Nergal-wallim, der Sohn des [ 

„ Entschluß (wörtlich: in der Freude seines Herzens) 
Grundstück des MaSennu, 2% 20 Kur Datteln, 
an seinem Besitz 7-0) vorhanden ist, und seine 

ver offiziellen Urkunde an Mannu-igabbu 
und 

    ] = aus der Familie Eppet-ili hat aus freiem   

    sein Haus auf dem Grundstück des 
Samas-(Tempels), 7% sein Haus auf deı    5 Kur cuseuta, 9 20 leere Fässer, so 

2.9 unter Ausstellung 
79) Ka    

  

ri Verpflichtungsscheine 
   Kl) 2 (und) Bäl-ittannu, seine Söhne, curcu und ([...]tu, 210 seine Töchter, 

NE, 219 seine Ehefrau, (als Eigentum) überltragen]. ((Lücke)) 
[... PN], ®&2) den cr aufgezogen hat, hat er dem B[el-(Tempel geweiht und) freige- 

geben. So]®3) lange Nergal-uallim und [PNF (seine Ehefrau)] leben, %#) 
85) Wenn sie gestorben (wörtlich: zum Schicksal gegangen) sein 

-(Tempel). Nergal-usallim, ®7) dessen (zweiter) Name 

  

   
wird er sie (als 

  

  Herren) respektieren. 
   werden, 

Bal-idänu ist 
gehört er dem E 

-Bäbili 

  

Zeugen Nabü-Suma-usur/ Marduk-Suma-iddin/Sangü 
Bältunu/Nabü-balässu-igbi/Balı 
Marduk-Suma-iddin/Marduk-näsir/Balıbi 

  

    

  

    
  

    

Nabtr-bullissu/Bel-iddin/Sangü-Samas 

-asta/Ea-[iddin/Mandidi] 
L...Inu/Saddinnu/Nür-Sin (IRA) 
[...]-bäni-abi/Sulaja (IRd) 

Schreiber Süzubu/ [Zababa-aha-iddin]/Ile”’i-Marduk 
Ausstellungsort Sippar 
Datum 10.[x].30 [Dar] (492/491 v. Chr.) 

‚Kommentar 
Das vorliegende Testament stammt aus Sippar, und mehrere Tempelangehörige und   

Pfründeninhaber des Ebabbar erscheinen als Zeugen. Dies läßt vermuten, auch der Prora- 
'g nicht in Urkunden aus dem 

Zwei der Zeugen sind als Tempelbrauer bekannt, und auch ein 
gonist habe zu diesem Kreis gehört, selbst wenn er bisl 
Tempclarchiv bezeugt is 
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Angehöriger der Familie Eppes-ili war Brauer. Nergal-usallim verfüge über Fässer und 
Zutaten für die Bierherstellung (Z. 5), dürfte also auch als Brauer tätig gewesen sein und 
könnte im Auftrag der Pfründner 

  

  gearbeitet haben. Er selbst hat offensichtlich keine 

  

Pfründe besessen, die er hätte vererben können, 
Sein Testament deutet auf eine eher bescheidene Existenz. Neben den Brauerutensilien   

ist von Verpflichtungsscheinen die Rede, dıh. Guthaben und Forderungen zu seinen 
Gunsten und Lasten, die an die Erben übergehen sollen. Näheres ist nicht angegeben, dem- 
nach dürfte es sich wohl nicht um langfristige, zinstragende Forderungen in bedeutender 

  

Höhe handeln (die man separat ausgewiesen hätte), sondern cher um kleinere Forderungen 
aus Iaufenden Geschäfte 

  

In Z. 3f. werden zwei Häuser genannt, die sich auf dem Gelände des Samas-Tempels 
   

  

bzw. aufdem des matennu (eines für die Bewässerung zuständigen Beamten) befinden. Die 
   al-usallim zwar die 

Aufbauten gehört haben, aber nicht der Boden, und ihm Bau- und Wohnrecht zustanden. 
Über die Größe und Bauart ist nichts ausgesagt. 

Formulierung ina gandti”= 3a ... ist sicher so zu verstehen, daß Neı 

Das bescheidene Vermögen sollen sich zwei Söhne, zwei Töchter und die Ehefrau 
teilen. Über den Teilungsmodus sind keine Angaben enthalten, sie wären auf dem abge- 
brochenen unteren Viertel zu vermuten. Bis zu acht Zeilen könnten in der Lücke ein- 
schließlich Rand Platz finden. 

Ni s Kind (vielleicht ein Findelkind) 
großgezogen. Nergal-usallim legt fest, daß es ihnen dienen soll, solange sie Icben, und 

I-usallim und seine Frau haben noch ein wei     

  danach Bel geweiht ist.! In einem Sippar-Text würde man eher eine Dedikation an Samas 
erwarten, aber auch Marduk und Zarpanitu wurden in Sippar verehrt und erhielten 
Opfer? Möglicherweise hatte Nergal-usallim besondere Bindungen zu einer der kleinen 
Kultstätten 

1 Die Aufnahme von Findelkindern und deren späteres Schicksal (häufig als Sklave) wird Verf. an 
anderer Stelle behandeln. Die Verpflichtung, die Zich- bzw. Adoptiveletern bis zu deren 
Ableben zu pflegen, ist regelmäßiger Bestandteil in Adoptionsverträgen, zur Weihung „ausge- 
dienter“ Sklaven an den Tempel vgl. G. van Driel, Care of the Elder, S. 165; 

2 A.CN.M. Bongenaar, Ebabbar, $. 230 mit Anm. 204, 
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Nr. 36: 

    

Inventarnummer: _BM 38205 (80-11- 

   
URKUNDEN ZUM EHE-, VERMÖGENS- UND ERBRECHT 

Erbvertrag, als Vermögensübertragung stilisiert 
2,87) 

  

Rs 10 

        

"Mard|uk) 

Varduk(ASAR.RI) ina hlu-ud libbisu) 
1 gur #zzru zag-pi! ina ziti-3 3 gu-rla-...) 
110 gi"s ina zitri-3u 3a tab palgi(PA,) ik- 
[klu-um ziti-sü pan »Ri-mut-"Gula mari-sü 
[PRli-mut-"Gula a-na muhbi zitti-sü ma-la bi 
[ieti mari) 14 »!Marduk-etir" 3a im-ma-al-la-du-u 
[ul "*-dab-bu-ub 34 da-ba-<ba> an-na-a innir 
[WMardu)k u “Zar-pa-ni-tu, halag(3A.A)- lig-bu-i 
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Rs 10 [na kanak tuppi Au-a-tu, 

11 [...] miNabü-mukin,-apli 
12 [..]xtri 
13 [...] 'x' mar, "Ba-si-id 

14 mär,-si) 34 »{x x (9)] mar, "Nür-Sin 
15 [...]x mars 34 »INabü-uma-iddin? mär, »!Ea-eppes"-ili 

eine halbe Zeile frei 
16. [md...]-zzru-liäir Ntupiarru, mär,-3ü 34 »Iddin-"Nabü mar, "'E 
17 [Babili]“ “easritu(DU,.KU) umi 20".kam Sanat 5.kam 
18 [mINab]ü-na’id Sar Babilik 

  

Überserzung 

  

Marduk-&tir, der Sohn des Musezib-Marduk % 2 aus der Familie le’’i-bullura- 
Marduk hat aus [freiem Entschluß] >) 1 Kur (mit Dattelpalmen) bepflanzte Anbaufläche   

von seinem (eigenen) Anteil von Gural...] *® und 10 Gi Hausgrundstück von seinem 
Anceil am (Haus am) Graben unter Ausstellung einer offiziellen Urkunde] 
(Erb)anreil an Rimür-Gula, seinen Sohn, (als Eigentum) übertragen. 0 Rimür-Gula wird 
wege r beträgt, 

  

  

n einen Sohn] des Marduk-Ejir, der (künf- seines Anteils, soviel   [ee 
[nicht] 

dessen Untergang mögen Marduk und Zarpanitu befe 

          

  

der 

  

n. Wer diese Abmachung,    

  

[.--./Nabü-mukin-apli/(...)ri 
L.--)//Basija I s 

l 
l    

  

V/Nabü-Suma-iddin/Ea-eppes-ili 
Schreiber -zerucliir/Iddin-Nab/El...] 
Ausstellungsort __ weggebrochen, sicher Babylon 
Datum 20.7.5 Nbn (29.10.551 v. Chr.) 

Kommentar 
Der vorliegende Erbvertrag istals Vermögensübertragung vom Vater (Marduk-Etir) auf 

| von 1 Kur an einem Datrel- 
garten und ein Hausgrundstück von 10 Gi und wird damit für abgefunden erklärt. Den 

te Ehe des Vaters, die weiteren Nachwuchs 
erwarten läßt. Der Rest des väterlichen V. ns ist für die späteren Nachkommen aus 

Ierdings Rimüt-Gulas Rechte nicht ein, sollten wider 
Söhne geboren werden, denn der Verzicht wird 

den Sohn (Rimüt-Gula) stilisiert. Dieser erhält einen Anı   

  Hintergrund bilder offensichtlich eine zw   

    dieser Ehe bestimmt. Dies schränkt 
  Erwarten keine weiteren erbberechtigt 

nur gegenüber künftigen Söhnen des Vaters, nicht aber gegenüber männlichen Seiten- 
verwandten geleistet. 

Da sich der Vater kein Nutzrecht auf Lebenszeit vorbehält, können wir annehmen, daß 

Rimüt-Gula die ihm zugewiesenen Objekte bereits in Besitz nchmen kann und damit seine 
wirtschaftliche Unabhängigkeit erlangt.  



  

   
   

   
      
     

  

   

122 

Nr. 37: 
Inventarnummer 

Rs 

10° 

    

  

URKUNDEN ZUM EHE-, VERMÖGENS- UND EI 

Erbvertrag 

1 
2 
3 
4 

Rs 

   
  

   

  

BM 36466 (80-6-17,193) 

nikkassu 34 ...) 
@Bel-ätir-[...] 
iNabü-x'[...] 

marans 3a...) 

  

  ina hb-bi 204...) 
10 gur *zeru [...] 
al.) 
10 gur ina hb-bi (...) 
m Bel-upahhirl® ...) 
ik-ka-lı ilsqu(?) 

   
     

  

Sillfa-a 
2-1a gatarims 3la....) 
al.) 
30 [...] 

  

Rest der Vorderseite weggebrochen 

ad-dak-klu-nus ...) 
a-di muhbi Sa at-tu-nu (...) 

ikkassi 3a ina bit (...) 
kun ki ] 

nikkassu a nu ugrla ...) 
ie ana kaspi la ta-nalm-di-na-a ...) 
akaleSis ina hb-bi a-ku-la ina hb-bi ni-l...) 
man-ma 3a itak-lu-ü ug-te-L...) 
lan)a kaspi it-tan-ni nikkassi 3a biei "x 
gas ve-el-li igärirs |...) 
ul ad-da-ku-nu-i akaley: |...) 
a-di muhbi Sä artu-nu |...) 

   

    

   

  

     

ina wuzzu(DU)= "IGAL-K [...] 
»iNabi-wallim (...) 

] 
nikkassi an-n|a' ...] 
wAga-big [..] 

Pap-pa-| 

GIS/acıl J    
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Rs 20° _ Vielleicht eine Fluchformel 
Datum In der letzten Zeile steht der Herrschername ohne Personenkeil auf der Kante am 

unteren Rand, nur ein Zeichen nach DINGIR ist erhalten. Es is nicht sicher, ob zu 
NGIS-NU} ‚-MU-GLNA zu ergänzen ist, oder cher zu CAG-... (ohne Ligatur). Die 
Tafel weist äußere Merkmale auf, die für eine frühe Datierung sprechen: Die Tafel 
form, der gelbliche, feine Slip und die saubere Schrift ind z.B. für Kaufurkunden aus 
der Epoche von Samaftumukin bis Anfang Nebukadnezar typisch. 

   

Übersetzung 

  

Das Vermögen des/das [...] 42 Bel-erir [...] 2 Nabü-ahhe 
L.. aufgeteilt hat:] 

2.9 Davon hat 20+lx Kur Anbaufläche ...], 49 10 Kur Anbaufläche [...) 7 und 
PN [...]. 29 10 Kur davon [... werden ...] 2” und Bel-upahbir [...] 40 genießen. Die, 
Pfrüfnde@) ...], 2") die von Mural... gekauft(?) worden ist]; 4 19 
[gehörc®)] Samak-[... und ...), *' den Söhnen des Sillaja [...]. 4% Zwei Drittel 

1% und [...] 19 30 [...] (große Lücke) 
ich [euch] ge Bis ihr [...) ® 3) entsprechend dem 

1 &® die Söhne des 

  

ein Drittel davon 

  

gehören@) 
  

  ben habe, [...]    
Vermögen, das im Hause [... vorhanden ist(?)] &4) euren Anteil, daß einander 

  

jenen Anteil, den ich euch gegeben habe, bewahrt! [...] ®%) und für Silber dürft [ihr ihn] 

  

nicht weglgeben! ...] ®%7) Bror cßt davon, davon [...] %°) Wer immer (davon etwas) ve 
[geht (seines Anceils am)] Vermögen des 

  

braucht, (es) auflbrauche,) für Silber weggibr, 

    

Hauses | 
Verpfle 

verlustig. Die Pfründen 
ji 

  

, 912) solange, bis ihr [ 

  

] 

  

sechs ina-uuzzu-Zeugen 
Ausstellungsort “WAgabi-[... 
Datum Regierungszeit von Sama-Sum-ukin oder Nebukadnezar(?) 

Kommentar 
Die vorliegende Urkunde ist fragmentarisch und ihr Inhalt kaum zu erschließer 

Offensichtlich trifft ein Vater eine Verfügung über sein Vermögen zugunsten der Söhne 
oder naher Verwandter. Es umfaßt landwirtschaftliche Flächen in beträchtlicher Größen- 
ordnung (10 Kur in Z. 6 und 8) sowie Pfründen (Rs 107, vielleicht auch in Z. 10 erwähnt). 
Möglicherweise geht es ab Rs 107 Mitte um die Versorgung des Vaters, wofür sich dieser 
zunächst Pfründeneinkommen vorbehält. 

Die Besonderheit ist die subjektive Stilisierung des Vertrags mit der Verwendung der 
ersten Person und der direkten Anrede samt Imperativ. Erst ab. Rs 8° erfolgt ein kurzer 

wenn es um die Konsequenzen für denjenigen geht, 

  

  

    Wechsel zur objektiven Stilisierun 

der das übertragene Erbe vorzeitig aufbraucht oder verschwendet  



    

        

  

    

   

  

   

     
   

    
   
   

  

r 
1 
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Nr. 38: Erbreilung 
Inventarnummer: BM 103451 (1911-4-8, 141) 

10 

20 

   
er EEE 7 R Kies Sn VRR I 
PER E re 
ra LEHRT AN EREN 

  

    

    

    

1 

2 mar “[Samas-ba-ri) 
3 misa[mas-zöra-usabiit ellu mar, »'Samas-ba-ri [u ”'Samak-eri-ba) 
4 mär,-i sa "Ba "iSamas-bari isig Nsirasini(LUINGA)“"] 
5 
6 

    

      

  

   
    

ibür(&U)“ Larsa(u[D.UNUCH)] 
a <u-mu> u-muma' 

3m Ap-la-a sa mi 7, 
m imi 15.kamı 

Va-sir mär,-su 3 ®Erellu umi 15.8: 
mi 16.kam ümi 17.kam 35) 

    

  

m mu 
      um mus 

  

um 
uy-mu uymu”S sa ”sSamas-eri-ba     



Rs 3 
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märy-sii 3a "Bel-ztir, ümi \7.kam Sal. um mi 18.kam mi 20-1.kam 
u 34 "Erellu 2 dan-nu-tu kaspr 

id ümi 18.kam 3d nisanni gu-ug-qu-ü 3ä”Sil-la-a 
mär;-3u 3 ®Ap-la-a 2 dan-nu-tu kaspu gu-ug-qu-ü 
3d mi 18.kam 3a rasriti 3a 5 
dan-nu-tu ka 

      4" Samas-zera-usabii" ma 

  

  

  

ir »iSamak-eri-ba u ”Samas-zera-nlabi 
; gu-ug-qu-i 3d Naddäri “arabsamna 

ieta-ru-un-nu man-na a-ki-i zitt-st ik-kal 

  

lu 14 pazpa-hu 8a tabasi gab-bi (Rasur) 
il-la-a ina Ib-bi ik-kal >"Samas-iddin 

bie ummi-si »'Samas 
5 a. -mu-ta-nu 3ä”Sil-la-a mäı 

E-babbar-ra-bu-di-ia Nqal-la sd 
"Erellu Ha-ba-si-tu, u mär 

abi" märs-su 3dErellu” Tab 

a-ba 

ba-usur mär,-si 3a N Aa: bäl-usri 
4nAp-la-a 

    

    

  

  

u Wla-mu-ta-nu 
Esag-il 

a-bullitt-in-ni 
ni Sqmas-eri-ba märy-sü 3d "*Bel-etir, 

"Erellu a-di muhbi bit "Hu-za-Iu 
[u] zab bie" Na-sir sd”Sil-la-a mär,-su 3d”Ap-la-a 
qaq-gar ki-Jub-ba-a pa-na-at <...> "Na-sir mär 
30 ina DIS küs Siddu 30 ina DIS küs pütu(sAG.Kı) ulm muhbi gag-gar 
&4 =Nabi-IPi, märs-3u 34 "Nabi-uallim u ”"Samas-ka-sir mar,-2i 3ä 

Nabü-ü-sal-iu 
4 "!Samas-eri-ba mär,-Sıi 3d "!Bö 

i-ga-DIB-b/pu gab-bi-si-nu dul-lu ina Ib-bi ip-pusu-n” 
libnati(siG,)v= 8 3a a gamak-zera” usabiit mär,-3u 3d>Erellu 
dus. 1 BA} gab-bi ü mim-ma 

en 34 "Sil-la-a 
tellu abi-si-nu 'te-el-li-?" 

    

   

    

AR) Su-uz-ziz 

  

     

  

   

  

, bit Su-tu-um-mu a-ki-i   

   

  

   

  

Idan-nu-tu ü 
3a > Erellu & 
Nra-iu-d-tu 3d ina mub-bi" 

  

Ia-a-an a-, 
  

a-ba ina mub-bi”Silla-a 

ina ka-nak '”guppi Sudti(Mu)"S 

   
sah mar. SAM[U-x x] 

mär-3 zl-ibni mär, “Naggaru(n[AGAR?)) 
14 "Za-bi-da-a-a mar “Rabi-'band 

1 34 »!Samas-bäni-ahi mar, “Rabi-bane 
i!Nabi-zöra-iddin mar, "Ba-di-lu 

gar 
uppi 
ıpli, mär, “Naggaru Larsa® 

ı Babilit; 

ina u.mu MU-ma "'Samak-uballif 
mär, “Rei-alp 
iSamas-ta-lim-'usur' mär 

iSamal.mukin,-apli, mar 
"Ezi-da-ii-du-nu mär; 

Gimil-!Sam        

     
   

"Samas-Suma-iddin mar, “Na 

  

=Na-din mär;-i sd 
'Ba-lat-su mär,-sü 3d"Mar-duk “tupsarru, Sir ® 

miSamas-ahhi mdSqmas-muki 
üpebenu umi 17. Nabi-na 

    

        

  

eriba mär, 
    am Sanat 6. 

  

Etwa ein Drittel der Rückseite ist frei geblich 
keine Beischriften, keine Siegel, keine Nagelmarken. 
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EELIGHEFERTST TÄLER A MS 
AarEr u 24 
en RER AHA 
A a 

DRS pr Leah 
Krater 

  

  

    
M. Jursa hat mir eine kommentierte Übersetzung dieser Urkunde (mit Diskussion der Ver- 

wandtschafisverhältnisse und Literatur zum Kontext), die in Texze aus der Umwelt des Alten Tea 
mentes erscheinen wird, vorab zur Verfügung gestellt. Dafür gebührt ihm mein Dank. Die hier 
geborene Übersetzung orientiert sich an der seinen. Weitere Hinweise verdanke ich K. Kessler 

Die Urkunde ist formt und ausgesprochen schön geschrieben. Any 
einiger (Kopier)-Fehler lieg jahe, daß cs sich um eine Abschrift handelt. Es gibt 
keine Hinweise auf eine Siegelung des Originals. 

2.7.9. Sta 
oder (Tafel)-Kopisten handeln, da zuvor bzw. danach jeweils ein Drittel (zweifelsfrei 
zu lesen, da sylabisch 3al- 
Summe würde sonst nicht 

Z.12,14,16 Hier sind wohl Silberfässer als Kultinventar gemeint (Hinweis von K. Kessler) 
7.18  ““elisiptu kommt in vergleichbarem Kontext auch in AUWE 8 89: 15 zur Ver- 

teilung, dort als karu isihru „Magenfleisch der Zuweisun, 
7.28 Der Name Huzalu kommt nicht oft vor, wohl aber als Ze 

19641, Kopie . D. Arnaud, RA 68): 29 (cin Sohn des Nabü- 
lie 

  

  steht jeweils % auf der Tafel. Es muß sich um einen Fehler des Schreibers 

  
‚eschrieben) desselben Tages zur Verteilung kommt: Die 

  

  

  überserzt, 
in TBER Nr. 83 (AO 

Ibe-iddin, keine Fami- 
;eben), gemeinsam mit drei von Etellus Söhnen. Daher dürfte er mit diesem 

Nachbarn identisch sein. 
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2.30. Mit M. Jursa ist anzunchmen, daß hier eovas fehlt: wahrscheinlich die gesamte Be- 
schreibung von Näsirs Grundstücksanteil (dann wäre Z. 30-32 die Beschreibung von 
Samak-eribas Anteil). Möglich wäre allerdings auch, daß letzterer 30x30 Ellen an 
einer Ecke von Näsirs Grundstück bekommen soll, dann fehlte aber wrotzdem eine 
Angabe zur Lage von Näsirs Areal. Daß Näsir ein Grundscück zu einem früheren 
Zeitpunkt aus c 

   

  igenen Mitteln erworben hat, das hier als angrenzend genannt ist, bei 
keines erhält, wäre zwar etwas unwahrscheinlich, aber trotzdem 

ich: Sein Bruder hat im Jahre 29 Nbk zwei Tage einer Pründe 
gekaufi, offensichtlich aus eigenen Mitteln (TEBR Nr. 83). 

Z.31 Die Maßangabe ina DIS kü$ bedeutet, wie anderswo ausführlicher dargelegt werden 
soll, eine „Längen-Elle* im Gegensatz zu LAGAB küß, der „Quadrat-Elle* (letztere in 
Dar 140 mit Duplikat, wo wider das übliche Verfahren mit Quadrat-Ellen, nicht mit 
Flächen-Ellen operiert wird). Die Unterscheidung ist nötig, weil bei Hausflächen- 
berechnungen die Elle als Längenmaß und als Flächenmaß (von 1x7 Ellen Seiten- 
länge) zur Anwendung kommt, aber kleine Flächen 

   
    

    

    ;gentlich zunächst in 
in das Gl-System (dazu 

   
Quadrat-Ellen berechnet werden, bevor die Umwandlu 

M. Powell, Maße und Gewichte) erfolgt 
7.34 Von welchem Verb ig 

tung ist nur aus den Kontext erschlossen, vgl. den Kommentar von M. Jursa in 
TUÄT. Die Übersetzung 
iqabbi „(ab)sprechen“ z 

DIB-b/pw abzuleiten ist, muß offen bleiben, und die Bedeu-    

    Igt seinem Vorschlag. Eventuell wäre an einen Fehler für 
denken. Diese Interpretation geht davon aus, daß alle 

Beteiligten den Speicher nutzen werden (um z.B. Materialien zur Ausführung der 
Pfründendienste zu lagern oder bestimmte Arbeitsschritte beim Bierbrauen durchzu- 
führen) und SamaS-zöra-ulabii bei der Teilung kein Grundstück, sondern lediglich 
Baumaterilien (bzw. das auf fremdem Grund—wohl Tempelland— befindliche 
Haus) erhäl 

  

   
  

2.36 dist verschentlich zu früh gesetzt worden. 
2.38 Trotz des Determina 

gen” gemeint, wie die Verbform fer. Sg. deutlich macht. 
2.41 Die ungewöhnliche Schreibung repräsentiert, M. Jursa zufolge, ina Amt-iu-ma int. 

du „au dieser Zeit 

ivs ist nicht „Gläubiger“, sondern das Abstraktum „Forderun-   

Übersetzung 
Tafel über die Anceile von Sillaja], dem Sohn des [Aplaja] aus der Familie 2 [Samas- 

2.3 Salmas-zera-usabii], 

  

bäri, Näsir, dem Sohn] des Erellu aus der Familie [Samas-bäri], 
dem Sohn des Erellu aus der Familie Sam 
Bäl-ztir aus der Familie Samas-bäri 

(Was) die Brauer[pfründe] % %) im Sabär (11. Monat) vor Sama$ und Aja und den 
Göttern von L[arsa] (berrifft): = % (Die Tage) vom 1. bis 7. Tag, (letzterer ein) Dritrel- 

ag, ein Zweidrittel- 
n) Drittel-Tag, sind die Tage 4 des Näsir, 

Tag, & 10 der 16. (und) 17. Tag, 
1, sind die Tage des Samas-eriba, 1") des Sohnes des Bel 

der 18. (und) 19. Tag 212 sind die Tage des San 

$-bäri, [und Sama$-eriba], %%) dem Sohn des       

  

<Tag> sind die Tage & des Sillaja, des Sohnes des Aplaja. Der 7. T 
Tag, % der 8., 9. (und) 15. Tag, (letzterer 
des Sohnes des Exellu. Der 15. Tag, ein Zwei 

(letzterer ein) Zweidrittel'-T 
&ir. Der 17. Tag, ein Drittel-T 

des Sohnes des Erellu. 
(Das Einkommen von) zwei Silberfässern 7") des 8. Nisan (1. Monat) (in Verbin- 

dung mit dem) guggü-Opfer, gehört Sillaja, 7) dem Sohn des Aplaja. (Das Einkommen 
von) zwei Silberfässern (in Verbindung mit dem) guggü-Opfer 41%) des 8. Tasrit (7. 

  

  

  

    ricrel 

  

    
    

zöra-usab:   

  

ir, Sama$-eriba und Samas-zera-usabsi     Monat) gehört  



    

   

          

     
   
   

    

     

    

     

    
    

   

        

      

   

    

     

  

      

  

URKUNDEN ZUM EHE-, VERMÖGENS- UND ERBRECHT 

2.16) (Das Einkommen von) den Silberfässern (in Verbindung mit dem) guggü-Opfer 
2.17) das sie einnehmen werden, genießt im Addär (und) Arabsamna (12. und 8. Monat) 

jeder entsprechend seinem Anteil 
7.19) (Was) das guggü-Opfer an Mage 

aus dem Heiligtum im gesamten Sabät (11. Monat) (betrifft): 72 Die Hälfte davon g 
nieße Sillafa. 

Samat-iddin, 

  

leisch, esihru-Fleisch, (und) Kochfleisch 7 

  

2.20 FAsar- 
ind Sklaven des Sillaja, des Sohnes des Aplaj; 

  

tu, seine Mutter, (und) Samas-aba-usur, der Sohn der 
oz 

  

Aja-bela-usri, >) Ebabbar-büdija ist 
es Näsir, 229 des Sohnes des Exellu. Habasitu und ihre Kinder sind Sklaven 42) 
     des Sama   Sohnes des Exellu. Täb-Esagil, 20 “Aja-bela-ugri, Samas-Säpe 

Suzziz (und) Aja-bullitinni 29 sind Sklaven des Samas-eriba, des Sohnes des Bal-ätir. 
  

(2.28) Das Haus des Etellu bis zum Haus des Huzalu 

Näsir gehört Sillaja, dem Sohn des Aplaja. Das unbebaute Grundstück, die 

gehöre(?)> Näsir, Sohn des Erellu; 3 30x30 (Längen)-Ellen 
Längs- und Stirnseite, vom Grundstück 732 des Nabü 

[und] neben dem Haus des 

Front(seite) <neben(? 

    

Ie’i, des Sohnes des Nabü-usallim,   

und Sama$-käsir, des Sohnes des Nabü-usallu (aus gemessen), 3 gehören Samak-eriba, 
dem Sohn des Bel-etir 

(Was) den Speicher (betrifft), 49 so werden sie all 

  

wie sie (es) vereinbaren, darin! 

  

daran arbeiten. 39 Ziegel, Balken und Rohr gehören Samas-zera-usabsi, dem Sohn des 
Erellu. 

30 (Was) alle Fässer und Bortiche (betrifft), und was an (Besitz) 7 des Erellu 

  

(sonst noch) auftaucht: Sillaja gehört die Hälfte, 7-39 (Was) die Guthaben (betrifft), die zu 
Lasten von Etellu, ihrem Vater, auftauchen: 3 Die Hälfte geht zu Lasten von Sillaja, 

Zeugen Samas-uballi,/MU-[... UREi-allpi], Sangü von Larsa 
ni/N[aggäruß)] 

Samas-talim-usur/Zabidaja/Rab-bane 

Samas-mukin-apli/San abi/Rab-bane 
Ezida-Sadünu/Nabü-zera-iddin/Badi-ilu 
Nädin/Samas-Suma-iddin/N: 

Balässu/Marduk 

    

   

  

      Schreiber Samas-ahbö-eriba/SamaS-mukin-apli/Naggäru 
‚Ausstellungsort Larsa 

Datum 17.10.6 Nbn (12.1.549 v. Chr.) 

Kommentar 
Esliegt eindeutig eine Teilungsurkunde vor, auch wenn der Terminus suppi zit nicht 

erhalten ist und das nach der Aufzählung der Personennamen zu erwartende ist; ahamet 
  weggelassen wurde. Daß es um eine Erbteilung geht, legt neben dem gemeinsamen 
Familiennamen der Protagonisten auch die Natur der Objekte n er 
ebenfalls möglicheı 

jahe: Bei einer (theoretisch 
Teilung von Geschäftsinventar kämen keine Pfründen vor. 
sommen 14 Tage der Brauerpfründe vor Sama$ und Aja in Larsa, sowie 

kleinere Pfründeneinkünfte, Sklaven und Häuser: ein Wohnhaus, 
unbebautes Grundstück. Von Feldern oder ( 

  

Zur Verteilun; 

  

ein Vorratshaus und ein 
särten verlautet nichts. Wegen der Bedeutung
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des Pfründenbesitzes (es handelt sich um %4 der gesamten Pfründe) erscheint der Sangü 
von Larsa als erster Zeuge. 

Die Urkunde gehört zu einer Gruppe von Texten aus Larsa, die wahrscheinlich im 
Eanna-Archiv in Uruk aufbewahrt wurden und als „Satellitenarchiv“ überliefert sind.! Bis- 
lang sind nur kleine Teile davon publiziert Die vier Protagonisten stammen aus der 
Familie Samas-(a)bäri? und werden mit voller Filiation geı 
verhältnis ist zwar nicht angegeben, kann aber erschlossen werden. Da laut Z. 28 ein „F 
des Exellu“ zur Verteilung kommt und der Empfänger Sillaja kein Sohn desselben ist, wer 
den wir in ihm einen Enkel ver 

  

  

    

   
nuten dürfen—ein Bruder würde nicht erben, wenn Söhne   

vorhanden sind.‘ Da ihm an anderer Stelle (Z. 36-39) die Hälfte von Etellus übrigem 
Nachlaß zusteht und er im selben Maße für dessen Verbindlichkeiten aufkommen muß, 
würde man in ihm—den üblichen Teilungsmodus mit doppeltem Anteil für den ältesten 
Sohn vorausgesetzt—den einzigen Sohn des ältesten von drei Brüdern vermuten. Sein   

Vater und die beiden jüngeren Söhne des Etellu hätten unter dieser Voraussetzung im 
Verhältnis 

  

1 SoP.-A. Beaulicu, RA 87 (1993), $. 145, bezüglich TEBR Nr. 83 und YOS 19.49 (Bearbeitung 
in RA 87, 8. 144). In beiden Texten erscheinen Protagonisten des vorliegenden Dokuments. 
Neben den in Anm. 1 genannten Urkunden weisen auch die 48 Texte um Iti-Samas 
balägu/Läbasi (Familie unbekanne), die P.-A. Beaulicu in MOS Studies 
hat, einen Bezug zu unserer Urkunde auf: Die Tochter des Samas-zera-usabii (eines der 

  

    

  

Protagonisten im vorliegenden Text) hat den Sohn des Iri-Samat-balätu geheiratet (dbid, 
erwähne). K. Kessler und M. Jursa haben mir freundlicherweise mitg 
Reihe von unpublizierten Urkunden um Samas-zera-usabsi aus den Sammlu 
London bekannt sind; eine Archivedition bleibt somit abzuwarten, 

3 Diese Familie ist in Babylon gue bezeugt (K.N. Tallqvist, NN, 5.0). Zwei Mitglieder, Bel-&tir 
(in der zweiten Hälfte von Nebukadnezars Regierung) und Nabü-zeru-lir (zur Zeit des 
Nabonid) sind in gehobener Position als Notare bekannt (H.D. Baker—C. Wunsch, Nataries, 
S. 211). Der hier mit veilende Samı 
des erstgenannten Norars sein (die zeitliche Verteilung der Belege spricht nicht dagegen), eine 
solche Verbindung ist jedoch durch nichts zu beweisen. Daß besummte Familien in andere 
Städte „abgezweigt“ sind, kann am Beispiel der Säbit-gin&s (von Babylon nach Sippar) verfolgt 
werden (C. Waerzeggers, Marduk-remanni, $. 5OfE). Auch die Egibis sind in Uruk (mit 
Bindungen an Eanna) und Babylon prominent vertreten. Bezüglich der Familie Samas-abar ist 
zumindest zu notieren, daß sie in Sippar (A.C.V.M. Bongenaar, Ebabbar, Index) und dem 
Uruk-Hauptarchiv (H. Kümmel, Familie, Index) bislang nicht erscheinen. Solange das 

    

  

‚eriba könnte theoretisch als Sohn eines Bel-gtir ein Sohn   

    
   

Urkunden   erial aus Larsa nicht publiziert vorliegt, kann freilich über die Herkunft der 
Familie bloß spekuliert werden. 
Ein Aplaja, Sohn des Exellu, erscheint ohne Ahnherrenname als Zeuge in TEBR Nr. 83 (29 

.o Näsir/Exellu, Da es in der Urkunde um den Kauf von zwei weiteren Tagen dieser 
usabii, der Sohn des Exellu, erwirbt, dürfte der Bezug zur 

vorliegenden Urkunde und das Bruderverhältnis von Aplaja, Näsir und SamaS-zera-utabsi außer 
Frage stehen. Der als erster Zeuge genannte Erellu/Rimür sollte ein Bruder des Verkäufers 

  

    

  

  

   $-z&ra-ulabSi/Rimür sein (kein Ähnherrenname angegeben). Ob daraus abgeleitet werden 
kann, es handele sich gleichzeitig um den Vater des Käufers, muß offen bleiben. Immerhin 
könnte ein und dieselbe Familie mehr als die Hälfte incs Pfründenmonats innegehabt haben, 
Ein Verkauf vom Onkel an den Neffen erscheint denkbar. Allerding simmt eine Namens. 

ichheit bei engen Verwandten bedenklich. Andererseits erkläre ein Verkauf innerhalb der 
Familie, warum die Ahnherrennamen weggelssen wurden, 

   



    

  

   

    

  

     

   

      

    
   

  

   
       
     

   
    

    

    

  

Unklar bleibt jedoch die Stellung des Samas-eriba, des Sohnes des 
Position zwischen den beiden Söhnen des Erellu deutet darauf hin, daß er 

hen, daß die Reihung der Rai 
entspricht, wobei die Enkel ihre vorverstorbenen Väter erserz 
Erellu war, wenn wir davon aus   

URKUNDEN ZUM EHE-, VERMÖGENS- UND ERBRECHT 

  

&tir.5 Seine 
in Enkel des   

  

folge von Etellus Söhnen 
   Was die Pfründe angeht, 

  

so entspricht sein Anteil etwa dem der jüngeren Brüder, bei den Sklaven wird er jedoch 
deutlich besser ausgestattet, bei den Hausgrundstücken kann kein Wertvergleich angestellt 
werden. Wenn er wirklich ein Enkel des Erellu ist, dann müßten wir von vier Brüdern aus- 

hen und das Teilungsverhältnis betrü       

  

zugsanteils für den Erstgeborenen— % 
wiederum unter Berücksich    ung des Vor 

5. Die Teilung würde auch diesem 
Verhältnis ungefähr Rechnung tragen; Sillajas halber Anteil an Außenständen und Forde- 

wäre dar     rung: als Näherungswert zu betrachten. 
Wenn es in Z. 17 heißt, jeder genieße „entsprechend seinem Anteil“ das Einkommen 

von den (nicht täglichen) guggü-Opfern, dann muß man annchm. 
hier die eine Hälfte, die übrigen drei die andere Hälfte zu gleichen T 
allerdings nie explizit gesage) 

Die Familienverhältnisse und Erbanteile lassen sich dann— bei allen Vorbehalt 
Unsicherheiten — folgendermaßen darstellen: 

  

Samas-(a)bäri 

Erellu dieselbe Person? 

Re 
Aplaja ra-ußabsi 

Sillaja 

  

(6% Tage 3 Tage 2U Tage Bruepiinde Brderpfründe Brauepflnde. Braierpfnde 

  

guggi, guggi, gung, 
Sa Sklave Sklavin Marin Baugrund und Kinder 
Sklave unbekannter Baumaterial Wohnhaus "Größe 30x30 Ellen 

Baugrund 

    

ierrenname) ist Partei 
als Schreiber von YOS 19.49 (mit voller Filiation, 

  

illaja bekomme auch 

  

len (letzteres ist 

  

Rimüt 
Fa 

Erellu  Samas-zera-usabsi 

  

zwi Tage Braperpfiünde gekaufe ur TEBRNE 85 

6 Nbn), Sama$-zöra-uSabsi/Erellu
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Man hätte die vierzehn Pfründen:   ige durchaus so teilen können, daß drei gleich große 
„kleine“ Anteile gegenüber der Hälfte bzw. den etwa zwei Fünfteln des Vorzugsanteils 
erzielt worden wären: 

7. + 21 + 215 + 2} 

  

Tage erreichte man, würde man mit der Hälfte und je einem 
Sechstel operieren, also wie bei den kleinen Posten; bei 

  

642% + Tagen oder bei 
5+3+3+3 Tagen käme man einem Verhältnis von % zu 3x) näher 
Die Teilungsurkunde sage etwas anderes: 6); Tage gehen an Sillaja, 3 Tage an Näsir 

und je 2V4 Tage an Samas-eriba und Samas-zera-usabii. Daraus kann man wohl nur schlie- 
Ben, daß eine gleichmäßige Verteilung bei der Pfründe nicht angestrebt war, weil man 

  

Disproportionen beim Grundstücks- und Sklavenbesitz auszugleichen gedachte. 
„dazu ein unbebautes Grundstück und einen   Erellu hat nur ein Wohnhaus hinterlasser   

Speicheı   der wahrscheinlich auf Tempelland stand. Weil das Wohnhaus den Löwenaneeil 

  

bei den Grundstücken ausmacht, bekommt Sillaja nicht d 
hen. Weil man Skl 

kommt Näsir nur einen, dafür ist sein Pfründenanteil aber größer 

n doppelten Anteil an Sklaven, 

  

sondern nur einen einfa   familien ungern auseinanderreißt, be 
   

kleinen“ Brüder, und des einen Bauland wird gegen des anderen Baumaterial aufgerech- 
net: Irgendwie hat man einen Konsens erzielt. 

Das Eı 

‚emeinsam bewirtschafterem Besitz (wenn man von Kleinigkeiten absicht). Keiner muß 
nis ist die Verteilung der Objekte, nicht die Zuweisung von Anceilen an 

    

einen Miteigentümer auszahlen oder gar ein ererbtes Objekt deswegen verkaufen. Man ver- 
meidet auch irgendwelche Ausgleichszahlungen (sakpuitn). Nichts weist daraufhin, daß die 
Erbengemeinschaft den Nachlaß 

  

‚re Zeit gemeinsam verwaltet haben könnte, vielmehr 
scheint cs, als habe die Teilung recht bald nach Erellus Tod stattgefunden. 

Etellu hat 

  

hohes Alter erreicht. Schon 26 Jahre vor Ausstellung dieser Erbreilungs- 
urkunde war sein vierter Sohn Sama%-zera-uSabSi—wenn wir die Reihenfolge nach Alter 
akzeptieren—alt genug, um einen Pfründenkauf im eigenen 
selbst erwirtschafteten Mitteln zu tiigen.® Dies setzt nich 

  

'amen und mit offensichtlich 
        ur Geschäfisfähigkeit, sond. 

punkt 

iner Söhne sind vor ihm 

  

auch erfolgreiche Geschäftstätigkeit des Sohnes voraus. Erellu dürfte zu diesem     
also die Vierzig, wenn nicht Fünfzig, überschritten haben. Zw   
gestorben, und auch Sama$-zera-ußabSi hat den Vater höchstens um drei Jahre überlebt. 7 

6 TEBRNr. 83 (29 Nbk), siche Anm. 4. 
7. In YOS 6.124 (Regeste in P.-A. Beaulieu, MOS Studies 2, 8. 69, Nr. 35) übergibt im Jahre 9 

Nbn der Sohn des Samak-zera-ukabäi zusammen mit der Mutter einen Mitgift 
Schwester. Den Bruder der Braut samt Mutter in einer solchen Rolle zu schen, deutet auf den 
Tod des vormaligen pater fümilis 
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Nr. 39: 
Inventarnummer: BM 59618 (82 
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Teilung eines Grundstücks 
—14,4028) 

2 gur zeru 3a 'Rei-ieni 
u 'Kak-id-a märat»®-5 34 ”Mar-duk 

2 gi-bi it a-ba-mes 
izurzu a-na a-ba-a-ti id-da-a 

ib, "Saggil 
mär;-si 3a »Böl-suma-iikun®” mar, 
taragsa-bat Rei-i-ni 
ana slä)h, "®Nergal- 
mär,-su id ®Kal-(ba-a mar, 
Hacag-sa-bat) 
‚man-n|u x xx ()]-xri 

  

mar, 

    

"Kas3d-a ana   

  

  

  

  üg]ixpt 

Nimu-kin-nu »Marduk-nasir 
mär,-si 4 »Iddin-ahu mar, 

inÄGLNA) 
-pa-'qu) mär-sü 

mar, ""Sin-tab-ni "Si 
märy-si 3 "INabiı 

  

     d"Su-zu-bu 
INabü-iu-i 

bul-lie 
    

  

  

  

  

mdNabü-mukinz-apliz 
mär,-si 36 "I" Nabü"mukin,-apli, mar, 
"Sip-pe-e   
u pupsarru, "INabi-mukin;-zeri 
mär,-sü 3ä ”Su-la-a 
mar, ®[E)-gi-bi Babilik tabu” 
ümi V8.kam Sanat 36.kam 
“Nabü-kudurrz y Babiliys 
Rasur von zwei Zeilen 

  

  

  

  

  

‚Auf diese Urkunde hat mich Caroline Waerzeggers dankenswerterweise aufmerksam gemacht 
Z.& Das Verb nadü „werfen, hin] 

    

'“ würde man hier, wo es um eine Teilung zu ichen Teilen gcht, nicht unbedingt erwarten. Es dürfte also ein idiomatischer Gebrauch, vielleicht in verkürzter Form, vorlicgen. Angesichts der Praxis, Anteile per Los zuzuweisen, die auch bei Erb- oder Geschäfisteilungen bezeugt ist (Nbn 787: 7 ‚püra magätu baw. ga nadi in altbabylonischen Texten, vgl. CAD U] 198£.s.. gu 1) könnte auch im vorliegenden Fall eine halbe-halbe Teilung mit Zuweisung der 
Anteile durch da   Los ge 

  

   
  

int sein. Vermutlich wurde zdzu nicht wiederholt, weil es bereits im vorhergehenden war. 
2.9 Als Ergänzung kommen die Familiennamen Rab-bane oder Ilu-ibni/bani in Frage Z.11 Man würde einen gegenseitigen Klageverzicht erwarten, aber Parallelen, nach denen. hier ergänzt werden könnte, sind mir nicht gegenwärtig.
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Überserzung 
2 Kur Anbaufläche, die Re’itu 22 und 'Kaaja, die Töchter des Marduk 49 

Familie Egibi, miteinander 9 geteilt haben: Zu gleichen Teilen haben sie (es get 
us der 
und 

Kastaja hat (vom Anteil) neben Sagil, 4% dem Sohn des Bäl-Suma- 
bi, 

  

das Los) geworfen. 
    , Re’itu hat (vom Anteil) %® neben 

ffen.] 4 
iskun aus der Famile E (Besitz) ergriff 
Nergal-usezib, 7-9) dem Sohn des Kallbaja aus der Familie ...] 4 10 (Besitz) er 

Eine jede [...] 

  

    

Zeugen Marduk()-näsir/Iddin-ahu/Säbit-gine 
Bel-upäqu/Süzubu/Sin-tabni 
Sa-Nabü-Sü/Nabü-ahhe-bull 
Nabü-mukin-apli/Nabü-mukin-apli/Sippe 

      

Schreiber Nabü-mukin-zeri/Sulaja/Egibi 
Ausstellungsort Babylon 
Datum 1825: 36 Nbk (17.8589 v. Chr.) 

‚Kommentar 

Zwei Schwestern teilen ein Grundstück. Weder ist von Mitgift die Rede, noch sind 
ihre Ehem:   ner oder sonstige männliche Verwandte erwähnt oder involviert:! Es könnte 
sich also durchaus um das Objekt einer Vermögensübertragung zugunsten dieser Frauen 
handeln, wie sie z.B. von Sikkuttu für ihre Töchter bestimmt worden ist (Nr. 30). 

Die Schwestern teilen zu gleichen Teilen. Dafür wurde das Grundstück, wie cs üblich 
ist, lings geteilt (d.h. quer zum Wasserlauf, der sich normalerweise an 
befinden), um für beide den Zugang zur Bewässerung sicherzustellen. Von Interesse ist 
weder die Größe noch die Lage des Grundstücks, denn dafür gibt cs Retroakten. Wichtig, 
isc auch nur jeweils ein Nachbar: der an der Längsseite. Mithin geht cs darum, wer welche 
der beiden Hälften bekommen soll. Diese Entscheidung ist offenbar per Los getroffen wor- 

nden Urkunde dokumentiert 

iner der Stirnseiten   

den und in der vorlieg 
Die Schwestern stammen aus der Familie Egibi, sie lassen sich aber mit dem Haupt- 

zweig nicht in Verbindung bringen. Die 
den ist, stammt aus der Sippar-Sammlung und scheint isoliert zu sein. Zumindest 
im Umfeld keine zugehörigen Urkunden. Zwar gibt es ei 
in der Sippar-Sammlung, aber auch Privatarchive aus Sippar haben gelegentlich 
Verbindungen nach Babylon. Es könnte sich also auch um eine Retroakte innerhalb eines 
Sippar-Archivs handeln 

  

   unde, obschon sie in Babylon ausgestellt wor- 
br es   

  

versprengte Babylon-Texte 
  

1 Anders z.B. in BM 45526 aus dem Sangü-N; Archiv, wo es heißt: “zzru nudunnü sa PNE 
u PNE2 Sa PN muru fa DNE u DNF2 alei da PN2 iti ahämes izüzi (erste Hälfte) PN muru da PNE 
isabat (eweite Hälfte) PNF2 alti PN2 rayabar. 
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Nr. 40: Fragment einer Erbteilungsurkunde 
Inventarnummer: BM 38943 (80-11-12,829) 

[...] pürutsac.Ki) [...] 
b.]     

   
met...) 

tionu 3ä zeru ((Rasun)) (.-.) 
ina gäte\-$ienu im-bu-ru issaab-ı{ü ...) 
püs(sAG.KI) egli ul-tu muhhi bar-lri ...) 
a-di mubhbi bar-ri gi-ßri | 
a-na fäh, mare” 3a "l...] 
e-lat (bin) 6 GARb 
iena hb-bi ...) 

    

Rest der Vorderseite und Beginn der 
Rückseite weggebrochen 

"/gBa*-a |...) 
zit J 

ierti a-ba-mes is-ba-lıu 

  

 mim-mu-sienu 3a bie abi e-lli 
-[ 

  

Sienu iza-aze: 
      

  

x 2 2 a ; 34) mu-u-ru-i i-na zitt-s 
’ "a"ha-mes ü-tal-la-mu 1-en-tla-Am] ii Igabalrani([GABa).Rı =" ilte- [qui] 

  

Ina Sla-ta-ri gup-pi Kuani) 

  

1’ (Rest der Zeile leer)) 
Mardı      arra-a-ni mär-si 3d ”Sd-    

  

    12 ullim mär-'su 3ä® 
13 

Übersetzung 
L..] Stirnseite [...] @2) vom [...]-Kanal [...] &3) bis neben den Rab-{...], 2% ein: 

  

schließlich(?} der Sohn des [ 
und PN@)], %6) der Bruder ihres Vaters, der die Anbaufläche [...] 27? von ihnen erhal- 
ven hat, in Besitz genommen har/haben [...] 

2 Kur Anbaufläche der [PNF ..., die] & 9) Nergal-usalli 
26     

  

28) Stirnseite der Anbaufläche vom [...]-Grabi 
[.j@w „aı 

bis zum „Brücken“-Graben 
neben den Söhnen des [ abgesehen von 0.0.2.0.6 Kur Anbaufläche [...), 212 davon [...] (große Lücke)
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Igikaja [... als] ®29 seinen Anteil in Besitz genommen [...] % 3) gemeinsam in 
Besitz genommen [...). ®%) Ihre restliche Habe des Vaterhauses zu Lafsten von ...] &$ 
werden sie entsprechend ihren Anteilen aufteilen; [wenn jemandem ein Gläubiger] ®& © 
einen Abzug von seinem Anteil [macht,] %79 werden sie es gemeinsam begleichen. Je ein 

Duplikat (des Schriftstückes) haben sie an sich genommen 

  

Zeugen Marduk-arräni/dal...] 
Nabü-al 

  

Sullim/[   

Rest der Zeugennamen, Schreibername, Ausstellungsort und Datum weggebrochen. 

‚Kommentar 

Die Urkunde weist die für eine Teilung von Grundstücken üblichen Formular- 
bestandteile auf, ohne daß näheres über die Familiensituation zu erfahren wäre. Die Söhne 
teilen das Erbe ihres Vaters (bir abtSunu, Rs 4). Auch mit dem Bruder ihres Vaters haben 
sie sich laut Z. 67 bei dieser Gelegenheit oder bereits vorher einigen müssen. Mindestens 
ein Grundstück, wahrscheinlich mehrere, kommen zur Verteilung. Außenstände und 
Verbindlichkeiten sollen entsprechend den Erbanteilen beglichen werden, was der üblichen 
Verfährensweise entspricht 
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Nr. dl: Fragment einer Erbteilung () 
Inventarnummer: BM 40030 (80-11-12,2159) 

     

        

ver Bi ie 
2° miNabü-ba-ak-ti ı\_<“ 
3 ni-2I-tar ...] —& . 
4 3 58 a-me-lu-ti |...) De 
5° a-di sd hal-ga-tu i |...) Fr 
6 kiizi-ien- ] N 
7° #4 abhäti{NIN) ] answer 
Be L-__ 

große Lücke 

Ra] el.) 
abil. 

pi 
Minla ...] 

  

   Rest des Vertragstextes, 
Zeugen- und Schreibernamen, 

  

Ausstellungsort und Datum nicht erhalten. 

        gesiegelt. Das Siegel kann als d. 
Baker und C. Wunsch, Nora 
und 8 Nbn datiert werden, 
Zr Ve 

Non), Hinweis von C. Waerzeggers 

Yarduk//Suhaja identifiziert werden (6 
2). Damit kann das Fragment in die Zeit zwischen 3 

        die Schreibung des Namens als 

Übersetzung 
[...] Buraja@), Arkal-[...], © 

Insgesamt 58 Sklaven 
    Nabü-bakgi-idikki [...], %3) Siminni-I[star 

einschließlich der entflohenen und [ 
entsprechend dem Anteil [...] 79 und seine/ihre(n) vier Schwestern [...] 

       

Kommentar 

Das vorliegende Fragment betrifft eine Erbteilung, allerdings bleibt unklar, in welcher 
Familie sie stattgefunden hat. Es müssen reiche Leute gewesen 
von 58 Sklaven konnten sich nur wenig 

denn die stolze Zahl 

  

      
en. Bei der Erbreilung der Familie Egibi in 

    ieration, die durch Dar der vierten 9 dokumentiert ist, teilen sich z.B. drei Brüder 
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über hundert Sklaven, eine bestimmte Sklavenfamilie und die geflohenen Sklaven werden 
weiterhin als ger   jeinsames Eigentum betrachtet. 

Die Archivzugchörigkeit des vorliegenden Textes ist unsicher. Zwar finden sich in 
g nicht 

bekannten Erbteilungsurkunde der dritten Generation (nach Nabü-ahhe-iddins Tod) in 
80-11-12 auch Fgibi-Texte und man würde dieses Fragment gern mit der bisl   

  

Verbindung bringen, dem widerspricht aber die Datierung, die über das Siegel des 
Schreibers Kabti-ili-Marduk aus der Familie Subaja zu gewinnen ist: Er hat cs bis 8 Nbn 
benutzt, ab 9 Nbn ist sein Sohn als Notar belegt, der ein anderes Siegel gebraucht. Zudem 
wissen wir, daß der älteste Egibi-Sohn die Familiengeschäfte zunächst weiterführte und 
eine Teilung wohl nicht vor dem 3. Regierungsjahr des Cyrus erfolgte." Damit scheiden 
die Egibis als Protagonisten au. 

  

Die Urkunde wurde von einem Notar gesiegelt, der üblicherweise Kauf- und Tausch. 
geschäfte beurkundere. Es sei darauf verwiesen, daß auch Dar 379 im Jahre 14 Dar von 

  

einem Notar ausgestellt und gesiegelt worden ist. Da solch große Vermögen viele Immobi- 
lien umfaßten, die u.U. schon zwei oder mehr Generationen in Familienbesitz waren und 

nden   deren Erwerbsurkunden auf Familienmitglieder lauteten, die in der Filiation der Teil 
nicht mehr erschienen, dienten wohl die Teilungsurkunden in Verbindung mit diesen 
Retroakten als Nachweis über den legitimen Erwerb. Die Notare als hoch spezialisierte 
Schreiber hatte die notwendige Sachkenntnis, um solche Teilungen nach geltendem Recht 

  

vornehmen zu können und künftige Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden. 

1 Vgl.C. Wunsch, CM 20A, $. 16, 

 



    

  

    

    

      
    

   
     

   
   

    

     

   
    

   

     

     

    

   

    
     

     

Nr. 42: Prozeßurkunde aus Anlaß von Erbstr 
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Inventarnummer: _BM 35508 (+) BM 38259 (Sp 3,14 (+) 80-12-11, 141) 

   "Marduk-Suma-ibni = Nabt-mu-se)-t-ig-'udde‘ ı »Bel-ap) 
i-apla-id{din 
]-'x' u "4Nabü-balät-su 

a]-ba a-ha im-tah-su-u-ma ir- 
L.. acna] "iBölre-e.ma-an-ni mär “Man-di-di “skin tem(Ku) Babili ik-iu-du-ni-im-ma 
[..] %akin tem Babilik 1 “stbü(ab.na) ali marens Babilik a-ma-ti-su-mu 
L---nlıe-4"2Marduk-Suma-ib-ni i-gab-bi um-ma ma-hi-ra-a-ni 3ä“Nabı 
[ia ina bab); 34 "iBe ra-a-ti iena Üib-bi it 
Lena ka-'re-e bir abi Su-i alla 

jabü-balässu-igbi Ad-ni-ti i-pu-ul-u um-ma ma-bi-ra-a-ti a i-na bäbi 
Vete-ep-pu-iu ira kaspi %4 ra-ma-ni-ia e-te-pu-us kaspu &d ka-re-e bit abi-i- 
ina libbi ia-a-n)u iv ma-bi-ri %ä »!Nabü-apla-iddin a-bu-i-ka i-na babi 3a “Bel izpu-iu-ma 
Lruppa ana Si-mi-3) ik-nu-ku al-la 10 Sigil kaspi 34 ka-re-e bit abi-i-ni iena Iib-bi ia-a-ni 
L..]a-na-ku ki-i ad-di-nu a-bu-ü-ka "”suppa a-na Zu-mi-st ik-ta-na-ak 
L... mla-bi-ra-a-ti an-na-a-t ni-te-ep-purdu 
L.. ultu ra-ma-ni-ia am-gu-ur-ma »!Nabi-apla-iddin, rup-pa 
[ 

-iddin, mars sa        
    

  

   

  

bi dh abi-ki-nu a-na muhbi za 
vH di-i-ni 

zu zielt 

  

    
      

           
‚pursu kaspu sd ma-hi 

u zi-it-tarsu tet a-biria ia-a-n 

  

             

    

    

     

  

| um’-ma ma-bi-ra-a-ti ma-la izna babi sd “Bel ni-ip-pu-iu 
ziileti id "AradGu-la ahi-ia 34 a-na kaspi-ia am-bu-ru 
Tx"-ma i-na tup-pa ma-bi-ri-ia a-na Si-bu-tu a-3-ib 
    it-tizia irztak-kasu [x x x-m]a 

ti zazut 0...) 

  

dw [...] 
ücke von unbekannter Länge, dann folgt BM 38259 Vs 

[ 
l 
[ 
l 
L 
L..)'xx' 
l 
[ 
l 
l 
[ 
[ 
L 

   d-da-gal 
kas)pu at-ru    

   

  

Vabi-apl)a-iddin te-er-din- 

  

1 ig-bu 
]-iddin gi-ba-tursu 
ina bäbi] 'sä' “Bel ir-tak-ka-su 

1 abu-i-ni ra-ba-a” 

  

„ miNa]bü-balär-su-ig-bi ir-tak-ka-su i:ni-ma 
L...) ei =Nabü-balät-su-ig-bi pa-ar-sa-tu 
L. al-bu- iretak-kasu 
L..] %akin rem Babilis u tbun(ap.na)es alı 
L--]/na? 1a’-mi-ti i-na muhbi »!Nabü-balät-su-ig-bi Beuru L..]-bi id-dienu S-3u zi-irti 3a »INabü-balat-su-ig-bi I E 
l 
l 
[ 
[ 
[ 
l 

  

   

      
  

  

  

‘u zi-it-ti 3d "Arad-"Gu-la 
ma a-bi zitti 34 "@Nabü-apla-iddin, i-na Iib-bi i-ku-nu 

] bir abi 5a babi sd “Bel pa-ni "Nabü-balät-su-ig-bi ü-tad-gi-u 
..Jiena babi 34 *Bel i-na ga-ti "Sul-lu-mu u "iBel.ahhöw.x (verdrückt)  Ü-'pu"surma »®Nabi-apla-iddin, "euppu a-na Su-mi-s iknu-ku  ®Nabi-balät-su]-ig-bi i-na babi 34 “Bil i-na ga-ti "aNabü-sumu-Iiir 

'Su-la-a mär-sü $d "Bal-ti-ili mar »@E-a-sal-mu-ili 

    
    
  

  

     

  

  

    



38259 Vs 

   



   
    

    

    
    

    

        

    

    

    

   

    

        

    

    

   
   
       

  

  

2 

26 

rRd unteres Dritrel: %kumuk =Ba-la-tu || mär-su 34 "Nabü-tr" || mar “Re 
uRd rechts (Schrift von links zu lesen): "kunuk "!Marduk-suma-usur | mar 
uRd Mitte: "skunuk "Apla 
‚oRd Mitte: 

oRd rechts Mıkunuk ”Tab-ne-ea || mar, "iSamas-ba-a-ri 
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L... pla-ni_ (leer) "INabü-balät-su-ig-bi 
Lo nla uad.gi-hu situ icna egel bi abi Sä Bir-" Da-kur 
[ 
l 

  

]-3d-a 34 ali ü seri ma-la ba-u-ü 

1 Gona zup-pa mabiri 3a "Nabh-balar-s 
L.] "Nabirzera-iddin na-ad-nu u i-na la a- 

= Nabi-baläg-su]-ig-bi ig-mu-ru napha 
1 4 "!Nabi-zera-iddin 34 »Nabü-balar-su-ig-bi 

spu ana 
pän »!Na)bü-balät-su-ig-bi ku-um 5 ma-na kaspr-si i-säd-gi-lu 

1 ix ans a kare-e itieruni 
]-ü pa-ni »=Nabü-balär-su-ig-bi ir3ad.gi-lu 

b-ru pla)-ni 

-bi sa-at-ru 
bi 

7 ma-na kaspu 

      

  

        

      

a zittu 2 ma-na 

     

"Bi]-"bite-a mar 

      

1 (leer) -ma \ 
Marduk-zera-(...) 

  

Rest des Urkundentextes, Einleitungsformel und Beginn der Ze 
nicht erhalten. Es folgt BM 35508 Rs 

  

      
    

   

    

      

  

   

    

niBa-zu-[eu ...] 
"Nad-na-a 

"Täbi-ia | 

ee 

] mär-su sd 
] mär-su sd 
]-'x" mär-su 3a 
]-ni mar 
] mär-su 

l 
[ 
l 
l 
l 
l I 
l .)-2tir” mär i- 

[l 
l 
l 

  

ball...) 
|Marduk-i-....) 

Nabü-apla-....) 
L..].kam WNabü-kudurlri-usur Jar Babili“) 

  

Siegelbeischriften 

    

-guil-a 
    

  

  

  Wkumuk 'Nabi-zera-ukin, || mar, “Ba’iru
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38259 Rs 

35508 Rs 

  
Die Prozeßurkunde ist aufzwei Bruchstücken erhalten, die nicht joinen. Beide sind 

stehe zu vermuten, daß sie ursprünglich zu einer Tafel gehört haben, andernflls sam 
zwei Exemplaren desselben Textes, denn ihre inhallichen Bezüge liegen auf der Hand 

Z.1 Die Ergänzung des ersten Namens beruht auf Z. 6, wo der älteste der Brüder für alle 
spricht; -mufeig-ndlde wird in der Regel mit Nabü verbunden. 

Z.2. Der Familienname der Streitparteien könnte auf BAR enden (z.B. HUS.BAR) oderaufein 
Zeichen, das mit diesem Element schließ. 

2.3. Vermutlich heiße cs, daß sich die Brüder 
imtagri), oder daß sie Streit anfingen (ala 

    

   ikel nicht einigen konnten (u 
che sie einander verprügelten.  
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Z.4 Ein weiterer Beleg für Bäl-remanni//Mandidi als satin fömi von Babylon findet sich in 
der unpubliziereen Straßmaier-Kopie II 392/2£. (ursprünglich in der Sammlung A.) 
Lewis, Tafel derzeit nicht dentifizie). Bei A.C.V.M. Bongenaar, Ebabbar, S. 8. inden 
sich keine Belege für ihn. 

2.6. Am Anfang wäre iii zu erwarten, aber die Zeichenspuren suggerieren NU anstelle von 
MU; mahiru hat einen Plural mahirätu im hier gebrauchten Sinn, s. CAD M/I su 
Imabira ep ist die übliche Formel für „einen Kauf cäigen“ 

# Vermutlich is „der/die jüngeren Söhne des Nabü-apla-iddin“ gemeint 
3° Zusammenhang unklar. Es wäre an ul mi-<ru>-t ... „seit dem Tod ...“ zu denken. 
37%. Die bezüglich g 

ihnen gemeinsam“ kann nur bei Emendation zu Su-nu-lei ergänzt werden. Anderersits 
frage es sich, welche Form sich sonst überhaupt hinter ...me&uniti verbergen könnte, da 

    

    

   z. 
z. 
pi wisser Erbanteile hier zu erwartende Formel ahäta/ahämes Zunu „gehört 

  

ein Verb mit Pronominalsuffix wegen der Assimilationsregeln ausscheider. 
;gelbeischriften: Da der linke Rand fehlt, sind die dort zu erwartenden Siegel der Rang. 

höchsten (insbesondere des in Z. 4 genannten 3akin z2mi) nicht überliefert. Keine der sie 

    

Inden Personen ist durch einen Titel ausgewiesen, daher wird es sich um die „Ältesten‘ 

  

indeln, die auch in der Zeugenliste an prominenter Stelle genanne sein werden. Da dort 
nur die Varersnamen erhalten sind, die wiederum bei den Siegelbeischriften überwiegend 
fehlen, können die Siegel nicht zugeordnet werden, 

Übersetzung 
[Marduk-$uma-ibni, Nabü-muSeltig-udde und Bel-ahhe-iddin, die Söhne des Nabü- 

apla-iddin 22 [aus der Familie ...], und Nabü-b:    ssu-igbi, der Bruder ihres Vaters, 

  

    
  

   

  

    

r [konnten sich) wegen der Teilung der (ErbJanteile & [nicht einigen und) haben einander 
u verprügelt, und nun haben sie Rechtsstreit: 4%) [... an] Bel-rmanni aus der Familie 
| Mandidi, den Gouverneur von Babylon, haben sie sich gewandt, und % ] der Gouver- 
A neur von Babylon und die Stadtältesten von Babylon haben ihre Sache © [angelhört 
ih Marduk-Suma-ibni spricht folgendermaßen: (Was) die Kauftransaktionen (betrifft), 
x die Nabü-balässu-igbi 7 [im] Bal-[Tor] zu tätigen pflegte: Das Silber, mit dem er diese 
u Kauftransaktionen laufend getätigt hat, 2% gehört [zum Gemeinschafts}vermögen des 
N Vaterhauses! Mehr als seinen Sechstelanteil, (den er) mit meinem Vater (gemeinsam hav), 
vn gibt es (eigentlich für ihn) nicht! 

9 [Nabü-balässu-igbi] antwortete ihm daraufhin folgendermaßen: „(Was) die 

  

Kaufiransaktionen (berriff), die ich im Ba 
ber habe ich sie geräti 

hr dabei] 
getätigt hat und 

Tor 210) [getätigt habe: Mit] meinem eigenen 
Silber vom Gemeinschaftsbesitz unseres Vaterhauses 7-10 [war 

Ind (was) den Kauf (betrifft), den Nabü-apl 
@n 

     
        iddin, dein Vater, im Bäl-Tor 

(eine Urkunde auf] seinen [Namen] ausgestellt hat: Mehr als 10% 
Silber vom Gemeinschaftsbesitz unseres Vaterhauses gab es dabei nicht. © [Aber] als ich 

[...] gezahlt/verkauft habe, hat dein Vater die Tafel 
lassen. 719 [...] wir diese Kauftransaktionen zu machen pflegten, 219 [...] habe ich frei- 
willig zugestimmt, und Nabü-apla-idin hat eine Tafel 219 [... ausstellen lassen], (die) fol. 
gendermaßen lauter: Was auch immer wir an Kauftransaktionen im Bel-Tor machen, 

[... Anlteil des Arad-Gula, meines Bruders, den ich für mein (eigenes) Silber empfangen 
(= gekauft) habe, 79 [...], und bei (Ausstellung) meiner Kaufurkunde war er als Zeuge 
anwesend = 

  

uch) auf seinen Namen ausstellen 
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71) [(Was) den Vertrag ... (betrifft), den] dein Vater mit mir abgeschlossen hat, 

  

und 229 [...] die Anbaufläche (in) Anteile zu ceilen [...] 
(große Lücke mit zusammenhangslosen Phrasen) 
EL 28 im] Bel-[Tor] abzuschließen pflegte, 

L.., was] Nabü-balässu-igbi abzuschließen pflegte, geändert(®), und & 10) [...] gegen 
eu] 

[...] unseren großen Bruder 7° 

Nabü-balässu-igbi entschieden ist ] unser Vater(?) mit ihm abzuschließen pflegte, 

  

7.12) [...]. Der Gouverneur von Babylon und die Stadtältesten [von Babylon ...] 43 
(was) ... zu Lasten von Nabü-balässu-igbi geschrieben = 14) [und . [an Nabü- 
balässu-iq]bi gegeben hat: Einen Sechstelanteil des Nabü-balässu-igbi 219... und einen 
Sechstelanteil des Arad-Gula & 1%) [...] schrieben sie fest, und und einen halben Anteil des   

  

Nabü-apla-iddin setzten sie darin fest. % 17) [...] des Vaterhauses vom Bäl-Tor haben sie 
an Nabü-balässu-igbi (als Eigentum) übertragen. 

zıs vom Bäl-Tor, das von Sullumu und Be 

  

abbö-... %9 [... gekauft worden 
isc@)] und (wobei) Nabü-apla-iddin die Tafel auf seinen Namen gesiegelt hat, 4° 
das Nabü-balässul-iqbi im Bel-Tor von Nabt-Sumu-Iiöir 729 [...] Sulaja, Sohn des Balti- 
ili aus der Familie Ea-salam-ili ®229 [... gekauft hat, ...] haben sie Nabü-balässu-igbi ® 

) [...] (als Eigentum) übertragen. 
Ein Sechstel an der Anbaufläche ihres 

825) [ 

  

    

erhauses von Bit-Dakküri % 24 [...], soviel 
] in der Kaufurkunde des Nabü-balässu-igbi 

geschrieben ist, ® 26) [... an] Nabü-zera-iddin gegeben ist (= verkauft wurde) und in 
8] 

(vom ...] des Nabü-zera-iddin, das N 

in Stadt und Land vorhanden ist,     
Abwesenheit von 

    

abü-balässu-igbi davongerra 
Anteil von 2 m Silber für ®2 [... haben sie an] Nabü-balässu-igbi (als G    
m seines Silbers (als Ei 30) [... die über die des 

abü-balässu-igbi (als Eigentum) 
  ‚entum) übertragen 

  

Gemeinschaftsvermögens hinausgingen %3") [...] an N 
übertragen. 3?) von PN] aus der Familie Bi 
[PN (als Eigentum) übertragen, ...)-iddin, Nabü-balässu-igbi ® 3 [...] sielihnen 
L...]sie und ®39) [...] Mardukzera-L...] (Lücke) 

    &tiru empfangen wurde, haben sie an 

  

Zeugen Anfang weggebrochen 
L.-/Bazulzu]/ 
L--/Nadnaja/ 
L.-)/Täbija 
L..Silim-Bl 
L..VBel-igia 
L..)/Muzallim 
L../Bel-eriba 
[-.Ini/Pir’u 
[..-/Samas-uballli) 
[...]-&tir/Marduk-sum 
l 
l 

    

Schreiber [.../Nabü-apla-[...] 
Ausstellungsort _ weggebrochen, sicher Babylon 
Datum [xxx] Nbk (604-562 v. ( 
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‚Kommentar 

Diese Urkunde könnte einen der spannendsten Streitfälle zum Erbrecht darstellen, 
wenn ihr fragmentarischer Erhaltungszustand nicht so viele Wünsche often ließe. Bis Z. 12 

  

  

sind die Verluste am Anfang der Zeile gering genug, um den Text verstehen zu können. 
Danach wird es schwieriger, die Lücken zu füllen und mehr als nur Stichworte zu 
erhaschen. 

Das Beispiel dieser Familie (deren Name uns leider nicht überliefert ist) illustriert die 

Nachteile einer in Babylonien häufig anzurreffenden Institution: einer ungeteilten bzw 
unvollständig geteilten Erbengemeinschaft 

Nach dem Tod des Vaters, der mehrere Söhne hinterlassen hat, wurde die Aufteilung 
des Nachlasses zunächst verschoben. Dies ist sinnvoll und praktikabel, solange die jüngeren 

  

Brüder noch keine eigenen Geschäfte betreiben können oder wollen und das Familien 
    

  

  vermögen zusammengehalten werden muß, um die kritische Masse zur Fortführung 
bestimmter Geschäfte zu garantieren. Ein Problem entsteht jedoch immer dann, wenn 
einer der Brüder Einzelgeschäfte auf seinen Namen führt, bei denen Geld aus der Familien. 
kasse im Spiel ist, oder wenn der Älteste die Kontrolle über die Geschäfte ausübt und die 
jüngeren Brüder den Eindruck haben, dabei zu kurz zu kommen. Diese bestehen dann zu 
Recht darauf, an allen Gewinnen beteiligt zu werden, auch wenn z.B. der Älteste 
Vermögenswerte im Namen seiner Ehefrau erworben hat.! 

Im vorliegenden Falle gibt es weitere Komplikationen, weil einer der Brüder inzwi- 
schen gestorben ist und seine drei Söhne sich mit einem Onkel auseinandersetzen müssen. 
Die Familienverhältnisse lassen sich folgendermaßen darstellen: 

PN 
2] Banclı   

% % % % 

Nabt-apla-iddin Nabü-baläsurigbi ein weiterer Arad-Gula 
Ba Bruder 

% % % 

MardukSuma-ibni Nabö-muszig-udd& Bel-ahheiddin 

1 DiesIchre ein Beispiel aus der Familie Egibi: In der Erbteilungsurkunde Dar 379 setzen die jün 
geren Brüder eine Regelung durch, wonach der Älteste sie auch an allen Verm 

eiligen muß, die er in seinen Namen ER fi hat. Eine        lein oder im 
Ausnahme bildet in diesem Falle lediglich das Mitgifigur. 

  

jamen seiner Ehefrau geka  
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Sowohl Nabü-apla-iddin als auch Nabü-balässu-igbi hatten Geschäfte betrieben, bei 
denen gelegentlich auf die „Gemeinschafiskasse“ zurückgegriffen worden war. Zudem 
haben sich einzelne Brüder bestimmte Erbanteile gegenseitig abgekauft (ob nur an be 
stimmten Objekten oder pauschal ist hier nicht zu ermitteln), wodurch die Verhältnisse 
völlig verworren wurden. Nach Nabü-apla-iddins Tod war es den Erben nicht leicht, ihre 
‚Ansprüche zu dokumentieren, und es war zu Handgreiflichkeiten gekommen: Onkel und 
Neffen hatten sich 

  

prügelt, es bedurfte einer richterlichen Entscheidung, 
Die Entscheidung der Richter ist ab Rs 12 dokumentiert, wenngleich nur fragmen- 

tarisch. Sie geben zunächst den Schlüssel an, nach dem alles, was als gemeinsames Erbe zu 
betrachten ist, geteilt wird: Ein Sechstel bekommt Nabü-balässu-igbi, ein Sechstel geht an 
Arad-Gula, die Hälfte soll Nabü-apla-iddin, der Älteste, bekommen. Daraus ist zu schlie- 
Ren, daß es noch einen vierten Bruder gab, dem das verbleibende Sechstel gehören soll, und 
der wahrscheinlich am Anfang von Z. 15” vor Arad-Gula genannt ist 

Die Verteilung b 
Prinzip vom doppelten Anteil für den Erstgeboren. 

Nr   vier Brüdern folgt somit auch hier (wie 38) nicht dem        eben würde, 

sondern gesteht dem Ältesten die Hälfte zu, während die übrigen zu gleichen Teilen 
  

bedacht werden. Dieses Verfähren ist bei sexagasimaler Berechnung sicher leichter anzu- 
wenden als eine Division durch Fünf, aber andererseits sind babylonische Notare durchaus 
in der Lage, Hausgrundstücksberechnungen mit Faktor Sieben durchzuführen, was noch 
wesentlich mehr Schwierigkeiten bereitet. Rechenprobleme dürften also kaum den 
Ausschlag geben. Man hat offenbar bewußt den „großen Bruder“ (rabü, vgl. Z. 8°) den 
„kleinen Brüdern“ (verdinnu, Z. 4°) gegenübergestellt, um die Hälfte des Vermögens in 

einer Hand zu belassen. Wenn die Richter einen solchen Teilungsmodus vorschreiben (auf 

  

den sich ja auch die Parteien vorher berufen haben, vgl. Z. 8), dann wird man d   

schließen müssen, daß er die gängige Praxis bei vier männlichen Erben darstellt 
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Rs 

  
38 

URKUNDEN ZUM EH-, VERMÖGENS- UND ERBRECHT 

‚Adoption 
Inventarnummer: BM 38125 (80-11-12,6) 

[Zu-un-na-a märassu) "id "Mu-3e-zib""Bel 
[mar ... u = Nabil 
[mar-su 3a”. 
[kuppi märati 
[ana tardinnati 

    

   

  in mu-ti-s 
Sli-la-la ina bu-ud hb-bi-si-nu 

a ikenu-uk-ma 
Arlad-Gu-la mari-sinu 

Wrabi ilgisuß) Z-un-na-a u "Nabü-suma-i-kin 
L.. "Arad Gu-la ul imir-ti 
X u.mu ma-la 

Nabi-Suma-i-kin mu-ti-5ü 
hal ”Süga-a-a) a-ka-lu kurummaniis 
Lirnam-da-dssinu)-tu 1-en um 

ii päni|'PGASAN-a ir-Hi-fienu 
allippus ina um)u Zu-un-na-a 
Jabi-iuma-i-kin) mu-ti-s a-na Sim-tu, 

Lirtal-ku]-"ü' ”Su-ga-a-a tar-din-nu 3d 
["AradGu-Nasu- Vs (mana) Sigil kaspu nu-up-nu,) 

  

   

  

WZuunna-a   

    

       

  

    FZurun]-na-a i "®Nabirsuma-i-klin G 
Imuetisi ina gäte! "Surga-a-a mabrtu-u) (TEN ) 
(a da-ba]-ba an-na-a innü#2A-num (SEn-Kl) rn / » 
WE) ar-raeIa nap-sur-i a la (x x (9) ee 
[ol lerueru-s 

[WMardJuk u 2Zar-pa-ni-nu, 
[balägsu Dig-bu-u !NabülPA) tupsar 
[Esag-i "üme\=s arkütiteGiR)"s li-kar-ri      

Lina ka-na)k '”yuppi Suäri(mu)"s 

Vi-la-a mar, "Su-ha-a-a 

     ]-Tab'ni-e-a ma 
=Rli-mut mar, 

  

    
    

  

       

      
    

  

   

  

    

    

'Rabi-ba-ni-e 

aRi-mut mär,% 
J-igBak-an-ni mar, 

=i]Sin-tab-ni Babili 
[%... mi xık)am Sanat 38.kam 
[m@Nabi-kudurrizusur) Sar Babilis 

  

Ia-Ia 
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Die Tafel ist ungesiegelt 
z.4    lich Singu 

inzen ist, hä 

    

(cat Plural beim Verb. Ob yuppi märäti oder uppi mar baniizu 
ı davon ab, ob der Adoptierte ein Familienangchöriger war, oder 

als Findelkind oder Sklave einen minderireien Status besaß. Wegen der in Z. 12 
erwähnten Pfründe, an der er partizipieren soll (und nicht könnte, wenn er nicht die 

    

entsprechenden Voraussetzung erfüllt), is ersteres wesentlich wahrscheinlicher 
Z.5f. Die Ergänzung dieser Zeilen ist wegen des Fehlens direkter Parallelen mit Unsicher- 

heiten behaftet, dürfte aber prinzipiell so zutreffen. Für den Standardausdruck ana 
märüti leg gibt es genug neubabylonische Belege, vgl. CAD L 138, su. leg 2a. Die 
Stellung des Adoptierten als jüngerer Bruder (rardinnu, Absıraktum. tardinmiru 
„Status als jüngerer (Bruder))” neben bereits vorhandenen Kindern ist mehrfach 
bezeugt: In AnOr 8 14 (M. San Nicolö, BR 6 4) handelt es sich um die Adoption 

eines 17 Tas 

    

  

   alten Kindes einer Prostituierten durch ihren Bruder. Den Adoptierten 

  

schreibt der Vater als jüngeren Bruder des PN, seines (eigenen) Sohnes ein: ana   

tardinnu fa PN märitu ilturiu. Analog wäre also auch im vorliegenden Fall etwas wie   

ana tardinmu 3a ”Arad-"Gula märku ilturißu denkbar. In der von RE. Peiser, OLZ 7 
(1904), 39: 5 umschriebenen Urkunde adoptiert ein Mann einen Erwachsenen und 
dessen Sohn; beide als tardinnu. Söhne des Adoptivvaters sind als Zeugen anwesend. 
Eine alternative Ergänzung für Z. 4-6 unseres Textes wäre ... tuppi mar bantt daS. 
iknuki-ma ana märiti ... ilgüku „eine Tafel über den Vollfreien-Status des S. aus 
gestellt und ihn ... als Sohn angenommen“, man vergleiche aber die im Kommentar 

  

      

zu Z. & gegen eine Sklavenadoption geäußerten inhaltlichen Bedenken. Unwahr- 
scheinlich wäre auch ana märüti ana A. märttunu iddinüsu „als Sohn dem A., ihrem 
Sohn, gegeben“ aus zwei Gründen: Zum einen bringt PN kardinnu ja PN, 3a in Z, 
15 cher ein Verhältnis zwischen Brüdern als eine Vater-Sohn-Bezichung von Sügaja 
und Arad-Gula zum Ausdruck, zum andern wird eine Adoption gewöhnlich durch 
den Annehmenden, nicht durch einen Dritten herbeigeführt. Eine Ausnahme bildet 
zwar YOS 6 2 (Bearbeitung durch M. San Nicolö, BR 6 5): Dort gibt ein Mann zwei 

1 iin). Auf 

    

Drittel seines Sklaven einem anderen seiner Sklaven als Sohn (ana ma) 

  

den vorliegenden Fall läßt sich dieses Beispiel allerdings nicht übertra   

z. Das Verb am Ende und der syntaktische Zusammenhang sind mir unklar. Aus dem 
Kontext heraus wäre etwas wie „... $. gegenüber (ana mubhi) A. niche bevorzugen“ 
denkbar; Parallelen gibt cs m.W. nicht. Am Anfang der nächsten Zeile wäre noch 
Platz für ein angekoppeltes Verb, denn die nachfolgende Phrase kann, mit uj-mu 

gend rekonstruiert werden. 
7.196. Anu, Enlil und Ea: Die Trias der „großen Götter“ wird in der Regel zusammen 

angerufen, z.B. TuM 2/3 8, BM 64650 (MacGinnis, AS] 15, 105£), VS 5 21 ( 
INRV 12), Cyr 277 (mit Kommentar in CM 20, $. 135 mit Anm. 265). 

2.24 Esliege eine Verwechslung von arku „lang“ (Logogramm GID.DA) mit dem homo 
phonen arkd „späterer, zukünftiger“ (Logogramm EGIR) vor. In der Fluchformel ist 

Tagen“ die Rede (CAD A/2 285 0. arku 4’b); „künf 
entstllen den Sinn jedoch nicht. Dieselbe Erscheinung li 

88 vor (M.T. Roch, BMA 5 mit Kommentar) 
gen der Länge der Regierungszeit kommt nur Nebukadnezar Il. in Betracht. 

        

   
  

  

normalerweise von „lan; 
Ta 
67. 

Datum W 

        

   

Übersetzung 
[‘Zunnaja, Tochter des] Musezib-Bel 2 [aus der Familie ..., und] Nabü-uma-ukin, 

ihr Ehemann, %® [Sohn des ... aus der Familie] Salala haben(() aus freiem Entschluß 
(wörtlich: in der Freude ihrer Herzen) &% [eine Tafel über die Adoption()] des Sügaja 
ausstellen lassen und 2 [ihn als jüngeren(?) Sohn neben@)] Arad-Gula, ihrem % 9 
ältesten] = 9 Sohn, 2 9 [angenommen]. Zunnaja und Nabü-uma-ukin 47 
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Sugaja@) gegenüber()] Arad-Gula nicht ...en =» [und (nicht) ...en). Solange 
(Zunnaja und] Nabü-$ ja@) ihn]en Brot 
(und) Verpflegung 41) [geben]. Einen Tag 4 "2 [der ...(-Pfründe) vor] Beltija [wird er] 
mit ihnen 43 [genießen/durchführen(?) Wenn 'Zunnaj a 
ihr Ehemann, gestorben % ) [sein werden] ist Sügaja der jüngere (Bruder) des 
[Arad-Gulla. 20 8 Silber Zusatzleistung "7 [(...) haben Zun]naja und Nabü-Suma-ukin, 
%%) ihr [Ehemann], von Sügaja erhalten. 

  

a-ukin, ihr Ehemann, 49 [leben, wird Süq 
2.1 

    
   uma-ikun], 

2.16 
  

2.19) [Wer] diese Abmachung ändert, den mögen Anu, 20 [Enlil und Ea] mit einem 

nlösbaren Fluch ohne [...] % 2 verfluchen. 22? Marduk und Zarpanttu = > [mög 
seinen Untergang] befehlen. Nabi, der Schreiber von 4 2 [Esagil], möge seine künfti 

      

  

Tage verkürzen. 

   

  

Zeugen [...)/Sillaja/Subaja 
[./Kudurru/Asläku 
[...\/Tabnea/Mastuk 
[.-.\/Rimüt/Eppes-ili 
[.V/Reheri/[Sala)la 

L. äi 
l 
[.-./Exel-pi/Rab-bane 
[...)/Rimür/Salala 

Schreiber L..]-igBanni/[...)/Sin-tabni 
Ausstellungsort Babylon 
Datum x.x.38 [Nbk] (567/566 v. Chr.) 

‚Kommentar 
Diese interessante Urkunde ist leider stark beschädigt; über weite Strecken fehlt die 

linke Hälfte der Tafel. Es bedarf einig 
zu verstehen, was vor sich geht. Die angegebenen Ergänzungen sind zudem nicht durch 
Parallelen belegbar, sondern höchst tentativ. Dementsprechend schwierig bleibt die Inter- 
pretation. 

Ein Ehepaar (Zunnaja und Nabü-Säkin-Jumi) trifft eine Verfi 
(ina büd libbisunu). Es scheint um die Adoption eines gewissen 

Phantasie, um die Lücken sinnvoll zu füllen und   

  

   
n Stücken   ung aus frei 

    

iqaja zu gehen, auch 
wenn die entscheidenden Termini auf dem weggebrochenen Teil des Dokument gestanden 
haben müssen. Gleichzeitig ist jedoch auch von einem anderen (wohl leiblichen) Sohn 
Arad-Gula die Rede, und das Verhältnis zwischen beiden wird geregelt, indem Sügaja zum 
tardınnu „jüngeren (Bruder)“ des Arad-Gula erklärt wird (Z. 15, hier scheint die 
Ergänzung recht sicher) 

  

f, daß die Annchmenden als „'Zunnaja und ... ihr Ehemann“ bezeichnet 
höchst ungewöhnlich, da bei Ehepaaren normalerweise von „PN und 

seine(e) Ehefrau“ die Rede ist, cs sei denn, der Vorgang wird aus der Perspektive der 
Ehefrau und ihrer Familie beurkunder. Auf diesen Punkt wird noch zurückzukommen 

   werden. Dies      
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Des weiteren ist aus dem Dokument nichts über die Herkunft des Sügaja zu erfahren. 
In Z. 4, wo er zum ersten Mal erwähnt wird, ist weder ein Verwandtschaftsverhältnis noch   

die Filiaton angegeben. Da am Anfang des Dokumentes keine Zeilen fehlen, kann diese   

Angabe auch nicht weggebrochen sein. Als Findel- oder Ziehkind (tarbitu) wird er eben- 
falls nicht bezeichnet. Die Nichterwähnung spricht allerdings nicht dagegen, daß Sügaja 
ein enger Verwandter (z.B. ein Sohn der Tochter) gewesen sein könnte, oder ein Ziehkind, 
dem das Ehepaar eine zuppi märäti, eine Adoptionsurkunde, ausgestellt hat. Ferner wäre 
die Freilassung und Adoption eines Sklaven nicht völlig ausgeschlossen; in den Lücken des 

    Dokuments ließen sich die entsprechenden operativ 
Wie de 

einen männlichen Erben zu schaffen, da sie bereits einen anderen Sohn haben; ob dieser 
ihr leibliches Kind ist oder ebenfalls adoptiert wurde, ist in diesem Zusammenhang nicht 
von Bela 

jente unterbringen. 
auch sein, in jedem Falle geht es dem Ehepaar nicht darum, sich unbedingt 

    

  

  

Die Adoption eines jüngeren Sohnes ist zwar ungewöhnlich, aber nicht einmalig (vg. 
den Kommentar zu Z. 5£) und von der jeweiligen Familiensituation abhängig. Wenn der 
jüngere Sohn Verpflichtungen des Vaters gegenüber „Göttern und König“ übernimmt oder 

oder sich verpflichtet, die Eltern zu pflegen, dann werden 

    

mit seinem älteren Bruder 

die Motive für eine Adoption deutlich. Der Versorgungsanspruch der Eltern ist bei der 
Adoption von erwachsenen „Kindern“ ein zentrales Thema und wird gewissermaßen mit 
dem Erbanspruch des Adoptierten oder der Übertragung bestimmter Vermögensbestand- 
teile (aus deren Einkünften u.a. der Unterhalt erwirtschaftet werden muß) erkauft. Hierin 

bildet unsere Urkunde keine Ausnahme, denn Z. 8-11 lassen sich schwerlich anders inter- 

pretieren, auch wenn Sügajas Name nicht erhalten ist 
Als G 

Besitz eines Pfründeneinkommens, wie die Nennu 

  

  

    
  leistung für die Versorgung der Adoptiveltern gelangt Sügaja wohl in den 

g und Gottheit in Z. 11F. sug- 
is Ehepaar: Arad-Gul 

    

geriert. Das Suffix an irrätunu „mit ihnen“ bezieht sich au der   

ältere Sohn, war demnach von der Regelu 
Eltern keinen Anteil am Einkommen. Wenn es danach heißt, nach dem Tode der 

sei Sügaja der kleine Bruder des Arad-Gula, wird man es wohl so zu verstehen haben, daß 
sich beide Söhne in der üblichen Weise (d.h. zu %4 und %) in den Nachlaß teilen und 
entsprechend an der Pfründe partizipieren. Explizit wird dies allerdings nicht gesagt 

Die Klausel in Z. 16-18 über die Zahlung von Vs (Mine = 20) $ Silber durch 
n die Adoptiveltern als Zusatzleistung (näpru) erinnert an Mietverträge und das arrı der 

Kaufurkunden, könnte also im Zusammenhang mit dem Beginn der Pfründenübernahme 
stehen 

Wenn Süga 
voraus, daß die damit verbundenen Dienste ordnungsgemäß und von einer dafür quali- 

ausgenommen, hatte also zu Lebzeiten der 

    

    
     

    'n an der Pfründe teilhaben soll, dann setzt dies 

  

mit den Adoptiv. 

  

izierten Person verrichtet werden. Diesen Status besaßen nur die Angehörigen weniger, 
alteingesessener Familien, er konnte aber auch durch Adoption erlangt werden. Außerdem 
war gegebenenfalls die Abstammung und kultische Eignung der Mutter von Belang.! 

so erklärte 

  

  Wenn diese Pfründe ursprünglich mit der Familie der Zunnaja verbunden 
dies, warum der Adoptionsvertrag aus ihrem Blickwinkel formuliert worden ist.   

1 In YOS7 167: 2 und 10 fragt z.B. der Satammu an, ob die Mutter eines Mannes, dessen 
Eignung zur Ausführung einer Bäckerpfründe geprüft wird, eler „kulisch rein“ sei (ite 
in CADG 130, su: gullubu 2, vgl. dazu auch M. San Nicold, Parerga babylonica 12. (beso 
ders 8. 195] und 16). 
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Nr. 44: Rechtsstreit um Adoption und Erbanspruch 

Inventarnummer: BM 77425 (84-2-11,165) 
Bearbeitung: EEE. Peiser, BRL2 (1891), S. 16 (T+Ü); 

FE. Joannes, NABU 1996/72 (T+Ü) 

Anfang nicht erhalten 
VL... dag-bui”[...) 
2° [...Inu idDam-Iga-a ...) 
3° [...]miB 7 märy-3 8 (...) 
4 [...)"tad'-bu-buma mu 
5° [Dam-gla-'a i' (Bu-ra-sü ebür eqlli ...] 
6 -am-mi-tugsi-lim 'gallai) 

  

34 bie abi-ia 1a-pal-Llab]-Si-ni-n Yia'-(a-ni) 
mim-ma i-na gätö\-ia la mus-Surra-a? "I[Nergal-z 
igakin tem Kutök: u pubur !°Kusek 

Jabü-ke-Si 
"Dam-ga-a in ‘Bu-r 
ücbil-lu-nim-ma iq-bu-Si-na-a-t um-ma mi-nam-ma 

iNabü-ke-ür a-na la märu id »Nabü-etir, mu-nr-ra 

      

a-ma-a-ti r Betim-mucü      

  

a-na mab-ri-si-nu 

   
ig-ba-a” um-ma it ummi-Si a-na bit” 
iter-bi v@Nabü-ke-Sr ig-bi um-ma "Bu-ra-s 
a-hat abi-ia u "*Bel-iddin “mu-ti-5i märtu 

ilqu-nim-ma "guppa-si ik-nu-ku "Dam-ga-a 
uummi abi-ia tag-bi um-ma "Nabü-ke-r mär märt-ia 
ana mu-kin-nu-tu Su-rur acna “mu-kin-nu-m 
ma "guppi Su>a-n Bepur-i-in-ni \yakin fe 
u pubur "Kure -da-tu, 84 mär-i-tu id 
märi 34 "Nabü-etir, ü-ba-a'-ıi "'Nerg: 
mär tinnu \tupiarru v"Sil-la-a mäi 
mär »Sin-karabi(SISKUR. 
ü-bil-Iu-nim-ma n 
i-na pubri ü-id-az- 
ki-i la ki-i pi-i 3 ‘Dam-ga-a um 
niNabü-ke-ür mär Vabü-2tir" mär "Da-bi-bi 'a-na' 
\ımu-kin-nu-tu ina =guppi ni-i-tu-ru irmu-ru-ma 
m!Nabü-ke-ür a-na märi 34 »INabü-ätir" mar "Da-bi-bi 
i-tur-ru "®Nergal-zera-ibni “säkin tem Kute 1 pubur 
Kurökios im-tal-ku-ma i-na 1(P1) A(bän) #zzri zaq-pi 
ina tämirti 3d “Ir-ra-da-nu ina lib-bi 5(bän) *zeru ‚pa-ni ‘Bu-r|a-3i) 
märat-su 3d "Nergal-i-se-zib u-sad-gil-lu & 5(bän) (szeru) 

lim pa-ni ‘Dam-ga-{a ummi abi) 
d-gil-lu uomu ma-la ‘Damgaja baltat) 
 tak-kal u 'gal-lat-su tapallahzu mimma) 

   
  

  

  

INabü-ke-r 
-aha-iddin mär-i 54 »Ibna-a 
„3 3d "iNergal-'aha” 

ömelSE.GA) "m]urkinnu 3a [meuppi) 
"Samas'u' ga-an t[up-pi (...)) 

      

     iddin   

    
  

  

irsuenu-tisma i-da- eu; 
abi 3d »Nab 

  

       

  

          
     

  

    

    

    
u ÜMa-am-mi-tu 

3d "Nabı ü- 

ebür egli  5(bin) 
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38°  ina hb-bi a-na kaspi ul ta-nam-d\i-in ...] 
39°  ri-mu-tu a-na man-ma ul (taremme ...) 

  

   
40. mu acn)a Sim-ti ta-ale-tal-ku (...) nikkassasu pan "= Nabi-köir) 
4 [mär märz id-da-gal i-L...) 
42° [...] 34 ina ali u steril) ...) 
43 L..)-izzu [...] 

44° _ nur Zeichenreste 

Einleitungsformel, Zeugen, Schreiber, Ausstellungsort und Datum nicht erhalten. 

IRd oben we 
IRd Mitte  [rkunuk] "eNergal-{()1'x' || öribtKug)" bit “Nergal (ohne Siegel) 

IRd unten  "skunuk "Ba-la-tu || mär Bä’iru (ohne Siegel) 

eggebrochen   

  

Rd obere zwei Drittel mindestens weggebrochen, der Rest is lee 

2.4" Sicher ist dababu G und $ „klagen“ und „zu klagen veranlassen“ gemeint 
Z.7° _F. Joannes ergänzt isnla-an-na] „jerze', was aber wegen des klar erkennbaren Senk-    

rechten nicht möglich is. Die hier vorgeschla Nbn 
356: 4 und 19, 

2.137,14428,,30° F. Joannösliest jeweils "IEN-ztirstaut Nabü-&ir. Außer in Z. 3° stcht jedoch 
überall klar &°AG, in Z. 13 etwas verdrückt. Ob in Z. 3° dieselbe Person oder var 
sichlich ein Böl-&tir gemeint ist, muß dahingestellt bleiben, da der Kontext schwer 
beschädigt ist. Ein einmaliger Fehler wäre jedoch denkbar 

Z.14° E. Joannes liest E statt AMA und kommt daher wie EE. Peiser zu völlig anderen 
inhaltlichen Aussagen 

Z.21° Für idäru s. CAD U) 308, s.. iin Ad 
"Der Schwur beim vergöttlichten Schreibgriffel gan fuppi (für einen Schreiber schr 

angebracht) ist sonst m.W. nicht belegt 
7.32°  F.Joannös liest 0.2.3 gur; Z. 34°: 0.0.3 gur; Z. 37°: 0.2.3 gur, BE. Peiser demgegen 

über 30.qa bzw. 18:94 (= 1PI bzw. 3 bän), 

  

ene Ergänzung orientiert sich a     

   
  
  

  

Überserzung 
25) ‚Damgaja] und Burätu 6) gelnießen] 25) den Ertrag des Feldes [...] und 

‘Mammitu-silim, [die Sklavin (..)] % 7? meines Vaterhauses, dient ihnen. (Und) ich? 
[C...)] @9 Mir händigen sie nichts aus!“ 

[Nergal-zera-ibni], % 9) der Gouverneur von Kutha, und die Versammlung der 
Kuthäer % 1%) hörten die Aussage des Nabü-käir an, und % 12) man brachte & 11) 

ihnen (d.h. den Frauen) folge 
n: „Warum 15) habt ihr den Nabü-ke$ir zum Nicht-Sohn des Nabü 

  

  

  Damgaja und Burätu vor sie. 4129 Und sie sprachen z 

  

dermaß     
  gemacht? 

2.14) Sie sprachen folgendermaßen: „Mit seiner Mutter ist er ins Haus des Nabü-etir 
is) eingetreten.   

Nabü-keSir sprach folgendermaßen: „'Buräu, 16) die Schwester meines Vaters, und 
ben eine Tochter 717) (als Adoptivkind) angenommen und ihr 

ellen lassen. "Damgaja, 71%) die Mutter meines Vaters, sprach (damals) fol- 
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gendermaßen: 19) ‚Schreibt % 189 Nabü-keir, den Sohn meines Sohnes, % 19) als 

Zeugen (hinein)!‘ (Und) als Zeugen 209 schrieben sie mich in diese Tafel (hinein).“ 

Der Gouverneur 42") und die Versammlung der Kuthäer 422) forschten nach 
abü-kesir 7.22) (als) Sohn des Nabd-ztir. Nergal- 

aus der Familie Itinnu, den Schreiber, und Sillaja, 

aus der Familie 

  

einem Nachweis über den Status des N 
aba-iddin, den Sohn des Ibnaja 

      den Sohn des Nergal-aha-idd 

  

n-karäbi-ißme, den Zeugen [der 
Tafel], % 29) ließen sie herbeibrigen, und einen Eid bei Samas und dem Schreibgriffel & 8 

schwören, und (zum) Beweis@) [sprachen 
„Wenn wir nicht entsprechend den Worten der "Damgaja, der Mutter des Vaters 

[C.] @ 26) ließen sie sie in der Versammlun 
1:42 

  

des Nabü-kesir, 428) ‚Nabü-ketir, Sohn des Nergal-ztir aus der Familie Däbibi‘ als 
Zeugen in die Tafel geschrieben haben, (sollen wir verflucht sein.)“ 

31) wurde (damit wieder) 230) zu (Dies) fanden sie heraus und 4 3%) Nabü-keiir 4 
einem Sohn des Nabü-etir aus der Familie Däbibi. 

23%) Nergal-zera-ibni, der Gouverneur von Kutha, und die Versammlung 3?) der 
Kuthäer berieten, und von den 0.1.4 Kur (mit Dattelpalmen) bepflanzter Anbaufläche 

in der Flur Irra-dannu, davon % 
#%) die Tochter des Nergal-usezib, und 0.0.5 Kur [Anbaufläche] 

übereigneten sie 433) 0.0.5 Kur (d.h. die Hälfte) 
35) und an Buräu, 

(die Sklavin) 'Mammitu-silim 4 

Vaters] 309 des Nabü-kääir. Solang 
5 Kur Anbaufläche genießen und die Sklavin wird sie (als Herrin) respektieren. 

gen Zins verpfänden], 

übereigneten sie [die Mutter des 
[Damgaja lebt], 737° wird sie das Einkommen der 

an Damg; 

    

     nderwas] 43%) davon wird sie nicht für Silber verkaufen, 

  

39) als Geschenk an irgendjemanden [verschenken (...) & Wenn sie] zum Schicksal 
ingen (= gestorben) sein wird, 4 #1) gehört 2%) [ihr Nachlaß (oder ein Teil davon?) 
Nabü-käiir, 241) dem Sohn] ihres Sohnes. [...] 429 [...] in Stadt und Land [...] 

Kommentar 
Von dieser Prozeßurkunde sind Beginn und Schluß nicht erhalten, somit fehlen leider 

wichtige Informationen zum Hintergrund des Falles. Die Aussagen der Parteien, die 
Beweisfindung und der Beginn der richterlichen Entscheidung sind erhalten. Die Verhand- 

fand vor dem Gouverneur (jäkin mi) von Kutha und der Versammlung der Kuthäer 
statt. Auch wenn der Name des Gouverneurs bekannt ist, läßt sich die Urkunde dadurch 
nicht datieren, da die Abfolge der Amtsinhaber—anders als in Babylon—derzeit noch 
niche rekonstruiert werden kann. 

Das Gremium muß sich mit der Frage beschäftigen, ob ein gewisser Nabü-käSir als 
Sohn des Nabü-&tir/Nergal-usezib/Däbibi gilt und damit erbberechtigt ist. Er hatte das 

{ir ein Grundstück und einen 

  

  

  Gericht bemüht, da die Mutter und die Schwester des Nabü 
Sklaven für sich reklamiert hatten (sicher aufgrund einer schriftlichen Verfügung des Erb- 
lassers) und ihm mit der Begründung, er sei kein Sohn des Nabt-£tir, jegliche Ansprüche 
verwehrten 

Entscheidend für das Verständnis unserer Urkunde ist die Aussage der beiden Frauen 
in Z. 147, Nabü-köSir sei mit seine(m/r) ... in das Haus des PN eingetreten, mit der sie ihr 

sen den Personennamen als Samas- 

  

Argument begründen. F.E. Peiser und F. Joanni 
baw. Bel-etir (letzterer ist in unklarem Zusammenhang in Z. 3° wirklich genannt) und das 
fragliche Logoramm als £, also. „Haus(gemeinschaft)* im weitesten Sinn. F.E. Peiser 
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schließt daraus, Nabü-kätir sei aus der Familie des Nabü-&tir in eine andere, nämlich die 

des Samas-&tir, übergegangen (und habe damit implizit auf das väterliche Erbe verzichtet), 
und cs ginge bei dem Rechtsstreit um die Frage, ob diese Adoption irgendwann rückgängig 

    

gemacht worden sei. F. Joann?s erklärt gar nichts, aber die Übersetzung „avec son propre 
patrimoine“ zeigt, daß sich seine Interpretation an F.E. Peiser anlehnt. 

Die Kollation der Tafel ergab, daß an allen Stellen, wo ein Personenname ...-etir 

erscheint, (außer in Z. 3° wo wege 

erschlossen werden kann), Nabü-&tir zu lesen ist, und das fragliche Logogı 

  

des fehlenden Kontextes der Sinn ohnehin nicht 
mm AMA 

„Mutter“ lautet. Demnach geht es zwar um eine Adoption, aber um eine in die Familie 
des Nabü-&tir hinein. Nabü-kgtir ist also nicht dessen leiblicher Sohn, sondern seine 
Mutter hat ihn mitgebracht, als sie in das Haus des Nabü-etir eintrat— was eine Heirat 

  

  

  

bedeuten kann, aber nicht muß. Nabü-käiir ist somit der Ziehsohn des Nabü-etir. Das 
Gericht muß nun klären, ob eine Adoption wirklich stattgefunden hat und Nabü-kesir 
zum Erben eingesetzt worden ist: „nach einem Beweis für den Sohnesstatus des Nabü: 
(als) Sohn des Nabü-ir aus der Familie Dabibt forschen“, wie es in der Gerichtsurkunde 
Z. 2V’£. heiß. 

Die Familienverhältnisse lassen sich folgendermaßen darstellen: 

   

@ Heirar Däbibi 
Adoption 

  

antizipierter Erbgang 

Nergal-usezib @ Damgaja 
  

Mutter ?2@? Nabü-etir Burasu 
® 

  

Nabü-kätir ® ‚Tochter 

Nabü-köir kann offensichtlich keine Adoptionsurkunde beibr ngen. Er beruft sich 
jedoch auf ein Dokument, das die Schwester des Nabü-£tir hatte ausstell 
und ihr Mann eine Tochter adoptierten. Die Großmutter hatte damals geraten, den Zieh- 
‚sohn des Nabü-etir als Zeugen in das Dokument eintragen zu lassen, offensichtlich um zu 
verhindern, daß er die Ansprüche der adoptierten Tochter auf den Nachlaß ihrer Adoptiv 
‚eltern vor Gericht anfechten konnte. Dabei sei er—ob zu Recht oder zu Unrecht, dies ist 
hier nicht zu klären und auch nicht von Belang—als Sohn des Nabü-etir mit voller Filia- 
tion bezeichnet worden. 

  

lassen, als sie 

  

  

  

Diese Urkunde würde zunächst nur beweisen, daß die Großmutter ihn als Sohn des 
Nabü-@tir akzeptiert hatte, die Tatsache der Adoption selbst ginge daraus nicht hervor, und 
auch ein Erbabspruch wäre nicht direkt abzuleiten. Wenn die Großmutter ihn aber auf 

  

diese Weise als erbberechtigten Nachkommen anerkannt hat, dann kann dies als Argument 
dienen, um Forderungen gegen sie durchzusetzen.
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‚Großmutter und Tante waren offenbar nicht in der Lage oder auch nicht willens, das. 
fragliche Dokument selbst beizubringen, so daß man den Schreiber und einen der Zeugen 
auftreiben und vor Gericht bemühen mußte. Unter Eid erklärte der Schreiber, tatsächlich 
auf Anweisung der Großmutter den Namen mit entsprechender Filiation in die Tafel 

ragen zu haben. 
Das Urteil, das nun ergeht, kann salomonisch genannt werden. Die Rechte von 

  

Großmutter und Tante werden bestätigt, vermutlich deshalb, weil es eine entsprechende 
schriftliche Verfügung des Erblassers zu ihren Gunsten gab oder es sich ohnehin um 

Mitgiftgut bzw. eine Kompensationsleistung für Mitgiftgüter handelte. Die Tante scheint 
auch keinerlei Beschr fänkungen ihres Verfügungsrechts hinnehmen zu müssen. Anders die 
Großmutter. Ihr wird der Nießbrauch am Vermögen garantiert 

   

aber eine Veräußerung 
oder anderweitige Verfügung (nach babylonischer Terminologie verkaufen, verschenken, 
verpfänden) untersagt. Als Nacherbe wird nun Nabı 

  

   
Sir eingesetzt, möglicherweise muß 

ht mit der adoptierten Tochter, falls 
diese Rechte durch die Urkunde erworben hat, in der er als Zeuge erscheint)— der Zustand 

ersich aber den Nachlaß mit jemandem eilen (viell 

der letzten erhaltenen Zeilen läßt keinen sicheren Schluß zu. 
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Nr. 45: Richterurkunde 

Inventarnummer: _BM 41663 + BM 41698 + BM 41905 
(81-6-25,280+316+525) [eigene Joins] 

  

vs _ 

    

RER 
HL LH 

  

[...) eli(ugu) "Iddin,-(Marduk) i'x=1...) 
LK alti »Iddin-*'Marduk 1a-(...) 
L.. al-na rätens 34 eli »Iddin-Marduk id-\din-nu) 

4 [...]'Wna paan »INabi-Suma-ikun“ abr-ia ul'x...) 
[l 
[{ 

  

  

  

  
  ]!Marduk-iuma-usur äkin gemi i “'dajjane\w- 

id}-bu-bu-i-ma di-in-sienu i-mur-ru" (..)) 
["Rimut mar} 3a »!Samas-Ioi, mar, ® 

8° [md...]-iuma-ibni mar, »Eppeie-ili Wr. 
9° [ia]-Iu-ma'"Ri-mut mär 3 

10° iena pa-an “dajjän 

    

-rab-tu, u [Silla-a mär-si 3 
= 3 li "Iddin-[Marduk) 

mär, »'Ar>{rab-nu,) 
ur-ma an-nlictu ig-bi) 

3a eli »Iddin-[“Marduk) 
12° ulmiei-du id "kaspu‘ ina pa-an "Nabü-suma-ikun“" pag-(du (..} 

=Na-din mutu(DAM) 3a 'T*-[lat x x x x] ahati 34 »Iddlin,-Marduk ü) 
14° Ku-lus)-ta-'a' (alıi ”Iddin-"Marduk) a-na 'pa“aln ...) 
15° ki-W [ebukurna]-a-s0 "hi-in-du 3a »"Iddin-(!Marduk) 
16° Sa lina pa-ni)-' pag)-da-tu ki-i i-3d-a ina pa-ni-ni %-L...) 

x ma-n)a 'kaypu“ ina hb-bi Ku-ut-ta-a alti"Iddin-"Marduk ta-\x x 

        

      

      

    

 



    

Nr. 45 15) 

Rs 

  

  [1 "io a-ni-ni ai ram deli »Iddin-Marduk) 
Tni-in]-da”u u ni-'t-1a-30) »Sil-la-a ((eer)) (mar-su 34 
[ei .-iuma]-'ibni ma-ru-us-ma 'a-na mu-kinnu-tu la'x=Ix x x] 

mär,-sü) 
ana pa-ni denn...) 

    

       
amas'i-kup-ma) ina pacni-ienu (.. ig-bi) 

&d eli ["Iddin-"Marduk) 

  

um-ma a-na-ku 'u »Ri’-mut” 

ul ni-i-du ki-i klaspu 
= Na-din mutu(DAM) 34 '-lat [...) 

-u-t{a)-a 'ali »Iddin-"Marduk a-na) (pa-an ...) 
i-bu-ku-na-a-st "=bi-in-du 3a "Iddin-Marduk) 

3d ina pani-si pag-dla)-tu ki-i 3-3d-a ina pa-ni-ni 'xL...] 
[x ma]-na kaspu ina (lb}-bi 'Ku-u-ta-a alt "Iddin-“Marduk) 
[x x] 1a 'x'[R] Sir-ti an-ni-ni a-ki-i ra-'Su"-[ei-ni) 
Bi eliIddin-"Marduk n)i-in-da-tu wu ni-irta-l& ...) 
L.x-uru, irte-mu ans...) 

14 "Iddin-!Marduk ina pa-ni 
] “dajjane”® mu-kin-nu- (nut...) 
U milm-ma 34 »Iddin-"Marduk ...) 

L. 
l 
l 
L...] Ezi-da [...) 
[ 

  

    
   

  

     
   

   

  

      

Der Rest des Textes is nicht erhalten 
la kunuk' || ”"Marduk-suma-usur | pupäarru (ohne Siegel)  
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Es handelt sich um eine ungesiegelte Abschrift eine 
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siegelten Originals. Der Diskussion mit 

  

M. Jursa verdanke ich wichtige Anregungen zur Interpretation dieser Urkunde, 
z.14 

z.1 

z.1 
z.ı 

B 
z. 
Ri 

161297 
Pen 
932 

2.20. 

  

Die Zeilen fassen offenbar den Inhalt von Z. 11°-19" und 24°-32° zusammen. 
Am Ende i-[...] von e’lı2 
Man würde enwas wie ul paqdu oder ul ()idu erwarten, die Spuren passen aber nicht. 
Marduk-fuma-usur ist auch in BM 59069: 7° als Gouverneur von Babylon belegt 
(ACN.M. Bongenaar, Ebabbar,S. 9), aber auch dore läßt sich das Datum nicht be- 
stimmen. Man beachte, daß sich auf dem linken Rand eine Siegelbeischrift befinder, 
die einen Marduk-Suma-usur als Schreiber ausweist. Wenn keine zufillige Name 
gleichheit vorliegt, dann könnte sich um einen Fehler des Abschreibers handeln. Die 

  

  

Richter könnte 
bezeichnet sein (vgl. C. Wunsch, As Oelner, zu den Richtern des Neriglissar und 
Nabonid). Entweder die Parteien haben den Fall vor (ina mahar, Ant. Z. 5° zu 
ergänzen) den Beamten ausgebreitet, oder sie haben sich an diese gewandt (ana 
(mahar) 
Die Ergänzung am Ende ist tentativ, aber die erhaltenen Zeichenspuren würden zu 
keinem anderen Verb, das für „(einen Rechtsfll) anhören/prüfen/entscheiden“ ge 
bräuchlich ist, passen; ie, paräsu und dänu scheiden in jedem Falle aus 
Rimür und Silaja sind in Z. 77%. eindeutig als Gläubiger des Iddin-Ma 

ige hier muß also entweder bedeuten, daß ihm und Sillaja keine 
iübiger (mit konkurrierenden Rechten auf das Depositum) bekannt sind, 

‚en, daß sie nicht wußten, daß es überhaupt ein Depositum gab, 
Nach dem Namen sind mindestens vier Zeichen weggebrochen (winzige Spuren der 
Köpfe sind erkennbar). Entweder cs folge ein weiterer Frauenname (das wäre dann 
die Schwester des Iddin-Marduk), oder lat ist nicht die Schwester, sondern die 
Tochter der Schwester o.i., oder der Name ist um einiges lä 
Am Ende ist ein Name zu ergänzen, entweder der des Depositars Nabü-Suma-ikun, 
oder der seines Bruders. Letzeres ist wahrscheinlicher, da der Bruder in Z. 4° aussagt, 

wußt zu haben. Dies läßt ver 
seines Bruders handelt, sei der nun abwesend oder tot 

öffnen” bedeuten (patäru oder pert), die Spuren passen 

  Als „Richter des Königs“ (bzw. eines namentlich genannten Königs) 

isudi) exc 

duk au:    
wiesen. Rimüts Aus   
weiteren C   

    
  

  

       

  

von irgend euvas (wohl dem Depositum) nicht 

  

   muren, daß er in Vertreiu 
Das Verb am Ende solle „ 
aber nicht 
Als Verb ist eine Form von nal, gi o.ä. zu erwarten. 
matt, „(wu) gering scin/werden“, „Mangel leiden“ muß sich hier darauf bezichen, daß 
ie Forderung der Gläubiger nicht in voller Höhe befriedigt werden kann. M. Jursa 
schlägt mir vor, dies als Hendiadyoin mit nal im Sinne von „eine Teilzahlung akzep- 
ieren“ zu verstehen. 
Für eine Verbform mit Wurzel Zul; wäre an paräsu, paräyu und maräsu zu denken 
Kranksein und nicht als Zeuge erscheinen zu können ergäbe zumindest Sinn. Dann 
würde man am Ende erwas wie känuD, (w)atäbu G oder S, alku, el $ 0.4. erwarten. 
Die Verneinung erfolge wohl mie 

ve zu Gimlil... zu ergänzen, wäre auch an das Logogramm GI für kalamu zu 
nken. Die Ergänzung des Namens basiert auf Nbk 164: 6, allerdings unter der 

Voraussetzung, daß die im Kommentar vermutete Verbindung zu dieser Transaktion 
tatsächlich besteht. Am Ende is wesendlich mehr Platz, als zur Ergänzung von ig-bi 
nötig wäre. Vielleicht hat er die Aussage des Sillaja wiederholt (da/amar "Sillaja 
Ggbisu) kann) oA 
Wegen nidi muß noch eine zweite Person folgen, und es ist nur wenig Platz. Keines 
falls ist ewwas wie SES-ia zu lesen, da der Senkrechte klar erkennbar ist. Die Zeichen: 
spuren könnten zu "Ri-mur passen (drei Köpfe und zwei Köpfe sind oben zu erken 
nen), wenn Gimillu wirklich in Sillajas Auftrag und aus dessen Siche Rimürs Aussage 
wortwörtlich zitieren sollte e 5 
Das letze erhaltene Zeichen könnte zu KU.BABBAR ergänzt werden. Man hat 
gegenüber Z. 127 etwas anders formuliert und geschrieben, aber wohl dasselbe aus- 
drücken wollen. 8 ber wohl d; 
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Überserzung 

  

[... zu] Lasten von Iddin-Marduk [...], 2) [ 
Marduk, gelnomm]en() hat 23) [und .. 

2i 

    Kurtaja, die Ehefrau des Iddi 
     die Gläubiger des Iddin-Marduk gelgel 

bei Nabü-&uma-iskun, meinem Bruder, nicht ... [..] % % [Vor] Mardul 
Suma-usur, dem Gouverneur (von Babylon), und den Richte ] 0) [trugen 

n] 
wurde 

  

  

des Königs 
sie] ihre Angelegenheit vor, und ihre Rechtssache prüften@) sie (die Richter). 

7.7) [Rimüt], den Sohn des Samas-I®i aus der Familie Arrabtu, und [Sillaja, den Sohn 
des] %8) [...]Suma-ibni aus der Familie Eppet-ili, die Gläubiger, die (Forderungen) zu 
Lasten von Iddin-Marduk (hatten), 4) [befragten sie, und] Rimüt, der Sohn des Sa. 
IE’ aus der Familie Arrabtu, 41%) schwor vor den Richtern einen Eid bei Sama$ und 
[sprach] © W folgendermaßen: „Ich und Sillaja, (wir) sind Gläubiger, die (Forderungen) 

    
     

  

  

  

     
    

zu Lasten von Iddin-Marduk (hatten). 2 12) Daß Silber bei Nabü-Suma-iskun depolniert 
worden war], wußten wir nicht. 4 13) Als Nädin, der Ehemann der lat, [...), der 
Schwester des Iddin-[Marduk, und] % 14) (Kuttaja, [die Ehefrau des Iddin-Marduk] uns 

  

[zu 15) führten, hat er den Beutel (mit dem Depositum) des [Iddin-Marduk], 
das [ihm] anvertraut war, als er ihn holte, vor uns [geöffner()]. 7179 [x] Minen Silber 
davon hat 'Kuttaja, die Ehefrau des Iddin-Marduk, ge[nommen/bekommen] % 1%) [und] 
den Restbetrag entsprechend dem Guthaben, das zu Lasten des Iddin-Marduk (bestand), 
2.19) haben wir (zwar) zu wenig bekommen, aber (trotzdem) an uns genommen. 

Sillaja, der Sohn % 20) [des ....Suma]-ibni, war krank und als Zeuge ist er nicht 
[erschienen] 

221) [An seiner Stelle hat er] Gi[mil 
geschickt, und] % 239 einen Eid bei Sama 
ja ihm gesagt hatte), = folgendermaßen: „Ich und Rimüt, (wir) sind die Gläubig 
(Forderungen) zu Lasten von [Iddin-Marduk (hatten). 22°) Daß [...] 

tes von Z. 13” bis 19” ohne erkennbare Varianten) 

   zula, den Sohn] 4229 des [Ieti-Esa]gil-zeri vor sie 
schwor er, und vor ihnen [sagte er aus, was Silla- 

, die 
  

  

(Es folgt eine Wiederholung des T 
7.39) [...] haben geschworen [...], & 3°) [...] irgend erwas, das Iddin-[Marduk 

(gehöre), haben] wir [nicht. ...] 43% [...] Die Richter [hörten] das Zeuglnis ...] = 3) 
[...] irgend erwas, das Iddin-[Marduk (gehört)...] 

Rest des Urkundentextes, Richterliste, Ausstellungsort und Datum weggebrochen. 

‚Kommentar 
Der Inhalt der vorliegenden Urkunde kann trotz der Beschädigungen zumindest teil- 

m (terminus technicus: %hindu 
's Hauses oder Grundstücks — 

  weise rekonstruiert werden. Es geht um ein Deposi 
   

  

Lederbeutel‘), das— wahrscheinlich nach dem Verkauf 
äubig. 

fandrechte Dritter am Objekt ver- 
auszahlen zu können. Diese 

  hinterlegt worden ist, um eventuell vorhandene C 
npfichlt sich, wenn der Käufer Pf 

  

Vorsichtsmaßnahme 
muet, insbesondere, wenn der bisherige Eigentümer verstorben ist und keine Klarheit 

  

besteht, ob er zu seinen Lebzeiten das Haus als Pfand für irgendwelche Forderungen 
benutzt hat. Der Kaufpreis (oder ein Teil davon) wird dann nicht direkt an den Verkäufer 
ausgezahlt, sondern geraume Zeit bei einem Dritten unter Verschluß gehalten, um 

en, ihre Forderungen anzumelden. Wenn die Ansprüche     etwaigen Gläubigern Zeit zu g« 
geklärt sind, wird mit richterlicher Billigung das Depositum zurückgegeben.  
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In der Urkundengruppe TCL 12 120 und Nbn 1047f. ist ein solcher Vorgang 
he-iddin aus der Familie Egibi waren mehr als 11 

Minen Silber aus einem Hauskauf deponiert worden, die sein Sohn nach über vier Jahren, 
beschrieben: Bei dem Richter Nabi      

als auch nach Befragen von verschiedenen Beamten kein Gläubiger ausfindig gemacht wer- 
den konnte, mit Tichrerlicher Unbedenklichkeitserklärung schließlich ‚herausgab. 

Der vorliegende Fall muß ähnlich verlaufen sein: Noch zu Lebzeiten oder nach dem 

    

abü   Tod des Iddin-Marduk war ein hoher Betrag bei uma-i$kun (in Z. 4° genanne) 

deponiert worden, um dessen Herausgabe es nun geht. Zwei Gläubiger, Rimüt und Silla- 
ja, haben erst nachträglich von der Existenz des Depositums erfahren. Auch die Ehefrau 
'Kuttaja muß Ansprüche auf einen Teil des Geldes gestellt habe: 

  

    
auf welcher Grundlage 

  

ist nicht ersichtlich. Die Parteien begeben sich gemeinsam mit weiteren Verwandten des 

Iddin-Marduk zum Depositar bzw. dessen Bruder. Laut Z. 4” hat der Bruder vom Depo- 

situm wohl auch nichts gewußt, offenbar handelt er nun anstelle seines abwesenden oder 

Witwe und 
alten ihre Forderung nicht in voller Höhe 
da der Nachlaß nicht mehr herg 

die Ansprüche der Witwe (die vielleicht in gleichem Maße reduziert word 
als legitim anerkennen, indem sie ihr den Vortritt lassen. Jedenfalls gewinnt man nicht den 
Eindruck, daß sie eine Klage gegen die Ehefrau richten. Soviel ist den in der Urkunde 
zitierten Aussagen zu entnehmen. 

Die Beteiligten haben sich wahrscheinlich vor Gericht begeben, um sich die korrekte 
Abwicklung der Angelegenheit offiziell bescheinigen zu lassen und wohl auch, um einen 
gegenseitigen Klageverzicht zu dokumentieren. Die Richter haben sich den Vorgang aus 
der Perspektive verschiedener Bereiligter schildeı 

schon verstorbenen Bruders. Der Lederbeutel wird geöffnet und Berräge an die 

die Gläubiger ausgezahlt. Die Gläubiger cı 
zurück, aber sie scheinen dies zu akzeptie 

  

  

     

  

   

  

  

  

lassen und sie scheinen deren Zeugnis 
nicht in Zweifel zu ziehen. Nachdem der Bruder des Depositars zu Worte ‚gekommen war, 
folgt die Aussage des Rimür. Sillaja, der zweite G] läubiger, hätte diese wiederholen und 

bestätigen sollen, da er aber (wenn der Text am beschädigten unteren Rand der Urkunde 
so richtig interpretiert ist) durch Krankheit am Kommen gehindert war, scheint er einen 

  

Vertreter geschickt zu haben, der in seinem Namen die Aussage macht. Danach schwören 
weitere Personen (vielleicht Iddin-Marduks Verwandte oder die Angehörigen des 
Depositars), vom Vermögen des Iddin- 

  

larduk wirklich nichts zurückbehalten zu haben. 
Sie bestätigen damit, daß der Nachlaß nun völlig erschöpft ist und den G) läubigern nichts. 
vorenthalten wird. 

Nachdem berichtet wird, daß die Richter die Aussagen zur Kenntnis genommen 
haben, bricht der Text ab. Die Entscheidung ist nicht überliefert. Wenn sich die Parteien 
im wesentlichen einig sind und ihre Vereinbarung gi   gigem Recht nicht widerspricht, 
kann man eine Bestätigung des ausgehandelten Kompromisses erwarten. Im vorliegenden 
Falle ist keine Beurteilung möglich, aber die erhaltenen Floskeln deuten eher auf Konsens 
als Kontroverse hin 

Das Datum der Urkunde ist nicht erhalten und kann auch nicht über die beteiligten 
Beamten eingegrenzt werden, weil die Namen der Richter nicht erhalten sind und sich die 
Amtszeit des erwähnten Gouvert 

  

        

  

Kontextbelege könnten weiterhelfen.    

    

aus denen die Tale gejoin wurde, 
der Egibi-Texte in hoher Konzentration enthält 
Archiv und Babylon als Herkunftsort zu vermuten. Allerdings muß man sich mit äußerst vagen Indizien zufrieden geben, 

  

stammen aus dem Ankauf 81-6-: 
Somit ist eine Verbindung zum     
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In Z. 13° und 26° wird eine Verwandte 'llat genannt, deren Name nicht allzu häufig 
vorkommt. Ein Beleg (Ngl 34) stammt aus dem 

  

Archiv: Eine gewisse llat, die 
  

  

Tochter des Nabü-etir, tritt im Jahre 2 Ngl nachträglich als Zeugin einem Hauskaufvertrag 
Nabü-ah!     bei und verzichtet damit auf jegliche Ansprüche be-iddin aus der Familie Egibi 

hat das Haus von einer Erbengemeinschaft erworben: von Läbäsi und Kalbaja, den Söhnen 
des Marduk-zera-ibni, und von Gimil-Gula und seinen Brüdern, den Söhnen des Zeria 

  

Die Ahnherrennamen werden in diesem Text nicht genannt. Einem 21 Jahre älteren 
Dokument zufolge, dem Kaufvertrag Nbk 164, hatte Nabü 
Babylon von Marduk-Xäpik-zeri, dem Sohn des Marduk-zera-ibni aus der Familie Sangt 

  

Ninurta, gekauft; als einer der Nachbarn ist Gimillu, der Sohn des Irti-E 'sagil-zeri aus der 

Familie Sangü-E 

Verbindung herzustellen, auch wenn in Ngl 34 die Filiationen unvollständig und die 
  ‚enannt. Es ist nicht völlig abwegig, zwischen beiden Urkunden eine 

gleich-   Namen abgekürzt sind; die Kombination ist zumindest auffällig und die Zahl v 
Nabü-ahhe-iddin könı 

Erbreil eines der Brüder am Haus erworben haben, später dann die der übrigen Brüder und 
das Nachbargrundstück. Allerdings ist der Ngl 34 zugrunde | 
überliefert bzw. bislang nicht identifiziert 

  barer Transaktionen © beispielsweise zunächst nur den 

  

  

nde Kaufvertrag nicht   

   

   
'Ilat muß in irgendeiner Form mit den Brüdern aus der Familie Sangü-Ninurta! oder 

Sangü-Ea (oder beiden) verwandt gewesen sein, denn sonst wären Klagen ihrerseits kaum 
zu befürchten und Ngl 34 hätte nicht ausgestellt werden müssen. Wenn im vorliegenden 
Dokument eine Frau (lat neben Gimill...], dem Sohn des [...sagil-zeri genannt ist, so legt 
dies eine Ergänzung des Namens nach Ngl 34 und Nbk 164 nahe. lat war eine Verv 
des Iddin-Marduk, wohl die Schwester. Nachbarschaftliche oder gar familiäre 
Gimil-Gula vorausgesetzt, läßt die Urkunde ahnen, daß auch Nabü-ahbe-iddin aus der 

   
  

Familie Egibi bei diesem Depositum seine Hände im Spiel gehabt haben könnte. Mögli- 
duk ein Haus oder Grundstück abgekauft hat. 

Kauf. 
   cherweise war er es sogar, der Iddin-N 

Dies muß jedoch Spekulation bleiben, solange das entscheidende Beweisstück 

  

vertrag fehlt 
Wenn die Protagonisten wirklich mit denen in Ngl 34 und Nbk 164 identisch sind, 

dann kann das vorliegende Dokument zumindest grob datiert werden: Die zweite Hälfte 
von Nebukadnezars Regierung bis hin zur ersten Hälfte von Nabonids Regierungszeit 
käme in Betracht. Wenn der Vorgang direkt oder indirekt mit Ngl 3 
spräche dies gegen Nebukadnezar. 

Ungeachtet der Frage nach dem Archivkontext ist der Urkunde indirekt erwas über die 
Familienverhältnisse von Iddin-Marduk und Kuttaja zu entnehmen: Ein Sohn wird pen 

ahlung 

  

zu tun hat, dann 

  

  erwähnt (d.h. es gibt keinen erwachsenen männlichen Erben, der sich um die B 
von Iddin-Marduks Schulden kümmert), auch ein Bruder als Vertreter der Seitenver- 
wandten tritt nicht auf, sondern die Schwester und deren Ehemann (oder Schwiegersohn) 
Der Nachlaß des Iddin-Marduk deckte seine Schulden auch dann nicht vollständig, al das 

Dennoch 
greifen die Gläubiger nicht auf das gesamte deponierte Silber zu, sondern gestehen offen- 
bar—wenn man den nüchternen Worten und der Art der Formulierung trauen kann der 

  

Vermögensobjekt, um dessen Kaufpreis es hier geht, veräußert worden war 

1 Dieser Familienzweig hat keine erkennbare Verbindung zu jenem, der die als „Sangü-Ninurt- 
Archiv“ bezeichneten Urkunden (s. den Kommentar zu Nr. 4, Anm. 1f) hinterlassen hat  
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Witwe einen Teilbetrag zu. Dies ist bemerkenswert, weil wir daraus schließen müßten, daß 

Rechte der Witwe auf Teile des Nachlasses ihres Ehemanns, sei es aufgrund einer Ver- 

mögensübertragung oder einer durch Pfand gesicherten Forderung? den Rechten der 
Gläubiger mindes 
digungen der Tafel einige Schlußfolgerungen auf zugegebenermaßen wac 
gebaur. 

;en der Beschä- 

  

ebenbürtig sind.® Nun sind im vorliegenden Fall we    

  

igen Prämissen 

2 Neben Vermögensübertr 

  

n zur Sicherstellung der Mitgift können auch normale Verpfän. 
dungen an die Ehefrau (vielleicht als erste Sicherungsmaßnahme, bevor eine Vermögensüber 
tragung in die Wege geleitet wird) vorkommen, z.B. BM 46962 (aus dem Sangü-Ninura 
Archiv): 3 mnana kaspu mudunnt fa PNEPN mutu ia PNE ina qätz PN2 (Vater der PNA) mahir 

bin... Ka PN maskanu ia PN kim kaypi a° 3 mane „3 m Silber, die Mitgift der DNA, hat PN 
von PN2 erhalten. Das Haus ... des PN ist Dfand der PNF für diese 3 m Silber 

3 Beim sogenannten „Bankrott des Nabü-aplu-iddin“, als der Wert eines verpfänderen Hauses die 
Forderungen der Gläubiger nicht deckte, erhielten diese nur die Hälfte des nominellen Beirags 
ausgezahlt, G. van Driel, JEOL 29 (1985-80), S. 59-62 (vel. auch den Kommentar zur fl 
genden Nummer unter EvM 16, 19, 22 und BM 32853, eine Neubearbeitung dieser Urkunden 
durch Verf. ist in Vorbereitung). 

      

     

   



Nr. 46: 
Inventarnummer: 

Bearbeitung: 
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Prozeßurkunde 
BM 77432 + 77647 (84- 

und von L.L. Finkel angejointe u 
r, BRL 2 (1891), S. 7: 

   

    

‚172 + 390, eigener Join) 
umerierte Fr 

(T+Ü, nur BM 
   agmente 

432) 
        

       

11° ima bir makküri | 
12° irbartan-na (...) 

  

  

  

la bie...) 13° igebi-ma il" ...] 
ana 6 Ima-ma ...) 14° u ina la iSu-ule...) 

am x...) 15° meNabü-i-ieb- id-din\]E ...) 
md [Nabü-...] 16° bit Su-a-ta ı-me ma 'x! (...) 

inasil...) 17° icna-an-na kaspu 34 "!Nabir 
     

        

   
    
   

    

   
   
    

iNlergal-iddin ...) ni Nergal-iddin id-dli-nu x x (x) 

(a-llumur..) 18° Ba-ba-a a-na bit-ia la tu-ie-rib-an-ni 
mali-ka-nu ...) Wsukkallu u Wdajjanil”e" 

19° acmat "!Ea-Iu-mur B-mu-ma""Nabü-i3eb-3i 

  

   

  

i-bu-ku-nim-ma ni-is 

  

siema ig-bi 

  

um-ma "!Nabü-etir" abu-ü-a 

ulzzu geri iltap-ra um-ma 5% ma-na kaspu 
ana »iNergal-iddin 
md Ea-lumur i-din-ma 

i a" tuppi a-pil-ti 
ina qäteN-si ku-nu-uk 5% ma-na 

kasp 24 ram-ni-ia a-na "!Nergal-iddin 
ar-ta-din "E-a-Iu-mur mära-si u alt 
kiri acbu-ku ina bit makküri 
3a "!Da-ad-di-ia as-sa-bat u a-na 

na-gi-bi-!Bel ki-i ag-bu-ü 

    

     

  

IEa-Iu-mur u     

  

sa-bat-mı   
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Rs 26° 3 

30, 

10” 

15 

  

       

    
IRd obeı 
IRd Mitte: 
IRd unten: 
{Rd unten: 
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  Nyupiarru it-t-ia ki-i Bepu-ru ina sib=t{e-e-t ”@Ea-lu-mur) 
u märarst "euppu ki ik nu kö-{i 
a-di la ""tuppu ik-kan-na-ka u dr-ki 3a "Lruppi 
tu-pag-ger-an-ni ul di:me u kaspu ki-i ta 
ul am-bur-sü»Ina-gi-bi-!Bel kaspu 3 'Qu-lda 
kiri im-burru-si ina pän "Nabü-suma-ibni mar, x (. 
dr-ki”Mu-se-zib-"Bel “sakin tem Babili ST. 
ki-i Bidea ana "Ea-Iu-mur ki-i (...) 
"alt“3u irta-din 'Qu-da-si kaspı a...) 
Ic xIms uri-kassi kei ietileen ...] 
[xxx x] x u 'Qu-da-si alk- 
lex xxx a] miBalaba-usur kaspı? |...) 

    
    ck 

   
        

   

      

     

in-nu-ut-su [x x] ' [ 
34 ra-am-ni-si ana Simi |... 
3a "INabi-ir" abi-si 
ina hb-bi ia. 
"ana ge-burti-d ik 

-mur il... 
Ix x] "ENabü-niabii" [...] 
"ki-i) mguppi Suract ...) 
la ina bit-su ki...) 
ri-ka-si-st [...) 
ina Sanat 34|.kam ...) 
imuru(...) 
hu pa-ni ‘x [...) 

  

      

    

   

dena |...) (Einleitungsformel) 

Siegel des Sukkallu Nabü-mukin-apli (Beischrift weggebrochen) >akumuk || "Ri-mu-bel-ili || dajjanu (mit Siegel) 
‚des Marduk-äkin-$umi//URU.DU-mansum (Beischrift weggbrochen) 
labrollung ohne Beischrift, nicht identifiziert u   
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Eshandeltsich um das Fragment einer gesiegelten Prozeßurkunde. Am Anfang fehlen etwa fünf 
Zeilen (über dem ersten Siegel sollten zwei oder drei Zeilen Beischrift Paz finden). Im ersten Drittel 
istso viel Text verloren, daß der Inhalt kaum erschlossen werden kann. Auch auf der Rückseite fehlt 
Bewrächtliches. Am Ende ist die Richterliste samt Datum verloren. Aus den Richtersiegeln kann aber 
die Herkunft aus Babylon und die Zeit Ner 

  

   
   

  

    
7.9. _ Hierist von Ea-lümur und seinem Haus in der 3. Person die Rede (wohl im Rahmen 

der Aussag 
rend ab Z. 11” Ea-lümurs Aussage in direkter Rede folgt. Demnach ist am Ende von 
Z. 10° zu erwarten, daß der Sprecherwechsel irgendwie markiert wird. 

Z.11° Wegen Z. 24° ist zu bir m 

seines Kontrahenten, dic hier vieleicht von Ea-lümur zitiert wird), wäh. 
  

    
   

türi ergänzt, vermutlich wird dieselbe Story berichtet, 
  

  

  

  

  

   

die Lesung bitu dla ...] scheint demgegenüber wenig wahrscheinlich 
7.14” Es geht um ujuzen, „Anwesenheit“ beim Aussellen einer Urkunde, wahrscheinlich 

2.15° Wahrscheinlich ise zu 1äkin sem Bäbili® zu ergänzen, vgl. Z. 32 
Z.22: Zur Bedeutung von zuppi apiki vgl. den Kommentar 
7.257 Für ina ki sabarı im Gefängnis festsetzen“ vgl. CAD $ 7F. sw. sabätu 2a. Ein „Spei 

  

cher“ kann ebenfalls als Gefä   gnis oder Arbeitshaus dienen, vgl. sbtzru in Z. 26 
  2.27° _ Dasletzte, beschädigte Zeichen könnte SAL sein, 

RS6” ana sibüti, wönlich ‚auf Wunsch (von ...)" diene als terminus techniens bei Srell- 

IRd.oben: Dasselbe Stempelsiegel befindet sich, ebenfalls an derselben Position, auf BM 
113908 (C. Wunsch, Zs Del Olmo). Auch dort ist die Beischrift nicht erhalten, aber 
im Text heißt es, der dokumentierte Rechtsstreit habe vor „Nabü-mukin-[apli, dem 
sukkallı), und den Richtern des Neriglissar" stattgefunden. Auch im vorliegenden 
Text ist dies der Fall, nur werden in Z. 187 keine Namen genannt. Dem Sukkallu 
sicht als Ranghöchstem die linke obere Ecke zum Siegeln zu. Derselbe Sukkallu 

7 (C. Wunsch, AfO 44/45, Nr. 5), die Tafel is allerdings 

  

  

  

erscheint auch in BM 3) 
ungesiegelt 

Rd Mitte: Das Siegel ist über die Beischrift identifiziert. Rimür-bel-ii stammt aus der 
Familie Ahu-bani und ist auch in 5R 67, 1 und BM 113908 als jeweils erster Richter 
mit Siegel bezeugt 

Siegel, IRd unten: Das Siegel gehört dem Richter Marduk-Skin-Sumi//JURU.DU-mansum 
(dem Vater der Sikkuttu von Nr. 27-32). Es befindet sich sowohl auf BM 113908 
(IRd, 3. von oben), als auch SR 67, 1 ('Rd, ganz oben). In BM 31797 und Edinb. 
(69 wird dieser Richter ebenfalls genannt, die Urkunden sind aber ungesiegelt, 

Jinhaber kann nicht identifiziert werden. Rechtsblickende bärtige 
issar und 

    

    
  

Siegel, rRd unten: Der Sie 
Berer kommen auf mindestens vier Richtersiegeln aus der Zeit von Ne 
‚dem Beginn von Nabonids Herrschaft vor. 

Datum Die Zusammensetzung des Richterkollegiums (dazu C. Wunsch, #5 Oeliner, Tabelle 
S.571) macht eine Einordnung in die Regierungszeit des Neriglissar wahrscheinlich, 
IBM 113908 bietet die engste Parallele 

  

  

Übers    

      

ing 
2.9) des/das Ea-[lümur ...] 1%) dessen Haus als Pfand [...] %""? „Im Speicher 

[des Daddijaß) ...) & 129 ergriff er mich [...] 429 sprach er, und eine [Tafel ...] =" 
und ohne [meine@)] Anwesenheit [... an] 2159 Nabü-usebäi gegeben. [Der Gouverneur 
von Babylon@) ...] % 16) hat dieses Haus freigegeben, und [...] = 1 jetzt [habe ich@)]      
das Silber, das Nabü-usebSi an Nergal-iddin gezahlt hat, [an ... (aurück)gezahlt(), (aber)] 
718) fBabaja läßt mich nicht in mein Haus s hinein!“ Sukkallu und Richter #19) hörten 

die Aussage des Ea-lümur, und den Nabü-uSebsi führte man herbei, und einen Eid bei 
Samas 239 1ießen sie ihn schwören. Und sie befragten ihn, und er sprach folgendermaßen; 

'abö-&tir, mein Bruder, 2") hat von unterwegs (eine Nachricht) geschickt, folgender 
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maßen: ‚5 m 30 $ Silber 22) zahle & 219 an Nergal-iddin, den Gläubiger % 2?) des Ea- 

  

lümur, und greife dir Ea-lümur und seinen Sohn, und laß dir eine Erwerbsurkunde % 

  

über ihr Haus durch ihn ausstellen.“ 5 m 303 $ 
3) an Nergal-iddin % 

ber aus meinem eigenen (Vermögen) 420) 
gezahlt. Nachdem ich Ea-lümur, seinen Sohn und 
sezte ich sie 42%) im Speicher 225) des Daddija 

  

habe ich 

seine Ehefrau, abgeführt hatte, 
unter Arrest. Nachdem ich mit Ir 
mir geschickt hat, und in G: 

haben sie (sie mir) gegeben. [Daß PNf], 4 23) bevor die Tafel ausgestellt zes! 

  hatte, 226) er einen Schreiber mit   bi-Bäl gesproch. 

  

ingen[schaft Ea-limur] = 7° und sein Sohn die Tafel    
ausstellen ließeı 

  

war oder nachdem die [Tafel ausgestellt war],   Ansprüche gegen mich gestellt hätte, 
hr erhal- 

ten. Als Ina-gibi-Bäl das Silber, das "Qudäsu [gebracht hat], er es dem 
Nabü-uma-ibni aus der Familie [... (als Depositum) anvertraucß)] Nachdem 
Mußezib-Bel, der Gouverneur von Babylon, [die Sache dann ...] 43°) geprüft hat, an Ea- 

Silber [...) 4 
)@36%[...] und 

    habe ich nicht gehört. Und Silbe habe i   , als sie es [...] gebracht hat, 
   

     

231) erhielt, h; 
z 

  

  

  

lümur, als/damit er [...] %%) seine Ehefrau [...], gegeben. "Qudäsu hat   

39) [... Nachdem ich ...] und den Vertrag wieder zurückgegeben hatte 
Qudäsu | ] Bal-apla-usur das Sillber@) ...] (Lücke) 

Rs: Zeugnis [..., daß er Silb 
          sei ) aus seinem eigenen (Vermögen) für den 

  

Kaufpreis [des Hauses gezahlt und eine L 
Bruders, ausgestellt hat: Einen Anteil des/der ...] % 5 daran gibt es nicht. Und das 
Hlausß?) ...) &6 nz ee 
Nabiı 

   inde im Namen] @ 4) des Nabü-2tir, seines 
  

  ) Ea-lümur 
entsprechend dieser Tafel [ nicht in sein Haus [...] ® 

] #12 im 34. Jahr [Nebukadnezars ...] ®13°) haben sie a 
] 
bernamen, Ausstellungsort und Datum nicht erhalten. 

  seinen Wunsch hin aus[gestellt [an] 

  

ebii | 
n) Vertrag [ 1 

Ro   

      

  

hen [ an| 
   Richterliste, Schr 

Kommentar 

  

Den wesentlichen Inhalt dieses Textes hat bereits F.E. Peiser dargestellt: Ea-lümur hat 
das Gericht bemüht, wei 

  

     gewisse "Babaja nicht mehr in sein Haus hineingelassen 
hat (Z. 18°). Er schildert, wie es dazu kam. Der fragmentarisch erhaltene Bericht kann z.T 
durch das ergänzt werden, was Nabü-uSebsi, einer der Beteiligten, zu sagen hat (ab Z. 20') 

Ba hulden, wohl sechs Minen (Z. 4), für die er sein Wohnhaus 
fändet und möglicherweise auch 

       
verp   n Bürgen gestellt hatte. Ein Zahlungstermin war 

daß das Ha 
auptgläubiger, 

iddin, forderte sein Geld vereinbarungsgemäß zurück. Ea 
der Lage, es bis zum Termin aufzutreiben. Nun war ein gewisser Nabü-&tir gefordert, den 
Schuldberrag schnellstmöglich aufzutreiben. Wir müssen wohl mit P 

vereinbart worden, vielleicht auch mit der Festleg 
    

dem Gläubiger 

  

gehören soll, wenn der Schuldner nicht zahlt. Der 
  gewisser Nergal 

    mur war offensichtlich nicht in 
  

annehmen, daß 
Nab6-&tir für Ea-lümur gebürgt hatte. Er hatte aber keine Zeit, sich um die 

    

ngelegenheit 
selbst zu kümmern, da er geschäftlich unterwegs war. Also gab er seinem Bruder Nabü-    uSebSi Instruktionen, wie zu verfahren sei: seböi soll zunächst die Forderung des 
Nergal-iddin begleichen. Dann soll er sich den Schuldner und dessen Sohn (damit dieser 
als zukünftiger Erbe seines Vaters, der dessen Nachlaß mit allen Rechten und Verbind- 
lichkeiten übernehmen wird, nicht nachträglich prozessiert) greifen und ihn ein suppi apilti 
genanntes Dokument über das Haus ausstellen lassen. 

  

  



Nr. 46 167 

  

Nabt-usabsi tue wie ihm geraten: Er zahlt zunächst dem Gläubiger Nergal-iddin 5 
Minen im Auftrag seines Bruders, aber aus sein   genen Vermögen. Wir können voraus- 
setzen, daß er sich darüber eine Quittung ausstellen ließ, dies war ein Muß und übliche 

  

Praxis. Daß diese Zahlung erfolgt ist, zweifelt auch vor Gericht niemand an. Dann greift 
sich Nabü-uSabsi den Schuldner und dessen Sohn (die Ehefrau zur Sicherheit gleich mit) 
und setzt sie unter Arrest. Nun geht es an das Ausstellen der Urkunde. Nabü-uSeb3i bitter 
zunächst einen gewissen Ina-qibi-Bel, ihm einen Schreiber zu schicken, und läßt Vater 
samt Sohn die Urkunde in Gefan; 

  

schaft (ina sibräti) aufsetzen.   

Bevor wir Spekulationen über das weitere Geschehen anstellen, muß geklärt werden 
um was für eine Urkunde es sich handelt, die auszustellen Nabü-usebsi seinen Schuldner 

  durch Haft nötigt. Die in den Wörterbüchern angegebenen Übersetzungen! „Restschuld- 
urkunde“ bzw. „receipt for paymene in full“ helfen nicht weiter. Von einem Restbeı 

  

definitiv nicht die Rede, und keiner der beiden Beteiligten sollte eine Quittung ausstellen 
müssen, denn Nabü-utabsi har   's Geld gezahlt und Ea-lümur hat es nicht erhalten. 
‚Außerdem heißt es eindeutig fuppi apilti 5a bitifu „bezüglich seines Hauses“, es geht also 

Der Schuldner kann das Geld nicht auftreiben, und der Bürge 
kann den für den Schuldner ausg ntreiben: indem er 

   

  

nicht um den Silberbeı 

  

   legten Betrag nur auf eine Weise 
sich des Pfandobjekts bemächtigt. Hier ist inhaltlich also nur eines zu erwarten: eine offi- 

abü-ufeb$i (bzw. seinen Bruder, wenn er als 
sich zwar von seinem Haus nicht 

  

zielle Urkunde, die das Eigencumsrecht auf’) 

  

dessen Stellvertreter handelt) überträgt. Ea-lümur n     
trennen und hofft, den Verkauf noch abwenden zu können, cr will den Bürgen hinhalten. 
Dieser will aber kein Risiko eingehen und zwingt den Schuldner auf etwas unfeine Art, 
einen Kaufvertrag aufzusetzen 

Stellt die zuppi apilti wirklich nichts anderes als einen K: 
warum wird sie dann nicht zuppi mahiri? genannt, da doch dieser Begriff existiert und 

    

‚rtrag dar? Und wenn ja, 

  

verwendet wird? Trifft diese angenommene Bedeutung auch auf die anderen Belege zu? Da 
deren Zahl seit Abfassung von CAD A/2 mindestens verdoppelt werden kann, seien sie hier 
(ohne Anspruch auf Vollständigkeit) zum Vergleich mit Kontext dargestellt: 

  

+ CTSI 43: 150 
adi muhbi 3a vöi ganät?”® inas W”ruppi apili ikannaki.ma rehii kaypi PN ana PN2 inamdinu 
"Wenn man das Grundstückes überprüft (und) eine 1. a. ausgsell hat, und PN (der Käufer) 
den Rest des Kaufpreises an PN2 (den Verkäufer) zahlt..." (es folgt kein übergeordneter Satz). 
Das Formular der Urkunde folgt dem eines Kaufvertrages, aber in der Kaufabschlußklausel fehle 
jener Teil, der den Gesamtpreis angibt. Entsprechend erscheint ina sm bit „(als Teilberrag) 

‚klausel, was ebenfalls verdeutlicht, daß der 
st berechnet werden, 

    

       
  

von Kaufpreis seines Hauses“ in der Quirtu 
ezahlte Betrag nicht den Gesamtpreis ausmacht. Vielmehr soll diese 

nachdem das Grundstück „überprüft“ ist. Diese Formulierung beziche sich normalerweise auf 
die Vermessung und exakte Flächenberechnung, auf der dann der Kaufpreis basiert. Ein „Über 

ı rundsärzlich ausgeschlossen. Zum provisorischen 
Imarkenvermerk und Siegeln und die Einlei 

  

         

prüfen“ von Gläubigerrechten ist aber nicht 
Charakter der Urkunde paßt das Fehlen von Nag 
tung der Zeugenliste mit normalem Yanukinnu statt ina kanak tuppi Mut. 

  

  

1 AHwS. 58, CAD A/2 169 s.w.apiltu A b. (Z. 21-23 dieser Urkunde übersetzt, aber mißver- 
standen, anders CAD K 141.0. kanäku 4b, dort allerdings ohne Übersetzung) 

2 CADMI1 97 0.46  



    

   
    

  

     

  

   

  

     

  

   

     

     
   
       
    
   

  

   

    

     
    

    

   
    
   

  

   
    

    

   
   

    

168 

  

   
URKUNDEN ZUM EHE-, VERMÖGENS- UND ERBRECHT 

= Nbn 50: 14 
Ei gandt?” innaßi "=>ruppi apilt ikkannak-ma (cs folgt die Ausgleichsklause) „Das Haus- 
grundstücks wird überprüft (und) eine 1. a. ausgestellt werden, (dann wird die Flächendifierenz 
entsprechend dem Kaufpreis ausgeglichen). 
Die Urkunde istnicht der Kaufvertrag selbst. Das Grundstück war zuvor an den Käufer verpfän 
det (Nbn 9), nur ein Teil des Kaufpreises wird als bezahlt quitiert (Z. 11: ina* im bir) 

  

  

TEL 12 11: 130 
di kasap gamirti ustatiru ”tuppi apili iu ikkannak „Wenn der volle Silberbetrag bezahlt ist, 
wird eine 7. a. mit ihm ausgestellt 
Es geht um einen Grundstückskauf, Formularbestandteile eines Kaufvertrages mit erheblichen 
Auslasun; 

  

n werden benutzt. Die Urkunde beschreibt die Objekte und gibt den Gesamtpreis 
an. Davon wird zunächst nur die Hälfte angezahlt. 

= PBS 13.79: 6fl 
3a la dini ig... 5a PN päni PN2 ak ""yuppi apilsiiddaggal u PN2 kasap PN3 ustar „(Wenn 

PN nicht zum Zahlungstermin erscheine), gehört ohne Rechtsstreit die (Tempelbetreter)- 
Pfründe gemäß der . a. PN2, und PN2 wird das Silber des PN3 zurückzahlen.“ 
PN hatte Schulden und hat von PN3 einen letzten Zahlungstermin gesetzt bekommen, um die 
drohende Veräußerung seiner Pfründe abzuwenden. Die supi apili ist hier bereits 

    

stelle 
worden und der Eigentumsübertrag soll ohne weitere Formalitäten auf Basis dieser Urkunde 
erfolgen, wenn der Termin verstichen ist. Die Zahlung geht direkt an den Gläubiger 

  

    

= CM 208: If 
zer... ZaPN ina gäte PN2-5 ana kasap gamirei imhuru-ma "quppi apilei ina gätesunu iknuku- 
ma ... „(Was) das Grundstück ... (beviff), das PN von PN2-5 zum vollen Silberbetrag erhal 
ten hat und eine 1. a.von ihnen hat ausstellen lassen ..." (die Übersetzungen der Phrase in CM 
20 7 und 8 sind dementsprechend zu korrigieren) 
Die Urkunde betrifft Ansprüche, die aus einer Nachmessung des Grundstücks resultieren. Die 
vier Verkäufer waren bei Esagila verschuldet und der Käufer hat den Kaufpreis direkt an den 
Tempel beglichen. Der zugchörige Kaufvertrag, der diese Umstände in einem Nachtrag nach 
Anfechtungsklausel und Ausgleichsformel explizit schildert, liegt als SR 67, 1 (CM 20 6) vor 
Er dürfie demnach die zuppi apil darstellen. 

  

    

3 BM 362991137448: Rs 2 
adı Bamu ana pani 
Kauplar ti ikannakü-ma ana PN. inamdinü, 
‚Nebst der Tafel über das Hausgrundstück, das in Jahre 2 Cyr PN von PN2 gekauft hat, [wer- 

den sie(@)] zu den Schreibern des Königs [gchen@), und eine 4. a. werden sie (die Schreiber) 
ausstellen und PN geben. 
Die Tafel stammt aus dem Jahre 4 Cyr, folgt dem Formular eines Hauskaufes, läßt aber den zweiten Teil der Anfechtungsklauseln weg. Aus der Grundstücksbeschreibung gcht hervor, daß 
der Käufer ein angrenzendes Arcal bereits vorher vom Verkäufer erworben hat. Dies dürfte der 
Vorgang im Jahre 2 Cyr gewesen sein. Nun soll offensichtlich über den Inhalt beider Verträge 
zusammen eine offizielle zuppi apili ausgestellt werden. 

  3a Sanat 2.kam ... PN ina gätz (PN: 3... gandt 
3a Barri ix x]-ma (aläku 0.4.        uppi ap 

  

  

  

= BM 43825; 12° 
(ad mai pi" Sr Ürsppi pi kannakiema ana [PN) inamdini.ma .. hau 
PN2 [... ina] gätt PN mabir „... [bis] die Schreiber des Königs eine g. a. ausgestellt und PN (dem Käufer) gegeben haben, hat PN2 (der Verkäufer) 20 $ Silber von. PN erhalten“ Es geht um einen Grundstückskauf. Die zitierte Passage folgt einer Kaufabschlußklausel, in der 
aber die Angabe des Gesamtpreises fehlt. Der Rest des Textes ist nicht erhalten. Die gezahlten 20 & Silber können (bei allen syntaktischen Problemen, die diese Passage bietet) nur als An- oder Teilzahlung verstanden werden, da sich nach Preisrelation und erhaltener Angabe zur Grund- 
stücksfläche mindestens 1 m 10 $ als Kaufpreis errechnen, wahrscheinlich sogar mehr, 
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= BM 42372: 136 
1 mana kaspu PN ina sim Yuppi ai ikannaku ana 
PN2 inamdinu u rehei Ychoindiiu PN2 ana PN inamdinu idi bitu PN ikkal adi PN rehri 
kopindiiu innigtir „1 m Silber hat PN (der Verkäufer) vom Kaufpreis scines Hauses erhalten. Bis. 
man das Grundstück überprüft und eine p. a. ausgestellt und PN gegeben hat, und PN2 (der 
Käufer) den Rest seines deponierten (Silbers) an PN gezahlt hat, wird PN die Miete seines 

genicßen, bis PN den Rest seines deponierten (Silbers) beglichen bekommt.“ 

‚nätiiu mahir adi re ganäti” inaßü u 

  

  

  

Hause 
  

Es geht um einen Hauskauf, die Urkunde verkürzt aber das Formular. Sie enthält keine Anga- 
ben zu Maßen und Nachbarn, aber die Kaufabschlußklauscl; Garantieklauseln fehlen. Der 
Gesamtpreis beträgt 1 m 50 &, die Zahlung von 1 m wird im Rahmen der zitierten Quiungs- 
Ilausel bestätigt, weitere 50 sind offensichtlich deponiert worden. Dies deutet auf Probleme 
mit möglichen Gläubigern hin. Das Nutzrecht bis zur Ausstellung der offiziellen Urkunde wird 

  

* BM 32043//BM 34280: If 
1... PN ina gäte PNF ... ana kasap gamirti Bämu-ma'"guppi apili Lina gätzsu) ikmuku ina 

aöpari a PN2 bitu Suäti imtahar ... „(Was) das Haus (berifh), das... PN von PNf ... zum 
vollen Silber(betrag) gekauft hat, und eine 4. a. [von ihr] hat ausstellen lassen: Im Auftrag von 
PN2 hat er dieses Haus erworben 
Es geht um einen Hauskauf, bei dem der nominelle Käufer als Vertreter eines anderen gehan- 
delt hat. Die zuppi apilti kann nichts anderes als der Kaufvertrag im Namen von PN sein; erliegt 
in mehreren Exemplaren vor: BM 33057+35480+38112 (gesiegel), BM 32160 (gesicgelt) und 
BM 41308 (ungesiegelt, dieses Exemplar wurde von R. Sack als AM 22 in recht fehlerhafter 
Umschrift mitgeteilt und als Feldkauf mißverstanden). Die Verkäuferin hatte das Haus zuvor 
Iaut EvM 6 antichretisch verpfändet 

  

    

  

   

  
  

Vier parallele Dokumente (zum „Bankrott des Nabü-apla-iddin“) 

= ExM 16: 1301 i 
PN ana Nyupsarre”s 3a Hari igabbi-ma "ruppu ikannaki-ma ana PN? inamdini kl igrabü- 

ppı a krangüema ana DN2 I ran kapu u bubullaiu BN ana PN2 inamdin „PN (der 
gr des Verkäufen) wird die Schreiber des Königs ansprechen und sie werden eine . (2) 

ausstellen und PN2 (dem Käufer) geben. Wenn er die Schreiber nicht anspricht, und sie keine 
Tafel aussellen und PN3 geben, wird das Silber und seinen Zins PN an PN2 (zurück)geben.“ 
    

= EvM 19: 1AR 
ad muhhi PN. ana Nyupkarre”= 14 Karri igabbi.ma '®puppi apili ikannaki PN? pi ei I 
kapi na „Bis PN (der Sohn des Gläubigers) mit den Schreibern des Königs spricht, und sie 

Iilung des Silber.“ Es muß analog zu ExM 16 um die 
all, daß die Tafel nicht ausgestellt wird, gehen. 

    eine 4. a. ausstellen, bürge PN2 für die Zahlu 
Rückzahlung 

  

Ies Betrags an den Käufer für den 

+ BM 30853: 12H 
PN ana pupiarres 3a Sarri igabbima “®suppu mala zit ikannakiü-ma ana PN2 inamdinä 
PN (der Gläubiger des Verkäufers) wird die Schreiber des Königs ansprechen, und sie werden 

äne 4. (a) entsprechend seinem Anreil ausstellen und PN2 (dem Käufer) geben.“ 

  

Kyuptarrema br im % ‚na PN3 inamdinis, „(PN und PN2, die 
(plarre”S za Sarri igabbt ""suppu ikannaki-ma ana e 

Gläubiger des Verkäufers) werden die Schreiber des Königs ansprechen; eine f. (a) werden sie 
ausstellen und PN3 (dem Käufer) geben.” 

  

     Diese vier Urkunden gehören zu einem Vorgang. Ein Haus war an mehrere Gläubiger verpfi 
det, Neriglisar har es gekauft: EvM 16: If: gandri ja PN da pani Wratinr® fudgulu u bir PN 
Neriglissar ana kaspi impuru „Hausgrundstück des PN, das den Gläubigern übereigne iss; un! 
das Haus des PN hat Neriglisar für Silber erworben.” Jeder der Gläubiger hat im Auftrag des 
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zahlt bekommen und den ursprünglichen     Käufers die Hälfte des ihm geschuldeten Betrag 
Verpflichtungsschein dem Käufer ausgehändigt. Wenn sie keine 1. a.ihren Anteilen gemäß aus 
stellen lassen, müssen sie das Silber, das sie über Neriglissars Mittelsmann bekommen haben, 
wieder zurückzahlen. Auch hier kann 4. a. keine Quittung meinen, denn der Schuldner/Ver- 
Käufer hat sein Silber längst bekommen und die vier vorliegenden Urkunden sind sämtlich selbst 
Quittungen. Den Schlüssel zum Verständnis liefert der Hinweis in EvM 16, das Haus sei an die 
G er sind damit die neuen Eigentümer 
Wir müssen annehmen, daß das Haus weniger wert war als die Summe der Schulden, da die 
Gläubiger nur je die Hälfte des nominellen Schuldberrages von Neriglisar gezahlt bekommen. 
Auch in diesem Fall wird deutlich, daß die zuppi (apili), die von den Schreibern des Königs aus 
gestellt werden soll, enwas mit dem Eig 
jaben muß. 

    
  

       ıbiger (und nicht Neriglissar) übereignet. Die Gläub 
  

  

ntumsrecht am vormals verpfändeten Objekt zu cun 
  

  

All diesen Fällen ist gemein, daß es um die Übertragung des Eigentumsrechtes an be 
stimmten Objekten (Grundstücken, Häusern, Pfrinden) geht, die häufig in die Form eines 

Kaufes gekleidet ist. Die fuppi apilti wird für den neuen Eigentümer ausgestellt und diesem 
ausgehändigt. In sechs von elf Fällen (einschließlich dem vorliegenden) war der Verkäufer 
verschuldet und/oder das Objekt zuvor nachweislich verpfändet. In den anderen Fällen ist 
dies auch zu vermuten, es mangelt zum Nachweis lediglich an Kontext, es findet zudem 

  

nur eine Teilzahlung des Kaufpreises statt. In zwei Fällen geht aus dem Archivkontext her- 
vor, daß mit der zuppi apilti der offizielle Kaufvertrag gemeint ist, der auch tatsächlich als 
gesiegeltes Originaldokument überliefert ist 

Für das Ausstellen der suppi apilti wird kanaku gebraucht, was meist mit „(eine Urkui 

  

eben wird, sich aber in neubabylonischer Zeit auch auf Urkunder 
  

de) siegeln“ wiedergeg 
iypen bezieht, die nachweislich nie gesiegelt wurden, z.B. Vermögensübertragungen oder 
Adoptionen. Zudem siegeln bei Privaturkunden niche die Parteien, sondern nur wenige, 
privil 
gemei 

Wer in unsere 
Parteien, kann nicht immer zweifelsfrei festgestellt werden. Wo die Schreiber genannt sind 
oder eine passive oder unpersönliche Forn 

  

  
ierte Schreiber oder Richter, so daß kanaku (von einer Partei gesagt) wohl besse 
als „(eine offizielle Urkunde) ausstellen (lassen)“ wiederzugebeı   ist 

Kontext Subjekt dieses kanaku ist, ob die Schreiber oder eine der 

  

  ılierung gewählt wurde, gibt es keine Zweideu 
tigkeiten. Anders jedoch, wenn sich die Formulierung ina gätäfu(nu) iknuk(ü) auf eine der 

n bezichen muß, In BM 32043/134280 (bei einer Verkäuferin) deutet die masku- 
line Verbform darauf, daß der Käufer Subjekt ist, während es in CM 20 8 ina qätähunu bei 
Verkäufermehrheit heißt. Dies deckt sich mit dem Befund in der vorliegenden Urkunde, 
wo in Z. 237 Nabti-usabsi als Vertreter des neuen Eigentümers mit kumuk aufgefordert 

  

Partei   

  

  

wird, den Schuldner ina gätziu eine Tafel ausstellen zu lassen. 

3 Diese spezielle Konstruktion von kanäkı ist in CAD K, $. 141 5.0. 4b als „to obtain a sealed 
document from a debtor“ übersetzt. Man könnte dies im Deutschen mit „eine Tafel (vom 
Schuldner) erlang ht, kommt so 
nicht zum Ausdruck. Da kanaku auch im „normalen“ Kontext „ausstellen lassen“, nicht „(sclb- 
st) ausstellen“ bedeutet, kommt man mit dieser Übersetzung hier ebensogut zurecht. Daß sich 
na gätöw nicht auf das Schreiben des Dokuments durch die Partei selbst bezicht, ist klar. Es sei 
außerdem darauf verwiesen, daß alle in CAD aufgeführten Belege für diese Verwendung des 
Verbs in dem hier diskutierten Kontext von Verpfändung und Hingabe an Zahlungsstatt 
vorkommen, also eine Spezialbedeutung repräsentieren. ö 

    wiedergeben, aber das Fordern, das dem Erlangen vora 
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Warum wird die Tafel zuppi apilti genannt? Wegen apalu „befriedigen“, „voll bezah- 
len“ hat CAD „receipt for payment in full“ übersetzt und dies auf die Zahlung des Kauf- 

  

preises durch den Käufer bezogen. Die Ausstellung einer solchen Urkunde wäre aber über- 
iorische Quittungsklausel über den 

vollen Kaufpreis beinhaltet. Der Käufer bedarf also einer solchen Absicherung nicht. Es 
sei außerdem darauf verwiesen, daß sich die „Schreiber des Königs“, an die sich die Parteien 
nicht selten wenden, um die fuppi apilti ausstellen zu lassen, keine ordinären Quittungen 
ausferigen. Sie bilden eine als „Notare“* beschriebene Gruppe von hochqualifizierten. 

Aüssi 

  

da jeder Kaufvertrag ohnehin eine ob 

    

Schreibern, die offizielle Kaufverträge ausstellen und mit Siegeln versehen (im Gegensatz 
zu normalen Schreibern, die solche Verträge zwar ausstellen, aber nicht siegeln dürfen) und 

  

deren Kompetenz dann gefragt ist, wenn es zu prüfen gilt, ob die juristischen Voraus- 
setzungen für einen Verkauf erfüllt sind. Damit sind sie insbesondere für jene Fälle 

  prädestiniert, in denen die Rechte Dritter (Gläubiger oder Familienangehöriger des Ver- 
käufers) betroffen sind. 

Der Begriff apiltu „Befriedigung“ kann sich also nicht auf die erfolgte Zahlung des 
Kaufpreises beziehen, zumal dieser, wenn der Verkäufer verschuldet war und ein Objekt als 
antichretisches Pfand bestellt hatte, de fücto bereits seit Jahren an den Verkäufer gezahlt sein. 
konnte. Die „Befriedigung“ erführ im Gegenteil der Pfandgläubiger (oft genug der Käufer 
selbst), dessen Forderung (ob nun direkt oder auf Umwegen) beglichen wurde, indem das 
Eigentumsrecht am Pfandobjekt (oder einem anderen an Zahlungsstatt hingegebenen 

'n wurde. Somit dokumentiert eine fuppi apilti den 
Erwerb eines Objekts durch Hingabe an Zahlun 

  

  Objekt) offiziell auf ihn übertrag   

statt vom Schuldner, im Unterschied zur   

fuppi mahiri, der eigentlichen Kaufurkunde. Formal mag sie sich eine suppi apilti von der. 
  tuppi mahiri lediglich durch einen Nachsatz unterscheiden, in dem die Zahlung des Kauf- 

preises an durch den Käufer an die Gläubiger des Verkäufers erwähnt ist. Eines allerdings 
ist zu beachten: Auch nach Ausstellung einer fuppi apilti kann dem Schuldner/Verkäufer 
noch Gelegenheit gegeben werden, das Objekt zurückzubekommen, wenn er den Schuld- 

(und sei es nur von einem anderen Gläubiger): Die suppi apilti muß dann 
zurückgegeben bzw. ungültig gemacht werden 

Was ist mit Ea-lümurs Haus passiert, nachdem ihn Nabü-usab$i gezwungen hatte, die 

  

  

betrag aufbrin 

  

Urkunde ausstellen zu lassen? Hier läßt der fragmentarische Erhaltungszustand keine 

sicheren Schlüsse zu. Offenbar hat eine gewisse Qudäßu Silber besorgen können, das 
zunächst bei einem Außenstehenden deponiert worden ist, ob im Auftrag Ea-lümurs oder 

eines anderen, ist nicht zu ermitteln. Die Angelegenheit hat dann der (damalige) Gouver- 
neur von Babylon (in seiner richterlichen Funktion) überprüft. Nabü-usabsi sagt ‚offenbar 

‚aus, die Erwerbsurkunde zurückgegeben zu haben, woraus wir schließen dürfen, daß ihm 

der Kaufpreis zurückgezahlt worden ist, durch "Qudäsu oder eine andere Person. Als Ea- 
lümur sein Haus wieder in Besitz nehmen wollte, hat ihn (wie aus Z. 18° zu entnchmeı 

war) eine "Bäbaja daran gehindert, indem sie Ansprüche auf das Haus angemeldete, viel- 
leicht unter dem Vorwand, daß eine bestimmte Urkunde (die ruppi apilti?) ohne ihre 
Anwesenheit ausgestellt worden sei (vgl. Z. 14). Darauf wird sich wohl Nabü-usabsis 
Äußerung beziehen, ihm seien weder vor noch nach Ausstellung der guppi apilti dergleichen 
Forderungen einer Frau zu Ohren gekommen. x 

Wie die Richter entschieden, nachdem sie die Zeugen angehört und die Urkunden 

studiert haben, entzieht sich unserer Kenntnis 

  

      

4 Dazu H.D. Baker und C. Wunsch, Noraries  
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Prozeßurkunde 

jarnummer: BM 77474 (84-2-11,214) 
EE. Peiser, BRL 2 (1891), S. 63 (T+Ü); 

E Joannes, NABU 1996/72 (T+Ü) 

  

L.I&L.] 
[... 1eBa’iru xl 
[wien Sax mla-na    
   . mul-t-ia mas 

[... ame), ] 
Lo] ganätirs zit Na ireli ..] 
[mas-ka-nu as}-'bat! e-nin-na”M: 
(gdt-su e}-I ganäti”= bit mas-ka-ni-ia um-mlid-ma a-na) 
Ipani]-ia' la mus-su-ur ia-a-ta u märans-(ü-a) 

rgal-(tab]-ni-u-sulr) 
N%akin em Kur a-ma-a-ta 'La-sa-bi-it-ru 

tag-bu-si B-me "Arad=Nelrgal (0) "]/ 
ub-lam-ma ma-har-sü uS-zi-su' a-na "Mu- 

iq-bi um-ma mi-nam-ma ganäti”® bit mas-ka-nu 

     
  

    

(bitu) a-na a-sd-bi-ni la i- ©] 
   

‚zib-!Bel 
Bel 

      

34 Tasa-hi-it-tn, gätö\-ka ina mub-bi tu-[um)-mid 
= Mu-ie-zib-"Bal i-pu-ul um-ma Sanat 2.klam "Ku]-ra-ä 

"zer zittu 3hmAradNergal "Nergal-iddin      

    

   

  

Nm /Arad.!Nergal a-na käs-pa i-3d-am 
igil kaspı 3a Lla-sa-hi]- rn, 

lergal 'i 
[x @)]-ra-ni "tuplpi ...] 

Rest der Vorderseite und B 
LI.) 
[xx (&) la-sa-hli-it-m 
[riVergal]-iddin abu 34" Mlu-e-zib-!Bel 
[69 x mla-na 2 Sigil kaspu ina (...) 
% mla-na 8 Sigil kaspu 'Lla-sa-bi-it-nu, ... el) 
mArad-Nergal i-3ar-iu-i (...] 
acki-i ana...) 
34% ma-na 8 Sigil kaspi a-na "\La-sa-bi-it-tu,) 
!unam-di-nu gandti”® ina pa-ni-2[ui musßur) 

jebrochen, 

  

in der Rückseite weg 

        

[na] purusse(eS.BAR) di-'-ni" [ati] 

[1G1®... 1jakin zzm Kurt mar,-3u 84 
[P... mär-si) 34” Za-ki-ru [...) 
L...)-Marduk®[...] 
[r...]-!B2l mar...) 
ee 

[Du l...] 
Rest der Zi 

      

    

  n-und Schreibernamen, Ausstellungsort und Datum weggebrochen. 

 



vs 

Rs 
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Die Tafel ist gesiegelt. Am linken Rand ist der Kopf eines linksblickenden kahlen Beters zu 
erkennen (nicht identifizirbar); auf dem rechten Rand ist nichts zu schen. 

Z.2° FE. Joannös liest x ha-las LA steh cher nicht da, LÜ scheint sicher. Die Angabe eines 
1 des Textes ist nicht unwahrscheinlich,   ‚Ahnherrennamens ziemlich weit am Anfa 

Z.3° Ergänzung nach Z. 19° wie Rs 4 
Z.4" Die Ergänzung zu mu]-ti-ia geht auf F. Joannds zurück, allerdings könnte auch ein auf 

ija endender Name (z.B. Kabuia, Kita) gemeint sein. 
Z.T’ Am Anfang ist wohl -t]i oder ]-bar zu lesen, die Ergänzung zu maikanu sabatu somit 

möglich. Am Ende der Zeile ist vielleicht eine Verwandtschaftsbezeichnung zu ergänzen. 
Z.8° _ Dievon F. Joannts vorgeschlagene Ergänzung um-[raBir] ist nicht möglich, da das zweite 

Zeichen mit einem einzelnen großen Waagerechten beginnt. Analog zu Z. 15” wohl 
emedu D. Die Spuren des LI am Anfang sind sichtbar 

7.126” EE. Peiser liest in Z. 13° ud-zisu für udzisu. Ob es sich beim letzten Zeichen um ZU 
oder SU handelt, ist nicht ganz klar. Sein Vorschlag löst das Problem in der vorherge 
henden Zeile, wo man sonst ublam auf den Gouverneur bezichen müßte, der aber mit 
Sicherheit nicht selbst jemanden vor Gericht geholt hat. Wenn aber zwischen den 
Namen Arad-Nergal und Musezib-Bel ein w gestanden haben sollte, wäre mit F. Joannes 
zu übersetzen: „der Gouverneur ... zitierte (sie vor Gericht), und PN und PN2 
erschienen vor ihm. 

2.15° Die Ergänzung geht auf F. Joanns zurück. 
nzung des Verbs zu ularli „ließ er (sic) bekommen“ analog zu Rs 6 wäre 

glich, aber vielleicht ic [a 
des Pfandrechts bedeuten. 

7.21° Nachdem cin loscs Oberflächenbruchstück wieder auf der Tafel fisiert wurde, ist nun [x 
(o]-ta-ti am Anfang zu lesen, [il ist unmöglich. Vielleicht zu s/äitru Pl. s/ätäru „Rest“? 

RSS” Am Anfa 
inamdinu gemeint 

Datum Der Rechtsstreit fand nach 2 Cyr statt (vgl. Z. 16°), das Datum kann aber weder über 
die Parteien noch über den Gouverneur, über dessen Amtszeit nichts weiter bekannt ist 
eingegrenzt werden. 

         

    

        lim hat er beglichen“ gemeint—das würde das Ende 

cht klar &4 (gegen F. Joanns, der 4% liest ). Vielleicht ist ina/adi mi sa 
  

Überserzung 

  

  

  

„l...] Familie Ba’iru 4) [...) 42 8 [Silber ...) &% [...] meines Ehefmannes], des 
Sohnes des [...) 4) [... stimmte] zu, und einen Verpflichtungsschein [...] © [...] das 

  

Hausgrundstück, seinen Anteil, den er mit [... gemeinsam (besaß)] 77 nalhm ich als 
Pfand). Jetzt hat MuSezib-Bel [...] = ) das Haus(grundstück), mein Pfandobjekt, mit 
Beschlag belegt, und 29 2.0 
haben kfein Haus], um darin zu wohnen.“ Nergal-tabni-usur, 71") der Gouverneur von 
Kutha, hat die Worte, die Lasabittu 12) sprach, gehört, und Arad-Nergal 713) brachte 
7.124) Musezib-Bäl 413% und sie erschienen vor ihm. Zu Musezib-Bal 

dermaßen: „Warum belegst du das Haus(grundstück), das Pfandobjekt 15) der 
ittu, mit Beschlag?“ 716) Musezib-Bel antwortete folgendermaßen: „Im Jahre 2 

  

[an] mich gibt er es nicht heraus. Ich und meine Kinder 

     sprach er fol 

   

  

  

Cyrus 217) hat Haus- und Feld(grundstück), den Anteil des Arad-Nergal, Nergal-iddin, 
7.18) mein Vater, von Arad-Nergal für Silber gekauft. 719) Einen Verpflichtungsschein 
über 42 $ Silber der *Lasahittu 7 20) zu Lasten von Arad-Nergal hat er [beglichen() ...] 7 
21) Resı(?) der Tafel [...] (große Lücke) 

[...] Lasabiteu [...] #3 [Nergal]-iddin, der Vater des [Muszzib-B ] 847 [412 3 

  

Silber [...] & 5” [5)8 & Silber ließen sie Afagahietu zu Lasten von] ® 6” Arad-Nergal 
ib   bekommen. [Mui   Bel wird] ®&7% entsprechend ihrer Urkunde an ([Lasahittu zahlen.   

Wenn er] ®8 58 $ Silber an [Lasabittu] %9° gibr, steht ihm das Haus zur Verfügung 
(oder: Bis ..., solange steht ihr das Haus zur Verfügung)
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‚Kommentar 
Der Hintergrund dieses Rechtsstreits ise zwar niche völlig klar, eine Vermutung kann 

  

aber angestellt werden. !Lasahittu hatte eine Forderung gegenüber Arad   Nergal und dafür 
Hausanteil (an ungereiltem Gemeinschaftsbesitz, wohl dem Erbe seines Vaters) als 

  

Pfand genommen, um darin zu wohnen. Es war also offensichtlich eine ancichretische 
Nutzung vereinbart worden. Mutezib-Bel reklamiert dieses Haus für sich, weil sein Vater 
den Anteil des Arad-Nergal gekauft hat. Er behauptet offenbar, die Forderung der 1 
abiteu sei bei dieser Gelegenheit beglichen worden. 

W 
von 'Lasahittu entschieden zu haben (vielleicht, weil Musezib-Bäl nicht nachweisen konn- 

bezahlt zu haben), der Betrag har sich von 42 $ auf 

    

dann geschicht, entzicht sich unserer Kenntnis. Die Richter scheinen zu Gunsten 

  

$ erhöht (durch 
). und Mußezib-Bel muß diesen offenbar begleichen, bevor er das Haus 

te, die Forderun     
Zinsrückstände 
wieder in Besitz nehmen kann, 

Über das Verhältnis der Personen zueinander kann nichts in Erfahrung gebracht wer- 
den. Es ist jedoch zu vermuten, daß "Lasabittu ihre Forderung als Gegenwert für Mitgift-     silber bekommen hat, das ihr Ehemann oder dessen Vater aus, ia und 

gänzt, könnten in diese Richtung deuten. Mitgiftsilber 

  

ü-me]-e.ma (2. 4%), wenn richtige   
könnte aber auch als langfristiges antichretisches Darlehen an einen Dritten investiert wor- 

  

den sein. Da (Lasahittu sich beklagt, sie habe mit ihren Kindern kein Haus, um darin zu   

wohnen, wird man wohl annehmen müssen, daß sie Witwe war 
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Nr. 48: Beurkundung des Ergebnisses eines Rechtsstreits 
Inventarnummer: _BM 65722 (82-9-18,5712) 

 



1 
2 

Rs 17 

28 
29 
30 
31 

Nr. 48. 

  

        [... 34 "eBit-il-ia- i-ru mär-sii) '$d' "Bi a-na-nu märu sa 
Bd Ha-ma-ru,-ia-a-a” ummi) abi-sü dr-ki mi-tu-tu 3a "Bi 
[abi "eBit-i-ia-a-hi]-ru bitu sa ""Bn-l-ha-na-nu ana 
1... "Zab-di-iJa ana kaspi ta-ad.din-nu ina Sanat kam 

Sür Babili far märati icn)a ma-har "Nabi-sarra-ugur 
lisimmägir(UD.SAN-SE.GA) 
r-ti-5 tad-bu-bu-ma "INabü-sarra)-Tusur‘ 
(a-ma meBit-h-ila-hieru Imar-si 3a" Bit-ih 
Lina ...] Btur-r{u um])-Ima' ünisannu Sanat 7.kam 
[Kura-ds sar Bäbilh: far] mätäti(KUR.KUR) a-na ma-har] 
Suma-iddin “sangi Sip-par 
Uillak-ku »!Marduk]-suma-iddin “angt Sip-par“ i-pab-bi-ir-ma 
[Werib-bn-Samas u) “sbüna.say[r> a)lı "Bie-h-ia-hi-ru 
[Ha-ma-tu,-ia-a-a’ u) »Zab-di-ia ma-hi-ir-ra-a-nu biti 
[nb-I-nim-ma ina ma-bar-si-nu) u8-i-zi Beta-lu-Si-nu-t-ma 
["Zab-di-ia eli ram-ni-ü 1)-ki-in um-ma ®®Nabü-Sarra-ugur \simmagir 
L...]-'x x x'ru ki-i ü-tir-ri 'x" 
lana »Bir-i-ia-bi-rlu itta-din "Ha-ma-tu-ia-a-a 
[&ta-Iu-i-ma eli ram-ni-5ü tu-ki-in um-ma 
[Zab-di-ia blitu 34 »"Bir-h.ia-a-hi-ru mär mart-ia 
Tana kaspi ki imburu) u kurummatu= la id-din-nu Baltu-a-a alu, 
[PN «...]-ra märti-sü a-me-Iu-ut-ta-a ul ad-da-d3-l 
[iMarduk-suma-idd)in “sangt Sip-par“ “arib-bie-Samas u “srbiunan.na)"s 
alı 

ir (o (o)] 
‚LIba-na-nu) 

      
     

      
  

    

Silmmägir bitu d-sr-ri-ma 
‚-na-nu! id-din-nu-ma     

Marduk- 

  

       

  

    
  

  

L...] bitu u a-me-Iu-ur-tu, vetir-ru-ma a-na 
[PBaikia-hi]-ru id-din-nu u-mu ma-la‘Ha-mat-ia-a-a 
[balta-tu) it »!Bir-k-ia-a-hi-ru di-ba-at u.mu 
[x silä akalubi= x silä] billaru([KAS].SAG) ina Satti, 1 “sKUR.RA "IBit-il-ia-a- 

hier 
[ana 'Ha-mat-ia-a-a’) 'ummi” abi-& i-nam-din ina purusse(ES.BAR) 
dini(DLKU,) Zuari(MmU)r= 
[mahar »!Marduk-Suma-iddin) \ang 
["/qBa-"Marduk mär,-sü 3a "E-tel-pi)-Samas mär, “Sangt-Sip-par“ 
L.. "AlradBel'ügupsarru, mar 34 »Böl-usallim 
[mär, »SAdad-am-me-e Sippar") nisannu ümi 4.kam Sanat 7.kam 
["Xu-ra-ds für Bäbili) jar mätäti(KUR.KUR) 

  

     

  

   

  

Von der Tafel fehlt links erwa cin Dritrel, alle Ergänzungen sind daher höchst unsicher. Die hier 
geborene Umschrift versteht sich als ein Versuch, die Lücken je nach Länge sinnvoll zu füllen, um 
einen zusammenhängenden Text zu gewinnen. Der Problematik eines solchen Verfährens ist sich die 
Autorin bewußt. 

Z.1 Esist wohl amärı, dinu oA. zu e inzen. Das Haus wird in Z. 3 erwähnt und wäre    
hier syntaktisch schlecht unterzubringen. 
Beide Namen sind Westsemitisch und mit dem theophoren Element Ber-el gebildet 

zu -iahiru von “ur „erwecken“ vgl, PNA 2/1, 5. 517 sv. Il-ahiru und zu -hananı von. 
I. DNA 2/1, S. A49R. sv. Il-banäna. 

     
mn „segnen 
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2.4 Die Lücke am Beginn ist für den Namen des Käufers zu groß. Da 'Hamaraji in 7. 
19 betont, keine Versorgungsleistungen (kurummätu) vom Käufer erhalten zu haben, 
wird man annchmen können, dies sei der Zweck der Vereinbarung gewesen. 

Z.5,6,14 Beim Titel des Simmägir ist USKAR (UD.SAR) in UD.SA verschrieben. Ein solcher 
Beamter namens Nabü-arra-ugur ist bisher nicht belegt (A.C.V.M Bongenaar, 
Ebabbar, 5.128). 

Z.8 Die Ergänzung riksulriksäti oder sipru füllt die Lücke nicht aus; das erwähnte Doku 
ment dürfte aber keine Tontafel gewesen sein. 

7.16 Derin PNA 2/1, 8.446 gebuchte männliche Name Hamatäiu („Man from Hamath“) 
ist zu vergleichen. 

7.28-30 Zur Ergänzung des Zeugen- und Schreibernamens vgl. den Index in A.C.V.M. 
Bongenaar, Ehabbar. 

   
  

  

  

  

Übersetzung 

[(Was) die Rechrsache des Biti-iahiru, des Sohnes] des Bitil-hanänu, des kleinen 
Kindes (betrifft): aß "Hamatajä, die Mutter] seines Vaters, nach dem Tod des Bit-il- 

[banänu], 7 ® [des Vaters des Bit-il-iahi]ru, das Haus des Bi ) [ihren 

Unzerhalt@) an Zabdija] für Silber gegeben (= verkauft) hat 3 

  

   
      

   Jahre 4 & 9) [des      

          
     

Cyrus, Königs von Babylon und der Länder,] vor Nabü-Sarra-usur, dem Simmägir, * 6 
[gegen ihn geklagt hat, und Nabü-Jarra]-usur, der Simmägir, das Haus zurückgegeben und 
©D) (dem Bit-il]-iahiru, [dem Sohn des] Bit-il-banänu gegeben hat, und % ® [in dem 

  

Dokument) folgendermaßen geschrieben hat: ‚Im Nisan des Jahres 7%” [des Cyrus wer- 
den sie] zu Marduk-Suma-iddin, dem Sangü von Sippar, 410 [gehen (oder: vor M. Rechts- 
streit führen)]‘: 

Marduk-Suma-iddin, der Sangü von Sippar, versammelte (sie), und 4 1) [die Tempel- 
de ließen Bit-il-iahiru, 712 [Ha- 

[holen, und vor ihnen] erscheinen sie. 
     betreter des Samas-(Tempels) und] die Ältesten der $ 

matujä] und Zabdija, den Käufer des Hauses, 7 
Und sie befragten sie, und 4 1% [Zabdija] bestätigte [freiwillig folgendermaßen: ‚Nabü 

ra-usur, der Simmägir, % 9) [hat das Haus ...] als er es zurückgab, dem 19 [B 
u] gegeben. "Hlamarajä % 1) [befraglten sie, und sie bestätigte freiwillig folgender- 

maßen: 419 „[Als Zabdija] das Haus des Bit-il-ia} 
Silber empfangen, aber (uns) keine Verpflegung gegeben hatte, habe ich ihm "Baltaja, die 
Ehefrau 20 [des ..., und PNf), ihre Tochter, meine Sklaven, (auch) nicht gegeben.‘ 4) 
[Marduk-Suma-iddin], der Sangü von Sippar, die Tempelbetreter des Samas-(Tempels) 
und die Ältesten der Stadt 22 [berieten ... und] gaben das Haus und die Sklaven zurück 

    

       u, des Sohnes meines 

  

  

  

und gaben sie an = [Bir-il-ia 
[x Sila Bror, x ilä] gutes Bier (und) jährlich 

tajä], die Mutter seines Vaters, g 

ru. Solange 'Hamatajä % 2% [lebt], wohnt sie bei Bit-il- 

    

biru. Täglich in KUR.RA-Gewand wird 

  

       
ig dieser Rechtssache (waren zugegen): 

    
       

  

Zeugen [Marduk-Suma-iddin], dem Sangü von Sippar 
Igita-Marduk/Erel-p ngü-Sippar 
ein weiterer Zeuge 

Schreiber Arad-Bel/Bel-usallim/Adad-Xamme 
Ausstellungsort  [Sippar] 

  

Datum 4.1.7 Cyr (19.4.532 v. Chr.)     
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‚Kommentar 
Die vorliegende Urkunde ist trotz ihrer Beschädigungen in zweierlei Hinsicht interes- 

sant: wegen des beurkundeten Vorgangs und wegen des juristischen Prozedere.   

Es geht um ein Haus, das ein Sohn im Kindesalter von seinem Vater geerbt hat. Er   

  

scheint keine nahen männlichen Verwandten mehr gehabt zu haben, da es seine Groß-   

mutter (die Mutter des Vaters) ist, die sich seiner annimmt und— um für seinen Unterhalt 
sorgen zu können—das Haus an einen gewissen Zabdija verkauft hat. Daß es nicht um 
einen Fall von Miete oder antichretischer Verpfändung geht, wird aus dem Terminus 
Imäbiränu deutlich, mit dem Zabdija in Z. 12 bezeichnet wird. Daß die Großmutter nach 

auch wenn es formal zum   dem Tode ihres Sohnes zum Verkauf des Hauses berechtigt waı 
Erbe des Enkels gehörte, scheint niemand anzuzweifeln. Wenn kein Brot im Haus ist, kön- 
nen Vermögensobjekte nicht geschont werden, zumal eigentlich der Enkel mit dem Erbe 
seines Vaters (zumindest theoretisch) auch die Verpflichtung übernommen hat, dessen 

lierung ana kaspi nadanu „für 
ar kein Silber gezahlt worden, sondern mit dem Käufer die Lieferung von 

Mutter zu versorgen. Es scheint auch, als sei rotz der Forn   

Silber geben“ 

  

Nahrungsmitteln vereinbart worden, möglicherweise sogar mit behördlicher Zustimmung, 
Da der Käufer aber seinen Verpflichtungen nicht nachgekommen war, verlangte die 

Großmutter vom zuständigen Beamten, dem Simmägir, eine Annullierung des Vertrags.     
Dieser entschied zu ihren bzw. ihres Enkels Gunsten, verlangte aber, den Fall im 7. Jahr 
des Cyrus (d.h. zwei oder drei Jahre später) der höchsten Tempelbehörde und den Stadt- 
ältesten von Sippar noch einmal vorzulegen. Dies geschah, gleich zu Beginn des Jahres. 

Nach erneuter Anhörung der Parteien, die keinen Widerspruch einlegeen, wurde der Enkel 
als Eigentümer des Hauses bestätigt. Zugleich wurde ihm auferlegt, für seine Großmutter 

zu sorgen, sie bei sich wohnen zu lassen und ihr Speise und Kleidung zu geben. 
Es scheint, als habe der Simmägir im Jahre 4 Cyr den Fall zwar interimsmäßig ent- 

, aber noch nicht gleich an die übergeordneten Autoritäten weiterleiten wollen 

  

  

schied 
Dies könnte mit dem Alter des Enkels zu tun haben: Als er das Haus erbte, war er mmaru 

sechs Jahren.! Bei Ausstellung der vor- 

    

sehru, ein kleines Kind, wohl zwischen drei un 
liegenden Urkunde muß er als geschäftsfähig, also bereits 
denn er übernimmt eine Verpflichtung, Man hat offensichtlich diesen Zeitpunkt abwarten 
wollen, bevor man eine endgültige Entscheidung traf. 

  

erwachsen“ gegolten haben, 
  

chen, haben westsemitische 
ıs häu 

  

Die beiden Parteien, die sich vor Gericht gegenüb 
ist selten der Fall, wei      

    Namen, die sie als Nicht-Babylonier ausweisen. Die 
sind Transaktionen oder Streitfälle zwischen Babyloniern auf der einen Seite und Ni 
babyloniern auf der anderen dokumentiert? Darüber hinaus erscheint ein Beamter mit der 
Klärung ihrer Angelegenheiten befaßt, der in Keilschrifttexten nicht allzu oft vorkommt: 
der Simmägir.® Nabü-Sarra-ugur trägt einen typischen Beamtennamen und erscheint hier 
in richterlicher Funktion.$ Offensichtlich war er für die Belange der Nichtbabylonier 
zuständig und ließ Dokumente für sie ausstellen, sicher in aramäischer Sprache. Dies mag 

So F. Joannts, KTEMA 22, $. 123 auf der Basis von Sklavenkaufverträgen. 
Mündliche Auskunft von R. Zadok. 
Zu Titel, Herkunft und Belegen s, W. von Soden, ZA 62; den spärlichen Belege im Ebabbar- 
Archiv s. A.C.N.M. Bongenaar, Ebahbar, 5. 128% 

4 In AnOr 8/56 hatte der Stellvertreter (ni) des Simmägir darüber zu befinden, wem eine be- 

   

stimmte Sklavin gehörte  
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erklären, warum die Amtsinhaber in Keilschrifttexten so selten erwähnt sind und wir nicht 
wissen, ob es gleichzeitig mehrere Amtsinhaber an verschiedenen Orten oder gar am selben 
Ort gegeben hat. Der Karriereweg könnte über den 3a-räi-Beamten und den königlichen     
Alphabetschreiber (sepäru fa Sarri) geführt haben. Ob aber der im Jahre 16 Nbn im Ebabbar 

  

bezeugte Alphabetschreiber namens Nabü-Sarra-usur mit unserem Simmägir identisch ist 
läßt sich nicht festtelle 

Daß der Fall schließlich dem Sangü und den Stadtältesten von Sippar vorgelegt wird, 

  

wird damit zu tun haben, daß die Protagonisten in einem Gebiet wohnten, das der 
Verwaltung von Ebabbar unterstand. 

5 A.C.V.M. Bongenaar, Ebabbar, $. 501
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Gula-Suma-usur/Bäba-pir 
BM 38215 (Nr. 19): 1 

Iddin-Marduk/Nabd-mukin-apli/ 
BM 32619 (Nr. 34): 1 

Nabü-balässu-igbi/lddin-Marduk/- 
[BM 32619 (Nr. 34) 

Nabö-mukin-zeri/$ulaja/ 
BM 59618 (Nr. 39): 19 

Nabü-muserig-udde/Bäba-pir’a-usur/ 
BM 38215 (Nr. 19): 6 

Kastaja/Marduk/- BM 59618 (Nr 

   

  

  

39):3 

   

  

FRE'TKu/Marduk/- BM 59618 (Nr 
Sagil/Bel-Suma-Rkun/- 

BM 59618 (Nr. 39): 6 
[...)/Agarä/- BM 31721 (Nr. 2 

]/Marduk-&uma-ugur 
BM 477954 (Nr. 29): 28 

Eppes-ili siehe (Ea)-eppei-ili 

39): 3 

  

Rs9 

  

  

Erilbaja (-ba-a) 
* -/Rimür/(...] BM 46618 (Nr. 2): 38 

Eriba-Marduk (sJu-famar.utu) 
* -Samas-iddin/Rabä-a-Ninura 

BM 35675 (Nr. 24): 4 

   

lerli 
* =fl..](Kassidakku?) BM 36463 (Nr. 2):9° 

gilbälersiche Ina)-Esagil-beler 
il-suma-ukin (&sag-imu-gin) 

*"-/lgiaja/Etiru BM 46721 (Nr. 31): 17 
rel (eek) 

© -Nergal-uballi?) BM 40566 (Nr. 12): 11, 
14 @ Näsir, Mutter der Busası 

Erellu (Metel.) 
Marduk-bäni-eri-/Bel-tiru 

BM 30515 (Nr. 33): 1 
Näsir/-Samak-(a)bari BM 103451 (Nr, 

38): 2,9, 23, 28, 30, 37, 38 
Samas-zera.utabii/-/Samat-(a)bari 

BM 103451 (Nr. 38):3, 12,25, 28,35 
37,38 

  

    
  

  

  

Erel-pi (le-telpi) 
L../-IRab-bane BM 38125 (Nr. 43): 33 

Erel-pi-Samas (-Futu) 
[1gßa-Marduk]/-/Sangü-Sippar 

BM 65722 (Nr. 48): 28 
Esiru (Mezirlile-rilr) 

Kabuiii-[Marduk]/-/Däbibi Nr. 10: dc 
Tags-Gula/-/Däbibt Nr. 10: 7a 

 (Amat-Ninlil/Ea-Suma-usur/-) 
(BM 46581 (Nr. 30) 

Bänieu-itira/Bel-nädin-apli/ 
BM 46787 (Nr. d): 16 

Bel-iksur/Ea-abhe-iddin/- 
BM 46721 (Nr. 31):3 

Bel-nadin-apli/Bel-ikgur/- BM 46581 ( 
30): 5°, Rs 4; BM 46787 (Nr. 4): 
BM 477954 (Nr. 29): 187,21 
usllim/Arad-Mardukl 
BM 46787 (Nr. 4): 29 
ilduma-ukin/lgBaja/- 
BM 46721 (Nr. 31): 18 

inbaja/Nabü-käsir/- (BM 46) 
Nabg-käsir/$uma-ukin/- 

BM 46787 (Nr. 4): 4 

  

  

  

  

   
     

   
  87 (Nr. 4) 
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"Übärtu/EaSuma-[usur]/ 
BM 46581 (Nr. 30): 6 

L..)-Marduk//- 
BM 468: 

Ezida-Sadünu (”e. 
* -/Nabt-zera-iddin/Badi-ilu 

BM 103451 (Nr. 38): 45 
EL.) te 

9 1...]-zeru-iir/Iddin-Nabü 
BM 38205 (Nr. 36): 16 

  

(Nr. 28): Rs 107 
da-id-dunn) 

    

   

        

Jäsir BM 32463 (Nr. 17): 1, 10: NN 
@ Pir’u/Marduk-utallim/Ahh@”u, Mut 
ter der Nuptaja 

MIGAL-SL...] 
® Il...) BM 36466 (Nr. 37): Rs 14 

ic 

  

gitu (gigii 
"IL. BM 59721 (Nr. 9): 1,5,8,9.@ Iddin. 

Nabü/Marduk-fuma-ibni/ Malibu 
Gimillu ("gimil-t) 

® -/{...] BM 41933 (Nr. 14): Rs 3 

     

Gimil-Samas ("Su-duru) 
* -/Bel-ibni/Naggäru 

BM 103451 (Nr. 38): 42 

  

   Gula&uma-ibni nu-ib-n) 
* -/Ur-Beler-Deri/Sangü-Gula 

BM 38215 (Nr. 19): 207 
GulaSuma-usur ("gu-I-mu-urt 

® -/Bäba-pir’u-usur/Eg 
19): 161,26" o Sidaru 

Gula-zera-ibni ("gu--numun-dü) 
« I...) BM 41933 (Nr. 14): 

Käsireu 

  

  

   
  

Sohn der 

  üzänu ("gu-zanaln) 
© -/Nabü-ttir, ürku des Nabü-Tempels 

BM 42470 (Nr. 3) 2,7, 16, 1 
-Nabü-idi-x, Siku des Nabü-Tempels 

BM 42470 (Nr. 3): 25 
J-bullissu/- BM 46787 (Nr. 4): 30 
V- BM 47084 (Nr. 6): 4 

Habasiru (Mha-basiien) 
Musezib-Bäl/- BM 59584 (Nr. 1): Rs 10 

MW abasııu Oba-basienu) 
* Sk. BM 103451 (Nr. 38): 24, mit Kindern 

Hamaaja” (ha-matlma-tıy-ia-a-) 
= = BM 65722 (Nr. 48): 16,2 

il-iahiru 

  

  

   

  

Großn 
     

Huzalu ("pu-za-in) 
 _BM 103451 (Nr. 38) 

Ibnaja ("dü-a, Tib-na-a) 
* =/L...] BM 40566 (Nr 

  

12): 20 
  

URKUNDEN ZUM EHE-, VERMÖGENS- UND ERBRECHT     

Nergal-aba-iddin/-/kinnu 
"BM 77425 (Nr. 44): 22 

Iddin-ahu ("sum.na-ict) 
* -/Sulaja/lu-bani BM 21975 (Nr. 15): Rs 17 

Marduk-näsi/-/Sähit-gine 
BM 59618 (Nr. 30): 13 

Juma-iddin/-/[dd]in-Papsukkal 
BM 21975 (Nr. 15): Rs 14 

Iddinaja ("mu/sum.na-a) 
* -Böl-ereri-Nabü BM 47552 (Nr. 18) 

L../-Mäl...) BM 36463 (Nr. 21): Rs 5 
Iddin-Bel ("s 

* -IAna-Bel-upäqu/Sangü-Zärigu 
2619 (Nr. 30: Rs 11 

Iddin-Marduk ("mu/su 
* -/Bäba-eres BM 46 

Nabd-etir/Nappähu 
BM 30515 (Nr. 33): 22 

-Nabü-mukin-apli/Egibi 
BM 32619 (Nr. 39): 1, 9, Rs5” 

I1...] BM 416634 (Nr. 45): 1,27, 37, 8 
117, 13%, 14°, 17°, 18°, Rs 28’, 307, 
31°, 34°, 36° @ Kurcaja 

Nabü-balässu-igbi/-/Egibi 
(BM 32619 (Nr. 34)) 

Iddin-Nabü ("mu-trag) 
* -/MardukSuma-ibni/Malähu BM 59721 

(Nr. 9: D), 6, 7, 9 @ Gigieu 
INabü@)-mukin-apli/Sangü-Enamtila 

BM 38215 (Nr. 19): 24 
L..Jzerucliir/-/EL 

BM 38205 (Nr. 36): 16 
1ddin-Papsukkal (<>.na-Spap-sukkal) 

5 [...|Suma-iddin/Iddin-ahu/ 
BM 21975 (Nr. 15): Rs 14 

Iddin-Bel/Nabü ("id-dirna-"")) 

  

     
  

(Nr. 9:31 

      

  Nabü-aha-ittannu/- 
BM 47552 (Nr. 18): 19 

Iddin-[...] @"sum.na-D) 
]-beltunu/- BM 321534 (Nr. 16): Rs21 

Alar (la) 
© = BM 416634 (Nr. 45): 137, Rs 26° @ 

Nadin 
Ile”’i-bulluu-Marduk ("4.gäl-t.la-tasar.ri) 

© Marduk-&tir/Mustzib-Marduk/- 
BM 38205 (Nr. 36): 2 

Rimür-Gula/Marduk-&tir/- 
(BM 38205 (Nr. 36)) 

Ile’>i-Marduk (”da-Jamar.ucu) 
© Süzubu/{Zababa-aha-iddin]/ 

BM 55784 (Nr. 35): Rs 15 

  

   

  

    

   



Index: der Personennamen 

Ilüra-bani ("dingir-ta-dü) 
© Nabü-mußetig-udde/Zer-Babili/ 

  

BM 21975 (Nr. 15): Rs 9 
Ilu-bani ("dingir-dü) 

© Iddin-ahu/Sulaja 
BM 21975 (Nr. 15): Rs 11 

Nädin/Lüsi-ana-nür-Marduk 
BM 21975 (Nr. 15): Rs 10/ 

Ina)-Esagil-beler (ina)-e-sag-i-be-le) 
* -/(Nabü-mukin-apli/Askäpu, NN Nr. 3) 

BM 321534 (Nr. 16): 23°, Rs 1, 3, 12 
© - BM 314254 (Nr. 8): 2', 3” w Bel-käsir 

Mutter der 'Re’itu 
   Ina-Esagil-büdija ("ina-e-sag-Hl-bu-diis 

* Sk. der Sikkuttu BM 46830 (Nr. 32): 3 @ 
Dininni, siehe Büdija 

  

Ina-Esagil-nimiee (ina-&sag-i-ni-mit-n) 
* SKL.BM 46581 (Nr. 30): Rs 5, Madkapı 

Ina-Esagil-[...] (ina-&sag-Ak) 
* - BM 47084 (Nr. 6): 2 

Ina-pän-Nanaja-adıy 
dazal) 

«Sid. BM 21975 (Nr. 19):7 
Ina-gire-Bel-ulum ("ina-Su.-en-su-hum) 

© -Nabü-aba-usur, firku des N 
BM 42470 (Nr. 3): 3, 6, 13, Vater der 
Tuggunia 

  

al Öinaiigi-tna-na-a-a- 

   

  

Ina-gibi-Bäl 'en) 
“ -BM7 16): 25°, 30 

Inbaja(in-ba-a) 
® -/Nabü-käsir/Etiru 

BM 46787 (Nr. 4): 5,8, 13 

  

giaja ("ba-ii-a) 
® Il...) BM 38943 (Nr. 40): Rs 1 

-/{...] BM 40523 (Nr. 13): 3 
[..] BM 40523 (Nr. 13): 13 

Baba-pir’a-usur/-/Egibi 
BM 38215 (Nr. 19): 15 

Esagil-Suma-ukin/-/Btiru 
BM 46721 (Nr. 31): 18 

Nabü-&umu-Iir/-/Sin-dar 
BM 59584 (Nr. D: 11 

Suma-iddin/-/Bel-&tiru Nr. 10: 
Igisa-Marduk ("ba-i[d-...) 

® -/iBal-&tiru BM 477954 
rRd Siegelbeischrift 

  

  

(Nr. 29): [827], 

  

© Nabü-belsunu/Balägu/ 
BM 314254 (Nr. 8) 

8 [...)-bullissu/Baligu/ 
BM 314254 (Nr. 8): 2 
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War-ballit ("an.sär-ballip) 
[..]-SESY- BM 59584 (Nr. D: Rs8 

Itinnu (Ösitim) 
9 Marduk-$uma-usur/Nabü-le’i/- 

BM 31721 (Nr. 22): 7 
Nergal-aha-iddin/Ibnaja/- 

BM 77425 (Nr. 44): 23 
Itti-Marduk-balägu ("ki-famar.utu-tin) 

Nidind-BeV/- BM 46787 (Nr. 4): 1 
Irti-Nabü-balagu ("i-r-ag-tin) 

* -/Marduk-Suma-usur/Nappähu 
BM 32619 (Nr. 34): Rs 87. 

Kabrija (ab-ti-ia) 
* -/Na’id-Marduk/Sähit 

BM 46646 (Nr. 27:4 
Kabtiili-Marduk ("be-dingir.mes-Jamar.ucu) 

* -/Etiru/Däbibi Nr. 10: 
abni/Aplaja/Fäbihu 

-Subaja (BM 40030 (Nr. 41): IRd Siegel) 
url 
I-usallim/Ea-eppeiili 

4 (Nr. 35): 10 
Kalbaja ("al-ba-a) 

« Skl. BM 219, 
Nergal-usezib/ 

BM 59618 (Nr 

fc o Kurunnam- 
  

  

Kalaturtu zur) 

   

   

  

  

  

Karka (Mka-ri-e-a) 
® -/Rimüt BM 47552 (Nr. 18): 24 

Kassidakku (Ügaz.82.da) 
I1- BM 36463 (Nr. 21): 4°, 8 

Kasirtu (kasir-) 
* -/Aplaja/Sin-tabni BM 41933 (Nr. 14): 3 

8°, 107, Mutter des Gula-zera-ibni 

  

Kaktaja (karid.n) 
* -/Marduk/Egibi BM 59618 (Nr. 39): 2, 5 

Kı-Bal ("ki-ien) 
Ski. des Bel-iksur BM 46721 (Nr. 31): 4 

Kidin-Marduk ("ki-din-nu-Jamar.ucu) 
® -/[...JAB...] BM 32153+ (Nr. 16): 6 

Rs 2, 5,9, 14 
Kidin-Nanaja ("ei-din-Ina-na-a) 

0 [...]!I- BM 47492 (Nr. 7): Rs 5°; 101 12 
Kudurru ("nig.du) 

[...)/-/Aläku BM 38125 (Nr. 
"Kurunnam-tabni (Yurun-nam-s 

“ -/Aplaja/Fäbihu Nr. 10: 4b @ 
Marduk/Etiru/Dabibi 

Kurraja Oku-ur-ta-e) 
* _BM 416634 (Nr. 45): 27, 147, 1 

Rs 307, Iddin-Marduk 

  

  

10, 

  

  

    

Kabeiili 

".Rs27  
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Läbasi ("nu-t@s/la-a-ba-i) 
-INab-uballig()/Nür-Papsukkal 

BM 47492 (Nr. 7): 1,6, 14, 19 
Nabü-näsir/-/Nür-Papsukkal 

BM 47492 (Nr. 7): 8 
L..Jani/-/{...] BM 35508+ (Nr. 42): 13 
L.V-It...) BM 46830 (Nr. 32): Rs 1 

Flasabieru (arsa-binitug) 
° - BM 77474 (Nr. 47): 117, 15°, 19 

4,16, 7°) 
Lubaltat (lu-bal-ta-a0) 

® - BM 41869 (Nr. 23): 11° 
Marduk (2 

Samar.utu) 
Nädin/-/Hlüra-bani 

BM 21975 (Nr. 15): Rs 10° 
Malibu (Um. 

a Iddi 

  

   
  

  

Rs?’ 
  

  

  ag; 

lab3) 
&/Marduk-Suma-ibni/- 

BM 59721 (Nr. 9):3 
(Mammitu-ilat (Uma-am-miitilan) 

* -/Sin-zöra-iddin BM 33795 (Nr. 5): 2 
(Mammitu-silim 
«Sk. BM 774 

Mandidi (iman-di-di) 
© Bel-remanni//- BM 355084 (Nr. 42): 

Mannu-idassu-ide (Iman-ni-i-da-assu-i-d) 
«Sk. BM 21975 (Nr. 15):6 

Mannu-iqabu ("man-nunl-i-ga-bu) 
© -Nergal-usallim/Ba-eppes-ili 

BM 55784 (Nr. 39): 8 
Magartu (ma-gar-ıı,) 

«= BM 46580 (Nr. 11): 27, 4,,77,87, 10 
Mär-bie-iddin ( 

Sn Erz a 
Marduk (mar-duk) 

Balässu/- BM 103451 (Nr. 38): 47 
Kastaja/-/Egibi BM 59618 (Nr. 39): 2 
Re’u/-/Egibi BM 59618 (Nr. 39): 2 

Marduk-apla-usur ("lamar.utu-a-isur) 
* -/1..) BM 40523 (Nr. 13): 14 

Marduk-bäni-zeri ("lamar.utu-dü-numun) 
* -/Brellu/ßel-etiru BM 30515 (Nr. 33): 1, 12,15 

Zababa.igia/-Bel-ztiru 
BM 30515 (Nr. 33): 15 

Marduk-bel-zeri ("amar.utu-en-numun) 
Nabi-apla-iddin/-/MUL...] 

BM 30515 (Nr. 33): 25 

     

    

si-lim) 
):6%, 35°    

  

      
    

    

    

     

  

URKUNDEN ZUM EHE-, VERMÖGENS- UND ERBRECHT 

Marduk-etir (amar.utu-sur/-kar-in 
* -/Musezib/[...]-a Nr. 10: 7a 

Tusczib-Marduk/Ile”i-bullugu-Marduk 
BM 38205 (Nr. 30): 1,7 

BM 40523 (Nr. 13): 15 
Müränu/-/[...] BM 321534 (Nr. 16): 13 
Rimür-Gula/-/lle’ibullugu-Marduk 

(BM 38205 (Nr. 36) 
BM 37722 (Nr. 25): Rs4 

Marduk-MU-!...] ?amar.ucu mu") 
Bel-käsir/- Sin-a-lu-hu 

BM 32463 (Nr. 17): Rs6 
Marduk-näsir ("Jamar.utu-pap/-na-jin 

* -/1ddin-ahu/Sähit-gine 
IBM 59618 (Nr. 39): 12 

Marduk-&uma-iddin/-/Balıbi 

    

    

   

   

   
  

IBM 55784 (Nr. 35): Rs 11° 
Marduk-Sikin-&umi ( utu-gar-mu) 

* -/Tabnda/Sa-nätiku 
BM 30515 (Nr. 33): 7, 2 

-(HHURU.DU-mansum) BM 77432+ (Nr. 
46): (IRd Siegelbeischrift), Richter 

Sikkureu/-/URU.DU-mansum BM 46646 
(Nr. 27): 2 BM 46838 (Nr. 28): 8 
BM 46830 (Nr. 32): 2; BM 47795+ 
(Nr. 29): 17 

L../-I..) BM 321534 (Nr. 16): Rs 22 
Marduk-farräni ("Jam 

    

      

  

* -/a-Nabü-sü/l...] BM 40566 (Nr. 12): 19 
al...) BM 38943 (Nr. 40): Rs 17 

Marduk-$uma-ibni (""Jamar.utu-mu-dü/-ib-ni 

    

-/Banija/Abi-ul-ide BM 31721 (Nr. 22): Rs 5° 
Belibni/Naggäru BM 59584 (Nr. D: Rs 7 

Nabieaplaiddin/(...] BM 355084 (Nr 
{1.6 

BM 37603+ (Nr. 20): 9 
1ddin-Nabi/-/Malähu BM 59721 (Nr. 9):3 

Marduk-Suma-iddin ("amar.uru-mu-mu/ 
sum.na) 

Arad-GulalSangd-Gula 
BM 38215 (Nr. 19) 

Mardukenäyir/Balihi 
BM 55784 (Nr. 39): Rs 17 I...) BM 46830 (N. 32): 2° 

„Sängü von Sippar BM 59721 (N 

    

  

   
18 

  

     

  

     

BM 65722 (Nr, 48): 10,21 
Nab&-&uma-usur/-/Sangü-Btar-Babili 

BM 55784 (Nr. 35):Rs9”. 
MardukSuma-usur ("amar.utu- 

* -Sigüa BM 35508+ (Nr. 42): uRd, 
Siegelbeischrft



Index: der Personennamen 

/URU.DU-mansum 
BM 38428 (Nr. 20): Rs 5‘ 

[...] BM 376034 (Nr. 20): Rs 12 
=, jäkin femi BM 416634 (Nr. 45): 5 
=, tupiarru BM 416634 (Nr. 45): IRd 
BM 46580 (Nr. ID): 11° 

Irci-Nabü-balätu/-/Nappähu 
BM 32619 (Nr. 39): Rs 
&ir/-/(...] BM 355084 (Nr. 42): 10) 
/Egibi BM 47795+ (Nr. 29) 

    

  Marduk-ul amar.ueu-i) 
L..Jwl-/L...) BM 35508+ (Nr. 42): 147 

Marduk-zäkir-&umi ("tamar.utu-2a-kir-mu) 
* -/Musallim-Marduk/Bel-eyir 

BM 30515 (Nr. 33): 20, 

    

Marduk-zera-ibni ("'amar.utu-numun-dü) 
* -/Bultaja/Bälijau Nr. 10: 

/kinnuß) 
21 (Nr. 22): Rs 77 

-I1...] BM 40523 (Nr. 13): 17, 18 
Marduk-zera-[...) 

  

   

   
  

[..)/- BM 32153+ (Nr. 16): Rs 19 
BM 355084 (Nr. 42) Rs 36 

Marduk-[...] ("tamar.utu-D) 
* -//Subaja BM 46787 (Nr. 4): 21 

BM 38428 (Nr. 26): 8° 
BM 47084 (Nr. 0): Rs 2 

Balba-...] BM 477954 (Nr. 29): 8 
il.) BM 46618 (Nr. 2): 34 

Mär-Esagil-lamur ("dumu-&sag-llgiltu-m)   

© -/Zäriqu-Süri BM 59584 (Nr. 1): 1,8, Rd 1 
Mattuk (mas: nd-(ku)) 

  
  

© Nabü-mukin-zeri/(...]-MU 
BM 46838 (Nr. 28): Rs 7 

V...Ineal- BM 38125 (Nr. 43): 28   

Misaru Omi) 
® Skl. BM 41869 (Nr. 23): 6 

Misiraja ("rnisir-a-a) 
© Nabd-mukin-apli/ 

BM 37722 (Nr. 25): Rs 3°. 
[Naba-wallim] 

BM 477954 (Nr. 29): 31 
Mudamfmig-...] "nu-'damı-D) 

0 [...]//- BM 47084 (Nr. O: 1 
Mukin-zeri ("gin-numun) 

IEppei-ili BM 32153+ (Nr. 16): 14 
Müränu ("era-n) 

* -/Marduk-ötirl...] 

  

  

  

  

  

BM 321534 (Nr. 10): 13 
IMUL...)/Sangü-Sippar 

BM 59721 (Nr. 9): 15 
-/Nabü-zera-ibni BM 31721 (Nr. 22): Rs 6° 
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Mural...) muera-f) 
* = BM 36466 (Nr. 37): 11 

Musallim ("musali 
[...V-It..]BM 355084 (Nr. 42): 6 

Mualim-Marduk (gi-Jamar.utu) 
Marduk-zäkir-Sumi/-/Bäl-ti 

BM 30515 (Nr. 39): 20 
Musezib ("karlmuse-eib-hi) 

* Bel-käsir//L...] BM 38428 (Nr. 26): 1 
Marduk-&tir/-/[..]a Nr. 10: 

Muttzib-Bel ("mu-Je-zib.lten) 
® -/Habasiru BM 595 

-Nergal-iddin BM 12, 
137, 16°, Rs 3) 

dakin femi von Babylon. 
BM 774324 (Nr. 46): 32 

Zunnaja/-/{...] BM 38125 (Nr. 43): 1 
MuSzib-Marduk ("nu-t-ziblkar-"amar.utu) 

* -/Nabü-barbi-ili/Naggäru 
BM 32619 (Nr. 39): Rs 9 

!lAtkuppu BM 47795+ (Nr. 29) 
Il...) BM 40566 (Nr. 12): 21 
Marduk-&tir/-/lle””i-bullugu-Marduk 

  

30 
  

  

      

  

BM 38205 (Nr. 36): 1 
Mutezb-[...] "murdezib4) 

. BM 41933 (Nr. 1A): Rs 
BM 40523 (Nr. 13): 1 

ML.) 
Müranu/-/Sangi-Sippar   

BM 59721 (Nr. 9): 15 
Samas-uballiy/-/Re’i-alpt 

BM 103451 (Nr. 38): 41 
© Nabü-apla-iddin/Marduk-bel-zeri/- 

BM 30515 (Nr. 33): 25 
Nabe-hinni (Una-bee-hi-in>) 

* -/Sin-zeraciddin 
BM 33795 (Nr. 5): 

Nabü-ahl D 
* BM 41933 (Nr. 14): Rs 1 

Nabü-aha-iddin (* 
Nabü-arra 

  

  

BRsä’ 

    

agsei-mu) 
BM 42470 (Nr. 3): 30 

ag-it-tan-nu) 
2 (Nr. 18): 19 

  

  

Nabü-aha-ittannu ("* 
* -/Iddin-Bel(Nabü) BM 47: 

usur ("bag-Sc-pap)) 
yirc-Bel-Xulum/- BM 42470 (Nr 

Nabt-ahbe-bullig (*tag-Ses.mes-buklig) 

       
31:3 

  

  

  

    

Samas-balässu-igbi/- BM 47952 (Nr. 18): 22 
Sa-Nabü-ü/- BM 59618 (Nr. 39): 16 

Nabö-ahhe-iddin ("ö*ag-Ses.mes-mu) 
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Samas-balässu-igbi (*Furu-tin-su-ig-bi) 

* -/Nabü-ahhe-bullis BM 47552 (Nr. 18): 22 
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nat-iddin ("ucu-mu) 

* Skl. BM 103451 (Nr 
Aarsi-bie 
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/-/Däbiebi> BM 31721 (Nr. 22): Rs8 

Samas-zera-usabii "ucu-numun-gil-i) 
* -/Exellu/Samas-(a)bäri 
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9 DAL... /Nabt+l...)/- BM 59721 (Nr. 9): 17 
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beischrift 
Bel-upäqu/-/Sin-tabni 

BM 59618 (Nr. 39): 14 
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BM’41933 (Nr. 14) AO, BM 
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6. Wörter 

    ara 1 märu sehr 
siche guppi apilti mag 
2W madiı (Los werfen) 132 

bie mär band 64 närsulmıartu, närätu (Status der Frau) 2f 
dagälu G (‚besitzen‘) 36 närütu-(Pfründe) 1093 

elisihr 126 ikkas (Längenmaß) 46 
eier 112 näpru 149 

barimatı 3 gabir 
kuspindu 159 gan fuppi (Eid bei -) 
ll 109 quppu, 

  
  

  

kanaku 74, 170 talerdinnu 
katamı 9 tar 
SKUR.RA siche Kleidungsstück fuppi apilsi 166Ff 

la (im Haupısaz) 33 rindu 18 
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